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Die Rechtsgrundlagen für die Ausbildung und Praxis
der Sozialberatung und Sozialarbeit

Im „Sozialgesetzbuch“ (SGB) mit seinen einzelnen Büchern ist das Recht der Sozialversiche-
rungen und der staatlichen Fürsorgeleistungen zusammengefasst. Um den praktischen An-
forderungen gerecht zu werden, enthält die vorliegende Ausgabe nicht nur den vollständigen
Gesetzestext jedes Sozialgesetzbuches, sondern darüber hinaus auch die relevanten Verord-
nungen bzw. Nebenbestimmungen, ohne deren Beachtung eine rechtssichere Fallbearbeitung
nicht möglich ist.

Die Leitziffernsystematik am oberen Seitenrand funktioniert ganz einfach:

Rechtsstand der Ausgabe ist der 15. Januar 2021. Insbesondere folgende Änderungsgesetze
sind berücksichtigt:

SGB II
§ Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch sowie weiterer Gesetze vom 09.12.2020

SGB III
§ Gesetz zur Beschäftigungssicherung infolge der COVID-19-Pandemie vom 03.12.2020

SGB IV
§ Gesetz zur Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bei der Gewährung von Familienleis-
tungen vom 03.12.2020

§ Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom
12.06.2020 (Änderungen zum 01.01.2021)

SGB V
§ GWB-Digitalisierungsgesetz (Corona-Sonderregelung zum Kinderkrankengeld) vom
18.01.2021

§ Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege vom 22.12.2020

§ Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite vom 18.11.2020 (BGBl. I S. 2397)

§ Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation
in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 23.10.2020

§ Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur vom
14.10.2020
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SGB VI
§ Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen
zur Erhöhung der Alterseinkommen vom 12.08.2020 (Inkrafttreten 01.01.2021)

SGB VII
§ Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom
12.06.2020 (betrifft Berufskrankheiten)

SGB VIII, SGB IX, SGB XII
§ Neunundfünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung des Per-
sönlichkeitsschutzes bei Bildaufnahmen vom 09.10.2020 (Tätigkeitsausschluss Vorbestraf-
ter)

SGB XI
§ Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege vom 22.12.2020

§ Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation
in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 23.10.2020

SGB XII
§ Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch sowie weiterer Gesetze vom 09.12.2020

§ Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen
zur Erhöhung der Alterseinkommen vom 12.08.2020 (Freibetrag Grundrentenzuschlag
§82a)

SGB XIV
§ Erweiterung des Auszugs: Neben weiteren Verordnungsermächtigungen und Ordnungs-
vorschriften zur Einführung des neuen Sozialgesetzbuches wurde materiell-rechtlich das
Themenfeld ”Traumaambulanz” bzw. psychotherapeutische Interventionsmöglichkeiten in
den §§31 bis 37 SGB XIV geregelt; sie gelten seit 1. Januar 2021.

Ihr Walhalla Fachverlag
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Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I)
– Allgemeiner Teil –

(SGB I)
Vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3015)

Zuletzt geändert durch
Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1248)
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Artikel I
Allgemeiner Teil

Erster Abschnitt
Aufgaben des Sozialgesetzbuchs und

soziale Rechte

§1 Aufgaben des Sozialgesetzbuchs
(1) 1Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Ver-
wirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Si-
cherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer
und erzieherischer Hilfen gestalten. 2Es soll dazu
beitragen,

– ein menschenwürdiges Dasein zu sichern,

– gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung
der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge
Menschen zu schaffen,

– die Familie zu schützen und zu fördern,

– den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei
gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und

– besondere Belastungen des Lebens, auch durch
Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszu-
gleichen.

(2) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu
beitragen, daß die zur Erfüllung der in Absatz 1
genannten Aufgaben erforderlichen sozialen
Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausrei-
chend zur Verfügung stehen.

§2 Soziale Rechte
(1) 1Der Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben
dienen die nachfolgenden sozialen Rechte. 2Aus
ihnen können Ansprüche nur insoweit geltend ge-
macht oder hergeleitet werden, als deren Voraus-
setzungen und Inhalt durch die Vorschriften der
besonderen Teile dieses Gesetzbuchs im einzelnen
bestimmt sind.

(2) Die nachfolgenden sozialen Rechte sind bei der
Auslegung der Vorschriften dieses Gesetzbuchs
und bei der Ausübung von Ermessen zu beachten;
dabei ist sicherzustellen, daß die sozialen Rechte
möglichst weitgehend verwirklicht werden.

§3 Bildungs- und Arbeitsförderung
(1) Wer an einer Ausbildung teilnimmt, die seiner
Neigung, Eignung und Leistung entspricht, hat ein
Recht auf individuelle Förderung seiner Ausbil-

dung, wenn ihm die hierfür erforderlichen Mittel
nicht anderweitig zur Verfügung stehen.
(2) Wer am Arbeitsleben teilnimmt oder teilneh-
men will, hat ein Recht auf
1. Beratung bei der Wahl des Bildungswegs und

des Berufs,
2. individuelle Förderung seiner beruflichen Wei-

terbildung,
3. Hilfe zur Erlangung und Erhaltung eines ange-

messenen Arbeitsplatzes und
4. wirtschaftliche Sicherung bei Arbeitslosigkeit

und bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers.

§4 Sozialversicherung
(1) Jeder hat im Rahmen dieses Gesetzbuchs ein
Recht auf Zugang zur Sozialversicherung.
(2) 1Wer in der Sozialversicherung versichert ist, hat
im Rahmen der gesetzlichen Kranken-, Pflege-,
Unfall- und Rentenversicherung einschließlich der
Alterssicherung der Landwirte ein Recht auf
1. die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur

Erhaltung, zur Besserung und zur Wiederher-
stellung der Gesundheit und der Leistungsfä-
higkeit und

2. wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mut-
terschaft, Minderung der Erwerbsfähigkeit und
Alter.

2Ein Recht auf wirtschaftliche Sicherung haben
auch die Hinterbliebenen eines Versicherten.

§5 Soziale Entschädigung bei
Gesundheitsschäden

1Wer einen Gesundheitsschaden erleidet, für des-
sen Folgen die staatliche Gemeinschaft in Abgel-
tung eines besonderen Opfers oder aus anderen
Gründen nach versorgungsrechtlichen Grundsät-
zen einsteht, hat ein Recht auf
1. die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung,

zur Besserung und zur Wiederherstellung der
Gesundheit und der Leistungsfähigkeit und

2. angemessene wirtschaftliche Versorgung.
2Ein Recht auf angemessene wirtschaftliche Ver-
sorgung haben auch die Hinterbliebenen eines Be-
schädigten.
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§6 Minderung des Familienaufwands
Wer Kindern Unterhalt zu leisten hat oder leistet,
hat ein Recht auf Minderung der dadurch entste-
henden wirtschaftlichen Belastungen.

§7 Zuschuß für eine angemessene
Wohnung

Wer für eine angemessene Wohnung Aufwendun-
gen erbringen muß, die ihm nicht zugemutet wer-
den können, hat ein Recht auf Zuschuß zur Miete
oder zu vergleichbaren Aufwendungen.

§8 Kinder- und Jugendhilfe
1Junge Menschen und Personensorgeberechtigte
haben im Rahmen dieses Gesetzbuchs ein Recht,
Leistungen der öffentlichen Jugendhilfe in An-
spruch zu nehmen. 2Sie sollen die Entwicklung
junger Menschen fördern und die Erziehung in der
Familie unterstützen und ergänzen.

§9 Sozialhilfe
1Wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräften
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder in be-
sonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen, und
auch von anderer Seite keine ausreichende Hilfe
erhält, hat ein Recht auf persönliche und wirt-
schaftliche Hilfe, die seinem besonderen Bedarf
entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt, die Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht
und die Führung eines menschenwürdigen Lebens
sichert. 2Hierbeimüssen Leistungsberechtigte nach
ihren Kräften mitwirken.

§10 Teilhabe behinderter Menschen
Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch be-
hindert sind oder denen eine solche Behinderung
droht, haben unabhängig von der Ursache der Be-
hinderung zur Förderung ihrer Selbstbestimmung
undgleichberechtigten Teilhabe einRecht aufHilfe,
die notwendig ist, um

1. dieBehinderungabzuwenden, zu beseitigen, zu
mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten
oder ihre Folgen zu mildern,

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwin-
den, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu
verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von So-
zialleistungen zu vermeiden oder laufende So-
zialleistungen zu mindern,

3. ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten
entsprechenden Platz im Arbeitsleben zu si-
chern,

4. ihre Entwicklung zu fördern und ihre Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft und eine mög-
lichst selbständige und selbstbestimmte Le-
bensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern
sowie

5. Benachteiligungen auf Grund der Behinderung
entgegenzuwirken.

Zweiter Abschnitt
Einweisungsvorschriften

Erster Titel
Allgemeines über Sozialleistungen und

Leistungsträger

§11 Leistungsarten
1Gegenstandder sozialen Rechte sind die in diesem
Gesetzbuch vorgesehenen Dienst-, Sach- und
Geldleistungen (Sozialleistungen). 2Die persönliche
und erzieherische Hilfe gehört zu den Dienstleis-
tungen.

§12 Leistungsträger
1Zuständig für die Sozialleistungen sind die in den
§§ 18 bis 29 genannten Körperschaften, Anstalten
und Behörden (Leistungsträger). 2Die Abgrenzung
ihrer Zuständigkeit ergibt sich aus den besonderen
Teilen dieses Gesetzbuchs.

§13 Aufklärung
Die Leistungsträger, ihre Verbände und die sonsti-
gen in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-
rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im
Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über
die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch
aufzuklären.

§14 Beratung
1Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine
Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch.
2Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträ-
ger, denen gegenüber die Rechte geltend zu ma-
chen oder die Pflichten zu erfüllen sind.
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§15 Auskunft
(1) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen, die
Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und
der sozialen Pflegeversicherung sind verpflichtet,
über alle sozialen Angelegenheiten nach diesem
Gesetzbuch Auskünfte zu erteilen.

(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die Be-
nennung der für die Sozialleistungen zuständigen
Leistungsträger sowie auf alle Sach- und Rechts-
fragen, die für die Auskunftsuchenden von Bedeu-
tung sein können und zu deren Beantwortung die
Auskunftsstelle imstande ist.

(3) Die Auskunftsstellen sind verpflichtet, unterei-
nander und mit den anderen Leistungsträgern mit
dem Ziel zusammenzuarbeiten, eine möglichst
umfassende Auskunftserteilung durch eine Stelle
sicherzustellen.

(4) Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung
sollen über Möglichkeiten zum Aufbau einer
staatlich geförderten zusätzlichen Altersvorsorge
produkt- und anbieterneutral Auskünfte erteilen.

§16 Antragstellung
(1) 1Anträge auf Sozialleistungen sind beim zu-
ständigen Leistungsträger zu stellen. 2Sie werden
auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen
Gemeinden und bei Personen, die sich im Ausland
aufhalten, auch von den amtlichen Vertretungen
der Bundesrepublik Deutschland im Ausland ent-
gegengenommen.

(2) 1Anträge, die bei einem unzuständigen Leis-
tungsträger, bei einer für die Sozialleistung nicht
zuständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im
Ausland gestellt werden, sind unverzüglich an den
zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. 2Ist
die Sozialleistung von einem Antrag abhängig, gilt
der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er
bei einer der in Satz 1 genannten Stellen einge-
gangen ist.

(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf
hinzuwirken, daß unverzüglich klare und sach-
dienliche Anträge gestellt und unvollständige An-
gaben ergänzt werden.

§17 Ausführung der Sozialleistungen
(1) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf
hinzuwirken, daß

1. jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozial-
leistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend
und zügig erhält,

2. die zur Ausführung von Sozialleistungen erfor-
derlichen sozialen Dienste und Einrichtungen
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung ste-
hen,

3. der Zugang zu den Sozialleistungen möglichst
einfach gestaltet wird, insbesondere durch Ver-
wendung allgemein verständlicher Antragsvor-
drucke und

4. ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von
Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sind
und Sozialleistungen in barrierefreien Räumen
und Anlagen ausgeführt werden.

(2) 1Menschen mit Hörbehinderungen und Men-
schen mit Sprachbehinderungen haben das Recht,
bei der Ausführung von Sozialleistungen, insbe-
sondere auch bei ärztlichen Untersuchungen und
Behandlungen, in Deutscher Gebärdensprache, mit
lautsprachbegleitenden Gebärden oder über ande-
re geeignete Kommunikationshilfen zu kommuni-
zieren. 2Die für die Sozialleistung zuständigen
Leistungsträger sind verpflichtet, die durch die
Verwendung der Kommunikationshilfen entste-
henden Kosten zu tragen. 3§ 5 der Kommunikati-
onshilfenverordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung gilt entsprechend.
(2a) § 11 des Behindertengleichstellungsgesetzes
gilt in seiner jeweils geltenden Fassung bei der
Ausführung von Sozialleistungen entsprechend.
(3) 1In der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen
und freien Einrichtungen und Organisationen wir-
ken die Leistungsträger darauf hin, daß sich ihre
Tätigkeit und die der genannten Einrichtungen und
Organisationen zumWohl der Leistungsempfänger
wirksam ergänzen. 2Sie haben dabei deren Selb-
ständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer
Aufgaben zu achten. 3Die Nachprüfung zweckent-
sprechender Verwendung bei der Inanspruchnah-
meöffentlicherMittel bleibt unberührt. 4Im übrigen
ergibt sich ihr Verhältnis zueinander aus den be-
sonderen Teilen dieses Gesetzbuchs; § 97 Abs. 1
Satz 1 bis 4 und Abs. 2 des Zehnten Buches findet
keine Anwendung.
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Zweiter Titel
Einzelne Sozialleistungen und zuständige

Leistungsträger

§18 Leistungen der Ausbildungsförderung
(1) Nach dem Recht der Ausbildungsförderung
können Zuschüsse und Darlehen für den Lebens-
unterhalt und die Ausbildung in Anspruch genom-
men werden.
(2) Zuständig sind die Ämter und die Landesämter
für Ausbildungsförderung nach Maßgabe der
§§ 39, 40, 40a und 45 des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes.

§19 Leistungen der Arbeitsförderung
(1) Nach dem Recht der Arbeitsförderung können
in Anspruch genommen werden:
1. Berufsberatung und Arbeitsmarktberatung,
2. Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermitt-

lung,
3. Leistungen

a) zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung,

b) zur Berufswahl und Berufsausbildung,
c) zur beruflichen Weiterbildung,
d) zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit,
e) zum Verbleib in Beschäftigung,
f) der Teilhabe behinderter Menschen am Ar-

beitsleben,
4. Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Arbeits-

losengeld bei Weiterbildung und Insolvenzgeld.
(2) Zuständig sind die Agenturen für Arbeit und die
sonstigen Dienststellen der Bundesagentur für Ar-
beit.

§19a Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende

(1) Nach dem Recht der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende können in Anspruch genommen
werden
1. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit,
2. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.
(2) 1Zuständig sind die Agenturen für Arbeit und
die sonstigen Dienststellen der Bundesagentur für
Arbeit, sowie die kreisfreien Städte und Kreise, so-
weit durch Landesrecht nicht andere Träger be-
stimmt sind. 2In den Fällen des § 6a des Zweiten

Buches ist abweichend von Satz 1 der zugelassene
kommunale Träger zuständig.

§19b Leistungen bei gleitendem Übergang
älterer Arbeitnehmer in den
Ruhestand

(1)Nach demRecht der Förderung einesgleitenden
Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand
können in Anspruch genommen werden:

1. Erstattung der Beiträge zur Höherversicherung
in der gesetzlichen Rentenversicherung und der
nicht auf das Arbeitsentgelt entfallenden Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung für
ältere Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit ver-
kürzt haben.

2. Erstattung der Aufstockungsbeträge zum Ar-
beitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit.

(2) Zuständig sind die Agenturen für Arbeit und die
sonstigen Dienststellen der Bundesagentur für Ar-
beit.

§20 (weggefallen)

§21 Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung

(1) Nach dem Recht der gesetzlichen Krankenver-
sicherungkönnen inAnspruch genommenwerden:

1. Leistungen zur Förderung der Gesundheit, zur
Verhütung und zur Früherkennung von Krank-
heiten,

2. bei Krankheit Krankenbehandlung, insbesonde-
re
a) ärztliche und zahnärztliche Behandlung,
b) Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und

Hilfsmitteln,
c) häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe,
d) Krankenhausbehandlung,
e) medizinische und ergänzende Leistungen

zur Rehabilitation,
f) Betriebshilfe für Landwirte,
g) Krankengeld,

3. bei Schwangerschaft undMutterschaft ärztliche
Betreuung, Hebammenhilfe, stationäre Entbin-
dung, häusliche Pflege, Haushaltshilfe, Be-
triebshilfe für Landwirte, Mutterschaftsgeld,

4. Hilfe zur Familienplanung und Leistungen bei
durch Krankheit erforderlicher Sterilisation und
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bei nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsab-
bruch.

(2) Zuständig sind die Orts-, Betriebs- und In-
nungskrankenkassen, die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau als land-
wirtschaftliche Krankenkasse, die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die
Ersatzkassen.

§21a Leistungen der sozialen Pflege-
versicherung

(1) Nach dem Recht der sozialen Pflegeversiche-
rung können in Anspruch genommen werden:
1. Leistungen bei häuslicher Pflege:

a) Pflegesachleistung,
b) Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen,
c) häusliche Pflege bei Verhinderung der Pfle-

geperson,
d) Pflegehilfsmittel und technische Hilfen,

2. teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege,
3. Leistungen für Pflegepersonen, insbesondere

a) soziale Sicherung und
b) Pflegekurse,

4. vollstationäre Pflege.
(2) Zuständig sind die bei den Krankenkassen er-
richteten Pflegekassen.

§21b Leistungen bei Schwangerschafts-
abbrüchen

(1) Nach dem Fünften Abschnitt des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes können bei einem nicht
rechtswidrigen oder unter den Voraussetzungen
des § 218a Abs. 1 des Strafgesetzbuches vorge-
nommenen Abbruch einer Schwangerschaft Leis-
tungen in Anspruch genommen werden.
(2) Zuständig sind die Orts-, Betriebs- und In-
nungskrankenkassen, die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau als land-
wirtschaftliche Krankenkasse, die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die
Ersatzkassen.

§22 Leistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung

(1) Nach dem Recht der gesetzlichen Unfallversi-
cherung können in Anspruch genommen werden:
1. Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfäl-

len, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten

Gesundheitsgefahren und zur Ersten Hilfe so-
wie Maßnahmen zur Früherkennung von Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren,

2. Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben und andere Leistungen zur Erhal-
tung, Besserung und Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit sowie zur Erleichterung der Ver-
letzungsfolgen einschließlich wirtschaftlicher
Hilfen,

3. Renten wegen Minderung der Erwerbsfähig-
keit,

4. Renten an Hinterbliebene, Sterbegeld und Bei-
hilfen,

5. Rentenabfindungen,

6. Haushaltshilfe,

7. Betriebshilfe für Landwirte.

(2) Zuständig sind die gewerblichen Berufsgenos-
senschaften, die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau als landwirtschaftli-
che Berufsgenossenschaft, die Gemeindeunfallver-
sicherungsverbände, die Feuerwehr-Unfallkassen,
die Unfallkassen der Länder und Gemeinden, die
gemeinsamen Unfallkassen für den Landes- und
kommunalen Bereich und die Unfallversicherung
Bund und Bahn.

§23 Leistungen der gesetzlichen Renten-
versicherung einschließlich der Alters-
sicherung der Landwirte

(1) Nach dem Recht der gesetzlichen Rentenversi-
cherung einschließlich der Alterssicherung der
Landwirte können in Anspruch genommen wer-
den:

1. in der gesetzlichen Rentenversicherung:
a) Leistungen zur Prävention, Leistungen zur

medizinischenRehabilitation, Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur
Nachsorge sowie sonstige Leistungen zur
Teilhabe einschließlich wirtschaftlicher Hil-
fen,

b) Renten wegen Alters, Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit und Knapp-
schaftsausgleichsleistung,

c) Renten wegen Todes,
d) Witwen- und Witwerrentenabfindungen so-

wie Beitragserstattungen,
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e) Zuschüsse zu den Aufwendungen für die
Krankenversicherung,

f) Leistungen für Kindererziehung.
2. in der Alterssicherung der Landwirte:

a) Leistungen zur Prävention, Leistungen zur
medizinischenRehabilitation, Leistungen zur
Nachsorge sowie ergänzende und sonstige
Leistungen zur Teilhabe einschließlich Be-
triebs- oder Haushaltshilfe,

b) Renten wegen Erwerbsminderung und Al-
ters,

c) Renten wegen Todes,
d) Beitragszuschüsse,
e) Betriebs- und Haushaltshilfe oder sonstige

Leistungen zur Aufrechterhaltung des Unter-
nehmens der Landwirtschaft.

(2) Zuständig sind
1. in der allgemeinen Rentenversicherung die Re-

gionalträger, die Deutsche Rentenversicherung
Bund und die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See,

2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung
die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See,

3. in der Alterssicherung der Landwirte die Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau als landwirtschaftliche Alterskasse.

§24 Versorgungsleistungen bei
Gesundheitsschäden

(1)Nach demRecht der sozialen Entschädigungbei
Gesundheitsschäden können in Anspruch genom-
men werden:
1. Heil- und Krankenbehandlung sowie andere

Leistungen zur Erhaltung, Besserung und Wie-
derherstellung der Leistungsfähigkeit ein-
schließlich wirtschaftlicher Hilfen,

2. besondere Hilfen im Einzelfall einschließlich
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

3. Renten wegen anerkannten Schädigungsfol-
gen,

4. Renten an Hinterbliebene, Bestattungsgeld und
Sterbegeld,

5. Kapitalabfindung, insbesondere zur Wohn-
raumbeschaffung.

(2) 1Zuständig sind die Versorgungsämter, die Lan-
desversorgungsämter und die orthopädischen Ver-

sorgungsstellen. 2Für die besonderen Hilfen im
Einzelfall sind die Kreise und kreisfreien Städte so-
wie die Hauptfürsorgestellen zuständig. 3Bei der
Durchführung der Heil- und Krankenbehandlung
wirken die Träger der gesetzlichen Krankenversi-
cherung mit. 4Für die Leistungen nach den §§ 80,
81a bis 83a des Soldatenversorgungsgesetzes ist
die Bundeswehrverwaltung zuständig.

§25 Kindergeld, Kinderzuschlag,
Leistungen für Bildung und Teilhabe,
Elterngeld und Betreuungsgeld

(1) 1Nach dem Bundeskindergeldgesetz kann nur
dann Kindergeld in Anspruch genommen werden,
wenn nicht der Familienleistungsausgleich nach
§ 31 des Einkommensteuergesetzes zur Anwen-
dung kommt. 2Nach dem Bundeskindergeldgesetz
können auch der Kinderzuschlag und Leistungen
für Bildung und Teilhabe in Anspruch genommen
werden.
(2) Nach dem Recht des Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetzes kann Elterngeld und Betreu-
ungsgeld in Anspruch genommen werden.
(3) Für dieAusführung desAbsatzes 1 sinddie nach
§ 7 des Bundeskindergeldgesetzes bestimmten
Stellen und für die Ausführung des Absatzes 2 die
nach § 12 des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setzes bestimmten Stellen zuständig.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 21.7.2015
(Az. 1 BvF 2/13) entschieden, dass die §§4a bis
4d des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
(BEEG), die einen Anspruch auf Betreuungsgeld
begründen, nichtig sind.

§26 Wohngeld
(1) Nach demWohngeldrecht kann als Zuschuß zur
Miete oder als Zuschuß zu den Aufwendungen für
den eigengenutzten Wohnraum Wohngeld in An-
spruch genommen werden.
(2) Zuständig sind die durch Landesrecht be-
stimmten Behörden.

§27 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
(1) Nach dem Recht der Kinder- und Jugendhilfe
können in Anspruch genommen werden:
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozial-

arbeit und des erzieherischen Jugendschutzes,
2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der

Familie,
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3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Tagespflege,

4. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für see-
lisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie
Hilfe für junge Volljährige.

(2) Zuständig sind die Kreise und die kreisfreien
Städte, nach Maßgabe des Landesrechts auch
kreisangehörige Gemeinden; sie arbeiten mit der
freien Jugendhilfe zusammen.

§28 Leistungen der Sozialhilfe
(1) Nach dem Recht der Sozialhilfe können in An-
spruch genommen werden:
1. Hilfe zum Lebensunterhalt,
1a. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-

derung,
2. Hilfen zur Gesundheit,
3. (weggefallen),
4. Hilfe zur Pflege,
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer

Schwierigkeiten,
6. Hilfe in anderen Lebenslagen
sowie die jeweils gebotene Beratung und Unter-
stützung.
(2) Zuständig sind die Kreise und kreisfreien Städte,
die überörtlichen Träger der Sozialhilfe und für be-
sondere Aufgaben die Gesundheitsämter; sie ar-
beitenmit den Trägern der freienWohlfahrtspflege
zusammen.

§28a Leistungen der Eingliederungshilfe
(1) Nach dem Recht der Eingliederungshilfe kön-
nen in Anspruch genommen werden:
1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung,
4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe.
(2) Zuständig sind die durch Landesrecht be-
stimmten Behörden.

§29 Leistungen zur Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen

(1) Nach dem Recht der Rehabilitation und Teilha-
be behinderter Menschen können in Anspruch ge-
nommen werden
1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,

insbesondere

a) Frühförderung behinderter und von Behin-
derung bedrohter Kinder,

b) ärztliche und zahnärztliche Behandlung,
c) Arznei- und Verbandmittel sowie Heilmittel

einschließlich physikalischer, Sprach- und
Beschäftigungstherapie,

d) Körperersatzstücke, orthopädische und an-
dere Hilfsmittel,

e) Belastungserprobung und Arbeitstherapie,

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, ins-
besondere
a) Hilfen zum Erhalten oder Erlangen eines

Arbeitsplatzes,
b) Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung,

Ausbildung und Weiterbildung,
c) sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe

am Arbeitsleben,

2a. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, insbeson-
dere
a) Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im

Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und
zum Besuch weiterführender Schulen ein-
schließlich der Vorbereitung hierzu,

b) Hilfen zur schulischen Berufsausbildung,
c) Hilfen zur Hochschulbildung,
d) Hilfen zur schulischen beruflichen Weiter-

bildung,

3. Leistungen zur Sozialen Teilhabe, insbesonde-
re
a) Leistungen für Wohnraum,
b) Assistenzleistungen,
c) heilpädagogische Leistungen,
d) Leistungen zur Betreuung in einer Pflege-

familie,
e) Leistungen zum Erwerb und Erhalt prakti-

scher Kenntnisse und Fähigkeiten,
f) Leistungen zur Förderung der Verständi-

gung,
g) Leistungen zur Mobilität,
h) Hilfsmittel,

4. unterhaltssichernde und andere ergänzende
Leistungen, insbesondere
a) Krankengeld, Versorgungskrankengeld,

Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbil-
dungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe,
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b) Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Unfall-,
Renten- und Pflegeversicherung sowie zur
Bundesagentur für Arbeit,

c) Reisekosten,
d) Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinder-

betreuungskosten,
e) Rehabilitationssport und Funktionstraining,

5. besondere Leistungen und sonstige Hilfen zur
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Le-
ben in der Gesellschaft, insbesondere am Ar-
beitsleben.

(2) Zuständig sind die in den §§ 19 bis 24, 27
und 28 genannten Leistungsträger und die Integ-
rationsämter.

Dritter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften für alle Soziallei-

stungsbereiche dieses Gesetzbuchs

Erster Titel
Allgemeine Grundsätze

§30 Geltungsbereich
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs gelten für
alle Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt in seinemGeltungsbereich haben.

(2) Regelungen des über- und zwischenstaatlichen
Rechts bleiben unberührt.

(3) 1Einen Wohnsitz hat jemand dort, wo er eine
Wohnung unter Umständen innehat, die darauf
schließen lassen, daß er die Wohnung beibehalten
und benutzenwird. 2Den gewöhnlichen Aufenthalt
hat jemand dort, wo er sich unter Umständen auf-
hält, die erkennen lassen, daß er an diesem Ort
oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend
verweilt.

§31 Vorbehalt des Gesetzes
Rechte und Pflichten in den Sozialleistungsberei-
chen dieses Gesetzbuchs dürfen nur begründet,
festgestellt, geändert oder aufgehoben werden,
soweit ein Gesetz es vorschreibt oder zuläßt.

§32 Verbot nachteiliger Vereinbarungen
Privatrechtliche Vereinbarungen, die zum Nachteil
des Sozialleistungsberechtigten von Vorschriften
dieses Gesetzbuchs abweichen, sind nichtig.

§33 Ausgestaltung von Rechten und
Pflichten

1Ist der Inhalt von Rechten und Pflichten nach Art
oder Umfang nicht im einzelnen bestimmt, sind bei
ihrer Ausgestaltung die persönlichen Verhältnisse
des Berechtigten oder Verpflichteten, sein Bedarf
und seine Leistungsfähigkeit sowie die örtlichen
Verhältnisse zu berücksichtigen, soweit Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen. 2Dabei soll den
Wünschen des Berechtigten oder Verpflichteten
entsprochen werden, soweit sie angemessen sind.

§33a Altersabhängige Rechte und Pflichten
(1) Sind Rechte oder Pflichtendavonabhängig, daß
eine bestimmte Altersgrenze erreicht oder nicht
überschritten ist, ist das Geburtsdatum maßge-
bend, das sich aus der ersten Angabe des Berech-
tigten oder Verpflichteten oder seiner Angehörigen
gegenüber einem Sozialleistungsträger oder, so-
weit es sich um eine Angabe im Rahmen des Drit-
ten oder Sechsten Abschnitts des Vierten Buches
handelt, gegenüber dem Arbeitgeber ergibt.
(2) Von einem nach Absatz 1 maßgebenden Ge-
burtsdatum darf nur abgewichen werden, wenn
der zuständige Leistungsträger feststellt, daß
1. ein Schreibfehler vorliegt oder
2. sich aus einer Urkunde, deren Original vor dem

Zeitpunkt der Angabe nach Absatz 1 ausgestellt
worden ist, ein anderes Geburtsdatum ergibt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Geburtsdaten,
die Bestandteil der Versicherungsnummer oder ei-
nes anderen in den Sozialleistungsbereichen dieses
Gesetzbuchs verwendeten Kennzeichens sind, ent-
sprechend.

§33b Lebenspartnerschaften
Lebenspartnerschaften im Sinne dieses Gesetzbu-
ches sind Lebenspartnerschaften nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz.

§33c Benachteiligungsverbot
1Bei der Inanspruchnahme sozialer Rechte darf
niemand aus Gründen der Rasse, wegen der eth-
nischen Herkunft oder einer Behinderung benach-
teiligt werden. 2Ansprüche können nur insoweit
geltend gemacht oder hergeleitet werden, als de-
ren Voraussetzungen und Inhalt durch die Vor-
schriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs
im Einzelnen bestimmt sind.
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§34 Begrenzung von Rechten und Pflichten
(1) Soweit Rechte und Pflichten nach diesem Ge-
setzbuch ein familienrechtliches Rechtsverhältnis
voraussetzen, reicht ein Rechtsverhältnis, das ge-
mäß Internationalem Privatrecht dem Recht eines
anderen Staates unterliegt und nach diesem Recht
besteht, nur aus, wenn es dem Rechtsverhältnis im
Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs entspricht.

(2) Ansprüche mehrerer Ehegatten auf Witwen-
rente oder Witwerrente werden anteilig und end-
gültig aufgeteilt.

§35 Sozialgeheimnis
(1) 1Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn be-
treffenden Sozialdaten (§ 67 Absatz 2 Zehntes
Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt
verarbeitet werden (Sozialgeheimnis). 2Die Wah-
rung des Sozialgeheimnisses umfasst die Ver-
pflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers si-
cherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten
zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben
werden. 3Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer
Angehörigen dürfen Personen, die Personalent-
scheidungen treffen oder daranmitwirken können,
weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtig-
ten weitergegeben werden. 4Der Anspruch richtet
sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger,
die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger
und ihrer Verbände, die Datenstelle der Renten-
versicherung, die in diesemGesetzbuch genannten
öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, Integrations-
fachdienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche
Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Aus-
zahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Be-
hörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben
nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die
Versicherungsämter und Gemeindebehörden so-
wie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen
(§ 2 Absatz 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes),
soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch
wahrnehmen, und die Stellen, die Aufgaben nach
§ 67c Absatz 3 des Zehnten Buches wahrnehmen.
5Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozi-
algeheimnis zu wahren.

(2) 1Die Vorschriften des Zweiten Kapitels des
Zehnten Buches und der übrigen Bücher des Sozi-
algesetzbuches regeln die Verarbeitung von Sozi-

aldaten abschließend, soweit nicht die Verordnung
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. 5. 2016, S. 1;
L 314 vom 22. 11. 2016, S. 72; L 127 vom 23. 5.
2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung un-
mittelbar gilt. 2Für die Verarbeitungen von Sozial-
daten im Rahmen von nicht in den Anwendungs-
bereich der Verordnung (EU) 2016/679 fallenden
Tätigkeiten finden die Verordnung (EU) 2016/679
und dieses Gesetz entsprechende Anwendung, so-
weit nicht in diesem oder einem anderen Gesetz
Abweichendes geregelt ist.
(2a) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher
Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder
besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf ge-
setzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.
(3) Soweit eine Übermittlung von Sozialdaten nicht
zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine
Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder
Auslieferung von Schriftstücken, nicht automati-
sierten Dateisystemen und automatisiert verarbei-
teten Sozialdaten.
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen
Sozialdaten gleich.
(5) 1Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßga-
be des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches ver-
arbeitet werden. 2Sie dürfen außerdem verarbeitet
werden, wenn schutzwürdige Interessen des Ver-
storbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht
beeinträchtigt werden können.
(6) 1Die Absätze 1 bis 5 finden neben den in Ab-
satz 1 genannten Stellen auch Anwendung auf
solche Verantwortliche oder deren Auftragsverar-
beiter,
1. die Sozialdaten im Inlandverarbeiten, sofern die

Verarbeitung nicht im Rahmen einer Niederlas-
sung in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum erfolgt, oder

2. die Sozialdaten im Rahmen der Tätigkeiten ei-
ner inländischen Niederlassung verarbeiten.

2Sofern die Absätze 1 bis 5 nicht gemäß Satz 1
anzuwenden sind, gelten für den Verantwortlichen
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oder dessen Auftragsverarbeiter nur die §§ 81
bis 81c des Zehnten Buches.

(7) 1Bei der Verarbeitung zu Zwecken gemäß Arti-
kel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 stehen die
Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum und die Schweiz den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich.
2Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.

§36 Handlungsfähigkeit
(1) 1Wer das fünfzehnte Lebensjahr vollendet hat,
kann Anträge auf Sozialleistungen stellen und ver-
folgen sowie Sozialleistungen entgegennehmen.
2Der Leistungsträger soll den gesetzlichen Vertreter
über die Antragstellung und die erbrachten Sozial-
leistungen unterrichten.

(2) 1Die Handlungsfähigkeit nach Absatz 1 Satz 1
kann vom gesetzlichen Vertreter durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Leistungsträger einge-
schränkt werden. 2Die Rücknahme von Anträgen,
der Verzicht auf Sozialleistungen und die Entge-
gennahme von Darlehen bedürfen der Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters.

§36a Elektronische Kommunikation
(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist
zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen Zu-
gang eröffnet.

(2) 1Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete
Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvor-
schrift etwas anderes bestimmt ist, durch die
elektronische Form ersetzt werden. 2Der elektroni-
schen Form genügt ein elektronisches Dokument,
das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehen ist. 3Die Signierung mit einem Pseud-
onym, das die Identifizierung der Person des Sig-
naturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch die
Behörde ermöglicht, ist nicht zulässig. 4Die Schrift-
form kann auch ersetzt werden

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in ei-
nem elektronischen Formular, das von der Be-
hörde in einem Eingabegerät oder über öffent-
lich zugängliche Netze zur Verfügung gestellt
wird;

2. bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung
eines elektronischen Dokuments an die Behör-
demit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-
Mail-Gesetzes;

3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder
sonstigen elektronischen Dokumenten der Be-
hörden durch Versendung einer De-Mail-Nach-
richt nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes,
bei der die Bestätigung des akkreditierten
Diensteanbieters die erlassende Behörde als
Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lässt;

4. durch sonstige sichere Verfahren, die durch
Rechtsverordnung der Bundesregierungmit Zu-
stimmung des Bundesrates festgelegt werden,
welche den Datenübermittler (Absender der
Daten) authentifizieren und die Integrität des
elektronisch übermittelten Datensatzes sowie
die Barrierefreiheit gewährleisten; der IT-Pla-
nungsrat gibt Empfehlungen zu geeigneten
Verfahren ab.

5In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss bei
einer Eingabe über öffentlich zugängliche Netze
ein elektronischer Identitätsnachweis nach § 18
des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eID-
Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes erfolgen; in der Kommunikation
zwischen dem Versicherten und seiner Kranken-
kasse kann die Identität auch mit der elektroni-
schen Gesundheitskarte nach § 291 Absatz 2a des
Fünften Buches elektronisch nachgewiesen wer-
den.
(2a) 1Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung
eines bestimmten Formulars vorgeschrieben, das
ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein dadurch
nicht die Anordnung der Schriftform bewirkt. 2Bei
einer für die elektronische Versendung an die Be-
hörde bestimmten Fassung des Formulars entfällt
das Unterschriftsfeld.
(3) 1Ist ein der Behörde übermitteltes elektroni-
sches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht ge-
eignet, teilt sie dies dem Absender unter Angabe
der für sie geltenden technischen Rahmenbedin-
gungen unverzüglich mit. 2Macht ein Empfänger
geltend, er könne das von der Behörde übermit-
telte elektronische Dokument nicht bearbeiten,
übermittelt sie es ihm erneut in einem geeigneten
elektronischen Format oder als Schriftstück.
(4) 1DieTräger der Sozialversicherungeinschließlich
der Bundesagentur für Arbeit, ihre Verbände und
Arbeitsgemeinschaften verwenden unter Beach-
tung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit im jeweiligen Sozialleistungsbereich
Vertrauensdienste, die eine gemeinsame und bun-

§§ 36–36a SGB I: Allgemeiner Teil I

I

www.WALHALLA.de 35

www.WALHALLA.de


deseinheitliche Kommunikation und Übermittlung
der Daten und die Überprüfbarkeit der qualifizier-
ten elektronischen Signatur auf Dauer sicherstel-
len. 2Diese Träger sollen über ihren jeweiligen Be-
reich hinaus Vertrauensdienste im Sinne des Sat-
zes 1 verwenden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für die Leistungserbringer nach dem
Fünften und dem Elften Buch und die von ihnen
gebildeten Organisationen.

§37 Vorbehalt abweichender Regelungen
1Das Erste und Zehnte Buch gelten für alle Sozial-
leistungsbereiche dieses Gesetzbuchs, soweit sich
aus den übrigen Büchern nichts Abweichendes er-
gibt; § 68bleibt unberührt. 2Der Vorbehalt gilt nicht
für die §§ 1 bis 17 und 31 bis 36. 3Das Zweite
Kapitel des Zehnten Buches geht dessen Erstem
Kapitel vor, soweit sich die Ermittlung des Sach-
verhaltes auf Sozialdaten erstreckt.

Zweiter Titel
Grundsätze des Leistungsrechts

§38 Rechtsanspruch
Auf Sozialleistungen besteht ein Anspruch, soweit
nicht nach den besonderen Teilen dieses Gesetz-
buchs die Leistungsträger ermächtigt sind, bei der
Entscheidung über die Leistung nach ihrem Er-
messen zu handeln.

§39 Ermessensleistungen
(1) 1Sind die Leistungsträger ermächtigt, bei der
Entscheidung über Sozialleistungen nach ihrem Er-
messen zu handeln, haben sie ihr Ermessen ent-
sprechend dem Zweck der Ermächtigung auszu-
üben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens
einzuhalten. 2Auf pflichtgemäße Ausübung des Er-
messens besteht ein Anspruch.

(2) Für Ermessensleistungen gelten die Vorschrif-
ten über Sozialleistungen, auf die ein Anspruch
besteht, entsprechend, soweit sich aus den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs nichts Abweichendes
ergibt.

§40 Entstehen der Ansprüche
(1) Ansprüche auf Sozialleistungen entstehen, so-
bald ihre im Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
bestimmten Voraussetzungen vorliegen.

(2) Bei Ermessensleistungen ist der Zeitpunkt maß-
gebend, in dem die Entscheidung über die Leistung

bekanntgegeben wird, es sei denn, daß in der Ent-
scheidung ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist.

§41 Fälligkeit
Soweit die besonderen Teile dieses Gesetzbuchs
keine Regelung enthalten, werden Ansprüche auf
Sozialleistungen mit ihrem Entstehen fällig.

§42 Vorschüsse
(1) 1Besteht ein Anspruch auf Geldleistungen dem
Grund nach und ist zur Feststellung seiner Höhe
voraussichtlich längere Zeit erforderlich, kann der
zuständige Leistungsträger Vorschüsse zahlen, de-
ren Höhe er nach pflichtgemäßem Ermessen be-
stimmt. 2Er hat Vorschüsse nach Satz 1 zu zahlen,
wenn der Berechtigte es beantragt; die Vorschuß-
zahlung beginnt spätestens nach Ablauf eines Ka-
lendermonats nach Eingang des Antrags.

(2) 1Die Vorschüsse sind auf die zustehende Leis-
tung anzurechnen. 2Soweit sie diese übersteigen,
sind sie vom Empfänger zu erstatten. 3§ 50 Abs. 4
des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(3) Für die Stundung, Niederschlagung und den
Erlaß des Erstattungsanspruchs gilt § 76 Abs. 2 des
Vierten Buches entsprechend.

§43 Vorläufige Leistungen
(1) 1Besteht ein Anspruch auf Sozialleistungen und
ist zwischen mehreren Leistungsträgern streitig,
wer zur Leistung verpflichtet ist, kann der unter
ihnen zuerst angegangene Leistungsträger vorläu-
fig Leistungen erbringen, deren Umfang er nach
pflichtgemäßen Ermessen bestimmt. 2Er hat Leis-
tungen nach Satz 1 zu erbringen, wenn der Be-
rechtigte es beantragt; die vorläufigen Leistungen
beginnen spätestens nach Ablauf eines Kalender-
monats nach Eingang des Antrags.

(2) 1Für die Leistungen nach Absatz 1 gilt § 42
Abs. 2 und 3 entsprechend. 2Ein Erstattungsan-
spruch gegen den Empfänger steht nur dem zur
Leistung verpflichteten Leistungsträger zu.

§44 Verzinsung
(1) Ansprüche auf Geldleistungen sind nach Ablauf
eines Kalendermonats nach dem Eintritt ihrer Fäl-
ligkeit bis zum Ablauf des Kalendermonats vor der
Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen.

(2) Die Verzinsung beginnt frühestens nach Ablauf
von sechs Kalendermonaten nach Eingang des
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vollständigen Leistungsantrags beim zuständigen
Leistungsträger, beim Fehlen eines Antrags nach
Ablauf eines Kalendermonats nach der Bekannt-
gabe der Entscheidung über die Leistung.

(3) 1Verzinst werden volle Euro-Beträge. 2Dabei ist
der Kalendermonat mit dreißig Tagen zugrunde zu
legen.

§45 Verjährung
(1) Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren in
vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem
sie entstanden sind.

(2) Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den
Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
sinngemäß.

(3) 1Die Verjährung wird auch durch schriftlichen
Antrag auf die Sozialleistung oder durch Erhebung
eines Widerspruchs gehemmt. 2Die Hemmung en-
det sechs Monate nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung über den Antrag oder den Widerspruch.

§46 Verzicht
(1) Auf Ansprüche auf Sozialleistungen kann durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Leistungs-
träger verzichtet werden; der Verzicht kann jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den.

(2) Der Verzicht ist unwirksam soweit durch ihn
andere Personen oder Leistungsträger belastet
oder Rechtsvorschriften umgangen werden.

§47 Auszahlung von Geldleistungen
(1) Soweit die besonderen Teile dieses Gesetzbuchs
keine Regelung enthalten, sollen Geldleistungen
kostenfrei auf ein Konto des Empfängers bei einem
Geldinstitut, für das die Verordnung (EU) Nr. 260/
2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen
Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für
Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl.
L 94 vom 30. 3. 2012, S. 22) gilt, überwiesen oder,
wenn der Empfänger es verlangt, kostenfrei an
seinen Wohnsitz innerhalb des Geltungsbereiches
dieser Verordnung übermittelt werden.

(2) Bei Zahlungen außerhalb des Geltungsberei-
ches der in Absatz 1 genannten Verordnung trägt

der Leistungsträger die Kosten bis zu dem von ihm
mit der Zahlung beauftragten Geldinstitut.

§48 Auszahlung bei Verletzung der
Unterhaltspflicht

(1) 1Laufende Geldleistungen, die der Sicherung
des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind,
können in angemessener Höhe an den Ehegatten,
den Lebenspartner oder die Kinder des Leistungs-
berechtigten ausgezahlt werden, wenn er ihnen
gegenüber seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht
nicht nachkommt. 2Kindergeld, Kinderzuschläge
und vergleichbare Rentenbestandteile (Geldleis-
tungen für Kinder) können an Kinder, die bei der
Festsetzung der Geldleistungen berücksichtigt
werden, bis zur Höhe des Betrages, der sich bei
entsprechender Anwendung des § 54 Abs. 5 Satz 2
ergibt, ausgezahlt werden. 3Für das Kindergeld gilt
dies auch dann, wenn der Kindergeldberechtigte
mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflich-
tig ist oder nur Unterhalt in Höhe eines Betrages zu
leisten braucht, der geringer ist als das für die
Auszahlung in Betracht kommende Kindergeld.
4Die Auszahlung kann auch an die Person oder
Stelle erfolgen, die dem Ehegatten, dem Lebens-
partner oder den Kindern Unterhalt gewährt.

(2) Absatz 1 Satz 1, 2 und 4 gilt entsprechend,
wenn unter Berücksichtigung von Kindern, denen
gegenüber der Leistungsberechtigte nicht kraft
Gesetzes unterhaltspflichtig ist, Geldleistungen er-
bracht werden und der Leistungsberechtigte diese
Kinder nicht unterhält.

§49 Auszahlung bei Unterbringung
(1) Ist ein Leistungsberechtigter auf Grund richter-
licher Anordnung länger als einen Kalendermonat
in einer Anstalt oder Einrichtung untergebracht,
sind laufende Geldleistungen, die der Sicherung
des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind, an
die Unterhaltsberechtigten auszuzahlen, soweit
der Leistungsberechtigte kraft Gesetzes unter-
haltspflichtig ist und er oder die Unterhaltsberech-
tigten es beantragen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn für Kinder,
denen gegenüber der Leistungsberechtigte nicht
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist, Geldleistun-
gen erbracht werden.

(3) § 48 Abs. 1 Satz 4 bleibt unberührt.
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§50 Überleitung bei Unterbringung
(1) Ist der Leistungsberechtigte untergebracht
(§ 49 Abs. 1), kann die Stelle, der die Kosten der
Unterbringung zur Last fallen, seine Ansprüche auf
laufende Geldleistungen, die der Sicherung des
Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind, durch
schriftliche Anzeige an den zuständigen Leistungs-
träger auf sich überleiten.

(2) Die Anzeige bewirkt den Anspruchsübergang
nur insoweit, als die Leistung nicht an Unterhalts-
berechtigte oder die in § 49 Abs. 2 genannten
Kinder zu zahlen ist, der Leistungsberechtigte die
Kosten der Unterbringung zu erstatten hat und die
Leistung auf den für die Erstattung maßgebenden
Zeitraum entfällt.

(3) DieAbsätze 1 und 2 gelten entsprechend,wenn
für ein Kind (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2), das
untergebracht ist (§ 49 Abs. 1), ein Anspruch auf
eine laufende Geldleistung besteht.

§51 Aufrechnung
(1) Gegen Ansprüche auf Geldleistungen kann der
zuständige Leistungsträger mit Ansprüchen gegen
den Berechtigten aufrechnen, soweit die Ansprü-
che auf Geldleistungen nach § 54 Abs. 2 und 4
pfändbar sind.

(2) Mit Ansprüchen auf Erstattung zu Unrecht er-
brachter Sozialleistungen und mit Beitragsansprü-
chennach diesemGesetzbuch kann der zuständige
Leistungsträger gegen Ansprüche auf laufende
Geldleistungen bis zu deren Hälfte aufrechnen,
wenn der Leistungsberechtigte nicht nachweist,
dass er dadurch hilfebedürftig im Sinne der Vor-
schriften des Zwölften Buches über die Hilfe zum
Lebensunterhalt oder der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach dem Zweiten Buch wird.

§52 Verrechnung
Der für eine Geldleistung zuständige Leistungsträ-
ger kann mit Ermächtigung eines anderen Leis-
tungsträgers dessen Ansprüche gegen den Be-
rechtigten mit der ihm obliegenden Geldleistung
verrechnen, soweit nach § 51 die Aufrechnung zu-
lässig ist.

§53 Übertragung und Verpfändung
(1) Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen
können weder übertragen noch verpfändet wer-
den.

(2) Ansprüche auf Geldleistungen können übertra-
gen und verpfändet werden

1. zur Erfüllung oder zur Sicherung von Ansprü-
chen auf Rückzahlung von Darlehen und auf
Erstattung von Aufwendungen, die im Vorgriff
auf fällig gewordene Sozialleistungen zu einer
angemessenen Lebensführung gegeben oder
gemacht worden sind oder,

2. wenn der zuständige Leistungsträger feststellt,
daß die Übertragung oder Verpfändung im
wohlverstandenen Interesse des Berechtigten
liegt.

(3) Ansprüche auf laufendeGeldleistungen, die der
Sicherung des Lebensunterhalts zu dienen be-
stimmt sind, können in anderen Fällen übertragen
und verpfändet werden, soweit sie den für Ar-
beitseinkommen geltenden unpfändbaren Betrag
übersteigen.

(4) Der Leistungsträger ist zur Auszahlung an den
neuen Gläubiger nicht vor Ablauf des Monats ver-
pflichtet, der dem Monat folgt, in dem er von der
Übertragung oder Verpfändung Kenntnis erlangt
hat.

(5) Eine Übertragung oder Verpfändung von An-
sprüchen auf Geldleistungen steht einer Aufrech-
nung oder Verrechnung auch dann nicht entgegen,
wenn der Leistungsträger beim Erwerb des An-
spruchs von der Übertragung oder Verpfändung
Kenntnis hatte.

(6) 1Soweit bei einer Übertragung oder Verpfän-
dung Geldleistungen zu Unrecht erbracht worden
sind, sind sowohl der Leistungsberechtigte als auch
der neue Gläubiger als Gesamtschuldner dem
Leistungsträger zur Erstattung des entsprechenden
Betrages verpflichtet. 2Der Leistungsträger hat den
Erstattungsanspruch durch Verwaltungsakt gel-
tend zu machen.

§54 Pfändung
(1) Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen
können nicht gepfändet werden.

(2) Ansprüche auf einmalige Geldleistungen kön-
nen nur gepfändet werden, soweit nach den Um-
ständen des Falles, insbesondere nach den Ein-
kommens- und Vermögensverhältnissen des Leis-
tungsberechtigten, der Art des beizutreibenden
Anspruchs sowie der Höhe und der Zweckbestim-
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mung der Geldleistung, die Pfändung der Billigkeit
entspricht.
(3) Unpfändbar sind Ansprüche auf
1. Elterngeld und Betreuungsgeld bis zur Höhe

der nach § 10 des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes anrechnungsfreien Beträge
sowie dem Erziehungsgeld vergleichbare Leis-
tungen der Länder,

2. Mutterschaftsgeld nach § 19 Absatz 1 des
Mutterschutzgesetzes, soweit das Mutter-
schaftsgeld nicht aus einer Teilzeitbeschäfti-
gung während der Elternzeit herrührt, bis zur
Höhe des Elterngeldes nach § 2 des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes, soweit es
die anrechnungsfreien Beträge nach § 10 des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
nicht übersteigt,

2a. Wohngeld, soweit nicht die Pfändung wegen
Ansprüchen erfolgt, die Gegenstand der §§ 9
und 10 des Wohngeldgesetzes sind,

3. Geldleistungen, die dafür bestimmt sind, den
durch einen Körper- oder Gesundheitsschaden
bedingten Mehraufwand auszugleichen.

(4) Im übrigen können Ansprüche auf laufende
Geldleistungen wie Arbeitseinkommen gepfändet
werden.
(5) 1Ein Anspruch des Leistungsberechtigten auf
Geldleistungen für Kinder (§ 48 Abs. 1 Satz 2) kann
nur wegen gesetzlicher Unterhaltsansprüche eines
Kindes, das bei der Festsetzung der Geldleistungen
berücksichtigt wird, gepfändet werden. 2Für die
Höhe des pfändbaren Betrages bei Kindergeld gilt:
1. Gehört das unterhaltsberechtigte Kind zum

Kreis der Kinder, für die dem Leistungsberech-
tigten Kindergeld gezahlt wird, so ist eine
Pfändung bis zu dem Betrag möglich, der bei
gleichmäßiger Verteilung des Kindergeldes auf
jedes dieser Kinder entfällt. Ist das Kindergeld
durch die Berücksichtigung eines weiteren Kin-
des erhöht, für das einer dritten Person Kinder-
geld oder dieser oder dem Leistungsberechtig-
ten eine andere Geldleistung für Kinder zusteht,
so bleibt der Erhöhungsbetrag bei der Bestim-
mung des pfändbaren Betrages des Kindergel-
des nach Satz 1 außer Betracht.

2. Der Erhöhungsbetrag (Nummer 1 Satz 2) ist
zugunsten jedes bei der Festsetzung des Kin-
dergeldes berücksichtigtenunterhaltsberechtig-

ten Kindes zu dem Anteil pfändbar, der sich bei
gleichmäßiger Verteilung auf alle Kinder, die bei
der Festsetzung des Kindergeldes zugunsten
des Leistungsberechtigten berücksichtigt wer-
den, ergibt.

(6) In den Fällen der Absätze 2, 4 und 5 gilt § 53
Abs. 6 entsprechend.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 21.7.2015
(Az. 1 BvF 2/13) entschieden, dass die §§4a bis
4d des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
(BEEG), die einen Anspruch auf Betreuungsgeld
begründen, nichtig sind.

§55 (weggefallen)

§56 Sonderrechtsnachfolge
(1) 1Fällige Ansprüche auf laufende Geldleistungen
stehen beim Tode des Berechtigten nacheinander
1. dem Ehegatten,
1a. dem Lebenspartner,
2. den Kindern,
3. den Eltern,
4. dem Haushaltsführer
zu, wenn diese mit dem Berechtigten zur Zeit sei-
nes Todes in einem gemeinsamen Haushalt gelebt
haben oder von ihm wesentlich unterhalten wor-
den sind. 2Mehreren Personen einer Gruppe stehen
die Ansprüche zu gleichen Teilen zu.
(2) Als Kinder im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2
gelten auch
1. Stiefkinder und Enkel, die in den Haushalt des

Berechtigten aufgenommen sind,
2. Pflegekinder (Personen, die mit dem Berechtig-

ten durch ein auf längere Dauer angelegtes
Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft
wie Kinder mit Eltern verbunden sind),

3. Geschwister des Berechtigten, die in seinen
Haushalt aufgenommen worden sind.

(3) Als Eltern im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3
gelten auch
1. sonstige Verwandte der geraden aufsteigenden

Linie,
2. Stiefeltern,
3. Pflegeeltern (Personen, die den Berechtigten als

Pflegekind aufgenommen haben).
(4) Haushaltsführer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nr. 4 ist derjenige Verwandte oder Verschwägerte,
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der an Stelle des verstorbenen oder geschiedenen
oder an der Führung des Haushalts aus gesund-
heitlichen Gründen dauernd gehinderten Ehegat-
ten oder Lebenspartners den Haushalt des Berech-
tigten mindestens ein Jahr lang vor dessen Tod
geführt hat und von diesem überwiegend unter-
halten worden ist.

§57 Verzicht und Haftung des
Sonderrechtsnachfolgers

(1) 1Der nach § 56 Berechtigte kann auf die Son-
derrechtsnachfolge innerhalb von sechs Wochen
nach ihrer Kenntnis durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Leistungsträger verzichten. 2Ver-
zichtet er innerhalb dieser Frist, gelten die Ansprü-
che als auf ihn nicht übergegangen. 3Sie stehen
den Personen zu, die ohne den Verzichtenden nach
§ 56 berechtigt wären.
(2) 1Soweit Ansprüche auf den Sonderrechtsnach-
folger übergegangen sind, haftet er für die nach
diesem Gesetzbuch bestehenden Verbindlichkei-
ten des Verstorbenen gegenüber dem für die An-
sprüche zuständigen Leistungsträger. 2Insoweit
entfällt eine Haftung des Erben. 3Eine Aufrechnung
und Verrechnung nach den §§ 51 und 52 ist ohne
die dort genannten Beschränkungen der Höhe zu-
lässig.

§58 Vererbung
1Soweit fällige Ansprüche auf Geldleistungen nicht
nach den §§ 56 und 57 einem Sonderrechtsnach-
folger zustehen, werden sie nach den Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vererbt. 2Der Fiskus
als gesetzlicher Erbe kann die Ansprüche nicht
geltend machen.

§59 Ausschluß der Rechtsnachfolge
1Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen erlö-
schen mit dem Tode des Berechtigten. 2Ansprüche
auf Geldleistungen erlöschen nur, wenn sie im
Zeitpunkt des Todes des Berechtigten weder fest-
gestellt sind noch ein Verwaltungsverfahren über
sie anhängig ist.

Dritter Titel
Mitwirkung des Leistungsberechtigten

§60 Angabe von Tatsachen
(1) 1Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält,
hat

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung
erheblich sind, und auf Verlangen des zustän-
digen Leistungsträgers der Erteilung der erfor-
derlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die
Leistung erheblich sind oder über die im Zu-
sammenhang mit der Leistung Erklärungen ab-
gegebenworden sind, unverzüglichmitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen
des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkun-
den vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustim-
men.

2Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leis-
tungen zu erstatten hat.

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind,
sollen diese benutzt werden.

§61 Persönliches Erscheinen
Wer Sozialleistungenbeantragt oder erhält, soll auf
Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur
mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vor-
nahme anderer für die Entscheidung über die Leis-
tung notwendiger Maßnahmen persönlich er-
scheinen.

§62 Untersuchungen
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll
sich auf Verlangen des zuständigen Leistungsträ-
gers ärztlichen und psychologischen Untersu-
chungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für
die Entscheidung über die Leistung erforderlich
sind.

§63 Heilbehandlung
Wer wegen Krankheit oder Behinderung Sozial-
leistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Ver-
langen des zuständigen Leistungsträgers einer
Heilbehandlungunterziehen,wenn zu erwarten ist,
daß sie eine Besserung seines Gesundheitszu-
stands herbeiführen oder eine Verschlechterung
verhindern wird.
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§64 Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben

Wer wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit, an-
erkannten Schädigungsfolgen oder wegen Ar-
beitslosigkeit Sozialleistungen beantragt oder er-
hält, soll auf Verlangen des zuständigen Leis-
tungsträgers an Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben teilnehmen, wenn bei angemessener
Berücksichtigung seiner beruflichen Neigung und
seiner Leistungsfähigkeit zu erwarten ist, daß sie
seine Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit auf
Dauer fördern oder erhalten werden.

§65 Grenzen der Mitwirkung
(1) DieMitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64
bestehen nicht, soweit
1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen

Verhältnis zu der in Anspruch genommenen
Sozialleistung oder ihrer Erstattung steht oder

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem
wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann
oder

3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren
Aufwand als der Antragsteller oder Leistungs-
berechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst
beschaffen kann.

(2) Behandlungen und Untersuchungen,
1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben

oder Gesundheit nicht mit hoher Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden kann,

2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind
oder

3. die einen erheblichen Eingriff in die körperliche
Unversehrtheit bedeuten,

können abgelehnt werden.
(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leis-
tungsberechtigten oder ihnen nahestehenden Per-
sonen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßord-
nung) die Gefahr zuziehen würde, wegen einer
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu
werden, können verweigert werden.

§65a Aufwendungsersatz
(1) 1Wer einem Verlangen des zuständigen Leis-
tungsträgers nach den §§ 61 oder 62 nachkommt,
kann auf Antrag Ersatz seiner notwendigen Ausla-
gen und seines Verdienstausfalles in angemesse-
nem Umfang erhalten. 2Bei einem Verlangen des

zuständigen Leistungsträgers nach § 61 sollen
Aufwendungen nur in Härtefällen ersetzt werden.
(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der zuständige Leis-
tungsträger ein persönliches Erscheinen oder eine
Untersuchung nachträglich als notwendig aner-
kennt.

§66 Folgen fehlender Mitwirkung
(1) 1Kommt derjenige, der eine Sozialleistung be-
antragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten
nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird
hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheb-
lich erschwert, kann der Leistungsträger ohne
weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachho-
lung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen
oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der
Leistung nicht nachgewiesen sind. 2Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungs-
berechtigte in anderer Weise absichtlich die Auf-
klärung des Sachverhalts erheblich erschwert.
(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung we-
gen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähig-
keit, wegen Gefährdung oder Minderung der Er-
werbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen
oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält,
seinenMitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65
nicht nach und ist unterWürdigung aller Umstände
mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß deshalb
die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung, die
Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit be-
einträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der
Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung
der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder
entziehen.
(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mit-
wirkung nur versagt oder entzogen werden, nach-
dem der Leistungsberechtigte auf diese Folge
schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mit-
wirkungspflicht nicht innerhalb einer ihmgesetzten
angemessenen Frist nachgekommen ist.

§67 Nachholung der Mitwirkung
Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die
Leistungsvoraussetzungen vor, kann der Leistungs-
träger Sozialleistungen, die er nach § 66 versagt
oder entzogen hat, nachträglich ganz oder teil-
weise erbringen.
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Vierter Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§68 Besondere Teile dieses Gesetzbuches
Bis zu ihrer Einordnung in dieses Gesetzbuch gel-
ten die nachfolgenden Gesetze mit den zu ihrer
Ergänzung und Änderung erlassenen Gesetzen als
dessen besondere Teile:
1. das Bundesausbildungsförderungsgesetz,
2. (weggefallen)
3. die Reichsversicherungsordnung,
4. das Gesetz über die Alterssicherung der Land-

wirte,
5. (weggefallen)
6. das Zweite Gesetz über die Krankenversiche-

rung der Landwirte,
7. das Bundesversorgungsgesetz, auch soweit

andere Gesetze, insbesondere
a) §§ 80 bis 83a des Soldatenversorgungsge-

setzes,
b) § 59 Abs. 1 des Bundesgrenzschutzgeset-

zes,
c) § 47 des Zivildienstgesetzes,
d) § 60 des Infektionsschutzgesetzes,
e) §§ 4 und 5 des Häftlingshilfegesetzes,
f) § 1 des Opferentschädigungsgesetzes,
g) §§ 21 und 22 des Strafrechtlichen Rehabi-

litierungsgesetzes,
h) §§ 3 und 4 des Verwaltungsrechtlichen

Rehabilitierungsgesetzes,
die entsprechende Anwendung der Leistungs-
vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes
vorsehen,

8. dasGesetz über das Verwaltungsverfahren der
Kriegsopferversorgung,

9. das Bundeskindergeldgesetz,
10. das Wohngeldgesetz,
11. (weggefallen)
12. das Adoptionsvermittlungsgesetz,
13. (weggefallen)
14. das Unterhaltsvorschussgesetz,
15. der Erste, Zweite und Dritte Abschnitt des

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes,
16. das Altersteilzeitgesetz,
17. der Fünfte Abschnitt des Schwangerschafts-

konfliktgesetzes.

§69 Stadtstaaten-Klausel
Die Senate der Länder Berlin, Bremen und Ham-
burg werden ermächtigt, die Vorschriften dieses
Buches über die Zuständigkeit von Behörden dem
besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzu-
passen.

§70 Überleitungsvorschrift zum
Verjährungsrecht

Artikel 229 § 6 Abs. 1 und 2 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche gilt entspre-
chend bei der Anwendung des § 45 Abs. 2 und 3 in
der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung.

§71 Überleitungsvorschrift zur
Übertragung, Verpfändung und
Pfändung

§ 53 Abs. 6 und § 54 Abs. 6 sind nur auf Geldleis-
tungen anzuwenden, soweit diese nach dem
30. März 2005 ganz oder teilweise zu Unrecht er-
bracht werden.
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Kapitel 1
Fördern und Fordern

§1 Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für
Arbeitsuchende

(1) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es
Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu füh-
ren, das der Würde des Menschen entspricht.
(2) 1Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die
Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Be-
darfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen,
dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der
Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften be-
streiten können. 2Sie soll erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer
Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunter-
halt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise
bestreiten können. 3Die Gleichstellung von Männern
und Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen.
4Die Leistungen der Grundsicherung sind insbesonde-
re darauf auszurichten, dass
1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit ver-

mieden oder beseitigt, die Dauer der Hilfebedürf-
tigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürf-
tigkeit verringert wird,

2. die Erwerbsfähigkeit einer leistungsberechtigten
Person erhalten, verbessert oder wieder hergestellt
wird,

3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten entgegengewirkt
wird,

4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse von
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die Kinder
erziehen oder pflegebedürftige Angehörige be-
treuen, berücksichtigt werden,

5. behindertenspezifische Nachteile überwunden
werden,

6. Anreize zur Aufnahme und Ausübung einer Er-
werbstätigkeit geschaffen und aufrechterhalten
werden.

(3) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst
Leistungen zur
1. Beratung,
2. Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftig-

keit insbesondere durch Eingliederung in Ausbil-
dung oder Arbeit und

3. Sicherung des Lebensunterhalts.

§2 Grundsatz des Forderns
(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Perso-
nen müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder
Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen.
2Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muss
aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in
Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungs-
vereinbarung abschließen. 3Wenn eine Erwerbstätig-
keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer
Zeit nicht möglich ist, hat die erwerbsfähige leis-
tungsberechtigte Person eine ihr angebotene zumut-
bare Arbeitsgelegenheit zu übernehmen.

(2) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Perso-
nen haben in eigener Verantwortung alle Möglichkei-
ten zu nutzen, ihren Lebensunterhalt aus eigenen
Mitteln und Kräften zu bestreiten. 2Erwerbsfähige
Leistungsberechtigte müssen ihre Arbeitskraft zur Be-
schaffung des Lebensunterhalts für sich und die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Perso-
nen einsetzen.

§3 Leistungsgrundsätze
(1) 1Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können
erbracht werden, soweit sie zur Vermeidung oder Be-
seitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfe-
bedürftigkeit für die Eingliederung erforderlich sind.
2Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind

1. die Eignung,

2. die individuelle Lebenssituation, insbesondere die
familiäre Situation,

3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit
und

4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu berück-
sichtigen. 3Vorrangig sollen Maßnahmen eingesetzt
werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit ermöglichen. 4Bei der Leistungserbrin-
gung sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit zu beachten.

(2) 1Bei der Beantragung von Leistungen nach diesem
Buch sollen unverzüglich Leistungen zur Eingliederung
in Arbeit nach dem Ersten Abschnitt des Dritten Kapi-
tels erbracht werden. 2Bei fehlendem Berufsabschluss
sind insbesondere die Möglichkeiten zur Vermittlung
in eine Ausbildung zu nutzen.
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(2a) 1Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken,
dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die
1. nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnis-

se verfügen, an einem Integrationskurs nach § 43
des Aufenthaltsgesetzes teilnehmen, oder

2. darüber hinaus notwendige berufsbezogene
Sprachkenntnisse benötigen, an der berufsbezoge-
nen Deutschsprachförderung nach § 45a des Auf-
enthaltsgesetzes teilnehmen,

sofern sie teilnahmeberechtigt sind und nicht unmit-
telbar in eine Ausbildung oder Arbeit vermittelt wer-
den können und ihnen eine Teilnahme an einem In-
tegrationskurs oder an der berufsbezogenen Deutsch-
sprachförderung daneben nicht zumutbar ist. 2Für die
Teilnahmeberechtigung, die Verpflichtung zur Teilnah-
me und die Zugangsvoraussetzungen gelten die Be-
stimmungen der §§ 44, 44a und 45a des Aufent-
haltsgesetzes sowie des § 9 Absatz 1 Satz 1 des Bun-
desvertriebenengesetzes in Verbindung mit der Inte-
grationskursverordnung und der Verordnung über die
berufsbezogene Deutschsprachförderung. 3Eine Ver-
pflichtung zur Teilnahme ist in die Eingliederungsver-
einbarung als vorrangige Maßnahme aufzunehmen.
(3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
dürfen nur erbracht werden, soweit die Hilfebedürf-
tigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann; die
nach diesem Buch vorgesehenen Leistungen decken
den Bedarf der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft le-
benden Personen.

§4 Leistungsformen
(1) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende werden erbracht in Form von
1. Dienstleistungen,

2. Geldleistungen und
3. Sachleistungen.
(2) 1Die nach § 6 zuständigen Träger wirken darauf
hin, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die
mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Per-
sonen die erforderliche Beratung und Hilfe anderer
Träger, insbesondere der Kranken- und Rentenversi-
cherung, erhalten. 2Die nach § 6 zuständigen Träger
wirken auch darauf hin, dass Kinder und Jugendliche
Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der
gesellschaftlichen Teilhabe erhalten. 3Sie arbeiten zu
diesem Zweck mit Schulen und Kindertageseinrich-
tungen, den Trägern der Jugendhilfe, den Gemeinden

und Gemeindeverbänden, freien Trägern, Vereinen
und Verbänden und sonstigen handelnden Personen
vor Ort zusammen. 4Sie sollen die Eltern unterstützen
und in geeigneter Weise dazu beitragen, dass Kinder
und Jugendliche Leistungen für Bildung und Teilhabe
möglichst in Anspruch nehmen.

§5 Verhältnis zu anderen Leistungen
(1) 1Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen An-
derer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistun-
gen, werden durch dieses Buch nicht berührt. 2Ermes-
sensleistungen dürfen nicht deshalb versagt werden,
weil dieses Buch entsprechende Leistungen vorsieht.

(2) 1Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach diesem Buch schließt Leistun-
gen nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches
aus. 2Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölf-
ten Buches sind gegenüber dem Sozialgeld vorrangig.

(3) 1Stellen Leistungsberechtigte trotz Aufforderung
einen erforderlichen Antrag auf Leistungen eines an-
deren Trägers nicht, können die Leistungsträger nach
diesem Buch den Antrag stellen sowie Rechtsbehelfe
und Rechtsmittel einlegen. 2Der Ablauf von Fristen, die
ohne Verschulden der Leistungsträger nach diesem
Buch verstrichen sind, wirkt nicht gegen die Leis-
tungsträger nach diesem Buch; dies gilt nicht für Ver-
fahrensfristen, soweit die Leistungsträger nach die-
sem Buch das Verfahren selbst betreiben. 3Wird eine
Leistung aufgrund eines Antrages nach Satz 1 von
einem anderen Träger nach § 66 des Ersten Buches
bestandskräftig entzogen oder versagt, sind die Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach die-
sem Buch ganz oder teilweise so lange zu entziehen
oder zu versagen, bis die leistungsberechtigte Person
ihrer Verpflichtung nach den §§ 60 bis 64 des Ersten
Buches gegenüber dem anderen Träger nachgekom-
men ist. 4Eine Entziehung oder Versagung nach Satz 3
ist nur möglich, wenn die leistungsberechtigte Person
vom zuständigen Leistungsträger nach diesem Buch
zuvor schriftlich auf diese Folgen hingewiesen wurde.
5Wird die Mitwirkung gegenüber dem anderen Träger
nachgeholt, ist die Versagung oder Entziehung rück-
wirkend aufzuheben. 6Die Sätze 3 bis 5 gelten nicht für
die vorzeitige Inanspruchnahme einer Rente wegen
Alters.

(4) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem
Ersten Abschnitt des Dritten Kapitels werden nicht an
oder für erwerbsfähige Leistungsberechtigte erbracht,
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die einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Teilar-
beitslosengeld haben.

§6 Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende

(1) 1Träger der Leistungen nach diesem Buch sind:

1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), so-
weit Nummer 2 nichts anderes bestimmt,

2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen
nach § 16a, das Arbeitslosengeld II und das Sozi-
algeld, soweit Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
für den Bedarf für Unterkunft undHeizunggeleistet
wird, die Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 und 2 sowie für die Leistungen nach
§ 28, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger
bestimmt sind (kommunale Träger).

2Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der
Wahrnehmung von Aufgaben beauftragen; sie sollen
einen Außendienst zur Bekämpfung von Leistungs-
missbrauch einrichten.

(2) 1Die Länder können bestimmen, dass und inwie-
weit die Kreise ihnen zugehörige Gemeinden oder
Gemeindeverbände zur Durchführung der in Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 genannten Aufgaben nach diesem
Gesetz heranziehen und ihnen dabei Weisungen er-
teilen können; in diesen Fällen erlassen die Kreise den
Widerspruchsbescheid nach dem Sozialgerichtsge-
setz. 2§ 44b Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt. 3Die
Sätze 1 und 2 gelten auch in den Fällen des § 6a mit
der Maßgabe, dass eine Heranziehung auch für die
Aufgaben nach § 6b Absatz 1 Satz 1 erfolgen kann.

(3) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden
ermächtigt, die Vorschriften dieses Gesetzes über die
Zuständigkeit von Behörden für die Grundsicherung
für Arbeitsuchende dem besonderen Verwaltungsauf-
bau ihrer Länder anzupassen.

§6a Zugelassene kommunale Träger
(1) Die Zulassungen der aufgrund der Kommunal-
träger-Zulassungsverordnung vom 24. September
2004 (BGBl. I S. 2349) anstelle der Bundesagentur als
Träger der Leistungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 zugelassenen kommunalen Träger werden vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch
Rechtsverordnung über den 31. Dezember 2010 hi-
naus unbefristet verlängert, wenn die zugelassenen
kommunalen Träger gegenüber der zuständigen
obersten Landesbehörde die Verpflichtungen nach

Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 5 bis zum 30. Septem-
ber 2010 anerkennen.
(2) 1Auf Antrag wird eine begrenzte Zahl weiterer
kommunaler Träger vomBundesministerium für Arbeit
und Soziales als Träger im Sinne des § 6 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates zugelassen, wenn sie
1. geeignet sind, die Aufgaben zu erfüllen,
2. sich verpflichten, eine besondere Einrichtung nach

Absatz 5 zu schaffen,
3. sich verpflichten, mindestens 90 Prozent der Be-

amtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer der Bundesagentur, die zum Zeit-
punkt der Zulassung mindestens seit 24 Monaten
in der im Gebiet des kommunalen Trägers gelege-
nen Arbeitsgemeinschaft oder Agentur für Arbeit in
getrennter Aufgabenwahrnehmung im Aufgaben-
bereich nach § 6 Absatz 1 Satz 1 tätig waren, vom
Zeitpunkt der Zulassung an, dauerhaft zu beschäf-
tigen,

4. sich verpflichten, mit der zuständigen Landesbe-
hörde eine Zielvereinbarung über die Leistungen
nach diesem Buch abzuschließen, und

5. sich verpflichten, die in der Rechtsverordnung nach
§ 51b Absatz 1 Satz 2 festgelegten Daten zu erhe-
ben und gemäß den Regelungen nach § 51b Ab-
satz 4 an die Bundesagentur zu übermitteln, um
bundeseinheitliche Datenerfassung, Ergebnisbe-
richterstattung, Wirkungsforschung und Leistungs-
vergleiche zu ermöglichen.

2Für die Antragsberechtigung gilt § 6 Absatz 3 ent-
sprechend. 3Der Antrag bedarf in den dafür zuständi-
gen Vertretungskörperschaften der kommunalen Trä-
ger einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder
sowie der Zustimmung der zuständigen obersten Lan-
desbehörde. 4Die Anzahl der nach den Absätzen 1
und 2 zugelassenen kommunalen Träger beträgt
höchstens 25 Prozent der zum 31. Dezember 2010
bestehendenArbeitsgemeinschaften nach§ 44b in der
bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung, zu-
gelassenen kommunalen Trägern sowie der Kreise und
kreisfreien Städte, in denen keineArbeitsgemeinschaft
nach § 44b in der bis zum 31. Dezember 2010 gel-
tenden Fassung errichtet wurde (Aufgabenträger).
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, Voraussetzungen der Eignung nach
Absatz 2 Nummer 1 und deren Feststellung sowie die
Verteilung der Zulassungen nach den Absätzen 2
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und 4 auf die Länder durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu regeln.

(4) 1Der Antrag nach Absatz 2 kann bis zum 31. De-
zember 2010mit Wirkung zum 1. Januar 2012 gestellt
werden. 2Darüber hinaus kann vom 30. Juni 2015 bis
zum 31. Dezember 2015 mit Wirkung zum 1. Januar
2017 ein Antrag auf Zulassung gestellt werden, so-
weit die Anzahl der nach den Absätzen 1 und 2 zu-
gelassenen kommunalen Träger 25 Prozent der zum
1. Januar 2015 bestehenden Aufgabenträger nach
Absatz 2 Satz 4 unterschreitet. 3Die Zulassungen wer-
den unbefristet erteilt.

(5) Zur Wahrnehmung der Aufgaben anstelle der
Bundesagentur errichten und unterhalten die zuge-
lassenen kommunalen Träger besondere Einrichtun-
gen für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch.

(6) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann mit Zustimmung der zuständigen obersten Lan-
desbehörde durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Zulassungwiderrufen. 2Auf
Antrag des zugelassenen kommunalen Trägers, der
der Zustimmung der zuständigen obersten Landesbe-
hörde bedarf, widerruft das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales die Zulassung durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates. 3Die
Trägerschaft endet mit Ablauf des auf die Antragstel-
lung folgenden Kalenderjahres.

(7) 1Auf Antrag des kommunalen Trägers, der der Zu-
stimmung der obersten Landesbehörde bedarf, wider-
ruft, beschränkt oder erweitert das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales die Zulassung nach Ab-
satz 1 oder 2 durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates, wenn und soweit die Zulas-
sung aufgrund einer kommunalen Neugliederung
nicht mehr dem Gebiet des kommunalen Trägers ent-
spricht. 2Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 gilt bei
Erweiterung der Zulassung entsprechend. 3Der Antrag
nach Satz 1 kann bis zum 1. Juli eines Kalenderjahres
mit Wirkung zum 1. Januar des folgenden Kalender-
jahres gestellt werden.

§6b Rechtsstellung der zugelassenen
kommunalen Träger

(1) 1Die zugelassenen kommunalen Träger sind an-
stelle der Bundesagentur im Rahmen ihrer örtlichen
Zuständigkeit Träger der Aufgaben nach § 6 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 mit Ausnahme der sich aus den
§§ 44b, 48b, 50, 51a, 51b, 53, 55, 56 Absatz 2, §§ 64

und 65d ergebenden Aufgaben. 2Sie haben insoweit
die Rechte und Pflichten der Agentur für Arbeit.
(2) 1Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende einschließlich der Ver-
waltungskostenmit Ausnahme der Aufwendungen für
Aufgaben nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2. 2§ 46
Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 und 3 Satz 1 gilt entspre-
chend. 3§ 46 Absatz 5 bis 11 bleibt unberührt.
(2a) Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des
Bundes durch die zugelassenen kommunalen Träger
gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des
Bundes, soweit in Rechtsvorschriften des Bundes oder
Vereinbarungen des Bundes mit den zugelassenen
kommunalen Trägern nicht etwas anderes bestimmt
ist.
(3) Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, die Leis-
tungsgewährung zu prüfen.
(4) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
prüft, ob Einnahmen und Ausgaben in der besonderen
Einrichtung nach § 6a Absatz 5 begründet und belegt
sind und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit entsprechen. 2Die Prüfung kann in einem
vereinfachten Verfahren erfolgen, wenn der zugelas-
sene kommunale Träger ein Verwaltungs- und Kont-
rollsystem errichtet hat, das die Ordnungsmäßigkeit
der Berechnung und Zahlung gewährleistet und er
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine
Beurteilung ermöglicht, ob Aufwendungen nach
Grund und Höhe vom Bund zu tragen sind. 3Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales kündigt örtli-
che Prüfungen bei einem zugelassenen kommunalen
Träger gegenüber der nach § 48 Absatz 1 zuständigen
Landesbehörde an und unterrichtet sie über das Er-
gebnis der Prüfung.
(5) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann von dem zugelassenen kommunalen Träger die
Erstattung vonMitteln verlangen, die er zu Lasten des
Bundes ohne Rechtsgrund erlangt hat. 2Der zu erstat-
tende Betrag ist während des Verzugs zu verzinsen.
3Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 3 Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz.

§6c Personalübergang bei Zulassung weiterer
kommunaler Träger und bei Beendigung
der Trägerschaft

(1) 1Die Beamtinnen und Beamten, Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer der Bundesagentur, die am Tag
vor der Zulassung einesweiteren kommunalen Trägers
nach § 6a Absatz 2 und mindestens seit 24 Monaten
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Aufgaben der Bundesagentur als Träger nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 in dem Gebiet des kommu-
nalen Trägers wahrgenommen haben, treten zum
Zeitpunkt der Neuzulassung kraft Gesetzes in den
Dienst des kommunalen Trägers über. 2Für die Auszu-
bildenden bei der Bundesagentur gilt Satz 1 entspre-
chend. 3Die Versetzung von nach Satz 1 übergetrete-
nen Beamtinnen und Beamten vom kommunalen Trä-
ger zur Bundesagentur bedarf nicht der Zustimmung
der Bundesagentur, bis sie 10 Prozent der nach Satz 1
übergetretenen Beamtinnen und Beamten, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer wieder aufgenom-
men hat. 4Bis zum Erreichen des in Satz 3 genannten
Anteils ist die Bundesagentur zur Wiedereinstellung
von nach Satz 1 übergetretenen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern verpflichtet, die auf Vorschlag des
kommunalen Trägers dazu bereit sind. 5Die Versetzung
und Wiedereinstellung im Sinne der Sätze 3 und 4 ist
innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der
Neuzulassung abzuschließen. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten
entsprechend für Zulassungen nach § 6a Absatz 4
Satz 2 sowie Erweiterungen der Zulassung nach § 6a
Absatz 7.

(2) 1Endet die Trägerschaft eines kommunalen Trägers
nach § 6a, treten die Beamtinnen und Beamten, Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer des kommunalen
Trägers, die am Tag vor der Beendigung der Träger-
schaft Aufgaben anstelle der Bundesagentur als Trä-
ger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 durchgeführt haben,
zum Zeitpunkt der Beendigung der Trägerschaft kraft
Gesetzes in den Dienst der Bundesagentur über. 2Für
die Auszubildenden bei dem kommunalen Träger gilt
Satz 1 entsprechend.

(3) 1Treten Beamtinnen und Beamte aufgrund des
Absatzes 1 oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines
anderen Trägers über, wird das Beamtenverhältnis mit
dem anderen Träger fortgesetzt. 2Treten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aufgrund des Absatzes 1
oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines anderen
Trägers über, tritt der neue Träger unbeschadet des
Satzes 3 in die Rechte und Pflichten aus den Arbeits-
verhältnissen ein, die im Zeitpunkt des Übertritts be-
stehen. 3Vom Zeitpunkt des Übertritts an sind die für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des neuen Trä-
gers jeweils geltenden Tarifverträge ausschließlich
anzuwenden. 4Den Beamtinnen und Beamten, Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmern ist die Fortsetzung
des Beamten- oder Arbeitsverhältnisses von dem auf-
nehmenden Träger schriftlich zu bestätigen. 5Für die

Verteilung der Versorgungslasten hinsichtlich der auf-
grund des Absatzes 1 oder 2 übertretenden Beamtin-
nen und Beamten gilt § 107b des Beamtenversor-
gungsgesetzes entsprechend. 6Mit Inkrafttreten des
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags sind für die
jeweils beteiligten Dienstherrn die im Versorgungslas-
tenteilungs-Staatsvertrag bestimmten Regelungen
entsprechend anzuwenden.

(4) 1Beamtinnen und Beamten, die nach Absatz 1
oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines anderen Trä-
gers übertreten, soll ein gleich zu bewertendes Amt
übertragen werden, das ihrem bisherigen Amt nach
Bedeutung und Inhalt ohne Berücksichtigung von
Dienststellung und Dienstalter entspricht. 2Wenn eine
dem bisherigen Amt entsprechende Verwendung im
Ausnahmefall nicht möglich ist, kann ihnen auch ein
anderes Amt mit geringerem Grundgehalt übertragen
werden. 3Verringert sich nach Satz 1 oder 2 der Ge-
samtbetrag von Grundgehalt, allgemeiner Stellenzula-
ge oder entsprechender Besoldungsbestandteile und
anteiliger Sonderzahlung (auszugleichende Dienstbe-
züge), hat der aufnehmende Träger eine Ausgleichszu-
lage zu gewähren. 4Die Ausgleichszulage bemisst sich
nach der Differenz zwischen den auszugleichenden
Dienstbezügen beim abgebenden Träger und beim
aufnehmenden Träger zum Zeitpunkt des Übertritts.
5Auf die Ausgleichszulagewerden alle Erhöhungen der
auszugleichenden Dienstbezüge beim aufnehmenden
Träger angerechnet. 6Die Ausgleichszulage ist ruhege-
haltfähig. 7Als Bestandteil der Versorgungsbezüge ver-
mindert sich die Ausgleichszulage bei jeder auf das
Grundgehalt bezogenen Erhöhung der Versorgungsbe-
züge umdiesen Erhöhungsbetrag. 8Im Fall des Satzes 2
dürfen die Beamtinnen und Beamten neben der neuen
Amtsbezeichnung die des früheren Amtes mit dem
Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) führen.

(5) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nach
Absatz 1 oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines
anderen Trägers übertreten, soll grundsätzlich eine
tarifrechtlich gleichwertige Tätigkeit übertragen wer-
den. 2Wenn eine derartige Verwendung im Ausnah-
mefall nicht möglich ist, kann ihnen eine niedriger
bewertete Tätigkeit übertragen werden. 3Verringert
sich das Arbeitsentgelt nach den Sätzen 1 und 2, ist
eine Ausgleichszahlung in Höhe des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem Arbeitsentgelt bei dem abge-
benden Träger zum Zeitpunkt des Übertritts und dem
jeweiligen Arbeitsentgelt bei dem aufnehmenden Trä-
ger zu zahlen.

§ 6c SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende II

II

www.WALHALLA.de 51

www.WALHALLA.de


§6d Jobcenter
Die gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b und die
zugelassenen kommunalen Träger nach § 6a führen
die Bezeichnung Jobcenter.

Kapitel 2
Anspruchsvoraussetzungen

§7 Leistungsberechtigte
(1) 1Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen,
die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze

nach § 7a noch nicht erreicht haben,
2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesre-

publik Deutschland haben (erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte).

2Ausgenommen sind
1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der

Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmerinnen,
Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund
des § 2 Absatz 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU
freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienan-
gehörigen für die ersten drei Monate ihres Aufent-
halts,

2. Ausländerinnen und Ausländer,
a) die kein Aufenthaltsrecht haben oder
b) deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem

Zweck der Arbeitsuche ergibt,
und ihre Familienangehörigen,

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes.

3Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und
Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach
Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der
Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 4Abweichend
von Satz 2 Nummer 2 erhalten Ausländerinnen und
Ausländer und ihre Familienangehörigen Leistungen
nach diesem Buch, wenn sie seit mindestens fünf
Jahren ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesge-
biet haben; dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts
nach § 2 Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes/EU fest-
gestellt wurde. 5Die Frist nach Satz 4 beginnt mit der
Anmeldung bei der zuständigen Meldebehörde. 6Zei-
ten des nicht rechtmäßigen Aufenthalts, in denen eine
Ausreisepflicht besteht, werden auf Zeiten des ge-

wöhnlichen Aufenthalts nicht angerechnet. 7Aufent-
haltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.

(2) 1Leistungen erhalten auch Personen, die mit er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfs-
gemeinschaft leben. 2Dienstleistungen und Sachleis-
tungen werden ihnen nur erbracht, wenn dadurch
Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten beseitigt oder vermindert wer-
den. 3Zur Deckung der Bedarfe nach § 28 erhalten die
dort genannten Personen auch dann Leistungen für
Bildung und Teilhabe, wenn sie mit Personen in einem
Haushalt zusammenleben, mit denen sie nur deshalb
keine Bedarfsgemeinschaft bilden, weil diese auf-
grund des zu berücksichtigenden Einkommens oder
Vermögens selbst nicht leistungsberechtigt sind.

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören

1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,

2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haus-
halt lebende Elternteil eines unverheirateten er-
werbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, und die im Haushalt le-
bende Partnerin oder der im Haushalt lebende
Partner dieses Elternteils,

3. als Partnerin oder Partner der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten
a) die nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin

oder der nicht dauernd getrennt lebende Ehe-
gatte,

b) die nicht dauernd getrennt lebende Lebens-
partnerin oder der nicht dauernd getrennt le-
bende Lebenspartner,

c) eine Person, die mit der erwerbsfähigen leis-
tungsberechtigten Person in einem gemeinsa-
men Haushalt so zusammenlebt, dass nach
verständiger Würdigung der wechselseitige
Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinan-
der zu tragen und füreinander einzustehen,

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten
Kinder der in den Nummern 1 bis 3 genannten
Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, soweit sie die Leistungen zur Si-
cherung ihres Lebensunterhalts nicht aus eigenem
Einkommen oder Vermögen beschaffen können.

(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung fürei-
nander zu tragen und füreinander einzustehen, wird
vermutet, wenn Partner

1. länger als ein Jahr zusammenleben,

II SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende §§ 6d–7

II

52 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,
3. Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen

oder
4. befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des

anderen zu verfügen.
(4) 1Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in
einer stationären Einrichtung untergebracht ist, Rente
wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleistung
oder ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art
bezieht. 2Dem Aufenthalt in einer stationären Einrich-
tung ist der Aufenthalt in einer Einrichtung zum Voll-
zug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung
gleichgestellt. 3Abweichend von Satz 1 erhält Leistun-
gen nach diesem Buch,
1. wer voraussichtlich für weniger als sechs Monate

in einem Krankenhaus (§ 107 des Fünften Buches)
untergebracht ist oder

2. wer in einer stationären Einrichtung nach Satz 1
untergebracht und unter den üblichen Bedingun-
gen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens
15 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist.

4Die Sätze 1 und 3Nummer 2 gelten für Bewohner von
Räumlichkeiten im Sinne des § 42a Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 und Satz 3 des Zwölften Buches entspre-
chend.
(4a) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten
keine Leistungen, wenn sie sich ohne Zustimmung des
zuständigen Trägers nach diesem Buch außerhalb des
zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und deshalb
nicht für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung
stehen. 2Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn für den
Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs
ein wichtiger Grund vorliegt und die Eingliederung in
Arbeit nicht beeinträchtigt wird. 3Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor bei
1. Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maßnah-

me der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitati-
on,

2. Teilnahme an einer Veranstaltung, die staatspoliti-
schen, kirchlichen oder gewerkschaftlichen Zwe-
cken dient oder sonst im öffentlichen Interesse
liegt, oder

3. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit.
4Die Zustimmung kann auch erteilt werden, wenn für
den Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen
Bereichs kein wichtiger Grund vorliegt und die Ein-
gliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. 5Die
Dauer der Abwesenheiten nach Satz 4 soll in der Regel

insgesamt drei Wochen im Kalenderjahr nicht über-
schreiten.
(5) 1Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes dem Grunde
nach förderungsfähig ist, haben über die Leistungen
nach § 27 hinaus keinen Anspruch auf Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts. 2Satz 1 gilt auch für
Auszubildende, deren Bedarf sich nach § 61 Absatz 2,
§ 62 Absatz 3, § 123 Nummer 2 sowie § 124 Num-
mer 2 des Dritten Buches bemisst.
(6) Absatz 5 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Auszu-
bildende,
1. die aufgrund von § 2 Absatz 1a des Bundesausbil-

dungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf
Ausbildungsförderung haben,

2. deren Bedarf sich nach den §§ 12, 13 Absatz 1 in
Verbindungmit Absatz 2 Nummer 1 oder nach § 13
Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2
Nummer 2 des Bundesausbildungsförderungsge-
setzes bemisst und die Leistungen nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz
a) erhalten oder nur wegen der Vorschriften zur

Berücksichtigung von Einkommen und Vermö-
gen nicht erhalten oder

b) beantragt haben und über deren Antrag das
zuständige Amt für Ausbildungsförderung noch
nicht entschieden hat; lehnt das zuständige
Amt für Ausbildungsförderung die Leistungen
ab, findet Absatz 5 mit Beginn des folgenden
Monats Anwendung, oder

3. die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule
oder ein Abendgymnasium besuchen, sofern sie
aufgrund des § 10 Absatz 3 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf
Ausbildungsförderung haben.

§7a Altersgrenze
1Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind,
erreichen die Altersgrenze mit Ablauf des Monats, in
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden. 2Für Personen,
die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird
die Altersgrenze wie folgt angehoben:

für den
Geburts-
jahrgang

erfolgt eine
Anhebung
um Monate

auf den Ablauf des Monats,
in dem ein Lebensalter voll-

endet wird von

1947 1 65 Jahren und 1 Monat

1948 2 65 Jahren und 2 Monaten

1949 3 65 Jahren und 3 Monaten
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für den
Geburts-
jahrgang

erfolgt eine
Anhebung
um Monate

auf den Ablauf des Monats,
in dem ein Lebensalter voll-

endet wird von

1950 4 65 Jahren und 4 Monaten

1951 5 65 Jahren und 5 Monaten

1952 6 65 Jahren und 6 Monaten

1953 7 65 Jahren und 7 Monaten

1954 8 65 Jahren und 8 Monaten

1955 9 65 Jahren und 9 Monaten

1956 10 65 Jahren und 10 Monaten

1957 11 65 Jahren und 11 Monaten

1958 12 66 Jahren

1959 14 66 Jahren und 2 Monaten

1960 16 66 Jahren und 4 Monaten

1961 18 66 Jahren und 6 Monaten

1962 20 66 Jahren und 8 Monaten

1963 22 66 Jahren und 10 Monaten

ab 1964 24 67 Jahren.

§8 Erwerbsfähigkeit
(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, un-
ter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes mindestens drei Stunden täglich er-
werbstätig zu sein.

(2) 1Im Sinne von Absatz 1 können Ausländerinnen
und Ausländer nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die
Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt
werden könnte. 2Die rechtliche Möglichkeit, eine Be-
schäftigung vorbehaltlich einer Zustimmung nach § 39
des Aufenthaltsgesetzes aufzunehmen, ist ausrei-
chend.

§9 Hilfebedürftigkeit
(1) Hilfebedürftig ist,wer seinen Lebensunterhalt nicht
oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigen-
den Einkommen oder Vermögen sichern kann und die
erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere
von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleis-
tungen, erhält.

(2) 1Bei Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft
leben, sind das Einkommen und Vermögen des Part-
ners zu berücksichtigen. 2Bei unverheirateten Kindern,
die mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einer Be-
darfsgemeinschaft leben und die ihren Lebensunter-
halt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen
sichern können, sind auch das Einkommen und Ver-

mögen der Eltern oder des Elternteils und dessen in
Bedarfsgemeinschaft lebender Partnerin oder leben-
den Partners zu berücksichtigen. 3Ist in einer Bedarfs-
gemeinschaft nicht der gesamte Bedarf aus eigenen
Kräften und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der Be-
darfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen Bedarfs
zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig, dabei bleiben
die Bedarfe nach § 28 außer Betracht. 4In den Fällen
des § 7 Absatz 2 Satz 3 ist Einkommen und Vermögen,
soweit es die nach Satz 3 zu berücksichtigenden Be-
darfe übersteigt, im Verhältnis mehrerer Leistungsbe-
rechtigter zueinander zu gleichen Teilen zu berück-
sichtigen.

(3) Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung auf ein
Kind, das schwanger ist oder sein Kind bis zur Vollen-
dung des sechsten Lebensjahres betreut.

(4) Hilfebedürftig ist auch derjenige, dem der sofortige
Verbrauch oder die sofortige Verwertung von zu be-
rücksichtigendem Vermögen nicht möglich ist oder für
den dies eine besondere Härte bedeuten würde.

(5) Leben Hilfebedürftige in Haushaltsgemeinschaft
mit Verwandten oder Verschwägerten, so wird ver-
mutet, dass sie von ihnen Leistungen erhalten, soweit
dies nach deren Einkommen und Vermögen erwartet
werden kann.

§10 Zumutbarkeit
(1) Einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person
ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass

1. sie zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig
oder seelisch nicht in der Lage ist,

2. die Ausübung der Arbeit die künftigeAusübungder
bisherigen überwiegenden Arbeit wesentlich er-
schweren würde, weil die bisherige Tätigkeit be-
sondere körperliche Anforderungen stellt,

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung ihres Kindes
oder des Kindes ihrer Partnerin oder ihres Partners
gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das
das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist in der Regel
nicht gefährdet, soweit die Betreuung in einer
Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der
Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige
Weise sichergestellt ist; die zuständigen kommu-
nalen Träger sollen darauf hinwirken, dass er-
werbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur
Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird,

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege einer oder
eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die
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Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt wer-
den kann,

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger
Grund entgegensteht.

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar,
weil
1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit ent-

spricht, für die die erwerbsfähige leistungsberech-
tigte Person ausgebildet ist oder die früher ausge-
übt wurde,

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung der erwerbsfä-
higen leistungsberechtigten Person als geringer-
wertig anzusehen ist,

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort der erwerbs-
fähigen leistungsberechtigten Person weiter ent-
fernt ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Aus-
bildungsort,

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei
den bisherigen Beschäftigungen der erwerbsfähi-
gen leistungsberechtigten Person,

5. sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit ver-
bunden ist, es sei denn, es liegen begründete An-
haltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit
künftig die Hilfebedürftigkeit beendet werden
kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit entspre-
chend.

§11 Zu berücksichtigendes Einkommen
(1) 1Als Einkommen zu berücksichtigen sind Einnah-
men in Geld abzüglich der nach § 11b abzusetzenden
Beträge mit Ausnahme der in § 11a genannten Ein-
nahmen. 2Dies gilt auch für Einnahmen in Geldeswert,
die im Rahmen einer Erwerbstätigkeit, des Bundes-
freiwilligendienstes oder eines Jugendfreiwilligen-
dienstes zufließen. 3Als Einkommen zu berücksichti-
gen sind auch Zuflüsse aus darlehensweise gewährten
Sozialleistungen, soweit sie dem Lebensunterhalt die-
nen. 4Der Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskin-
dergeldgesetzes ist als Einkommen dem jeweiligen
Kind zuzurechnen. 5Dies gilt auch für das Kindergeld
für zur Bedarfsgemeinschaft gehörende Kinder, soweit
es bei dem jeweiligen Kind zur Sicherung des Lebens-
unterhalts, mit Ausnahme der Bedarfe nach § 28, be-
nötigt wird.
(2) 1Laufende Einnahmen sind für den Monat zu be-
rücksichtigen, in dem sie zufließen. 2Zu den laufenden

Einnahmen zählen auch Einnahmen, die an einzelnen
Tagen eines Monats aufgrund von kurzzeitigen Be-
schäftigungsverhältnissen erzielt werden. 3Für laufen-
de Einnahmen, die in größeren als monatlichen Zeit-
abständen zufließen, gilt Absatz 3 entsprechend.
(3) 1Einmalige Einnahmen sind in dem Monat, in dem
sie zufließen, zu berücksichtigen. 2Zu den einmaligen
Einnahmen gehören auch als Nachzahlung zufließen-
de Einnahmen, die nicht für den Monat des Zuflusses
erbracht werden. 3Sofern für den Monat des Zuflusses
bereits Leistungen ohne Berücksichtigung der einma-
ligen Einnahme erbracht worden sind, werden sie im
Folgemonat berücksichtigt. 4Entfiele der Leistungsan-
spruch durch die Berücksichtigung in einemMonat, ist
die einmalige Einnahme auf einen Zeitraum von sechs
Monaten gleichmäßig aufzuteilen und monatlich mit
einem entsprechenden Teilbetrag zu berücksichtigen.

§11a Nicht zu berücksichtigendes Einkommen
(1) Nicht als Einkommen zu berücksichtigen sind
1. Leistungen nach diesem Buch,
2. die Grundrente nach dem Bundesversorgungsge-

setz und nach den Gesetzen, die eine entspre-
chende Anwendung des Bundesversorgungsgeset-
zes vorsehen,

3. die Renten oder Beihilfen, die nach dem Bundes-
entschädigungsgesetz für Schaden an Leben sowie
an Körper oder Gesundheit erbracht werden, bis
zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem
Bundesversorgungsgesetz.

(2) Entschädigungen, die wegen eines Schadens, der
kein Vermögensschaden ist, nach § 253 Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs geleistet werden, sind nicht
als Einkommen zu berücksichtigen.
(3) 1Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher
Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck
erbracht werden, sind nur so weit als Einkommen zu
berücksichtigen, als die Leistungen nach diesem Buch
im Einzelfall demselben Zweck dienen. 2Abweichend
von Satz 1 sind als Einkommen zu berücksichtigen
1. die Leistungen nach § 39 des Achten Buches, die

für den erzieherischen Einsatz erbracht werden,
a) für das dritte Pflegekind zu 75 Prozent,
b) für das vierte und jedes weitere Pflegekind

vollständig,
2. die Leistungen nach § 23 des Achten Buches,
3. die Leistungen der Ausbildungsförderung nach

dem Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie
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vergleichbare Leistungen der Begabtenförderungs-
werke; § 14b Absatz 2 Satz 1 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes bleibt unberührt,

4. die Berufsausbildungsbeihilfe nach dem Dritten
Buch mit Ausnahme der Bedarfe nach § 64 Ab-
satz 3 Satz 1 des Dritten Buches sowie

5. Reisekosten zur Teilhabe am Arbeitsleben nach
§ 127 Absatz 1 Satz 1 des Dritten Buches in Ver-
bindung mit § 53 des Neunten Buches.

(4) Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege sind
nicht als Einkommen zu berücksichtigen, soweit sie
die Lage der Empfängerinnen und Empfänger nicht so
günstig beeinflussen, dass daneben Leistungen nach
diesem Buch nicht gerechtfertigt wären.
(5) Zuwendungen, die ein anderer erbringt, ohne
hierzu eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu haben,
sind nicht als Einkommen zu berücksichtigen, soweit
1. ihre Berücksichtigung für die Leistungsberechtig-

ten grob unbillig wäre oder
2. sie die Lage der Leistungsberechtigten nicht so

günstig beeinflussen, dass daneben Leistungen
nach diesem Buch nicht gerechtfertigt wären.

(6) 1Überbrückungsgeld nach § 51 des Strafvollzugs-
gesetzes oder vergleichbare Leistungen nach landes-
rechtlichen Regelungen sind nicht als Einkommen zu
berücksichtigen, soweit sie den Bedarf der leistungs-
berechtigten Person für 28 Tage übersteigen. 2Die Be-
rücksichtigung des als Einkommen verbleibenden Teils
der in Satz 1 bezeichneten Leistungen richtet sich nach
§ 11 Absatz 3.

§11b Absetzbeträge
(1) 1Vom Einkommen abzusetzen sind
1. auf das Einkommen entrichtete Steuern,
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließ-

lich der Beiträge zur Arbeitsförderung,
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versiche-

rungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese
Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach
Grund und Höhe angemessen sind; hierzu gehören
Beiträge
a) zur Vorsorge für den Fall der Krankheit und der

Pflegebedürftigkeit für Personen, die in der ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht versiche-
rungspflichtig sind,

b) zur Altersvorsorge von Personen, die von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung befreit sind,

soweit die Beiträge nicht nach § 26 bezuschusst
werden,

4. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des
Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Minde-
steigenbeitrag nach § 86 des Einkommensteuer-
gesetzes nicht überschreiten,

5. die mit der Erzielung des Einkommens verbunde-
nen notwendigen Ausgaben,

6. für Erwerbstätige ferner ein Betrag nach Absatz 3,
7. Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unter-

haltsverpflichtungen bis zu dem in einem Unter-
haltstitel oder in einer notariell beurkundeten Un-
terhaltsvereinbarung festgelegten Betrag,

8. bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, deren
Einkommen nach dem Vierten Abschnitt des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder nach
§ 67 oder § 126 des Dritten Buches bei der Be-
rechnung der Leistungen der Ausbildungsförde-
rung für mindestens ein Kind berücksichtigt wird,
der nach den Vorschriften der Ausbildungsförde-
rung berücksichtigte Betrag.

2Bei der Verteilung einer einmaligen Einnahme nach
§ 11 Absatz 3 Satz 4 sind die auf die einmalige Ein-
nahme im Zuflussmonat entfallenden Beträge nach
den Nummern 1, 2, 5 und 6 vorweg abzusetzen.
(2) 1Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die er-
werbstätig sind, ist anstelle der Beträge nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 bis 5 ein Betrag von insgesamt
100 Euro monatlich von dem Einkommen aus Er-
werbstätigkeit abzusetzen. 2Beträgt das monatliche
Einkommen aus Erwerbstätigkeit mehr als 400 Euro,
gilt Satz 1 nicht, wenn die oder der erwerbsfähige
Leistungsberechtigte nachweist, dass die Summe der
Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 den
Betrag von 100 Euro übersteigt. 3Erhält eine leis-
tungsberechtigte Person mindestens aus einer Tätig-
keit Bezüge oder Einnahmen, die nach § 3 Num-
mer 12, 26, 26a oder 26b des Einkommensteuerge-
setzes steuerfrei sind, gelten die Sätze 1 und 2mit den
Maßgaben, dass jeweils an die Stelle des Betrages von
1. 100 Euro monatlich der Betrag von 250 Euro mo-

natlich, höchstens jedoch der Betrag, der sich aus
der Summe von 100 Euro und dem Betrag der
steuerfreien Bezüge oder Einnahmen ergibt, und

2. 400 Euro der Betrag, der sich nach Nummer 1 er-
gibt,

tritt. 4§ 11a Absatz 3 bleibt unberührt. 5Von den in
§ 11a Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 bis 5 genannten
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Leistungen, von dem Ausbildungsgeld nach dem
Dritten Buch sowie von dem erhaltenen Unterhalts-
beitrag nach § 10 Absatz 2 des Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetzes sind für die Absetzbeträge
nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 mindes-
tens 100 Euro abzusetzen, wenn die Absetzung nicht
bereits nach den Sätzen 1 bis 3 erfolgt. 6Von dem
Taschengeld nach § 2 Nummer 4 des Bundesfreiwilli-
gendienstgesetzes oder § 2 Absatz 1 Nummer 3 des
Jugendfreiwilligendienstegesetzes ist anstelle der Be-
träge nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 ein
Betrag von insgesamt 250 Euromonatlich abzusetzen,
soweit die Absetzung nicht bereits nach den Sätzen 1
bis 3 erfolgt.
(2a) § 82a des Zwölften Buches gilt entsprechend.
(3) 1Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die er-
werbstätig sind, ist von dem monatlichen Einkommen
aus Erwerbstätigkeit ein weiterer Betrag abzusetzen.
2Dieser beläuft sich
1. für den Teil des monatlichen Einkommens, das

100 Euro übersteigt und nicht mehr als 1000 Euro
beträgt, auf 20 Prozent und

2. für den Teil des monatlichen Einkommens, das
1000 Euro übersteigt und nicht mehr als 1200 Euro
beträgt, auf 10 Prozent.

3Anstelle des Betrages von 1200 Euro tritt für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte, die entweder mit
mindestens einem minderjährigen Kind in Bedarfsge-
meinschaft leben oder die mindestens ein minderjäh-
riges Kind haben, ein Betrag von 1500 Euro.

§12 Zu berücksichtigendes Vermögen
(1) Als Vermögen sind alle verwertbaren Vermögens-
gegenstände zu berücksichtigen.
(2) 1Vom Vermögen sind abzusetzen
1. ein Grundfreibetrag in Höhe von 150 Euro je

vollendetem Lebensjahr für jede in der Bedarfs-
gemeinschaft lebende volljährige Person und de-
ren Partnerin oder Partner, mindestens aber je-
weils 3100 Euro; der Grundfreibetrag darf für jede
volljährige Person und ihre Partnerin oder ihren
Partner jeweils den nach Satz 2 maßgebenden
Höchstbetrag nicht übersteigen,

1a. ein Grundfreibetrag in Höhe von 3100 Euro für
jedes leistungsberechtigte minderjährige Kind,

2. Altersvorsorge in Höhe des nach Bundesrecht
ausdrücklich als Altersvorsorge geförderten Ver-
mögens einschließlich seiner Erträge und der ge-

förderten laufenden Altersvorsorgebeiträge, so-
weit die Inhaberin oder der Inhaber das Alters-
vorsorgevermögen nicht vorzeitig verwendet,

3. geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge die-
nen, soweit die Inhaberin oder der Inhaber sie vor
dem Eintritt in den Ruhestand aufgrund einer un-
widerruflichen vertraglichen Vereinbarung nicht
verwerten kann und der Wert der geldwerten
Ansprüche 750 Euro je vollendetem Lebensjahr
der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person
und deren Partnerin oder Partner, höchstens je-
doch jeweils den nach Satz 2 maßgebenden
Höchstbetrag nicht übersteigt,

4. ein Freibetrag für notwendige Anschaffungen in
Höhe von 750 Euro für jeden in der Bedarfsge-
meinschaft lebenden Leistungsberechtigten.

2Bei Personen, die

1. vor dem 1. Januar 1958 geboren sind, darf der
Grundfreibetrag nach Satz 1 Nummer 1 jeweils
9750 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche
nach Satz 1 Nummer 3 jeweils 48 750 Euro,

2. nach dem 31. Dezember 1957 und vor dem 1. Ja-
nuar 1964 geboren sind, darf der Grundfreibetrag
nach Satz 1 Nummer 1 jeweils 9900 Euro und der
Wert der geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Num-
mer 3 jeweils 49 500 Euro,

3. nach dem 31. Dezember 1963 geboren sind, darf
der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nummer 1 jeweils
10 050 Euro und der Wert der geldwerten Ansprü-
che nach Satz 1 Nummer 3 jeweils 50 250 Euro

nicht übersteigen.

(3) 1Als Vermögen sind nicht zu berücksichtigen

1. angemessener Hausrat,

2. ein angemessenes Kraftfahrzeug für jede in der
Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfähige Per-
son,

3. von der Inhaberin oder dem Inhaber als für die
Altersvorsorge bestimmt bezeichnete Vermögens-
gegenstände in angemessenem Umfang, wenn die
erwerbsfähige leistungsberechtigte Person oder
deren Partnerin oder Partner von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung befreit ist,

4. ein selbst genutztes Hausgrundstück von ange-
messener Größe oder eine entsprechende Eigen-
tumswohnung,

§ 12 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende II

II

www.WALHALLA.de 57

www.WALHALLA.de


5. Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen
Beschaffung oder Erhaltung eines Hausgrund-
stücks von angemessener Größe bestimmt ist, so-
weit dieses zu Wohnzwecken behinderter oder
pflegebedürftiger Menschen dient oder dienen soll
und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Ver-
wertung des Vermögens gefährdet würde,

6. Sachen und Rechte, soweit ihre Verwertung offen-
sichtlich unwirtschaftlich ist oder für den Betroffe-
nen eine besondere Härte bedeuten würde.

2Für die Angemessenheit sind die Lebensumstände
während des Bezugs der Leistungen zur Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende maßgebend.
(4) 1Das Vermögen ist mit seinem Verkehrswert zu
berücksichtigen. 2Für die Bewertung ist der Zeitpunkt
maßgebend, in dem der Antrag auf Bewilligung oder
erneute Bewilligung der Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende gestellt wird, bei späterem
Erwerb von Vermögen der Zeitpunkt des Erwerbs.
3Wesentliche Änderungen des Verkehrswertes sind zu
berücksichtigen.

§12a Vorrangige Leistungen
1Leistungsberechtigte sind verpflichtet, Sozialleistun-
gen anderer Träger in Anspruch zu nehmen und die
dafür erforderlichen Anträge zu stellen, sofern dies zur
Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder Verminde-
rung der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. 2Abwei-
chend von Satz 1 sind Leistungsberechtigte nicht ver-
pflichtet,
1. bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres eine Rente

wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen
oder

2. Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz oder Kin-
derzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz in
Anspruch zu nehmen, wenn dadurch nicht die Hil-
febedürftigkeit aller Mitglieder der Bedarfsge-
meinschaft für einen zusammenhängenden Zeit-
raum von mindestens drei Monaten beseitigt wür-
de.

§13 Verordnungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen ohne Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
1. welche weiteren Einnahmen nicht als Einkommen

zu berücksichtigen sind und wie das Einkommen
im Einzelnen zu berechnen ist,

2. welche weiteren Vermögensgegenstände nicht als
Vermögen zu berücksichtigen sind und wie der
Wert des Vermögens zu ermitteln ist,

3. welche Pauschbeträge für die von dem Einkommen
abzusetzenden Beträge zu berücksichtigen sind,

4. welche durchschnittlichenmonatlichen Beträge für
einzelne Bedarfe nach § 28 für die Prüfung der
Hilfebedürftigkeit zu berücksichtigen sind und
welcher Eigenanteil des maßgebenden Regelbe-
darfs bei der Bemessung des Bedarfs nach § 28
Absatz 6 zugrunde zu legen ist.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen und für welche Dauer Leis-
tungsberechtigte nach Vollendung des 63. Lebensjah-
res ausnahmsweise zur Vermeidung von Unbilligkei-
ten nicht verpflichtet sind, eine Rente wegen Alters
vorzeitig in Anspruch zu nehmen.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen
zum zeit- und ortsnahen Bereich (§ 7 Absatz 4a) sowie
dazu zu treffen, wie lange und unter welchen Voraus-
setzungen sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte
außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten
dürfen, ohne Ansprüche auf Leistungen nach diesem
Buch zu verlieren.

Kapitel 3
Leistungen

Abschnitt 1
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

§14 Grundsatz des Förderns
(1) Die Träger der Leistungen nach diesem Buch un-
terstützen erwerbsfähige Leistungsberechtigte umfas-
send mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit.
(2) 1Leistungsberechtigte Personen erhalten Beratung.
2Aufgabe der Beratung ist insbesondere die Erteilung
von Auskunft und Rat zu Selbsthilfeobliegenheiten
und Mitwirkungspflichten, zur Berechnung der Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur
Auswahl der Leistungen im Rahmen des Eingliede-
rungsprozesses. 3Art undUmfang der Beratung richten
sich nach dem Beratungsbedarf der leistungsberech-
tigten Person. 4Beratungsleistungen, die Leistungsbe-
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rechtigte nach den §§29 bis 33des Dritten Buches von
den für die Arbeitsförderung zuständigen Dienststel-
len der Bundesagentur für Arbeit erhalten, sollen da-
bei Berücksichtigung finden. 5Hierbei arbeiten die
Träger der Leistungen nach diesem Buch mit den in
Satz 4 genannten Dienststellen eng zusammen.

(3) Die Agentur für Arbeit soll eine persönliche An-
sprechpartnerin oder einen persönlichen Ansprech-
partner für jede erwerbsfähige leistungsberechtigte
Person und die mit dieser in einer Bedarfsgemein-
schaft lebenden Person benennen.

(4) Die Träger der Leistungen nach diesem Buch er-
bringen unter Berücksichtigung der Grundsätze von
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit alle im Einzelfall
für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leistun-
gen.

§15 Eingliederungsvereinbarung
(1) 1Die Agentur für Arbeit soll unverzüglich zusam-
men mit jeder erwerbsfähigen leistungsberechtigten
Person die für die Eingliederung erforderlichen per-
sönlichen Merkmale, berufliche Fähigkeiten und die
Eignung feststellen (Potenzialanalyse). 2Die Feststel-
lungen erstrecken sich auch darauf, ob und durch
welche Umstände die berufliche Eingliederung vo-
raussichtlich erschwert sein wird. 3Tatsachen, über die
die Agentur für Arbeit nach § 9a Satz 2 Nummer 2 des
Dritten Buches unterrichtet wird, müssen von ihr nicht
erneut festgestellt werden, es sei denn, es liegen An-
haltspunkte dafür vor, dass sich eingliederungsrele-
vante Veränderungen ergeben haben.

(2) 1Die Agentur für Arbeit soll im Einvernehmen mit
dem kommunalen Träger mit jeder erwerbsfähigen
leistungsberechtigten Person unter Berücksichtigung
der Feststellungen nach Absatz 1 die für ihre Einglie-
derung erforderlichen Leistungen vereinbaren (Ein-
gliederungsvereinbarung). 2In der Eingliederungsver-
einbarung soll bestimmt werden,

1. welche Leistungen zur Eingliederung in Ausbildung
oder Arbeit nach diesem Abschnitt die leistungs-
berechtigte Person erhält,

2. welche Bemühungen erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte inwelcher Häufigkeit zur Eingliederung in
Arbeit mindestens unternehmen sollen und in
welcher Form diese Bemühungen nachzuweisen
sind,

3. wie Leistungen anderer Leistungsträger in den
Eingliederungsprozess einbezogen werden.

3Die Eingliederungsvereinbarung kann insbesondere
bestimmen, in welche Tätigkeiten oder Tätigkeitsbe-
reiche die leistungsberechtigte Person vermittelt wer-
den soll.

(3) 1Die Eingliederungsvereinbarung soll regelmäßig,
spätestens jedoch nach Ablauf von sechs Monaten,
gemeinsam überprüft und fortgeschrieben werden.
2Bei jeder folgenden Eingliederungsvereinbarung sind
die bisher gewonnenen Erfahrungen zu berücksichti-
gen. 3Soweit eine Vereinbarung nach Absatz 2 nicht
zustande kommt, sollen die Regelungen durch Ver-
waltungsakt getroffen werden.

(4) 1In der Eingliederungsvereinbarung kann auch
vereinbart werden, welche Leistungen die Personen
erhalten, die mit der oder dem erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft le-
ben. 2Diese Personen sind hierbei zu beteiligen.

§16 Leistungen zur Eingliederung
(1) 1Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur
für Arbeit Leistungen nach § 35 des Dritten Buches.
2Sie kann folgende Leistungen des Dritten Kapitels des
Dritten Buches erbringen:

1. die übrigen Leistungen der Beratung und Vermitt-
lung nach dem Ersten Abschnitt mit Ausnahme der
Leistung nach § 31a,

2. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Ein-
gliederung nach dem Zweiten Abschnitt,

3. Leistungen zur Berufsausbildung nach dem Vierten
Unterabschnitt des Dritten Abschnitts und Leistun-
gen nach den § 54a Absatz 1 bis 5,

4. Leistungen zur beruflichen Weiterbildung nach
dem Vierten Abschnitt, mit Ausnahme von Leis-
tungen nach § 82 Absatz 6, und Leistungen nach
den §§ 131a und 131b,

5. Leistungen zur Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach dem Ersten
Unterabschnitt des Fünften Abschnitts.

3Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige be-
hinderte Leistungsberechtigte nach diesem Buch gel-
ten die §§ 112 bis 114, 115 Nummer 1 bis 3 mit
Ausnahme berufsvorbereitender Bildungsmaßnah-
men und der Berufsausbildungsbeihilfe, § 116 Ab-
satz 1, 2 und 6, die §§ 117, 118 Satz 1 Nummer 3,
Satz 2 und die §§ 127 und 128 des Dritten Buches
entsprechend. 4§ 1Absatz 2Nummer 4 sowie § 36und
§ 81 Absatz 2 und 3 des Dritten Buches sind entspre-
chend anzuwenden.
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(2) 1Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt,
gelten für die Leistungen nach Absatz 1 die Regelun-
gen des Dritten Buches mit Ausnahme der Verord-
nungsermächtigung nach § 47 des Dritten Buches so-
wie der Anordnungsermächtigungen für die Bundes-
agentur und mit der Maßgabe, dass an die Stelle des
Arbeitslosengeldes das Arbeitslosengeld II tritt. 2§ 44
Absatz 3 Satz 3 des Dritten Buches gilt mit der Maß-
gabe, dass die Förderung aus dem Vermittlungsbud-
get auch die anderen Leistungen nach dem Zweiten
Buch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen darf.
3Für die Teilnahme erwerbsfähiger Leistungsberech-
tigter an einer Maßnahme zur beruflichen Weiterbil-
dung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhält-
nisses werden Leistungen nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 4 in Verbindung mit § 82 des Dritten Buches nicht
gewährt, wenn die betreffende Maßnahme auf ein
nach § 2 Absatz 1 des Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetzes förderfähiges Fortbildungsziel vorbe-
reitet.

(3) Abweichend von § 44 Absatz 1 Satz 1 des Dritten
Buches können Leistungen auch für die Anbahnung
und Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung
erbracht werden.

(3a) 1Abweichend von § 81 Absatz 4 des Dritten Bu-
ches kann die Agentur für Arbeit unter Anwendung
des Vergaberechts Träger mit der Durchführung von
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung beauftra-
gen, wenn die Maßnahme den Anforderungen des
§ 180 des Dritten Buches entspricht und

1. eine dem Bildungsziel entsprechende Maßnahme
örtlich nicht verfügbar ist oder

2. die Eignung und persönlichen Verhältnisse der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten dies erfor-
dern.

2§ 176 Absatz 2 des Dritten Buches findet keine An-
wendung.

(4) 1Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende kann die Ausbildungsver-
mittlung durch die für die Arbeitsförderung zuständi-
gen Stellen der Bundesagentur wahrnehmen lassen.
2Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates das Nähere über die Höhe,
Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt
der Fälligkeit der Erstattung von Aufwendungen bei
der Ausführung des Auftrags nach Satz 1 festzulegen.

§16a Kommunale Eingliederungsleistungen
Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfas-
senden Betreuung und Unterstützung bei der Einglie-
derung in Arbeit können die folgenden Leistungen, die
für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforder-
lich sind, erbracht werden:
1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter

Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2. die Schuldnerberatung,
3. die psychosoziale Betreuung,
4. die Suchtberatung.

§16b Einstiegsgeld
(1) 1Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit kann er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten bei Aufnahme
einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständi-
gen Erwerbstätigkeit ein Einstiegsgeld erbracht wer-
den, wenn dies zur Eingliederung in den allgemeinen
Arbeitsmarkt erforderlich ist. 2Das Einstiegsgeld kann
auch erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit
durch oder nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit ent-
fällt.
(2) 1Das Einstiegsgeldwird, soweit für diesen Zeitraum
eine Erwerbstätigkeit besteht, für höchstens 24Mona-
te erbracht. 2Bei der Bemessung der Höhe des Ein-
stiegsgeldes sollen die vorherige Dauer der Arbeitslo-
sigkeit sowie die Größe der Bedarfsgemeinschaft be-
rücksichtigt werden, in der die oder der erwerbsfähige
Leistungsberechtigte lebt.
(3) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen ohne Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung zu bestimmen, wie
das Einstiegsgeld zu bemessen ist. 2Bei der Bemes-
sung ist neben der Berücksichtigung der in Absatz 2
Satz 2 genannten Kriterien auch ein Bezug zu dem für
die oder den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
jeweils maßgebenden Regelbedarf herzustellen.

§16c Leistungen zur Eingliederung von
Selbständigen

(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die eine
selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen
oder ausüben, können Darlehen und Zuschüsse für die
Beschaffung von Sachgütern erhalten, die für die
Ausübung der selbständigen Tätigkeit notwendig und
angemessen sind. 2Zuschüsse dürfen einen Betrag von
5000 Euro nicht übersteigen.
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(2) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die eine
selbständige, hauptberufliche Tätigkeit ausüben, kön-
nen durch geeignete Dritte durch Beratung oder Ver-
mittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten gefördert
werden, wenn dies für die weitere Ausübung der
selbständigen Tätigkeit erforderlich ist. 2Die Vermitt-
lung von beruflichen Kenntnissen ist ausgeschlossen.

(3) 1Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten, die eine selbständige, haupt-
berufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können
nur gewährt werden, wenn zu erwarten ist, dass die
selbständige Tätigkeit wirtschaftlich tragfähig ist und
die Hilfebedürftigkeit durch die selbständige Tätigkeit
innerhalb eines angemessenen Zeitraums dauerhaft
überwunden oder verringertwird. 2Zur Beurteilung der
Tragfähigkeit der selbständigen Tätigkeit soll die
Agentur für Arbeit die Stellungnahme einer fachkun-
digen Stelle verlangen.

§16d Arbeitsgelegenheiten
(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können zur
Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschäfti-
gungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in Arbeit
erforderlich ist, in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen
werden, wenn die darin verrichteten Arbeiten zusätz-
lich sind, im öffentlichen Interesse liegen und wettbe-
werbsneutral sind. 2§ 18d Satz 2 findet Anwendung.

(2) 1Arbeiten sind zusätzlich, wenn sie ohne die För-
derung nicht, nicht in diesem Umfang oder erst zu
einem späteren Zeitpunkt durchgeführt würden. 2Ar-
beiten, die auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung
durchzuführen sind oder die üblicherweise von juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts durchgeführt
werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne die
Förderung voraussichtlich erst nach zwei Jahren
durchgeführt würden. 3Ausgenommen sind Arbeiten
zur Bewältigung von Naturkatastrophen und sonsti-
gen außergewöhnlichen Ereignissen.

(3) 1Arbeiten liegen im öffentlichen Interesse, wenn
das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient. 2Arbei-
ten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirtschaftli-
chen Interessen oder den Interessen eines begrenzten
Personenkreises dient, liegen nicht im öffentlichen In-
teresse. 3Das Vorliegen des öffentlichen Interesses
wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das
Arbeitsergebnis auch den in der Maßnahme beschäf-
tigten Leistungsberechtigten zugute kommt, wenn si-
chergestellt ist, dass die Arbeiten nicht zu einer Be-
reicherung Einzelner führen.

(4) Arbeiten sind wettbewerbsneutral, wenn durch sie
eine Beeinträchtigung der Wirtschaft infolge der För-
derung nicht zu befürchten ist und Erwerbstätigkeit
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weder verdrängt
noch in ihrer Entstehung verhindert wird.

(5) Leistungen zur Eingliederung inArbeit nach diesem
Buch, mit denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar unter-
stützt werden kann, haben Vorrang gegenüber der
Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten.

(6) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte dürfen inner-
halb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht länger als
insgesamt 24 Monate in Arbeitsgelegenheiten zuge-
wiesen werden. 2Der Zeitraum beginnt mit Eintritt in
die erste Arbeitsgelegenheit. 3Abweichend von Satz 1
können erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Ab-
lauf der 24 Monate bis zu zwölf weitere Monate in
Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn die
Voraussetzungen der Absätze 1 und 5 weiterhin vor-
liegen.

(7) 1Den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist
während einer Arbeitsgelegenheit zuzüglich zum Ar-
beitslosengeld II von der Agentur für Arbeit eine an-
gemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu
zahlen. 2Die Arbeiten begründen kein Arbeitsverhält-
nis im Sinne des Arbeitsrechts und auch kein Be-
schäftigungsverhältnis im Sinne des Vierten Buches;
die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das
Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen
über das Urlaubsentgelt sind entsprechend anzuwen-
den. 3Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
haften die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wie
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

(8) 1Auf Antrag werden die unmittelbar im Zusam-
menhang mit der Verrichtung von Arbeiten nach Ab-
satz 1 erforderlichen Kosten erstattet. 2Hierzu können
auch Personalkosten gehören, die entstehen, wenn
eine besondere Anleitung, eine tätigkeitsbezogene
Unterweisung oder eine sozialpädagogische Betreu-
ung notwendig ist.

§16e Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
(1) 1Arbeitgeber können für die nicht nur geringfügige
Beschäftigung von erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, die trotz vermittlerischer Unterstützung nach
§ 16 Absatz 1 Satz 1 unter Einbeziehung der übrigen
Eingliederungsleistungen nach diesem Buch seit min-
destens zwei Jahren arbeitslos sind, durch Zuschüsse
zum Arbeitsentgelt gefördert werden, wenn sie mit
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einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person
ein Arbeitsverhältnis für die Dauer von mindestens
zwei Jahren begründen. 2Für die Berechnung der
Dauer der Arbeitslosigkeit nach Satz 1 findet § 18 des
Dritten Buches entsprechende Anwendung.

(2) 1Der Zuschuss nach Absatz 1 wird in den ersten
beiden Jahren des Bestehens des Arbeitsverhältnisses
geleistet. 2Er beträgt im ersten Jahr des Arbeitsver-
hältnisses 75 Prozent des zu berücksichtigenden Ar-
beitsentgelts und im zweiten Jahr des Arbeitsverhält-
nisses 50 Prozent des zu berücksichtigenden Arbeits-
entgelts. 3Für das zu berücksichtigende Arbeitsentgelt
findet § 91 Absatz 1 des Dritten Buches mit der Maß-
gabe entsprechende Anwendung, dass nur der pau-
schalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Ar-
beitsförderung zu berücksichtigen ist. 4§ 22 Absatz 4
Satz 1 des Mindestlohngesetzes gilt nicht für Arbeits-
verhältnisse, für die der Arbeitgeber einen Zuschuss
nach Absatz 1 erhält.

(3) 1§ 92 Absatz 1 des Dritten Buches findet entspre-
chende Anwendung. 2§ 92 Absatz 2 Satz 1 erste Al-
ternative, Satz 2 und 3 des Dritten Buches ist mit der
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass abwei-
chend von § 92 Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz des
Dritten Buches der für die letzten sechs Monate be-
willigte Förderbetrag zurückzuzahlen ist.

(4) 1Während einer Beschäftigung in einem Arbeits-
verhältnis nach Absatz 1 soll eine erforderliche ganz-
heitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung durch
die Agentur für Arbeit oder einen durch diese beauf-
tragten Dritten erbracht werden. 2In den ersten sechs
Monaten der Beschäftigung in einem Arbeitsverhält-
nis nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber die Arbeitneh-
merin oder den Arbeitnehmer in angemessenem Um-
fang für eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende
Betreuung nach Satz 1 unter Fortzahlung des Arbeits-
entgelts freizustellen.

§16f Freie Förderung
(1) 1Die Agentur für Arbeit kann dieMöglichkeiten der
gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen durch
freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit erweitern.
2Die freien Leistungen müssen den Zielen und Grund-
sätzen dieses Buches entsprechen.

(2) 1Die Ziele der Leistungen sind vor Förderbeginn zu
beschreiben. 2Eine Kombination oderModularisierung
von Inhalten ist zulässig. 3Die Leistungen der Freien
Förderung dürfen gesetzliche Leistungen nicht umge-

hen oder aufstocken. 4Ausgenommen hiervon sind
Leistungen für
1. Langzeitarbeitslose und
2. erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben und deren
berufliche Eingliederung auf Grund von schwer-
wiegenden Vermittlungshemmnissen besonders
erschwert ist,

bei denen in angemessener Zeit von in der Regel sechs
Monaten nicht mit Aussicht auf Erfolg auf einzelne
Gesetzesgrundlagen dieses Buches oder des Dritten
Buches zurückgegriffen werden kann. 5Bei Leistungen
an Arbeitgeber ist darauf zu achten, Wettbewerbsver-
fälschungen zu vermeiden. 6Projektförderungen im
Sinne von Zuwendungen sind nach Maßgabe der
§§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung zulässig.
7Bei längerfristig angelegten Förderungen ist der Er-
folg regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentieren.

§16g Förderung bei Wegfall der Hilfe-
bedürftigkeit

(1) Entfällt die Hilfebedürftigkeit der oder des Er-
werbsfähigen während einer Maßnahme zur Einglie-
derung, kann sie weiter gefördert werden, wenn dies
wirtschaftlich erscheint und die oder der Erwerbsfähi-
ge die Maßnahme voraussichtlich erfolgreich ab-
schließen wird.
(2) 1Zur nachhaltigen Eingliederung in Arbeit können
Leistungen nach dem Ersten Abschnitt des Dritten
Kapitels, nach § 44 oder § 45 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 des Dritten Buches oder nach § 16a oder § 16f
bis zu sechs Monate nach Beschäftigungsaufnahme
auch erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit der
oder des Erwerbsfähigen aufgrund des zu berücksich-
tigenden Einkommens entfallen ist. 2Während der
Förderdauer nach Satz 1 gilt § 15 entsprechend.
(3) Leistungen zur ganzheitlichen beschäftigungsbe-
gleitenden Betreuung nach § 16e Absatz 4 und § 16i
Absatz 4 dieses Buches können während der gesam-
ten Dauer der jeweiligen Förderung auch erbracht
werden, wenn die Hilfebedürftigkeit entfällt.

§16h Förderung schwer zu erreichender junger
Menschen

(1) 1Für Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, kann die Agentur für Ar-
beit Leistungen erbringen mit dem Ziel, die aufgrund
der individuellen Situation der Leistungsberechtigten
bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden,
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1. eine schulische, ausbildungsbezogene oder beruf-
liche Qualifikation abzuschließen oder anders ins
Arbeitsleben einzumünden und

2. Sozialleistungen zu beantragen oder anzunehmen.
2Die Förderung umfasst zusätzliche Betreuungs- und
Unterstützungsleistungen mit dem Ziel, dass Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende in An-
spruch genommen werden, erforderliche therapeuti-
sche Behandlungen eingeleitet werden und an Re-
gelangebote dieses Buches zur Aktivierung und Sta-
bilisierung und eine frühzeitige intensive berufsorien-
tierte Förderung herangeführt wird.
(2) 1Leistungen nach Absatz 1 können erbracht wer-
den, wenn die Voraussetzungen der Leistungsberech-
tigungmit hinreichenderWahrscheinlichkeit vorliegen
oder zu erwarten sind oder eine Leistungsberechti-
gung dem Grunde nach besteht. 2Einer Leistung nach
Absatz 1 steht eine fehlende Antragstellung der leis-
tungsberechtigten Person nicht entgegen.
(3) Über die Leistungserbringung stimmen sich die
Agentur für Arbeit und der örtlich zuständige Träger
der öffentlichen Jugendhilfe ab.
(4) Träger bedürfen einer Zulassung nach dem Fünften
Kapitel des Dritten Buches, um Maßnahmen nach
Absatz 1 durchzuführen.
(5) Zuwendungen sind nach Maßgabe der §§ 23
und 44 der Bundeshaushaltsordnung zulässig.

§16i Teilhabe am Arbeitsmarkt
(1) Zur Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt kön-
nen Arbeitgeber für die Beschäftigung von zugewie-
senen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Zu-
schüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie mit
einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person
ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
begründen.
(2) 1Der Zuschuss nach Absatz 1 beträgt
1. in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnis-

ses 100 Prozent,
2. im dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses 90 Prozent,
3. im vierten Jahr des Arbeitsverhältnisses 80 Prozent,
4. im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses 70 Prozent
der Höhe des Mindestlohns nach dem Mindestlohn-
gesetz zuzüglich des auf dieser Basis berechneten
pauschalierten Anteils des Arbeitgebers am Gesamt-
sozialversicherungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur
Arbeitsförderung. 2Ist der Arbeitgeber durch oder auf-
grund eines Tarifvertrages oder nach kirchlichen Ar-

beitsrechtsregelungen zur Zahlung eines höheren Ar-
beitsentgelts verpflichtet, bemisst sich der Zuschuss
nach Satz 1 auf Grundlage des zu zahlenden Arbeits-
entgelts. 3§ 91 Absatz 1 des Dritten Buches findet mit
derMaßgabe entsprechende Anwendung, dass nur der
pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Ar-
beitsförderung zu berücksichtigen ist. 4Der Zuschuss
bemisst sich nach der im Arbeitsvertrag vereinbarten
Arbeitszeit. 5§ 22 Absatz 4 Satz 1 des Mindestlohnge-
setzes gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die der Ar-
beitgeber einen Zuschuss nach Absatz 1 erhält.

(3) 1Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person
kann einem Arbeitgeber zugewiesen werden, wenn

1. sie das 25. Lebensjahr vollendet hat,

2. sie für insgesamtmindestens sechs Jahre innerhalb
der letzten sieben Jahre Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach diesem Buch erhalten
hat,

3. sie in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig sozial-
versicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt
oder selbständig tätig war und

4. für sie Zuschüsse an Arbeitgeber nach Absatz 1
noch nicht für eine Dauer von fünf Jahren erbracht
worden sind.

2In der Regel soll die erwerbsfähige leistungsberech-
tigte Person bereits für einen Zeitraum vonmindestens
zwei Monaten eine ganzheitliche Unterstützung er-
halten haben. 3Abweichend von Satz 1 Nummer 2
kann eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person,
die in den letzten fünf Jahren Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach diesem Buch erhalten hat,
einem Arbeitgeber zugewiesen werden, wenn sie in
einer Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einem
minderjährigen Kind lebt oder schwerbehindert im
Sinne des § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches ist.

(4) 1Während einer Förderung nach Absatz 1 soll eine
erforderliche ganzheitliche beschäftigungsbegleiten-
de Betreuung durch die Agentur für Arbeit oder einen
durch diese beauftragten Dritten erbracht werden. 2Im
ersten Jahr der Beschäftigung in einem Arbeitsver-
hältnis nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber die Arbeit-
nehmerin oder den Arbeitnehmer in angemessenem
Umfang für eine ganzheitliche beschäftigungsbeglei-
tende Betreuung nach Satz 1 unter Fortzahlung des
Arbeitsentgelts freizustellen. 3Begründet die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer imAnschluss an eine
nach Absatz 1 geförderte Beschäftigung ein sozial-
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versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bei einem
anderen Arbeitgeber, so können Leistungen nach
Satz 1 bis zu sechs Monate nach Aufnahme der An-
schlussbeschäftigung erbracht werden, auchwenn die
Hilfebedürftigkeit während der Förderung nach Ab-
satz 1 entfallen ist, sofern sie ohne die Aufnahme der
Anschlussbeschäftigung erneut eintreten würde;
§ 16g Absatz 2 bleibt im Übrigen unberührt.

(5) 1Angemessene Zeiten einer erforderlichen Weiter-
bildung oder eines betrieblichen Praktikums bei einem
anderen Arbeitgeber, für die der Arbeitgeber die Ar-
beitnehmerin oder den Arbeitnehmer unter Fortzah-
lung des Arbeitsentgelts freistellt, sind förderfähig.
2Für Weiterbildung nach Satz 1 kann der Arbeitgeber
je Förderfall Zuschüsse zu den Weiterbildungskosten
von insgesamt bis zu 3000 Euro erhalten.

(6) 1Die Agentur für Arbeit soll die Arbeitnehmerin oder
den Arbeitnehmer umgehend abberufen, wenn sie
diese Person in eine zumutbare Arbeit oder Ausbildung
vermitteln kann oder die Förderung aus anderen
Gründen beendet wird. 2Die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn sie oder er eine Arbeit
oder Ausbildung aufnehmen kann, an einer Maßnah-
me der Berufsausbildung oder beruflichen Weiterbil-
dung zum Erwerb eines Berufsabschlusses teilnehmen
kann oder nach Satz 1 abberufen wird. 3Der Arbeitge-
ber kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer nach Satz 1 abberufen wird.

(7) Die Zahlung eines Zuschusses nach Absatz 1 ist
ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der Ar-
beitgeber

1. die Beendigung eines anderenArbeitsverhältnisses
veranlasst hat, um einen Zuschuss nach Absatz 1
zu erhalten, oder

2. eine bisher für das Arbeitsverhältnis erbrachte För-
derung ohne besonderen Grund nicht mehr in An-
spruch nimmt.

(8) 1Die Befristung eines Arbeitsvertrages mit einer
zugewiesenen erwerbsfähigen leistungsberechtigten
Person imSinne vonAbsatz 3 ist bis zu einer Dauer von
fünf Jahren zulässig, wenn dem Arbeitgeber zur För-
derung der Teilhabe am Arbeitsmarkt ein Zuschuss
zum Arbeitsentgelt nach Absatz 1 gewährt wird. 2Bis
zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die
höchstens einmalige Verlängerung des Arbeitsvertra-
ges zulässig.

(9) 1Zu den Einsatzfeldern der nach Absatz 1 geför-
derten Arbeitsverhältnisse hat die Agentur für Arbeit
jährlich eine Stellungnahme der Vertreterinnen und
Vertreter der Sozialpartner im Örtlichen Beirat, insbe-
sondere zu möglichen Wettbewerbsverzerrungen so-
wie Verdrängungseffekten, einzuholen. 2Die Stellung-
nahme muss einvernehmlich erfolgen. 3Eine von der
Stellungnahme abweichende Festlegung der Einsatz-
felder hat die Agentur für Arbeit schriftlich zu be-
gründen. 4§ 18d Satz 2 gilt entsprechend.

(10) 1Abweichend von Absatz 3 Nummer 2 und 3 kann
eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person auch
dann einemArbeitgeber zugewiesenwerden, wenn sie
seit dem 1. Januar 2015 für mehr als sechs Monate in
einem Arbeitsverhältnis beschäftigt war, das durch ei-
nen Zuschuss nach § 16e in der bis zum 31. Dezember
2018 geltenden Fassung oder im Rahmen des Bun-
desprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“
gefördert wurde, und sie dieses Arbeitsverhältnis nicht
selbst gekündigt hat. 2Zeiten eines nach§ 16e in der bis
zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach
dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeits-
markt“ geförderten Arbeitsverhältnisses werden bei
der Ermittlung der Förderdauer und Förderhöhe nach
Absatz 2 Satz 1 berücksichtigt und auf die Förderdauer
nach Absatz 3 Nummer 4 angerechnet.

§17 Einrichtungen und Dienste für Leistungen
zur Eingliederung

(1) 1Zur Erbringung von Leistungen zur Eingliederung
in Arbeit sollen die zuständigen Träger der Leistungen
nach diesem Buch eigene Einrichtungen und Dienste
nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen
und Dienste Dritter vorhanden sind, ausgebaut oder in
Kürze geschaffen werden können. 2Die zuständigen
Träger der Leistungen nach diesem Buch sollen Träger
der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem
Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende ange-
messen unterstützen.

(2) 1Wird die Leistung von einem Dritten erbracht und
sind im Dritten Buch keine Anforderungen geregelt,
denen die Leistung entsprechen muss, sind die Träger
der Leistungen nach diesemBuch zur Vergütung für die
Leistung nur verpflichtet, wenn mit dem Dritten oder
seinem Verband eine Vereinbarung insbesondere über

1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen,

2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträ-
gen für einzelne Leistungsbereiche zusammenset-
zen kann, und
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3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der
Leistungen

besteht. 2Die Vereinbarungen müssen den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leis-
tungsfähigkeit entsprechen.

§18 Örtliche Zusammenarbeit
(1) Die zuständigen Träger der Leistungen arbeiten im
Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse mit den Ge-
meinden, Kreisen und Bezirken sowie den weiteren
Beteiligten des örtlichen Ausbildungs- und Arbeits-
marktes zusammen, insbesondere mit den
1. Leistungsträgern im Sinne des § 12 des Ersten Bu-

ches sowie Trägern von Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und dem Asylbewerber-
leistungsgesetz,

2. Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber so-
wie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

3. Kammern und berufsständischen Organisationen,
4. Ausländerbehörden und dem Bundesamt für Mi-

gration und Flüchtlinge,
5. allgemein- und berufsbildenden Schulen und Stel-

len der Schulverwaltung sowie Hochschulen,
6. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen
und Diensten des Gesundheitswesens sowie

7. Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Dritten,
die Leistungen nach diesem Buch erbringen.

(2) 1Die Zusammenarbeit mit den Stellen nach Ab-
satz 1 erfolgt auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
insbesondere, um
1. eine gleichmäßige oder gemeinsame Durchfüh-

rung von Maßnahmen zu beraten oder zu sichern
und

2. Leistungsmissbrauch zu verhindern oder aufzude-
cken.

2Dies gilt insbesondere, wenn
1. Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfä-

higen leistungsberechtigten Person in Ausbildung
und Arbeit nur unter Einbeziehung der gesamten
Bedarfsgemeinschaft beseitigtwerden können und
für die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft die Er-
bringung weiterer Leistungen erforderlich ist, oder

2. zur Eingliederung insbesondere sozial benachtei-
ligter und individuell beeinträchtigter junger Men-
schen zwischen den nach Absatz 1 beteiligten
Stellen und Einrichtungen abgestimmte, den indi-

viduellen Bedarf deckende Leistungen erforderlich
sind.

(3) Die Leistungen nach diesem Buch sind in das re-
gionale Arbeitsmarktmonitoring der Agenturen für
Arbeit nach § 9 Absatz 2 des Dritten Buches einzube-
ziehen.
(4) 1Die Agenturen für Arbeit sollen mit Gemeinden,
Kreisen und Bezirken auf deren Verlangen Vereinba-
rungen über das Erbringen von Leistungen zur Ein-
gliederung nach diesem Gesetz mit Ausnahme der
Leistungen nach § 16 Absatz 1 schließen, wenn sie
den durch eine Rechtsverordnung festgelegten Min-
destanforderungen entsprechen. 2Satz 1 gilt nicht für
die zugelassenen kommunalen Träger.
(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welchen An-
forderungen eine Vereinbarung nach Absatz 3 min-
destens genügen muss.

§18a Zusammenarbeit mit den für die
Arbeitsförderung zuständigen Stellen

1Beziehen erwerbsfähige Leistungsberechtigte auch
Leistungen der Arbeitsförderung, so sind die Agentu-
ren für Arbeit, die zugelassenen kommunalen Träger
und die gemeinsamen Einrichtungen verpflichtet, bei
der Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch
mit den für die Arbeitsförderung zuständigen Dienst-
stellen der Bundesagentur eng zusammenzuarbeiten.
2Sie unterrichten diese unverzüglich über die ihnen
insoweit bekannten, für die Wahrnehmung der Auf-
gaben der Arbeitsförderung erforderlichen Tatsachen,
insbesondere über
1. die für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die

auch Leistungen der Arbeitsförderung beziehen,
vorgesehenen und erbrachten Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit,

2. den Wegfall der Hilfebedürftigkeit bei diesen Per-
sonen.

§18b Kooperationsausschuss
(1) 1Die zuständige oberste Landesbehörde und das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales bilden ei-
nen Kooperationsausschuss. 2Der Kooperationsaus-
schuss koordiniert die Umsetzung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende auf Landesebene. 3Im Kooperati-
onsausschuss vereinbaren das Land und der Bund
jährlich die Ziele und Schwerpunkte der Arbeitsmarkt-
und Integrationspolitik in der Grundsicherung für Ar-
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beitsuchende auf Landesebene. 4§ 48b bleibt unbe-
rührt. 5Die Verfahren zum Abschluss der Vereinbarun-
gen zwischen Bund und Ländern werden mit den
Verfahren zum Abschluss der Zielvereinbarungen
zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales und der Bundesagentur sowie deren Konkreti-
sierung in den Zielvereinbarungen der Bundesagentur
und den gemeinsamen Einrichtungen abgestimmt.
6Der Kooperationsausschuss kann sich über die Ange-
legenheiten der gemeinsamen Einrichtungen unter-
richten lassen. 7Der Kooperationsausschuss entschei-
det darüber hinaus bei einer Meinungsverschieden-
heit über die Weisungszuständigkeit im Verfahren
nach § 44e, berät die Trägerversammlung bei der Be-
stellung und Abberufung eines Geschäftsführers nach
§ 44c Absatz 2 Nummer 1 und gibt in den Fällen einer
Weisung in grundsätzlichen Angelegenheiten nach
§ 44b Absatz 3 Satz 4 eine Empfehlung ab.

(2) 1Der Kooperationsausschuss besteht aus sechs
Mitgliedern, von denen drei Mitglieder von der zu-
ständigen obersten Landesbehörde und drei Mitglie-
der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
entsandt werden. 2Die Mitglieder des Kooperations-
ausschusses können sich vertreten lassen. 3An den
Sitzungen soll in der Regel jeweils mindestens eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der zuständigen
obersten Landesbehörde und des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales teilnehmen.

(3) 1Die Mitglieder wählen eine Vorsitzende oder ei-
nen Vorsitzenden. 2Kann im Kooperationsausschuss
keine Einigung über die Person der oder des Vorsit-
zenden erzielt werden, wird die oder der Vorsitzende
von den Vertreterinnen und Vertretern des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales oder den Vertre-
terinnen und Vertretern der zuständigen obersten
Landesbehörde abwechselnd jeweils für zwei Jahre
bestimmt; die erstmalige Bestimmung erfolgt durch
die Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales. 3Der Kooperationsaus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

§18c Bund-Länder-Ausschuss
(1) 1Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ein Ausschuss für die Grundsicherung für Arbeit-
suchende gebildet. 2Er beobachtet und berät die
zentralen Fragen der Umsetzung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende und Fragen der Aufsicht nach den
§§ 47 und 48, Fragen des Kennzahlenvergleichs nach
§ 48aAbsatz 2 sowie Fragen der zu erhebenden Daten

nach § 51b Absatz 1 Satz 2 und erörtert die Zielver-
einbarungen nach § 48b Absatz 1.

(2) 1Bei der Beobachtung und Beratung zentraler Fra-
gen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende sowie Fragen des Kennzahlenvergleichs nach
§ 48a Absatz 2 und Fragen der zu erhebenden Daten
nach § 51b Absatz 1 Satz 2 ist der Ausschuss besetzt
mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregie-
rung, der Länder, der kommunalen Spitzenverbände
und der Bundesagentur. 2Der Ausschuss kann sich von
den Trägern berichten lassen.

(3) 1Bei der Beratung von Fragen der Aufsicht nach den
§§ 47 und 48 ist der Ausschuss besetzt mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Bundesregierung und der
Aufsichtsbehörden der Länder. 2Bund und Länder
können dazu einvernehmlich Vertreterinnen und Ver-
treter der kommunalen Spitzenverbände und der
Bundesagentur einladen, sofern dies sachdienlich ist.

§18d Örtlicher Beirat
1Bei jeder gemeinsamen Einrichtung nach § 44b wird
ein Beirat gebildet. 2Der Beirat berät die Einrichtung bei
der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstru-
mente und -maßnahmen; Stellungnahmen des Beirats,
insbesondere diejenigen der Vertreter der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, hat die gemeinsame Einrichtung zu
berücksichtigen. 3Die Trägerversammlung beruft die
Mitglieder des Beirats auf Vorschlag der Beteiligten des
örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den Trägern
der freien Wohlfahrtspflege, den Vertreterinnen und
Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie
den Kammern und berufsständischen Organisationen.
4Vertreterinnen und Vertreter von Beteiligten des örtli-
chen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsleistungen
nach diesem Buch anbieten, dürfen nicht Mitglied des
Beirats sein. 5Der Beirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die
zugelassenen kommunalen Träger mit der Maßgabe,
dass die Berufung der Mitglieder des Beirats durch den
zugelassenen kommunalen Träger erfolgt.

§18e Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt

(1) 1Die Trägerversammlungen bei den gemeinsamen
Einrichtungen bestellen Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt aus dem Kreis der Beam-
tinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, denen in den gemeinsamen Einrichtungen
Tätigkeiten zugewiesen worden sind. 2Sie sind unmit-
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telbar der jeweiligen Geschäftsführerin oder dem je-
weiligen Geschäftsführer zugeordnet.
(2) 1Die Beauftragten unterstützen und beraten die
gemeinsamen Einrichtungen in Fragen der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in der Grundsicherung
für Arbeitsuchende, der Frauenförderung sowie der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei beiden Ge-
schlechtern. 2Hierzu zählen insbesondere Fragen der
Beratung, der Eingliederung in Arbeit und Ausbildung
sowie des beruflichenWiedereinstiegs von Frauen und
Männern nach einer Familienphase.
(3) 1Die Beauftragten sind bei der Erarbeitung des ört-
lichen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms der
Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie bei der ge-
schlechter- und familiengerechten fachlichen Aufga-
benerledigung der gemeinsamen Einrichtung zu betei-
ligen. 2Sie haben ein Informations-, Beratungs- und
Vorschlagsrecht in Fragen, die Auswirkungen auf die
Chancengleichheit von Frauen und Männern haben.
(4) 1Die Beauftragten unterstützen und beraten er-
werbsfähige Leistungsberechtigte und die mit diesen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, Arbeit-
geber sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisa-
tionen in übergeordneten FragenderGleichstellung von
Frauen und Männern in der Grundsicherung für Arbeit-
suchende, der Frauenförderung sowie der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf bei beiden Geschlechtern. 2Zur
Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen
und Männern am Arbeitsmarkt arbeiten die Beauftrag-
ten mit den in Fragen der Gleichstellung im Erwerbsle-
ben tätigen Stellen im Zuständigkeitsbereich der ge-
meinsamen Einrichtung zusammen.
(5) Die gemeinsamen Einrichtungen werden in den
Sitzungen kommunaler Gremien zu Themen, die den
Aufgabenbereich der Beauftragten betreffen, von den
Beauftragten vertreten.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die
zugelassenen kommunalen Träger.

Abschnitt 2
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Unterabschnitt 1
Leistungsanspruch

§19 Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und
Leistungen für Bildung und Teilhabe

(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Ar-
beitslosengeld II. 2Nichterwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtig-

ten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten So-
zialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen
nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben.
3Die Leistungen umfassen den Regelbedarf, Mehrbe-
darfe und den Bedarf für Unterkunft und Heizung.
(2) 1Leistungsberechtigte haben unter den Vorausset-
zungen des § 28 Anspruch auf Leistungen für Bildung
und Teilhabe, soweit sie keinen Anspruch auf Leistun-
gen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches
haben. 2Soweit für Kinder Leistungen zur Deckung von
Bedarfen für Bildung und Teilhabe nach § 6b des
Bundeskindergeldgesetzes gewährt werden, haben
sie keinen Anspruch auf entsprechende Leistungen zur
Deckung von Bedarfen nach § 28.
(3) 1Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
haltswerden inHöhe der Bedarfe nachdenAbsätzen1
und 2 erbracht, soweit diese nicht durch das zu be-
rücksichtigende Einkommen und Vermögen gedeckt
sind. 2Zu berücksichtigendes Einkommen und Vermö-
gen deckt zunächst die Bedarfe nach den §§ 20, 21
und 23, darüber hinaus die Bedarfe nach § 22. 3Sind
nur noch Leistungen für Bildung und Teilhabe zu leis-
ten, deckt weiteres zu berücksichtigendes Einkommen
und Vermögen die Bedarfe in der Reihenfolge der
Absätze 2 bis 7 nach § 28.

Unterabschnitt 2
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld

§20 Regelbedarf zur Sicherung des Lebens-
unterhalts

(1) 1Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunter-
halts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Kör-
perpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die
Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallen-
den Anteile sowie persönliche Bedürfnisse des tägli-
chen Lebens. 2Zu den persönlichen Bedürfnissen des
täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der
Gemeinschaft. 3Der Regelbedarf wird als monatlicher
Pauschalbetrag berücksichtigt. 4Über die Verwendung
der zur Deckung des Regelbedarfs erbrachten Leis-
tungen entscheiden die Leistungsberechtigten eigen-
verantwortlich; dabei haben sie das Eintreten unre-
gelmäßig anfallender Bedarfe zu berücksichtigen.
(1a) 1Der Regelbedarf wird in Höhe der jeweiligen
Regelbedarfsstufe entsprechend § 28 des Zwölften
Buches in Verbindung mit dem Regelbedarfs-Ermitt-
lungsgesetz und den §§ 28a und 40 des Zwölften
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Buches in Verbindung mit der für das jeweilige Jahr
geltendenRegelbedarfsstufen-Fortschreibungsverord-
nung anerkannt. 2Soweit in diesem Buch auf einen
Regelbedarf oder eine Regelbedarfsstufe verwiesen
wird, ist auf den Betrag der für den jeweiligen Zeit-
raum geltenden Neuermittlung entsprechend § 28 des
Zwölften Buches in Verbindung mit dem Regelbe-
darfs-Ermittlungsgesetz abzustellen. 3In Jahren, in de-
nen keine Neuermittlung nach § 28 des Zwölften Bu-
ches erfolgt, ist auf den Betrag abzustellen, der sich für
den jeweiligen Zeitraum entsprechend der Regelbe-
darfsstufen-Fortschreibungsverordnung nach den
§§ 28a und 40 des Zwölften Buches ergibt.

(2) 1Als Regelbedarf wird bei Personen, die alleinste-
hend oder alleinerziehend sind oder deren Partnerin
oder Partner minderjährig ist, monatlich ein Betrag in
Höhe der Regelbedarfsstufe 1 anerkannt. 2Für sonsti-
ge erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemein-
schaft wird als Regelbedarf anerkannt:

1. monatlich ein Betrag in Höhe der Regelbedarfsstu-
fe 4, sofern sie das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben,

2. monatlich ein Betrag in Höhe der Regelbedarfsstu-
fe 3 in den übrigen Fällen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 ist bei Personen,
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
ohne Zusicherung des zuständigen kommunalen Trä-
gers nach § 22 Absatz 5 umziehen, bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres der in Absatz 2 Satz 2 Nummer 2
genannte Betrag als Regelbedarf anzuerkennen.

(4) Haben zwei Partner der Bedarfsgemeinschaft das
18. Lebensjahr vollendet, ist als Regelbedarf für jede
dieser Personen monatlich ein Betrag in Höhe der Re-
gelbedarfsstufe 2 anzuerkennen.

Regelbedarfsstufen ab 1. Januar 2021
Regelbedarfsstufe 1: 446 Euro
Regelbedarfsstufe 2: 401 Euro
Regelbedarfsstufe 3: 357 Euro
Regelbedarfsstufe 4: 373 Euro
Regelbedarfsstufe 5: 309 Euro
Regelbedarfsstufe 6: 283 Euro

§21 Mehrbedarfe
(1) Mehrbedarfe umfassen Bedarfe nach den Absät-
zen 2 bis 7, die nicht durch den Regelbedarf abgedeckt
sind.

(2) Bei werdenden Müttern wird nach der zwölften
Schwangerschaftswoche bis zum Ende des Monats, in

welchen die Entbindung fällt, ein Mehrbedarf von
17 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs
anerkannt.

(3) Bei Personen, die mit einem oder mehreren min-
derjährigen Kindern zusammenleben und allein für
deren Pflege und Erziehung sorgen, ist einMehrbedarf
anzuerkennen

1. in Höhe von 36 Prozent des nach § 20 Absatz 2
maßgebenden Bedarfs, wenn sie mit einem Kind
unter sieben Jahren odermit zwei oder drei Kindern
unter sechzehn Jahren zusammenleben, oder

2. in Höhe von 12 Prozent der nach § 20 Absatz 2
maßgebenden Bedarfs für jedes Kind, wenn sich
dadurch ein höherer Prozentsatz als nach der
Nummer 1 ergibt, höchstens jedoch in Höhe von
60 Prozent des nach § 20 Absatz 2 maßgebenden
Regelbedarfs.

(4) 1Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit
Behinderungen, denen Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben nach § 49 des Neunten Buches mit Aus-
nahme der Leistungen nach § 49 Absatz 3 Nummer 2
und 5 des Neunten Buches sowie sonstige Hilfen zur
Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben
oder Eingliederungshilfen nach § 112 des Neunten
Buches erbracht werden, wird ein Mehrbedarf von
35 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs
anerkannt. 2Satz 1 kann auch nach Beendigung der
dort genannten Maßnahmen während einer ange-
messenen Übergangszeit, vor allem einer Einarbei-
tungszeit, angewendet werden.

(5) Bei Leistungsberechtigten, die aus medizinischen
Gründen einer kostenaufwändigen Ernährung bedür-
fen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe an-
erkannt.

(6) 1Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf
anerkannt, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer,
besonderer Bedarf besteht; bei einmaligen Bedarfen
ist weitere Voraussetzung, dass ein Darlehen nach
§ 24 Absatz 1 ausnahmsweise nicht zumutbar oder
wegen der Art des Bedarfs nicht möglich ist. 2Der
Mehrbedarf ist unabweisbar, wenn er insbesondere
nicht durch die Zuwendungen Dritter sowie unter Be-
rücksichtigung von Einsparmöglichkeiten der Leis-
tungsberechtigten gedeckt ist und seiner Höhe nach
erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf ab-
weicht.

(6a) Soweit eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund
der jeweiligen schulrechtlichen Bestimmungen oder
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schulischen Vorgaben Aufwendungen zur Anschaf-
fung oder Ausleihe von Schulbüchern oder gleichste-
henden Arbeitsheften hat, sind sie als Mehrbedarf
anzuerkennen.

(7) 1Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf
anerkannt, soweit Warmwasser durch in der Unter-
kunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezent-
rale Warmwassererzeugung) und deshalb keine Be-
darfe für zentral bereitgestelltes Warmwasser nach
§ 22 anerkannt werden. 2Der Mehrbedarf beträgt für
jede im Haushalt lebende leistungsberechtigte Person
jeweils

1. 2,3 Prozent des für sie geltenden Regelbedarfs
nach § 20 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 Nummer 2,
Absatz 3 oder 4,

2. 1,4 Prozent des für sie geltenden Regelbedarfs
nach § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder § 23
Nummer 1 bei Leistungsberechtigten im 15. Le-
bensjahr,

3. 1,2 Prozent des Regelbedarfs nach § 23 Nummer 1
bei Leistungsberechtigten vom Beginn des siebten
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres oder

4. 0,8 Prozent des Regelbedarfs nach § 23 Nummer 1
bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des
sechsten Lebensjahres.

3Höhere Aufwendungen sind abweichend von Satz 2
nur zu berücksichtigen, soweit sie durch eine separate
Messeinrichtung nachgewiesen werden.

(8) Die Summe des insgesamt anerkannten Mehrbe-
darfs nach den Absätzen 2 bis 5 darf die Höhe des für
erwerbsfähige Leistungsberechtigte maßgebenden
Regelbedarfs nicht übersteigen.

§22 Bedarfe für Unterkunft und Heizung
(1) 1Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt,
soweit diese angemessen sind. 2Erhöhen sich nach
einem nicht erforderlichen Umzug die Aufwendungen
für Unterkunft und Heizung, wird nur der bisherige
Bedarf anerkannt. 3Soweit die Aufwendungen für die
Unterkunft und Heizung den der Besonderheit des
Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind
sie als Bedarf so lange anzuerkennen, wie es der oder
dem alleinstehenden Leistungsberechtigten oder der
Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzu-
muten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Ver-
mieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu
senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Mo-

nate. 4Eine Absenkung der nach Satz 1 unangemes-
senen Aufwendungen muss nicht gefordert werden,
wenn diese unter Berücksichtigung der bei einem
Wohnungswechsel zu erbringenden Leistungen un-
wirtschaftlich wäre.

(2) 1Als Bedarf für die Unterkunft werden auch unab-
weisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Re-
paratur bei selbst bewohntemWohneigentum im Sin-
ne des § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 anerkannt,
soweit diese unter Berücksichtigung der im laufenden
sowie den darauffolgenden elf Kalendermonaten an-
fallenden Aufwendungen insgesamt angemessen
sind. 2Übersteigen unabweisbare Aufwendungen für
Instandhaltung und Reparatur den Bedarf für die Un-
terkunft nach Satz 1, kann der kommunale Träger zur
Deckung dieses Teils der Aufwendungen ein Darlehen
erbringen, das dinglich gesichert werden soll.

(3) Rückzahlungen und Guthaben, die dem Bedarf für
Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind, mindern die
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem
Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift; Rück-
zahlungen, die sich auf die Kosten für Haushaltsener-
gie oder nicht anerkannte Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung beziehen, bleiben außer Betracht.

(4) 1Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue
Unterkunft soll die leistungsberechtigte Person die
Zusicherung des für die neue Unterkunft örtlich zu-
ständigen kommunalen Trägers zur Berücksichtigung
der Aufwendungen für die neue Unterkunft einholen.
2Der kommunale Träger ist zur Zusicherung verpflich-
tet, wenn die Aufwendungen für die neue Unterkunft
angemessen sind.

(5) 1Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, umziehen, werden Bedarfe für
Unterkunft und Heizung für die Zeit nach einem Um-
zug bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nur an-
erkannt, wenn der kommunale Träger dies vor Ab-
schluss des Vertrages über die Unterkunft zugesichert
hat. 2Der kommunale Träger ist zur Zusicherung ver-
pflichtet, wenn

1. die oder der Betroffene aus schwerwiegenden so-
zialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern
oder eines Elternteils verwiesen werden kann,

2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den
Arbeitsmarkt erforderlich ist oder

3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vor-
liegt.
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3Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 kann vom
Erfordernis der Zusicherung abgesehen werden, wenn
es der oder dem Betroffenen aus wichtigem Grund
nicht zumutbar war, die Zusicherung einzuholen. 4Be-
darfe für Unterkunft und Heizung werden bei Perso-
nen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, nicht anerkannt, wenndiese vor der Beantragung
von Leistungen in eine Unterkunft in der Absicht um-
ziehen, die Voraussetzungen für die Gewährung der
Leistungen herbeizuführen.

(6) 1Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskos-
ten können bei vorheriger Zusicherung durch den bis
zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger
als Bedarf anerkannt werden; Aufwendungen für eine
Mietkaution und für den Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen können bei vorheriger Zusicherung
durch den am Ort der neuen Unterkunft zuständigen
kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden.
2Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug
durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus
anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die
Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen
Zeitraum nicht gefunden werden kann. 3Aufwendun-
gen für eine Mietkaution und für Genossenschaftsan-
teile sollen als Darlehen erbracht werden.

(7) 1Soweit Arbeitslosengeld II für den Bedarf für Un-
terkunft und Heizung geleistet wird, ist es auf Antrag
der leistungsberechtigten Person an den Vermieter
oder andere Empfangsberechtigte zu zahlen. 2Es soll
an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte
gezahlt werden, wenn die zweckentsprechende Ver-
wendung durch die leistungsberechtigte Person nicht
sichergestellt ist. 3Das ist insbesondere der Fall, wenn

1. Mietrückstände bestehen, die zu einer außeror-
dentlichen Kündigung des Mietverhältnisses be-
rechtigen,

2. Energiekostenrückstände bestehen, die zu einer
Unterbrechung der Energieversorgung berechti-
gen,

3. konkrete Anhaltspunkte für ein krankheits- oder
suchtbedingtes Unvermögen der leistungsberech-
tigten Person bestehen, die Mittel zweckentspre-
chend zu verwenden, oder

4. konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die
im Schuldnerverzeichnis eingetragene leistungsbe-
rechtigte Person die Mittel nicht zweckentspre-
chend verwendet.

4Der kommunale Träger hat die leistungsberechtigte
Person über eine Zahlung der Leistungen für die Un-
terkunft und Heizung an den Vermieter oder andere
Empfangsberechtigte schriftlich zu unterrichten.
(8) 1Sofern Arbeitslosengeld II für den Bedarf für Un-
terkunft und Heizung erbracht wird, können auch
Schulden übernommen werden, soweit dies zur Si-
cherung der Unterkunft oder zur Behebung einer ver-
gleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. 2Sie sollen
übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und
notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutre-
ten droht. 3Vermögen nach § 12 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 ist vorrangig einzusetzen. 4Geldleistungen
sollen als Darlehen erbracht werden.
(9) 1Geht bei einem Gericht eine Klage auf Räumung
von Wohnraum im Falle der Kündigung des Mietver-
hältnisses nach § 543 Absatz 1, 2 Satz 1 Nummer 3 in
Verbindung mit § 569 Absatz 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ein, teilt das Gericht dem örtlich zuständi-
gen Träger nach diesem Buch oder der von diesem
beauftragten Stelle zur Wahrnehmung der in Absatz 8
bestimmten Aufgaben unverzüglich Folgendes mit:
1. den Tag des Eingangs der Klage,
2. die Namen und die Anschriften der Parteien,
3. die Höhe der monatlich zu entrichtenden Miete,
4. die Höhe des geltend gemachten Mietrückstandes

und der geltend gemachten Entschädigung und
5. den Termin zur mündlichen Verhandlung, sofern

dieser bereits bestimmt ist.

2Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit mitge-
teilt werden. 3Die Übermittlung unterbleibt, wenn die
Nichtzahlung der Miete nach dem Inhalt der Klage-
schrift offensichtlich nicht auf Zahlungsunfähigkeit der
Mieterin oder des Mieters beruht.
(10) 1Zur Beurteilung der Angemessenheit der Auf-
wendungen für Unterkunft undHeizung nachAbsatz 1
Satz 1 ist die Bildung einer Gesamtangemessenheits-
grenze zulässig. 2Dabei kann für die Aufwendungen
für Heizung der Wert berücksichtigt werden, der bei
einer gesonderten Beurteilung der Angemessenheit
der Aufwendungen für Unterkunft und der Aufwen-
dungen für Heizung ohne Prüfung der Angemessen-
heit im Einzelfall höchstens anzuerkennen wäre. 3Ab-
satz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§22a Satzungsermächtigung
(1) 1Die Länder können die Kreise und kreisfreien
Städte durch Gesetz ermächtigen oder verpflichten,
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durch Satzung zu bestimmen, in welcher Höhe Auf-
wendungen für Unterkunft und Heizung in ihrem Ge-
biet angemessen sind. 2Eine solche Satzung bedarf der
vorherigen Zustimmung der obersten Landesbehörde
oder einer von ihr bestimmten Stelle, wenn dies durch
Landesgesetz vorgesehen ist. 3Die Länder Berlin und
Hamburg bestimmen, welche Form der Rechtsetzung
an die Stelle einer nach Satz 1 vorgesehenen Satzung
tritt. 4Das Land Bremen kann eine Bestimmung nach
Satz 3 treffen.
(2) 1Die Länder können die Kreise und kreisfreien
Städte auch ermächtigen, abweichend von § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 die Bedarfe für Unterkunft undHeizung in
ihrem Gebiet durch eine monatliche Pauschale zu be-
rücksichtigen, wenn auf dem örtlichen Wohnungs-
markt ausreichend freier Wohnraum verfügbar ist und
dies dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entspricht.
2In der Satzung sind Regelungen für den Fall vorzuse-
hen, dass die Pauschalierung im Einzelfall zu unzu-
mutbaren Ergebnissen führt. 3Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt
entsprechend.
(3) 1Die Bestimmung der angemessenen Aufwendun-
gen für Unterkunft und Heizung soll die Verhältnisse
des einfachen Standards auf dem örtlichen Woh-
nungsmarkt abbilden. 2Sie soll die Auswirkungen auf
den örtlichen Wohnungsmarkt berücksichtigen hin-
sichtlich:
1. der Vermeidung von Mietpreis erhöhenden Wir-

kungen,
2. der Verfügbarkeit von Wohnraum des einfachen

Standards,
3. aller verschiedenen Anbietergruppen und
4. der Schaffung und Erhaltung sozial ausgeglichener

Bewohnerstrukturen.

§22b Inhalt der Satzung
(1) 1In der Satzung ist zu bestimmen,
1. welche Wohnfläche entsprechend der Struktur des

örtlichen Wohnungsmarktes als angemessen aner-
kannt wird und

2. in welcher Höhe Aufwendungen für die Unterkunft
als angemessen anerkannt werden.

2In der Satzung kann auch die Höhe des als ange-
messen anerkannten Verbrauchswertes oder der als
angemessen anerkannten Aufwendungen für die
Heizung bestimmt werden. 3Bei einer Bestimmung
nach Satz 2 kann sowohl eine Quadratmeterhöchst-
miete als auch eine Gesamtangemessenheitsgrenze

unter Berücksichtigung der in den Sätzen 1 und 2 ge-
nannten Werte gebildet werden. 4Um die Verhältnisse
des einfachen Standards auf dem örtlichen Woh-
nungsmarkt realitätsgerecht abzubilden, können die
Kreise und kreisfreien Städte ihr Gebiet in mehrere
Vergleichsräume unterteilen, für die sie jeweils eigene
Angemessenheitswerte bestimmen.
(2) 1Der Satzung ist eine Begründung beizufügen.
2Darin ist darzulegen, wie die Angemessenheit der
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung ermittelt
wird. 3Die Satzung ist mit ihrer Begründung ortsüblich
bekannt zu machen.
(3) 1In der Satzung soll für Personen mit einem be-
sonderen Bedarf für Unterkunft und Heizung eine
Sonderregelung getroffen werden. 2Dies gilt insbe-
sondere für Personen, die einen erhöhten Raumbedarf
haben wegen
1. einer Behinderung oder
2. der Ausübung ihres Umgangsrechts.

§22c Datenerhebung, -auswertung und
-überprüfung

(1) 1Zur Bestimmung der angemessenen Aufwendun-
gen für Unterkunft und Heizung sollen die Kreise und
kreisfreien Städte insbesondere
1. Mietspiegel, qualifizierte Mietspiegel und Mietda-

tenbanken und
2. geeignete eigene statistische Datenerhebungen

und -auswertungen oder Erhebungen Dritter
einzeln oder kombiniert berücksichtigen. 2Hilfsweise
können auch die monatlichen Höchstbeträge nach
§ 12 Absatz 1 des Wohngeldgesetzes berücksichtigt
werden. 3In die Auswertung sollen sowohl Neuver-
trags- als auch Bestandsmieten einfließen. 4Die Me-
thodik der Datenerhebung und -auswertung ist in der
Begründung der Satzung darzulegen.
(2) Die Kreise und kreisfreien Städte müssen die durch
Satzung bestimmten Werte für die Unterkunft min-
destens alle zwei Jahre und die durch Satzung be-
stimmten Werte für die Heizung mindestens jährlich
überprüfen und gegebenenfalls neu festsetzen.

§23 Besonderheiten beim Sozialgeld
Beim Sozialgeld gelten ergänzend folgende Maßga-
ben:
1. Als Regelbedarf wird bis zur Vollendung des

sechsten Lebensjahres ein Betrag in Höhe der Re-
gelbedarfsstufe 6, vom Beginn des siebten bis zur
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Vollendung des 14. Lebensjahres ein Betrag in
Höhe der Regelbedarfsstufe 5 und im 15. Lebens-
jahr ein Betrag in Höhe der Regelbedarfsstufe 4
anerkannt;

2. Mehrbedarfe nach § 21 Absatz 4 werden auch bei
Menschen mit Behinderungen, die das 15. Lebens-
jahr vollendet haben, anerkannt, wenn Leistungen
der Eingliederungshilfe nach § 112 des Neunten
Buches erbracht werden;

3. § 21 Absatz 4 Satz 2 gilt auch nach Beendigung der
in § 112 des Neunten Buches genannten Maßnah-
men;

4. bei nicht erwerbsfähigen Personen, die voll er-
werbsgemindert nach dem Sechsten Buch sind,
wird ein Mehrbedarf von 17 Prozent der nach § 20
maßgebenden Regelbedarfe anerkannt, wenn sie
Inhaberin oder Inhaber eines Ausweises nach § 152
Absatz 5 des Neunten Buches mit dem Merkzei-
chen G sind; dies gilt nicht, wenn bereits ein An-
spruch auf einen Mehrbedarf wegen Behinderung
nach § 21 Absatz 4 oder nach der vorstehenden
Nummer 2 oder 3 besteht.

Unterabschnitt 3
Abweichende Leistungserbringung und weitere

Leistungen

§24 Abweichende Erbringung von Leistungen
(1) 1Kann im Einzelfall ein vom Regelbedarf zur Si-
cherung des Lebensunterhalts umfasster und nach
den Umständen unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt
werden, erbringt die Agentur für Arbeit bei entspre-
chendem Nachweis den Bedarf als Sachleistung oder
als Geldleistung und gewährt der oder dem Leis-
tungsberechtigten ein entsprechendes Darlehen. 2Bei
Sachleistungen wird das Darlehen in Höhe des für die
Agentur für Arbeit entstandenen Anschaffungswertes
gewährt. 3Weiter gehende Leistungen sind ausge-
schlossen.

(2) Solange sich Leistungsberechtigte, insbesondere
bei Drogen- oder Alkoholabhängigkeit sowie im Falle
unwirtschaftlichen Verhaltens, als ungeeignet erwei-
sen,mit den Leistungen für den Regelbedarf nach § 20
ihren Bedarf zu decken, kann das Arbeitslosengeld II
bis zur Höhe des Regelbedarfs für den Lebensunterhalt
in voller Höhe oder anteilig in Form von Sachleistun-
gen erbracht werden.

(3) 1Nicht vom Regelbedarf nach § 20 umfasst sind
Bedarfe für

1. Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich
Haushaltsgeräten,

2. Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstat-
tungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie

3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen
Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Gerä-
ten und Ausrüstungen sowie die Miete von thera-
peutischen Geräten.

2Leistungen für diese Bedarfe werden gesondert er-
bracht. 3Leistungen nach Satz 2 werden auch erbracht,
wenn Leistungsberechtigte keine Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts einschließlich der an-
gemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung be-
nötigen, den Bedarf nach Satz 1 jedoch aus eigenen
Kräften und Mitteln nicht voll decken können. 4In die-
sem Fall kann das Einkommen berücksichtigt werden,
das Leistungsberechtigte innerhalb eines Zeitraumes
von bis zu sechs Monaten nach Ablauf des Monats
erwerben, in dem über die Leistung entschieden wird.
5Die Leistungen für Bedarfe nach Satz 1 Nummer 1
und 2 können als Sachleistung oder Geldleistung,
auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden.
6Bei der Bemessung der Pauschalbeträge sind geeig-
nete Angaben über die erforderlichen Aufwendungen
und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berücksich-
tigen.

(4) 1Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
können als Darlehen erbracht werden, soweit in dem
Monat, für den die Leistungen erbracht werden, vo-
raussichtlich Einnahmen anfallen. 2Satz 1 gilt auch,
soweit Leistungsberechtigte einmalige Einnahmen
nach § 11 Absatz 3 Satz 4 vorzeitig verbraucht haben.

(5) 1Soweit Leistungsberechtigten der sofortige Ver-
brauch oder die sofortige Verwertung von zu berück-
sichtigendem Vermögen nicht möglich ist oder für sie
eine besondere Härte bedeuten würde, sind Leistun-
gen als Darlehen zu erbringen. 2Die Leistungen kön-
nen davon abhängig gemacht werden, dass der An-
spruch auf Rückzahlung dinglich oder in anderer Wei-
se gesichert wird.

(6) In Fällen des § 22 Absatz 5 werden Leistungen für
Erstausstattungen für die Wohnung nur erbracht,
wenn der kommunale Träger die Übernahme der
Leistungen für Unterkunft und Heizung zugesichert
hat oder vom Erfordernis der Zusicherung abgesehen
werden konnte.
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§25 Leistungen bei medizinischer
Rehabilitation der Rentenversicherung
und bei Anspruch auf Verletztengeld aus
der Unfallversicherung

1Haben Leistungsberechtigte dem Grunde nach An-
spruch auf Übergangsgeld bei medizinischen Leistun-
gen der gesetzlichen Rentenversicherung, erbringen
die Träger der Leistungen nach diesem Buch die bis-
herigen Leistungen als Vorschuss auf die Leistungen
der Rentenversicherungweiter; dies gilt entsprechend
bei einem Anspruch auf Verletztengeld aus der ge-
setzlichen Unfallversicherung. 2Werden Vorschüsse
länger als einen Monat geleistet, erhalten die Träger
der Leistungen nach diesem Buch von den zur Leis-
tung verpflichteten Trägern monatliche Abschlagszah-
lungen in Höhe der Vorschüsse des jeweils abgelau-
fenen Monats. 3§ 102 des Zehnten Buches gilt ent-
sprechend.

§26 Zuschüsse zu Beiträgen zur Kranken-
versicherung und Pflegeversicherung

(1) 1Für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II oder Sozialgeld, die gegen das Risiko
Krankheit bei einem privaten Krankenversicherungs-
unternehmen im Rahmen von Versicherungsverträ-
gen, die der Versicherungspflicht nach § 193 Absatz 3
des Versicherungsvertragsgesetzes genügen, versi-
chert sind, wird für die Dauer des Leistungsbezugs ein
Zuschuss zum Beitrag geleistet; der Zuschuss ist be-
grenzt auf die Höhe des nach § 152 Absatz 4 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes halbierten Beitrags
für den Basistarif in der privaten Krankenversicherung,
den Hilfebedürftige zu leisten haben. 2Für Bezieherin-
nen und Bezieher von Sozialgeld, die in der gesetzli-
chenKrankenversicherung versicherungspflichtig oder
freiwillig versichert sind, wird für die Dauer des Leis-
tungsbezugs ein Zuschuss in Höhe des Beitrags ge-
leistet, soweit dieser nicht nach § 11b Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 abgesetzt wird; Gleiches gilt für Beziehe-
rinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II, die nicht
nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a des Fünften Buches
versicherungspflichtig sind.

(2) 1Für Personen, die

1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versiche-
rungspflichtig oder freiwillig versichert sind oder

2. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1
erster Halbsatz privat krankenversichert sind und
die

allein durch die Zahlung des Beitrags hilfebedürftig
würden, wird ein Zuschuss zum Beitrag in Höhe des
Betrages geleistet, der notwendig ist, um die Hilfebe-
dürftigkeit zu vermeiden. 2In den Fällen des Satzes 1
Nummer 2 gilt die Begrenzung des Zuschusses nach
Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz entsprechend.
(3) 1Für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II oder Sozialgeld, die gegen das Risiko Pfle-
gebedürftigkeit bei einem privaten Versicherungsun-
ternehmen in Erfüllung ihrer Versicherungspflicht nach
§ 23 des Elften Buches versichert sind, wird für die
Dauer des Leistungsbezugs ein Zuschuss zum Beitrag
geleistet; der Zuschuss ist begrenzt auf die Hälfte des
Höchstbeitrags in der sozialen Pflegeversicherung.
2Für Bezieherinnen und Bezieher von Sozialgeld, die in
der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig
sind, wird für die Dauer des Leistungsbezugs ein Zu-
schuss in Höhe des Beitrags geleistet, soweit dieser
nicht nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgesetzt
wird; Gleiches gilt für Bezieherinnen und Bezieher von
Arbeitslosengeld II, die nicht nach § 20Absatz 1 Satz 2
Nummer 2a des Elften Buches versicherungspflichtig
sind.
(4) 1Für Personen, die
1. in der sozialen Pflegeversicherung versicherungs-

pflichtig sind oder
2. unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1

erster Halbsatz privat pflegeversichert sind und die
allein durch die Zahlung des Beitrags hilfebedürftig
würden, wird ein Zuschuss zum Beitrag in Höhe des
Betrages geleistet, der notwendig ist, um die Hilfebe-
dürftigkeit zu vermeiden. 2In den Fällen des Satzes 1
Nummer 2 gilt die Begrenzung des Zuschusses nach
Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz entsprechend.
(5) 1Der Zuschuss nach Absatz 1 Satz 1, nach Absatz 2
Satz 1 Nummer 2, nach Absatz 3 Satz 1 und nach
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ist an das private Versi-
cherungsunternehmen zu zahlen, bei dem die leis-
tungsberechtigte Person versichert ist. 2Der Zuschuss
nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 ist an die
Krankenkasse zu zahlen, bei der die leistungsberech-
tigte Person versichert ist.

§27 Leistungen für Auszubildende
(1) 1Auszubildende im Sinne des § 7 Absatz 5 erhalten
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
Maßgabe der folgenden Absätze. 2Die Leistungen für
Auszubildende im Sinne des § 7 Absatz 5 gelten nicht
als Arbeitslosengeld II.
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(2) Leistungen werden in Höhe der Mehrbedarfe nach
§ 21 Absatz 2, 3, 5 und 6 und in Höhe der Leistungen
nach § 24 Absatz 3 Nummer 2 erbracht, soweit die
Mehrbedarfe nicht durch zu berücksichtigendes Ein-
kommen oder Vermögen gedeckt sind.

(3) 1Leistungen können für Regelbedarfe, den Mehr-
bedarf nach § 21 Absatz 7, Bedarfe für Unterkunft und
Heizung, Bedarfe für Bildung und Teilhabe und not-
wendigeBeiträge zur Kranken- undPflegeversicherung
als Darlehen erbracht werden, sofern der Leistungs-
ausschluss nach § 7 Absatz 5 eine besondere Härte
bedeutet. 2Eine besondere Härte ist auch anzunehmen,
wenn Auszubildenden, deren Bedarf sich nach §§ 12
oder 13 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes bemisst, aufgrund von § 10 Ab-
satz 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes kei-
ne Leistungen zustehen, diese Ausbildung im Einzelfall
für die Eingliederung der oder des Auszubildenden in
das Erwerbsleben zwingend erforderlich ist und ohne
die Erbringung von Leistungen zum Lebensunterhalt
der Abbruch der Ausbildung droht; in diesem Fall sind
Leistungen als Zuschuss zu erbringen. 3Für den Monat
der Aufnahme einer Ausbildung können Leistungen
entsprechend § 24 Absatz 4 Satz 1 erbracht werden.
Leistungen nach Satz 1 sind gegenüber den Leistungen
nach Absatz 2 nachrangig.

Unterabschnitt 4
Leistungen für Bildung und Teilhabe

§28 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
(1) 1Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben
dem Regelbedarf nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7
gesondert berücksichtigt. 2Bedarfe für Bildung werden
nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder be-
rufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungs-
vergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler).

(2) 1Bei Schülerinnen und Schülern werden die tat-
sächlichen Aufwendungen anerkannt für

1. Schulausflüge und

2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schul-
rechtlichen Bestimmungen.

2Für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder
für die Kindertagespflege geleistet wird, gilt Satz 1
entsprechend.

(3) Für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern
mit persönlichem Schulbedarf ist § 34 Absatz 3 und 3a
des Zwölften Buches mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, dass der nach § 34 Absatz 3 Satz 1 und
Absatz 3a des Zwölften Buches anzuerkennende Be-
darf für das erste Schulhalbjahr regelmäßig zum
1.August und für das zweite Schulhalbjahr regelmäßig
zum 1. Februar zu berücksichtigen ist.

(4) 1Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch
der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungs-
gangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, wer-
den die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwen-
dungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten
übernommenwerden. 2Als nächstgelegene Schule des
gewählten Bildungsgangs gilt auch eine Schule, die
aufgrund ihres Profils gewählt wurde, soweit aus die-
sem Profil eine besondere inhaltliche oder organisa-
torische Ausgestaltung des Unterrichts folgt; dies sind
insbesondere Schulen mit naturwissenschaftlichem,
musischem, sportlichem oder sprachlichem Profil so-
wie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger
Ausrichtung.

(5) 1Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schuli-
sche Angebote ergänzende angemessene Lernförde-
rung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zu-
sätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtli-
chen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lern-
ziele zu erreichen. 2Auf eine bestehende Versetzungs-
gefährdung kommt es dabei nicht an.

(6) 1Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mit-
tagsverpflegung werden die entstehenden Aufwen-
dungen berücksichtigt für

1. Schülerinnen und Schüler und

2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder
für die Kindertagespflege geleistet wird.

2Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Vo-
raussetzung, dass die Mittagsverpflegung in schuli-
scher Verantwortung angeboten wird oder durch ei-
nen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tages-
einrichtung vereinbart ist. 3In den Fällen des Satzes 2
ist für die Ermittlung des monatlichen Bedarfs die An-
zahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in
dem der Schulbesuch stattfindet.

(7) 1Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
in der Gemeinschaft werden pauschal 15 Euro mo-
natlich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberechtig-
ten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
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ben, tatsächliche Aufwendungen entstehen im Zu-
sammenhang mit der Teilnahme an

1. Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur
und Geselligkeit,

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel
Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete
Aktivitäten der kulturellen Bildung und

3. Freizeiten.

2Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach
Satz 1 können auch weitere tatsächliche Aufwendun-
gen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammen-
hang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach Satz 1
Nummer 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsbe-
rechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann,
diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem
Regelbedarf zu bestreiten.

§29 Erbringung der Leistungen für Bildung und
Teilhabe

(1) 1Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28
Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch

1. Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form
von personalisierten Gutscheinen,

2. Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur
Deckung dieser Bedarfe (Anbieter) oder

3. Geldleistungen.
2Die kommunalen Träger bestimmen, in welcher Form
sie die Leistungen erbringen. 3Die Leistungen zur De-
ckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 3 und 4 werden
jeweils durch Geldleistungen erbracht. 4Die kommuna-
len Träger können mit Anbietern pauschal abrechnen.

(2) 1Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt,
gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweiligen
Gutscheins als erbracht. 2Die kommunalen Träger ge-
währleisten, dass Gutscheine bei geeigneten vorhan-
denen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer eige-
nen Angebote eingelöst werden können. 3Gutscheine
können für den gesamten Bewilligungszeitraum im
Voraus ausgegeben werden. 4Die Gültigkeit von Gut-
scheinen ist angemessen zu befristen. 5Im Fall des
Verlustes soll ein Gutschein erneut in dem Umfang
ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch
genommen wurde.

(3) 1Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an
Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der Zah-
lung als erbracht. 2Eine Direktzahlung ist für den ge-
samten Bewilligungszeitraum im Voraus möglich.

(4) Werden die Leistungen für Bedarfe nach § 28 Ab-
satz 2 und 5 bis 7 durch Geldleistungen erbracht, er-
folgt dies
1. monatlich in Höhe der im Bewilligungszeitraum

bestehenden Bedarfe oder
2. nachträglich durch Erstattung verauslagter Beträge.
(5) 1Im Einzelfall kann ein Nachweis über eine zweck-
entsprechende Verwendung der Leistung verlangt
werden. 2Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll
die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden.
(6) 1Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 können
Leistungen nach § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ge-
sammelt für Schülerinnen und Schüler an eine Schule
ausgezahlt werden, wenn die Schule
1. dies bei dem örtlich zuständigen kommunalen Trä-

ger (§ 36 Absatz 3) beantragt,
2. die Leistungen für die leistungsberechtigten Schü-

lerinnen und Schüler verauslagt und
3. sich die Leistungsberechtigung von den Leistungs-

berechtigten nachweisen lässt.

2Der kommunale Träger kann mit der Schule verein-
baren, dass monatliche oder schulhalbjährliche Ab-
schlagszahlungen geleistet werden.

§30 Berechtigte Selbsthilfe
1Geht die leistungsberechtigte Person durch Zahlung
an Anbieter in Vorleistung, ist der kommunale Träger
zur Übernahme der berücksichtigungsfähigen Auf-
wendungen verpflichtet, soweit
1. unbeschadet des Satzes 2 die Voraussetzungen ei-

ner Leistungsgewährung zur Deckung der Bedarfe
im Zeitpunkt der Selbsthilfe nach § 28 Absatz 2
und 5 bis 7 vorlagen und

2. zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leis-
tung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleis-
tung ohne eigenes Verschulden nicht oder nicht
rechtzeitig zu erreichen war.

2War es dem Leistungsberechtigten nicht möglich,
rechtzeitig einen Antrag zu stellen, gilt dieser als zum
Zeitpunkt der Selbstvornahme gestellt.

Unterabschnitt 5
Sanktionen

§31 Pflichtverletzungen
(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre
Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über
die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis
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1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung
oder in dem diese ersetzenden Verwaltungsakt
nach § 15 Absatz 3 Satz 3 festgelegte Pflichten zu
erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang
Eigenbemühungen nachzuweisen,

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung,
Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder ein nach § 16e
gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fort-
zuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhal-
ten verhindern,

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in
Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass für
den Abbruch gegeben haben.

2Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen
und nachweisen.

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten ist auch anzunehmen, wenn

1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Ein-
kommen oder Vermögen in der Absicht vermindert
haben, die Voraussetzungen für die Gewährung
oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizu-
führen,

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder de-
ren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhalten fort-
setzen,

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erlo-
schen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten
einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs
nach den Vorschriften des Dritten Buches festge-
stellt hat, oder

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzun-
gen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllen, die
das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Ar-
beitslosengeld begründen.

§31a Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen
(1) 1Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich
das Arbeitslosengeld II in einer ersten Stufe um
30 Prozent des für die erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs. 2Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung
nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II um
60 Prozent des für die erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs. 3Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverlet-
zung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld II voll-
ständig. 4Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur

vor, wenn bereits zuvor eine Minderung festgestellt
wurde. 5Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vo-
rangegangenen Minderungszeitraums länger als ein
Jahr zurückliegt. 6Erklären sich erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte nachträglich bereit, ihren Pflichten
nachzukommen, kann der zuständige Träger die Min-
derung der Leistungen nach Satz 3 ab diesem Zeit-
punkt auf 60 Prozent des für sie nach § 20 maßge-
benden Regelbedarfs begrenzen.
(2) 1Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das
Arbeitslosengeld II bei einer Pflichtverletzung nach
§ 31 auf die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden
Leistungen beschränkt. 2Bei wiederholter Pflichtver-
letzung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld II
vollständig. 3Absatz 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.
4Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nach-
träglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann
der Träger unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalles ab diesem Zeitpunkt wieder die für die
Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen ge-
währen.
(3) 1Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um
mehr als 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden
Regelbedarfs kann der Träger auf Antrag in angemes-
senem Umfang ergänzende Sachleistungen oder
geldwerte Leistungen erbringen. 2Der Träger hat Leis-
tungen nach Satz 1 zu erbringen, wenn Leistungsbe-
rechtigte mit minderjährigen Kindern in einem Haus-
halt leben. 3Bei einer Minderung des Arbeitslosengel-
des II um mindestens 60 Prozent des für den er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 20 maß-
gebenden Regelbedarfs soll das Arbeitslosengeld II,
soweit es für den Bedarf für Unterkunft und Heizung
nach § 22 Absatz 1 erbracht wird, an den Vermieter
oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.
(4) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gilt
Absatz 1 und 3 bei Pflichtverletzungen nach § 31 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 entsprechend.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 5. November 2019 (BGBl. I S. 2046)
Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. No-
vember 2019 – 1 BvL 7/16 – wird die Entscheidungsformel
veröffentlicht:
1. § 31a Absatz 1 Sätze 1, 2 und 3 Sozialgesetz-

buch Zweites Buch in der Fassung des Gesetzes
zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Än-
derung des Zweiten und Zwölften Buches
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Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 453) sowie der Bekanntma-
chung der Neufassung des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch vom 13. Mai 2011 (Bundesge-
setzblatt I Seite 850), geändert durch das Ge-
setz zur Verbesserung der Eingliederungschan-
cen am Arbeitsmarkt vom 20. Dezember 2011
(Bundesgesetzblatt I Seite 2854), geändert
durch das Neunte Gesetz zur Änderung des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Rechtsver-
einfachung – sowie zur vorübergehenden Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht vom
26. Juli 2016 (Bundesgesetzblatt I Seite 1824),
ist für Fälle des § 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch
Zweites Buch in der genannten Fassung mit
Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung
mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Ab-
satz 1 Grundgesetz unvereinbar, soweit die
Höhe der Leistungsminderung bei einer erneu-
ten Verletzung einer Pflicht nach § 31 Absatz 1
Sozialgesetzbuch Zweites Buch die Höhe von
30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs
übersteigt, soweit eine Sanktion nach § 31a
Absatz 1 Sätze 1 bis 3 Sozialgesetzbuch Zweites
Buch zwingend zu verhängen ist, auch wenn
außergewöhnliche Härten vorliegen, und so-
weit § 31b Absatz 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch
Zweites Buch für alle Leistungsminderungen
ungeachtet der Erfüllung einer Mitwirkungs-
pflicht oder der Bereitschaft dazu eine starre
Dauer von drei Monaten vorgibt.

2. Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung durch
den Gesetzgeber sind § 31a Absatz 1 Sätze 1, 2
und 3 und § 31b Absatz 1 Satz 3 in Fällen des
§ 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch in
der Fassung folgender Übergangsregelungen
weiter anwendbar:
a) § 31a Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch

Zweites Buch ist in den Fällen des § 31 Ab-
satz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch mit
der Maßgabe anzuwenden, dass die Leis-
tungsminderung wegen einer Pflichtverlet-
zung nach § 31 Absatz 1 SGB II nicht erfol-
gen muss, wenn dies im konkreten Einzelfall
unter Berücksichtigung aller Umstände zu
einer außergewöhnlichen Härte führen wür-
de. Insbesondere kann von einer Minderung
abgesehen werden, wenn nach Einschät-
zung der Behörde die Zwecke des Gesetzes
nur erreicht werden können, indem eine
Sanktion unterbleibt.

b) § 31a Absatz 1 Sätze 2 und 3 Sozialgesetz-
buch Zweites Buch sind in den Fällen des
§ 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites
Buch mit der Maßgabe anwendbar, dass

wegen wiederholter Pflichtverletzungen
eine Minderung der Regelbedarfsleistungen
nicht über 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs hinausgehen darf. Von einer
Leistungsminderung kann abgesehen wer-
den, wenn dies im konkreten Einzelfall unter
Berücksichtigung aller Umstände zu einer
außergewöhnlichen Härte führen würde.
Insbesondere kann von einer Minderung
abgesehen werden, wenn nach Einschät-
zung der Behörde die Zwecke des Gesetzes
nur erreicht werden können, indem eine
Sanktion unterbleibt.

c) . . . (betrifft § 31b)
Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß § 31 Ab-
satz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes Gesetzes-
kraft.

§31b Beginn und Dauer der Minderung
(1) 1Der Auszahlungsanspruchmindert sichmit Beginn
des Kalendermonats, der auf das Wirksamwerden des
Verwaltungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und
den Umfang der Minderung der Leistung feststellt. 2In
den Fällen des § 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die Min-
derung mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlö-
schen des Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. 3Der
Minderungszeitraum beträgt drei Monate. 4Bei er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Träger
dieMinderung des Auszahlungsanspruchs in Höhe der
Bedarfe nach den §§ 20 und 21 unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls auf sechsWochen
verkürzen. 5Die Feststellung der Minderung ist nur in-
nerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der
Pflichtverletzung zulässig.
(2) Während der Minderung des Auszahlungsan-
spruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe
zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des
Zwölften Buches.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 5. November 2019 (BGBl. I S. 2046)
1. . . . (betrifft § 31a)
2. Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung durch

den Gesetzgeber sind § 31a Absatz 1 Sätze 1, 2
und 3 und § 31b Absatz 1 Satz 3 in Fällen des
§ 31 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch in
der Fassung folgender Übergangsregelungen
weiter anwendbar:
a)-b) . . . (betrifft §31a)
c) § 31b Absatz 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch

Zweites Buch ist in den Fällen des § 31
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Absatz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch
mit folgender Maßgabe anzuwenden:
Wird die Mitwirkungspflicht erfüllt oder
erklären sich Leistungsberechtigte nach-
träglich ernsthaft und nachhaltig bereit,
ihren Pflichten nachzukommen, kann die
zuständige Behörde unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls ab
diesem Zeitpunkt die Leistung wieder in
vollemUmfang erbringen. DieMinderung
darf ab diesem Zeitpunkt nicht länger als
einen Monat andauern.

Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß § 31 Ab-
satz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes Gesetzes-
kraft.

§32 Meldeversäumnisse
(1) 1Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher
Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis
einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei
ihm zu melden oder bei einem ärztlichen oder psy-
chologischen Untersuchungstermin zu erscheinen,
nicht nach, mindert sich das Arbeitslosengeld II oder
das Sozialgeld jeweils um 10 Prozent des für sie nach
§ 20 maßgebenden Regelbedarfs. 2Dies gilt nicht,
wenn Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für
ihr Verhalten darlegen und nachweisen.

(2) 1Die Minderung nach dieser Vorschrift tritt zu einer
Minderung nach § 31a hinzu. 2§ 31a Absatz 3 und
§ 31b gelten entsprechend.

Unterabschnitt 6
Verpflichtungen Anderer

§33 Übergang von Ansprüchen
(1) 1Haben Personen, die Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts beziehen, für die Zeit, für die Leis-
tungen erbracht werden, einen Anspruch gegen einen
Anderen, der nicht Leistungsträger ist, geht der An-
spruch bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen
auf die Träger der Leistungen nach diesem Buch über,
wenn bei rechtzeitiger Leistung des Anderen Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht erbracht
worden wären. 2Satz 1 gilt auch, soweit Kinder unter
Berücksichtigung von Kindergeld nach § 11 Absatz 1
Satz 4 keine Leistungen empfangen haben und bei
rechtzeitiger Leistung des Anderen keine oder gerin-
gere Leistungen an die Mitglieder der Haushaltsge-
meinschaft erbracht worden wären. 3Der Übergang
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch

nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden
kann. 4Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht
gehen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Aus-
kunftsanspruch auf die Träger der Leistungen nach
diesem Buch über.

(2) 1Ein Unterhaltsanspruch nach bürgerlichem Recht
geht nicht über, wenn die unterhaltsberechtigte Per-
son

1. mit der oder dem Verpflichteten in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebt,

2. mit der oder dem Verpflichteten verwandt ist und
den Unterhaltsanspruch nicht geltend macht; dies
gilt nicht für Unterhaltsansprüche
a) minderjähriger Leistungsberechtigter,
b) Leistungsberechtigter, die das 25. Lebensjahr

noch nicht vollendet und die Erstausbildung
noch nicht abgeschlossen haben,

gegen ihre Eltern,

3. in einem Kindschaftsverhältnis zur oder zum Ver-
pflichteten steht und
a) schwanger ist oder
b) ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines

sechsten Lebensjahres betreut.

2Der Übergang ist auch ausgeschlossen, soweit der
Unterhaltsanspruch durch laufende Zahlung erfüllt
wird. 3Der Anspruch geht nur über, soweit das Ein-
kommen und Vermögen der unterhaltsverpflichteten
Person das nach den §§ 11 bis 12 zu berücksichtigen-
de Einkommen und Vermögen übersteigt.

(3) 1Für die Vergangenheit können die Träger der
Leistungen nach diesem Buch außer unter den Vo-
raussetzungen des bürgerlichen Rechts nur von der
Zeit an den Anspruch geltend machen, zu welcher sie
der oder dem Verpflichteten die Erbringung der Leis-
tung schriftlich mitgeteilt haben. 2Wenn die Leistung
voraussichtlich auf längere Zeit erbracht werdenmuss,
können die Träger der Leistungen nach diesem Buch
bis zur Höhe der bisherigen monatlichen Aufwendun-
gen auch auf künftige Leistungen klagen.

(4) 1Die Träger der Leistungen nach diesem Buch kön-
nen den auf sie übergegangenen Anspruch im Einver-
nehmenmit der Empfängerin oder dem Empfänger der
Leistungen auf diese oder diesen zur gerichtlichen
Geltendmachung rückübertragen und sich den gel-
tend gemachten Anspruch abtreten lassen. 2Kosten,
mit denen die Leistungsempfängerin oder der Leis-
tungsempfänger dadurch selbst belastet wird, sind zu
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übernehmen. 3Über die Ansprüche nach Absatz 1
Satz 4 ist im Zivilrechtsweg zu entscheiden.

(5) Die §§ 115 und 116 des Zehnten Buches gehen der
Regelung des Absatzes 1 vor.

§34 Ersatzansprüche bei sozialwidrigem
Verhalten

(1) 1Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vor-
sätzlich oder grob fahrlässig die Voraussetzungen für
die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch an
sich oder an Personen, die mit ihr oder ihm in einer
Bedarfsgemeinschaft leben, ohne wichtigen Grund
herbeigeführt hat, ist zum Ersatz der deswegen er-
brachten Geld- und Sachleistungen verpflichtet. 2Als
Herbeiführung im Sinne des Satzes 1 gilt auch, wenn
die Hilfebedürftigkeit erhöht, aufrechterhalten oder
nicht verringert wurde. 3Sachleistungen sind, auch
wenn sie in Form einesGutscheins erbrachtwurden, in
Geld zu ersetzen. 4§ 40 Absatz 6 Satz 2 gilt entspre-
chend. 5Der Ersatzanspruch umfasst auch die geleis-
teten Beiträge zur Sozialversicherung. 6Von der Gel-
tendmachung eines Ersatzanspruchs ist abzusehen,
soweit sie eine Härte bedeuten würde.

(2) 1Eine nach Absatz 1 eingetretene Verpflichtung
zum Ersatz der Leistungen geht auf den Erben über.
2Sie ist auf den Nachlasswert zum Zeitpunkt des Erb-
falls begrenzt.

(3) 1Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach Ablauf
des Jahres, für das die Leistung erbracht worden ist.
2Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs
über die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neu-
beginn und die Wirkung der Verjährung gelten sinn-
gemäß; der Erhebung der Klage steht der Erlass eines
Leistungsbescheides gleich.

§34a Ersatzansprüche für rechtswidrig
erbrachte Leistungen

(1) 1Zum Ersatz rechtswidrig erbrachter Geld- und
Sachleistungen nach diesem Buch ist verpflichtet, wer
diese durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
halten an Dritte herbeigeführt hat. 2Sachleistungen
sind, auch wenn sie in Form eines Gutscheins erbracht
wurden, in Geld zu ersetzen. 3§ 40 Absatz 6 Satz 2 gilt
entsprechend. 4Der Ersatzanspruch umfasst auch die
geleisteten Beiträge zur Sozialversicherung entspre-
chend § 40 Absatz 2 Nummer 5.

(2) 1Der Ersatzanspruch verjährt in vier Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Verwaltungs-
akt, mit dem die Erstattung nach § 50 des Zehnten

Buches festgesetzt worden ist, unanfechtbar gewor-
den ist. 2Soweit gegenüber einer rechtswidrig be-
günstigten Person ein Verwaltungsakt nicht aufgeho-
ben werden kann, beginnt die Frist nach Satz 1 mit
dem Zeitpunkt, ab dem die Behörde Kenntnis von der
Rechtswidrigkeit der Leistungserbringung hat. 3§ 34
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) 1§ 34 Absatz 2 gilt entsprechend. 2Der Ersatzan-
spruch erlischt drei Jahre nach dem Tod der Person, die
gemäß Absatz 1 zum Ersatz verpflichtet war; § 34
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Zum Ersatz nach Absatz 1 und zur Erstattung nach
§ 50 des Zehnten Buches Verpflichtete haften als Ge-
samtschuldner.

§34b Erstattungsanspruch bei Doppel-
leistungen

(1) 1Hat ein vorrangig verpflichteter Leistungsträger in
Unkenntnis der Leistung durch Träger nach diesem
Buch an eine leistungsberechtigte Person geleistet, ist
diese zur Erstattung der Leistung des vorrangigen
Trägers an die Träger nach diesem Buch verpflichtet.
2Der Erstattungsanspruch besteht in der Höhe, in der
ein Erstattungsanspruch nach dem Zweiten Abschnitt
des Dritten Kapitels des Zehnten Buches bestanden
hätte. 3§ 34c ist entsprechend anwendbar.
(2) Ein Erstattungsanspruch besteht nicht, soweit der
geleistete Betrag als Einkommen nach den Vorschrif-
ten dieses Buches berücksichtigt werden kann.
(3) Der Erstattungsanspruch verjährt vier Jahre nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der vorrangig ver-
pflichtete Leistungsträger die Leistung erbracht hat.

§34c Ersatzansprüche nach sonstigen
Vorschriften

Bestimmt sich das Recht des Trägers nach diesem
Buch, Ersatz seiner Aufwendungen von einem ande-
ren zu verlangen, gegen den die Leistungsberechtig-
ten einen Anspruch haben, nach sonstigen gesetzli-
chen Vorschriften, die dem § 33 vorgehen, gelten als
Aufwendungen auch solche Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts, die an die mit der leistungsbe-
rechtigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft le-
benden Personen erbracht wurden.

§35 (weggefallen)
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Kapitel 4
Gemeinsame Vorschriften für Leistungen

Abschnitt 1
Zuständigkeit und Verfahren

§36 Örtliche Zuständigkeit
(1) 1Für die Leistungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren
Bezirk die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 2Für die Leistungen
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist der kommunale
Träger zuständig, in dessen Gebiet die erwerbsfähige
leistungsberechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 3Für Leistungen nach den Sätzen 1 und 2 an
Minderjährige, die Leistungen für die Zeit der Ausübung
des Umgangsrechts nur für einen kurzen Zeitraum be-
anspruchen, ist der jeweilige Träger an dem Ort zustän-
dig, an dem die umgangsberechtigte Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 4Kann ein gewöhnlicher
Aufenthaltsort nicht festgestelltwerden, so ist der Träger
nach diesem Buch örtlich zuständig, in dessen Bereich
sich die oder der erwerbsfähige Leistungsberechtigte
tatsächlich aufhält. 5Für nicht erwerbsfähige Personen,
deren Leistungsberechtigung sich aus § 7 Absatz 2
Satz 3 ergibt, gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist für die jeweiligen
Leistungen nach diesem Buch der Träger zuständig, in
dessen Gebiet die leistungsberechtigte Person nach
§ 12a Absatz 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes ihren
Wohnsitz zu nehmen hat. 2Ist die leistungsberechtigte
Person nach § 12a Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes
verpflichtet, ihren Wohnsitz an einem bestimmten Ort
nicht zu nehmen, kann eine Zuständigkeit der Träger
in diesem Gebiet für die jeweiligen Leistungen nach
diesem Buch nicht begründet werden; im Übrigen
gelten die Regelungen des Absatzes 1.

(3) 1Abweichend von den Absätzen 1 und 2 ist im Fall
der Auszahlung der Leistungen nach § 28 Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 nach § 29 Absatz 6 der kommunale
Träger zuständig, in dessen Gebiet die Schule liegt.
2Die Zuständigkeit nach Satz 1 umfasst auch Leistun-
gen an Schülerinnen und Schüler, für die im Übrigen
ein anderer kommunaler Träger nach den Absätzen 1
oder 2 zuständig ist oder wäre.

§36a Kostenerstattung bei Aufenthalt im
Frauenhaus

Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist
der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen

Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme
im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am
Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Auf-
enthaltes im Frauenhaus zu erstatten.

§37 Antragserfordernis
(1) 1Leistungen nach diesem Buch werden auf Antrag
erbracht. 2Leistungen nach § 24 Absatz 1 und 3 und
Leistungen für die Bedarfe nach § 28 Absatz 5 sind
gesondert zu beantragen.
(2) 1Leistungen nach diesem Buch werden nicht für
Zeiten vor der Antragstellung erbracht. 2Der Antrag
auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
wirkt auf den Ersten des Monats zurück.

§38 Vertretung der Bedarfsgemeinschaft
(1) 1Soweit Anhaltspunkte dem nicht entgegenstehen,
wird vermutet, dass die oder der erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte bevollmächtigt ist, Leistungen nach
diesem Buch auch für die mit ihm in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen zu beantragen und ent-
gegenzunehmen. 2Leben mehrere erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte in einer Bedarfsgemeinschaft, gilt die-
se Vermutung zugunsten der Antrag stellenden Person.
(2) Für Leistungen anKinder imRahmender Ausübung
des Umgangsrechts hat die umgangsberechtigte Per-
son die Befugnis, Leistungen nach diesem Buch zu
beantragen und entgegenzunehmen, soweit das Kind
dem Haushalt angehört.

§39 Sofortige Vollziehbarkeit
Keine aufschiebendeWirkung habenWiderspruch und
Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt,
1. der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende aufhebt, zurücknimmt, widerruft, entzieht,
die Pflichtverletzung und die Minderung des Aus-
zahlungsanspruchs feststellt oder Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit oder Pflichten erwerbsfähi-
ger Leistungsberechtigter bei der Eingliederung in
Arbeit regelt,

2. mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leis-
tung aufgefordert wird oder

3. mit dem nach § 59 in Verbindung mit § 309 des
Dritten Buches zur persönlichen Meldung bei der
Agentur für Arbeit aufgefordert wird.

§40 Anwendung von Verfahrensvorschriften
(1) 1Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das
Zehnte Buch. 2Abweichend von Satz 1 gilt § 44 des
Zehnten Buches mit der Maßgabe, dass
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1. rechtswidrige nicht begünstigende Verwaltungsak-
te nach den Absätzen 1 und 2 nicht später als vier
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Verwal-
tungsakt bekanntgegeben wurde, zurückzuneh-
men sind; ausreichend ist, wenn die Rücknahme
innerhalb dieses Zeitraums beantragt wird,

2. anstelle des Zeitraums von vier Jahren nach Ab-
satz 4 Satz 1 ein Zeitraum von einem Jahr tritt.

(2) Entsprechend anwendbar sind die Vorschriften des
Dritten Buches über
1. und 2. (weggefallen)
3. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Ab-

satz 2, 3 Satz 1 und 4);
4. die vorläufige Zahlungseinstellung nach § 331 mit

der Maßgabe, dass die Träger auch zur teilweisen
Zahlungseinstellung berechtigt sind, wenn sie von
Tatsachen Kenntnis erhalten, die zu einem gerin-
geren Leistungsanspruch führen;

5. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten-
und Pflegeversicherung (§ 335 Absatz 1, 2 und 5);
§ 335 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 5 in Verbindung
mit Absatz 1 Satz 1 ist nicht anwendbar, wenn in
einem Kalendermonat für mindestens einen Tag
rechtmäßig Arbeitslosengeld II gewährt wurde; in
den Fällen des § 335 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5
in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 besteht kein
Beitragserstattungsanspruch.

(3) 1Liegen die in § 44 Absatz 1 Satz 1 des Zehnten
Buches genannten Voraussetzungen für die Rücknah-
me eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Ver-
waltungsaktes vor, weil dieser auf einer Rechtsnorm
beruht, die nach Erlass des Verwaltungsaktes
1. durch eine Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts für nichtig oder für unvereinbar mit dem
Grundgesetz erklärt worden ist oder

2. in ständiger Rechtsprechung anders als durch den
für die jeweilige Leistungsart zuständigen Träger
der Grundsicherung für Arbeitsuchende ausgelegt
worden ist,

so ist der Verwaltungsakt, wenn er unanfechtbar ge-
worden ist, nur mit Wirkung für die Zeit nach der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder ab
dem Bestehen der ständigen Rechtsprechung zurück-
zunehmen. 2Bei der Unwirksamkeit einer Satzungoder
einer anderen im Rang unter einem Landesgesetz
stehenden Rechtsvorschrift, die nach § 22a Absatz 1
und dem dazu ergangenen Landesgesetz erlassen
worden ist, ist abweichend von Satz 1 auf die Zeit nach

der Entscheidung durch das Landessozialgericht ab-
zustellen.
(4) Der Verwaltungsakt, mit dem über die Gewährung
von Leistungen nach diesem Buch abschließend ent-
schieden wurde, ist mit Wirkung für die Zukunft ganz
aufzuheben, wenn in den tatsächlichen Verhältnissen
der leistungsberechtigten Person Änderungen eintre-
ten, aufgrund derer nachMaßgabe des § 41a vorläufig
zu entscheiden wäre.
(5) 1Verstirbt eine leistungsberechtigte Person oder
eine Person, die mit der leistungsberechtigten Person
in häuslicher Gemeinschaft lebt, bleiben im Sterbe-
monat allein die dadurch eintretenden Änderungen in
den bereits bewilligten Leistungsansprüchen der leis-
tungsberechtigten Person und der mit ihr in Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Personen unberücksichtigt;
die §§ 48 und 50 Absatz 2 des Zehnten Buches sind
insoweit nicht anzuwenden. 2§ 118 Absatz 3 bis 4a
des Sechsten Buches findet mit der Maßgabe ent-
sprechend Anwendung, dass Geldleistungen, die für
die Zeit nach dem Monat des Todes der leistungsbe-
rechtigten Person überwiesen wurden, als unter Vor-
behalt erbracht gelten.
(6) 1§ 50 Absatz 1 des Zehnten Buches ist mit der
Maßgabe anzuwenden, dass Gutscheine in Geld zu
erstatten sind. 2Die leistungsberechtigte Person kann
die Erstattungsforderung auch durch Rückgabe des
Gutscheins erfüllen, soweit dieser nicht in Anspruch
genommen wurde. 3Eine Erstattung der Leistungen
nach § 28 erfolgt nicht, soweit eine Aufhebungsent-
scheidung allein wegen dieser Leistungen zu treffen
wäre. 4Satz 3 gilt nicht im Fall des Widerrufs einer
Bewilligungsentscheidung nach § 29 Absatz 5 Satz 2.
(7) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe,
dass der Antrag unverzüglich nach Ablauf desMonats,
in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen
Leistung bindend geworden ist, nachzuholen ist.
(8) Für die Vollstreckung von Ansprüchen der in ge-
meinsamen Einrichtungen zusammenwirkenden Trä-
ger nach diesem Buch gilt das Verwaltungs-Vollstre-
ckungsgesetz des Bundes; im Übrigen gilt § 66 des
Zehnten Buches.

§40a Erstattungsanspruch
1Wird einer leistungsberechtigten Person für densel-
ben Zeitraum, für den ein Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende Leistungen nach diesem Buch er-
bracht hat, eine andere Sozialleistung bewilligt, so
steht dem Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
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chende unter den Voraussetzungen des § 104 des
Zehnten Buches ein Erstattungsanspruch gegen den
anderen Sozialleistungsträger zu. 2Der Erstattungsan-
spruch besteht auch, soweit die Erbringung des Ar-
beitslosengeldes II allein auf Grund einer nachträglich
festgestellten vollen Erwerbsminderung rechtswidrig
war oder rückwirkend eine Rente wegen Alters oder
eine Knappschaftsausgleichsleistung zuerkannt wird.
3Die §§ 106 bis 114 des Zehnten Buches gelten ent-
sprechend. 4§ 44a Absatz 3 bleibt unberührt.

§41 Berechnung der Leistungen und Bewilli-
gungszeitraum

(1) 1Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts besteht für jeden Kalendertag. 2Der
Monat wird mit 30 Tagen berechnet. 3Stehen die
Leistungen nicht für einen vollen Monat zu, wird die
Leistung anteilig erbracht.
(2) 1Berechnungen werden auf zwei Dezimalstellen
durchgeführt, wenn nichts Abweichendes bestimmt
ist. 2Bei einer auf Dezimalstellen durchgeführten Be-
rechnungwird die letzte Dezimalstelle um eins erhöht,
wenn sich in der folgenden Dezimalstelle eine der
Ziffern 5 bis 9 ergeben würde.
(3) 1Über den Anspruch auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts ist in der Regel für ein Jahr zu
entscheiden (Bewilligungszeitraum). 2Der Bewilli-
gungszeitraum soll insbesondere in den Fällen regel-
mäßig auf sechs Monate verkürzt werden, in denen
1. über den Leistungsanspruch vorläufig entschieden

wird (§ 41a) oder
2. die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung

unangemessen sind.

3Die Festlegung des Bewilligungszeitraums erfolgt
einheitlich für die Entscheidung über die Leistungsan-
sprüche aller Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft.
4Wird mit dem Bescheid über Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nicht auch über die Leis-
tungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2,
4, 6 und 7 entschieden, ist die oder der Leistungsbe-
rechtigte in dem Bescheid über Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts darauf hinzuweisen, dass
die Entscheidung über Leistungen zur Deckung der
Bedarfe nach § 28 Absatz 2, 4, 6 und 7 gesondert
erfolgt.

§41a Vorläufige Entscheidung
(1) 1Über die Erbringung von Geld- und Sachleistun-
gen ist vorläufig zu entscheiden, wenn

1. zur Feststellung der Voraussetzungen des An-
spruchs auf Geld- und Sachleistungen voraussicht-
lich längere Zeit erforderlich ist und die Vorausset-
zungen für den Anspruch mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit vorliegen oder

2. ein Anspruch auf Geld- und Sachleistungen dem
Grunde nach besteht und zur Feststellung seiner
Höhe voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist.

2Besteht eine Bedarfsgemeinschaft aus mehreren Per-
sonen, ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1
über den Leistungsanspruch aller Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft vorläufig zu entscheiden. 3Eine
vorläufige Entscheidung ergeht nicht, wenn Leis-
tungsberechtigte die Umstände, die einer sofortigen
abschließenden Entscheidung entgegenstehen, zu
vertreten haben.

(2) 1Der Grund der Vorläufigkeit ist anzugeben. 2Die
vorläufige Leistung ist so zu bemessen, dass der mo-
natliche Bedarf der Leistungsberechtigten zur Siche-
rung des Lebensunterhalts gedeckt ist; dabei kann der
Absetzbetrag nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 6
ganz oder teilweise unberücksichtigt bleiben. 3Hierbei
sind die imZeitpunkt der Entscheidungbekannten und
prognostizierten Verhältnisse zugrunde zu legen. 4So-
weit die vorläufige Entscheidung nach Absatz 1
rechtswidrig ist, ist sie für die Zukunft zurückzuneh-
men. 5§ 45 Absatz 2 des Zehnten Buches findet keine
Anwendung.

(3) 1Die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
entscheiden abschließend über den monatlichen Leis-
tungsanspruch, sofern die vorläufig bewilligte Leis-
tung nicht der abschließend festzustellenden ent-
spricht oder die leistungsberechtigte Person eine ab-
schließende Entscheidung beantragt. 2Die leistungs-
berechtigte Person und die mit ihr in Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen sind nach Ablauf des Be-
willigungszeitraums verpflichtet, die von den Trägern
der Grundsicherung für Arbeitsuchende zum Erlass
einer abschließenden Entscheidung geforderten leis-
tungserheblichen Tatsachen nachzuweisen; die §§ 60,
61, 65 und 65a des Ersten Buches gelten entspre-
chend. 3Kommen die leistungsberechtigte Person oder
die mit ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
ihrer Nachweis- oder Auskunftspflicht bis zur ab-
schließenden Entscheidung nicht, nicht vollständig
oder trotz angemessener Fristsetzung und schriftlicher
Belehrung über die Rechtsfolgen nicht fristgemäß
nach, setzen die Träger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende den Leistungsanspruch für diejenigen
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Kalendermonate nur in der Höhe abschließend fest, in
welcher seine Voraussetzungen ganz oder teilweise
nachgewiesen wurden. 4Für die übrigen Kalendermo-
nate wird festgestellt, dass ein Leistungsanspruch
nicht bestand.
(4) 1Bei der abschließenden Feststellung des Leis-
tungsanspruches nach Absatz 3 ist als Einkommen ein
monatliches Durchschnittseinkommen zugrunde zu
legen. 2Satz 1 gilt nicht
1. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 4,
2. soweit der Leistungsanspruch inmindestens einem

Monat des Bewilligungszeitraums durch das zum
Zeitpunkt der abschließenden Feststellung nach-
gewiesene zu berücksichtigende Einkommen ent-
fällt oder

3. wenn die leistungsberechtigte Person vor der ab-
schließenden Feststellung des Leistungsanspru-
ches eine Entscheidung auf der Grundlage des tat-
sächlichen monatlichen Einkommens beantragt.

3Als monatliches Durchschnittseinkommen ist für je-
den Kalendermonat im Bewilligungszeitraum der Teil
des Einkommens zu berücksichtigen, der sich bei der
Teilung des Gesamteinkommens im Bewilligungszeit-
raum durch die Anzahl der Monate im Bewilligungs-
zeitraum ergibt.
(5) 1Ergeht innerhalb eines Jahres nach Ablauf des
Bewilligungszeitraums keine abschließende Entschei-
dung nach Absatz 3, gelten die vorläufig bewilligten
Leistungen als abschließend festgesetzt. 2Dies gilt
nicht, wenn
1. die leistungsberechtigte Person innerhalb der Frist

nach Satz 1 eine abschließende Entscheidung be-
antragt oder

2. der Leistungsanspruch aus einem anderen als dem
nach Absatz 2 Satz 1 anzugebenden Grund nicht
oder nur in geringerer Höhe als die vorläufigen
Leistungen besteht und der Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende über den Leistungsan-
spruch innerhalb eines Jahres seit Kenntnis von
diesen Tatsachen, spätestens aber nach Ablauf von
zehn Jahren nach der Bekanntgabe der vorläufigen
Entscheidung, abschließend entscheidet.

(6) 1Die aufgrund der vorläufigen Entscheidung er-
brachten Leistungen sind auf die abschließend fest-
gestellten Leistungen anzurechnen. 2Soweit im Be-
willigungszeitraum in einzelnen Kalendermonaten
vorläufig zu hohe Leistungen erbracht wurden, sind
die sich daraus ergebenden Überzahlungen auf die

abschließend bewilligten Leistungen anzurechnen, die
für andere Kalendermonate dieses Bewilligungszeit-
raums nachzuzahlenwären. 3Überzahlungen, die nach
der Anrechnung fortbestehen, sind zu erstatten. 4Das
gilt auch im Fall des Absatzes 3 Satz 3 und 4.
(7) 1Über die Erbringung vonGeld- und Sachleistungen
kann vorläufig entschieden werden, wenn
1. die Vereinbarkeit einer Vorschrift dieses Buches,

von der die Entscheidung über den Antrag ab-
hängt,mit höherrangigem Recht Gegenstand eines
Verfahrens bei dem Bundesverfassungsgericht
oder dem Gerichtshof der Europäischen Union ist
oder

2. eine entscheidungserhebliche Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung Gegenstand eines Ver-
fahrens beim Bundessozialgericht ist.

2Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 bis 4 sowie Absatz 6
gelten entsprechend.

§42 Fälligkeit, Auszahlung und Unpfänd-
barkeit der Leistungen

(1) Leistungen sollen monatlich im Voraus erbracht
werden.
(2) 1Auf Antrag der leistungsberechtigten Person kön-
nen durch Bewilligungsbescheid festgesetzte, zum
nächsten Zahlungszeitpunkt fällige Leistungsansprü-
che vorzeitig erbracht werden. 2Die Höhe der vorzeiti-
gen Leistung ist auf 100 Euro begrenzt. 3Der Auszah-
lungsanspruch im Folgemonat verringert sich entspre-
chend. 4Soweit eine Verringerung des Auszahlungs-
anspruchs im Folgemonat nicht möglich ist, verringert
sich der Auszahlungsanspruch für den zweiten auf die
Bewilligung der vorzeitigen Leistung folgenden Mo-
nat. 5Die vorzeitige Leistung ist ausgeschlossen,
1. wenn im laufenden Monat oder im Monat der

Verringerung des Leistungsanspruches eine Auf-
rechnung zu erwarten ist,

2. wenn der Leistungsanspruch im Folgemonat durch
eine Sanktion gemindert ist oder

3. wenn sie bereits in einem der vorangegangenen
zwei Kalendermonate in Anspruch genommen
wurde.

(3) 1Geldleistungen nach diesem Buch werden auf das
im Antrag angegebene Konto bei einem Geldinstitut
überwiesen, für das die Verordnung (EU) Nr. 260/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vor-
schriften und der Geschäftsanforderungen für Über-

§ 42 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende II

II

www.WALHALLA.de 83

www.WALHALLA.de


weisungen und Lastschriften in Euro und zur Ände-
rung der Verordnung (EG)Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom
30. 3. 2012, S. 22) gilt. 2Werden sie an den Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt der Leistungsberech-
tigten übermittelt, sind die dadurch veranlassten Kos-
ten abzuziehen. 3Dies gilt nicht, wenn Leistungsbe-
rechtigte nachweisen, dass ihnen die Einrichtung ei-
nes Kontos bei einem Geldinstitut ohne eigenes Ver-
schulden nicht möglich ist.

(4) 1Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes kann nicht abgetreten, übertragen,
verpfändet oder gepfändet werden. 2Die Abtretung
und Übertragung nach § 53 Absatz 2 des Ersten Bu-
ches bleibt unberührt.

§42a Darlehen
(1) 1Darlehen werden nur erbracht, wenn ein Bedarf
weder durch Vermögen nach § 12 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1, 1a und 4 noch auf andere Weise gedeckt
werden kann. 2Darlehen können an einzelne Mitglie-
der von Bedarfsgemeinschaften oder an mehrere ge-
meinsam vergeben werden. 3Die Rückzahlungsver-
pflichtung trifft die Darlehensnehmer.

(2) 1Solange Darlehensnehmer Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts beziehen, werden Rück-
zahlungsansprüche aus Darlehen ab dem Monat, der
auf die Auszahlung folgt, durch monatliche Aufrech-
nung in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Re-
gelbedarfs getilgt. 2§ 43 Absatz 3 gilt entsprechend.
3Die Aufrechnung ist gegenüber den Darlehensneh-
mern schriftlich durch Verwaltungsakt zu erklären.
4Satz 1 gilt nicht, soweit Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhaltes als Darlehen erbracht werden.

(3) 1Rückzahlungsansprüche aus Darlehen nach § 24
Absatz 5 sind nach erfolgter Verwertung sofort in
voller Höhe und Rückzahlungsansprüche ausDarlehen
nach § 22 Absatz 6 bei Rückzahlung durch den Ver-
mieter sofort in Höhe des noch nicht getilgten Darle-
hensbetrages fällig. 2Deckt der erlangte Betrag den
noch nicht getilgten Darlehensbetrag nicht, soll eine
Vereinbarung über die Rückzahlung des ausstehenden
Betrags unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse der Darlehensnehmer getroffen werden.

(4) 1Nach Beendigung des Leistungsbezuges ist der
noch nicht getilgte Darlehensbetrag sofort fällig.
2Über die Rückzahlung des ausstehenden Betrags soll
eine Vereinbarung unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Darlehensnehmer ge-
troffen werden.

(5) 1Rückzahlungsansprüche aus Darlehen nach § 27
Absatz 3 sind abweichend von Absatz 4 Satz 1 erst
nach Abschluss der Ausbildung fällig. 2Absatz 4 Satz 2
gilt entsprechend.

(6) Sofern keine abweichende Tilgungsbestimmung
getroffen wird, werden Zahlungen, die zur Tilgung der
gesamten fälligen Schuld nicht ausreichen, zunächst
auf das zuerst erbrachte Darlehen angerechnet.

§43 Aufrechnung
(1) Die Jobcenter können gegen Ansprüche von leis-
tungsberechtigten Personen auf Geldleistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts aufrechnen mit

1. Erstattungsansprüchen nach § 50 des Zehnten Bu-
ches,

2. Ersatzansprüchen nach den §§ 34 und 34a,

3. Erstattungsansprüchen nach § 34b oder

4. Erstattungsansprüchen nach § 41a Absatz 6 Satz 3.

(2) 1Die Höhe der Aufrechnung beträgt bei Erstat-
tungsansprüchen, die auf § 41a oder auf § 48Absatz 1
Satz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 50 des Zehnten
Buches beruhen, 10 Prozent des für die leistungsbe-
rechtigte Person maßgebenden Regelbedarfs, in den
übrigen Fällen 30 Prozent. 2Die Aufrechnung, die zu-
sammen mit bereits laufenden Aufrechnungen nach
Absatz 1 und nach § 42a Absatz 2 insgesamt 30 Pro-
zent des maßgebenden Regelbedarfs übersteigen
würde, ist unzulässig.

(3) 1Eine Aufrechnung ist nicht zulässig für Zeiträume,
in denen der Auszahlungsanspruch nach § 31b Ab-
satz 1 Satz 1 um mindestens 30 Prozent des maßge-
benden Regelbedarfs gemindert ist. 2Ist die Minde-
rung des Auszahlungsanspruchs geringer, ist die Höhe
der Aufrechnung auf die Differenz zwischen dem
Minderungsbetrag und 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs begrenzt.

(4) 1Die Aufrechnung ist gegenüber der leistungsbe-
rechtigten Person schriftlich durch Verwaltungsakt zu
erklären. 2Sie endet spätestens drei Jahre nach dem
Monat, der auf die Bestandskraft der in Absatz 1 ge-
nannten Entscheidungen folgt. 3Zeiten, in denen die
Aufrechnung nicht vollziehbar ist, verlängern den
Aufrechnungszeitraum entsprechend.

§43a Verteilung von Teilzahlungen
Teilzahlungen auf Ersatz- und Erstattungsansprüche
der Träger nach diesem Buch gegen Leistungsberech-
tigte oder Dritte mindern die Aufwendungen der Trä-
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ger der Aufwendungen im Verhältnis des jeweiligen
Anteils an der Forderung zueinander.

§44 Veränderung von Ansprüchen
Die Träger von Leistungen nach diesem Buch dürfen
Ansprüche erlassen, wenn deren Einziehung nach
Lage des einzelnen Falles unbillig wäre.

Abschnitt 2
Einheitliche Entscheidung

§44a Feststellung von Erwerbsfähigkeit und
Hilfebedürftigkeit

(1) 1Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob die oder der
Arbeitsuchende erwerbsfähig ist. 2Der Entscheidung
können widersprechen:
1. der kommunale Träger,
2. ein anderer Träger, der bei voller Erwerbsminde-

rung zuständig wäre, oder
3. die Krankenkasse, die bei Erwerbsfähigkeit Leis-

tungen der Krankenversicherung zu erbringen hät-
te.

3Der Widerspruch ist zu begründen. 4Im Wider-
spruchsfall entscheidet die Agentur für Arbeit, nach-
dem sie eine gutachterliche Stellungnahme eingeholt
hat. 5Die gutachterliche Stellungnahme erstellt der
nach § 109aAbsatz 4 des Sechsten Buches zuständige
Träger der Rentenversicherung. 6Die Agentur für Ar-
beit ist bei der Entscheidung über denWiderspruch an
die gutachterliche Stellungnahme nach Satz 5 gebun-
den. 7Bis zu der Entscheidung über den Widerspruch
erbringen die Agentur für Arbeit und der kommunale
Träger bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
(1a) 1Der Einholung einer gutachterlichen Stellung-
nahme nach Absatz 1 Satz 4 bedarf es nicht, wenn der
zuständige Träger der Rentenversicherung bereits
nach § 109a Absatz 2 Satz 2 des Sechsten Buches eine
gutachterliche Stellungnahme abgegeben hat. 2Die
Agentur für Arbeit ist an die gutachterliche Stellung-
nahme gebunden.
(2) Die gutachterliche Stellungnahme des Rentenver-
sicherungsträgers zur Erwerbsfähigkeit ist für alle ge-
setzlichen Leistungsträger nach dem Zweiten, Dritten,
Fünften, Sechsten und Zwölften Buch bindend; § 48
des Zehnten Buches bleibt unberührt.
(3) 1Entscheidet die Agentur für Arbeit, dass ein An-
spruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-

suchende nicht besteht, stehen ihr und dem kommu-
nalen Träger Erstattungsansprüche nach § 103 des
Zehnten Buches zu, wenn der oder dem Leistungsbe-
rechtigten eine andere Sozialleistung zuerkannt wird.
2§ 103 Absatz 3 des Zehnten Buches gilt mit der
Maßgabe, dass Zeitpunkt der Kenntnisnahme der
Leistungsverpflichtung des Trägers der Sozialhilfe, der
Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe der Tag des
Widerspruchs gegen die Feststellung der Agentur für
Arbeit ist.

(4) 1Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob und in wel-
chem Umfang die erwerbsfähige Person und die dem
Haushalt angehörenden Personen hilfebedürftig sind.
2Sie ist dabei und bei den weiteren Entscheidungen
nach diesem Buch an die Feststellung der Angemes-
senheit der Kosten für Unterkunft und Heizung durch
den kommunalen Träger gebunden. 3Die Agentur für
Arbeit stellt fest, ob die oder der erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte oder die dem Haushalt angehören-
den Personen vom Bezug von Leistungen nach diesem
Buch ausgeschlossen sind.

(5) 1Der kommunale Träger stellt die Höhe der in seiner
Zuständigkeit zu erbringenden Leistungen fest. 2Er ist
dabei und bei den weiteren Entscheidungen nach
diesem Buch an die Feststellungen der Agentur für
Arbeit nach Absatz 4 gebunden. 3Satz 2 gilt nicht,
sofern der kommunale Träger zur vorläufigen Zah-
lungseinstellung berechtigt ist und dies der Agentur
für Arbeit vor dieser Entscheidung mitteilt.

(6) 1Der kommunale Träger kann einer Feststellung der
Agentur für Arbeit nach Absatz 4 Satz 1 oder 3 inner-
halb eines Monats schriftlich widersprechen, wenn er
aufgrund der Feststellung höhere Leistungen zu er-
bringen hat. 2Der Widerspruch ist zu begründen; er
befreit nicht von der Verpflichtung, die Leistungen
entsprechend der Feststellung der Agentur für Arbeit
zu gewähren. 3Die Agentur für Arbeit überprüft ihre
Feststellung und teilt dem kommunalen Träger inner-
halb von zwei Wochen ihre endgültige Feststellung
mit. 4Hält der kommunale Träger seinen Widerspruch
aufrecht, sind die Träger bis zu einer anderen Ent-
scheidung der Agentur für Arbeit oder einer gerichtli-
chen Entscheidung an die Feststellung der Agentur für
Arbeit gebunden.

§44b Gemeinsame Einrichtung
(1) 1Zur einheitlichen Durchführung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende bilden die Träger im Gebiet
jedes kommunalen Trägers nach § 6 Absatz 1 Satz 1
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Nummer 2 eine gemeinsame Einrichtung. 2Die ge-
meinsame Einrichtung nimmt die Aufgaben der Träger
nach diesem Buch wahr; die Trägerschaft nach § 6
sowie nach den §§ 6a und 6b bleibt unberührt. 3Die
gemeinsame Einrichtung ist befugt, Verwaltungsakte
und Widerspruchsbescheide zu erlassen. 4Die Aufga-
ben werden von Beamtinnen und Beamten sowie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern wahrgenom-
men, denen entsprechende Tätigkeiten zugewiesen
worden sind.
(2) 1Die Träger bestimmen den Standort sowie die
nähere Ausgestaltung und Organisation der gemein-
samen Einrichtung durch Vereinbarung. 2Die Ausge-
staltung und Organisation der gemeinsamen Einrich-
tung sollen die Besonderheiten der beteiligten Träger,
des regionalen Arbeitsmarktes und der regionalen
Wirtschaftsstruktur berücksichtigen. 3Die Träger kön-
nen die Zusammenlegung mehrerer gemeinsamer
Einrichtungen zu einer gemeinsamen Einrichtung ver-
einbaren.
(3) 1Den Trägern obliegt die Verantwortung für die
rechtmäßige und zweckmäßige Erbringung ihrer Leis-
tungen. 2Sie haben in ihremAufgabenbereich nach § 6
Absatz 1 Nummer 1 oder 2 gegenüber der gemeinsa-
men Einrichtung ein Weisungsrecht; dies gilt nicht im
Zuständigkeitsbereich der Trägerversammlung nach
§ 44c. 3Die Träger sind berechtigt, von der gemeinsa-
men Einrichtung die Erteilung von Auskunft und Re-
chenschaftslegung über die Leistungserbringung zu
fordern, die Wahrnehmung der Aufgaben in der ge-
meinsamen Einrichtung zu prüfen und die gemeinsa-
me Einrichtung an ihre Auffassung zu binden. 4Vor
Ausübung ihres Weisungsrechts in Angelegenheiten
grundsätzlicher Bedeutung befassen die Träger den
Kooperationsausschuss nach § 18b. 5Der Kooperati-
onsausschuss kann innerhalb von zwei Wochen nach
Anrufung eine Empfehlung abgeben.
(4) 1Die gemeinsame Einrichtung kann einzelne Auf-
gaben auch durch die Träger wahrnehmen lassen. 2Im
Übrigen gelten die §§ 88 bis 92 des Zehnten Buches
für die gemeinsamen Einrichtungen im Aufgabenbe-
reich dieses Buches entsprechend.
(5) Die Bundesagentur stellt der gemeinsamen Ein-
richtung Angebote an Dienstleistungen zur Verfü-
gung.
(6) Die Träger teilen der gemeinsamen Einrichtung alle
Tatsachen und Feststellungen mit, von denen sie
Kenntnis erhalten und die für die Leistungen erforder-
lich sind.

§44c Trägerversammlung
(1) 1Die gemeinsame Einrichtung hat eine Trägerver-
sammlung. 2In der Trägerversammlung sind Vertrete-
rinnen und Vertreter der Agentur für Arbeit und des
kommunalen Trägers je zur Hälfte vertreten. 3In der
Regel entsenden die Träger je drei Vertreterinnen oder
Vertreter. 4Jede Vertreterin und jeder Vertreter hat eine
Stimme. 5Die Vertreterinnen und Vertreterwählen eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden für eine Amtszeit
von bis zu fünf Jahren. 6Kann in der Trägerversamm-
lung keine Einigung über die Person der oder des
Vorsitzenden erzielt werden, wird die oder der Vorsit-
zende von den Vertreterinnen und Vertretern der
Agentur für Arbeit und des kommunalen Trägers ab-
wechselnd jeweils für zwei Jahre bestimmt; die erst-
malige Bestimmung erfolgt durch die Vertreterinnen
und Vertreter der Agentur für Arbeit. 7Die Trägerver-
sammlung entscheidet durch Beschluss mit Stimmen-
mehrheit. 8Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der oder des Vorsitzenden; dies gilt nicht für
Entscheidungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 4
und 8. 9Die Beschlüsse sind von der oder dem Vorsit-
zenden schriftlich oder elektronisch niederzulegen.
10Die Trägerversammlung gibt sich eine Geschäftsord-
nung.
(2) 1Die Trägerversammlung entscheidet über organi-
satorische, personalwirtschaftliche, personalrechtliche
und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten
der gemeinsamen Einrichtung. 2Dies sind insbesonde-
re
1. die Bestellung und Abberufung der Geschäftsfüh-

rerin oder des Geschäftsführers,
2. der Verwaltungsablauf und die Organisation,
3. die Änderung des Standorts der gemeinsamen

Einrichtung,
4. die Entscheidungen nach § 6 Absatz 1 Satz 2 und

§ 44b Absatz 4, ob einzelne Aufgaben durch die
Träger oder durch Dritte wahrgenommen werden,

5. die Regelung der Ordnung in der Dienststelle und
des Verhaltens der Beschäftigten,

6. die Arbeitsplatzgestaltung,
7. die Genehmigung von Dienstvereinbarungen mit

der Personalvertretung,
8. die Aufstellung des Stellenplans und der Richtlinien

zur Stellenbewirtschaftung,
9. die grundsätzlichen Regelungen der innerdienstli-

chen, sozialen und persönlichen Angelegenheiten
der Beschäftigten.
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(3) Die Trägerversammlung nimmt in Streitfragen
zwischen Personalvertretung und Geschäftsführerin
oder Geschäftsführer die Aufgaben einer übergeord-
neten Dienststelle und obersten Dienstbehörde nach
den §§ 69 bis 72 des Bundespersonalvertretungsge-
setzes wahr.
(4) 1Die Trägerversammlung berät zu gemeinsamen
Betreuungsschlüsseln. 2Sie hat dabei die zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel zu berücksichtigen.
3Bei der Personalbedarfsermittlung sind im Regelfall
folgende Anteilsverhältnisse zwischen eingesetztem
Personal und Leistungsberechtigten nachdiesemBuch
zu berücksichtigen:
1. 1 : 75 bei der Gewährung der Leistungen zur Ein-

gliederung in Arbeit von erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres,

2. 1 : 150 bei der Gewährung der Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit von erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr vollen-
det und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht er-
reicht haben.

(5) 1Die Trägerversammlung stellt einheitliche Grund-
sätze der Qualifizierungsplanung und Personalent-
wicklung auf, die insbesondere der individuellen Ent-
wicklung der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter dienen
und ihnen unter Beachtung ihrer persönlichen Inte-
ressen und Fähigkeiten die zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderliche Qualifikation vermitteln sol-
len. 2Die Trägerversammlung stimmt die Grundsätze
der Personalentwicklung mit den Personalentwick-
lungskonzepten der Träger ab. 3Die Geschäftsführerin
oder der Geschäftsführer berichtet der Trägerver-
sammlung regelmäßig über den Stand der Umset-
zung.
(6) In der Trägerversammlung wird das örtliche Ar-
beitsmarkt- und Integrationsprogramm der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende unter Beachtung von
Zielvorgaben der Träger abgestimmt.

§44d Geschäftsführerin, Geschäftsführer
(1) 1Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer
führt hauptamtlich die Geschäfte der gemeinsamen
Einrichtung, soweit durch Gesetz nichts Abweichen-
des bestimmt ist. 2Sie oder er vertritt die gemeinsame
Einrichtung gerichtlich und außergerichtlich. 3Sie oder
er hat die von der Trägerversammlung in deren Auf-
gabenbereich beschlossenen Maßnahmen auszufüh-
ren und nimmt an deren Sitzungen beratend teil.

(2) 1Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer
wird für fünf Jahre bestellt. 2Für die Ausschreibung der
zu besetzenden Stelle findet § 4 der Bundeslaufbahn-
verordnung entsprechende Anwendung. 3Kann in der
Trägerversammlung keine Einigung über die Person
der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers er-
zielt werden, unterrichtet die oder der Vorsitzende der
Trägerversammlung den Kooperationsausschuss. 4Der
Kooperationsausschuss hört die Träger der gemeinsa-
men Einrichtung an und unterbreitet einen Vorschlag.
5Können sich die Mitglieder des Kooperationsaus-
schusses nicht auf einen Vorschlag verständigen oder
kann in der Trägerversammlung trotz Vorschlags keine
Einigung erzielt werden, wird die Geschäftsführerin
oder der Geschäftsführer von der Agentur für Arbeit
und dem kommunalen Träger abwechselnd jeweils für
zweieinhalb Jahre bestimmt. 6Die erstmalige Bestim-
mung erfolgt durch die Agentur für Arbeit; abwei-
chend davon erfolgt die erstmalige Bestimmung durch
den kommunalen Träger, wenn die Agentur für Arbeit
erstmalig die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der
Trägerversammlung bestimmt hat. 7Die Geschäftsfüh-
rerin oder der Geschäftsführer kann auf Beschluss der
Trägerversammlung vorzeitig abberufen werden. 8Bis
zur Bestellung einer neuen Geschäftsführerin oder ei-
nes neuen Geschäftsführers führt sie oder er die Ge-
schäfte der gemeinsamen Einrichtung kommissarisch.

(3) 1Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist
Beamtin, Beamter, Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer
eines Trägers und untersteht dessen Dienstaufsicht.
2Soweit sie oder er Beamtin, Beamter, Arbeitnehmerin
oder Arbeitnehmer einer nach § 6 Absatz 2 Satz 1
herangezogenen Gemeinde ist, untersteht sie oder er
der Dienstaufsicht ihres oder seines Dienstherrn oder
Arbeitgebers.

(4) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer übt
über die Beamtinnen und Beamten sowie die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, denen in der ge-
meinsamen Einrichtung Tätigkeiten zugewiesen wor-
den sind, die dienst-, personal- und arbeitsrechtlichen
Befugnisse der Bundesagentur und des kommunalen
Trägers und die Dienstvorgesetzten- und Vorgesetz-
tenfunktion, mit Ausnahme der Befugnisse zur Be-
gründung und Beendigung der mit den Beamtinnen
und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bestehenden Rechtsverhältnisse, aus.

(5) Die Geschäftsführerin ist Leiterin, der Geschäfts-
führer ist Leiter der Dienststelle im personalvertre-
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tungsrechtlichen Sinn und Arbeitgeber im Sinne des
Arbeitsschutzgesetzes.

(6) Bei personalrechtlichen Entscheidungen, die in der
Zuständigkeit der Träger liegen, hat die Geschäftsfüh-
rerin oder der Geschäftsführer ein Anhörungs- und
Vorschlagsrecht.

(7) 1Bei der besoldungsrechtlichen Einstufung der
Dienstposten der Geschäftsführerinnen und der Ge-
schäftsführer sind Höchstgrenzen einzuhalten. 2Die
Besoldungsgruppe A 16 der Bundesbesoldungsord-
nung A, in Ausnahmefällen die Besoldungsgruppe B 3
der Bundesbesoldungsordnung B, oder die entspre-
chende landesrechtliche Besoldungsgruppe darf nicht
überschritten werden. 3Das Entgelt für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer darf die für Beamtinnen und
Beamte geltende Besoldung nicht übersteigen.

§44e Verfahren bei Meinungsverschiedenheit
über die Weisungszuständigkeit

(1) 1Zur Beilegung einer Meinungsverschiedenheit
über die Zuständigkeit nach § 44b Absatz 3 und § 44c
Absatz 2 können die Träger oder die Trägerversamm-
lung den Kooperationsausschuss anrufen. 2Stellt die
Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer fest, dass
sich Weisungen der Träger untereinander oder mit ei-
ner Weisung der Trägerversammlung widersprechen,
unterrichtet sie oder er unverzüglich die Träger, um
diesenGelegenheit zur Überprüfung der Zuständigkeit
zum Erlass der Weisungen zu geben. 3Besteht die
Meinungsverschiedenheit danach fort, kann die Ge-
schäftsführerin oder der Geschäftsführer den Koope-
rationsausschuss anrufen.

(2) 1Der Kooperationsausschuss entscheidet nach An-
hörung der Träger und der Geschäftsführerin oder des
Geschäftsführers durch Beschluss mit Stimmenmehr-
heit. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
der oder des Vorsitzenden. 3Die Beschlüsse des Aus-
schusses sind von der Vorsitzenden oder von dem
Vorsitzenden schriftlich oder elektronisch niederzule-
gen. 4Die oder der Vorsitzende teilt den Trägern, der
Trägerversammlung sowie der Geschäftsführerin oder
dem Geschäftsführer die Beschlüsse mit.

(3) 1Die Entscheidung des Kooperationsausschusses
bindet die Träger. 2Soweit nach anderen Vorschriften
der Rechtsweg gegeben ist, wird er durch die Anru-
fung des Kooperationsausschusses nicht ausgeschlos-
sen.

§44f Bewirtschaftung von Bundesmitteln
(1) 1Die Bundesagentur überträgt der gemeinsamen
Einrichtung die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln
des Bundes, die sie im Rahmen von § 46 bewirtschaf-
tet. 2Für die Übertragung und die Bewirtschaftung
gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des
Bundes.

(2) 1Zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des
Bundes bestellt die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer eine Beauftragte oder einen Beauftrag-
ten für den Haushalt. 2Die Geschäftsführerin oder der
Geschäftsführer und die Trägerversammlung haben
die Beauftragte oder den Beauftragten für den Haus-
halt an allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung
zu beteiligen.

(3) Die Bundesagentur hat die Übertragung der Be-
wirtschaftung zu widerrufen, wenn die gemeinsame
Einrichtung bei der Bewirtschaftung wiederholt oder
erheblich gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
verstoßen hat und durch die Bestellung einer oder
eines anderen Beauftragten für den Haushalt keine
Abhilfe zu erwarten ist.

(4) 1Näheres zur Übertragung und Durchführung der
Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes
kann zwischen der Bundesagentur und der gemeinsa-
men Einrichtung vereinbart werden. 2Der kommunale
Träger kann die gemeinsame Einrichtung auch mit der
Bewirtschaftung von kommunalen Haushaltsmitteln
beauftragen.

(5) Auf Beschluss der Trägerversammlung kann die
Befugnis nach Absatz 1 auf die Bundesagentur zu-
rückübertragen werden.

§44g Zuweisung von Tätigkeiten bei der
gemeinsamen Einrichtung

(1) 1Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern der Träger und der nach § 6
Absatz 2 Satz 1 herangezogenen Gemeinden und Ge-
meindeverbände können mit Zustimmung der Ge-
schäftsführerin oder des Geschäftsführers der ge-
meinsamen Einrichtung nach den beamten- und tarif-
rechtlichen Regelungen Tätigkeiten bei den gemein-
samen Einrichtungen zugewiesen werden; diese Zu-
weisung kann auch auf Dauer erfolgen. 2Die Zuwei-
sung ist auch ohne Zustimmung der Beamtinnen und
Beamten sowieArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zulässig, wenn dringende dienstliche Interessen es
erfordern.
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(2) Bei einer Zuweisung von Tätigkeiten bei den ge-
meinsamen Einrichtungen an Beschäftigte, denen be-
reits eine Tätigkeit in diesen gemeinsamen Einrich-
tungen zugewiesen worden war, ist die Zustimmung
der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers der
gemeinsamen Einrichtung nicht erforderlich.

(3) 1Die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten
bleibt unberührt. 2Ihnen ist eine ihrem Amt entspre-
chende Tätigkeit zu übertragen.

(4) 1Die mit der Bundesagentur, dem kommunalen
Träger oder einer nach § 6 Absatz 2 Satz 1 herange-
zogenen Gemeinde oder einem Gemeindeverband
bestehenden Arbeitsverhältnisse bleiben unberührt.
2Werden einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitneh-
mer aufgrund der Zuweisung Tätigkeiten übertragen,
die einer niedrigeren Entgeltgruppe oder Tätigkeits-
ebene zuzuordnen sind, bestimmt sich die Eingrup-
pierung nach der vorherigen Tätigkeit.

(5) 1Die Zuweisung kann

1. aus dienstlichen Gründen mit einer Frist von drei
Monaten,

2. auf Verlangen der Beamtin, des Beamten, der Ar-
beitnehmerin oder des Arbeitnehmers aus wichti-
gem Grund jederzeit

beendet werden. 2Die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer kann der Beendigung nach Nummer 2
aus zwingendem dienstlichem Grund widersprechen.

§44h Personalvertretung
(1) 1In den gemeinsamen Einrichtungen wird eine
Personalvertretung gebildet. 2Die Regelungen des
Bundespersonalvertretungsgesetzes gelten entspre-
chend.

(2) Die Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in der gemeinsamen
Einrichtung besitzen für den Zeitraum, für den ihnen
Tätigkeiten in der gemeinsamen Einrichtung zugewie-
sen worden sind, ein aktives und passives Wahlrecht
zu der Personalvertretung.

(3) Der Personalvertretung der gemeinsamen Einrich-
tung stehen alle Rechte entsprechend den Regelun-
gen des Bundespersonalvertretungsgesetzes zu, so-
weit der Trägerversammlung oder der Geschäftsfüh-
rerin oder dem Geschäftsführer Entscheidungsbefug-
nisse in personalrechtlichen, personalwirtschaftlichen,
sozialen oder die Ordnung der Dienststelle betreffen-
den Angelegenheiten zustehen.

(4) 1Zur Erörterung und Abstimmung gemeinsamer
personalvertretungsrechtlich relevanter Angelegen-
heiten wird eine Arbeitsgruppe der Vorsitzenden der
Personalvertretungen der gemeinsamen Einrichtun-
gen eingerichtet. 2Die Arbeitsgruppe hält bis zu zwei
Sitzungen im Jahr ab. 3Sie beschließt mit der Mehrheit
der Stimmen ihrer Mitglieder eine Geschäftsordnung,
die Regelungen über den Vorsitz, das Verfahren zur
internen Willensbildung und zur Beschlussfassung
enthalten muss. 4Die Arbeitsgruppe kann Stellung-
nahmen zuMaßnahmen der Träger, die Einfluss auf die
Arbeitsbedingungen aller Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie Beamtinnen und Beamten in den
gemeinsamen Einrichtungen haben können, an die
zuständigen Träger abgeben.

(5) Die Rechte der Personalvertretungen der abge-
benden Dienstherren und Arbeitgeber bleiben unbe-
rührt, soweit die Entscheidungsbefugnisse bei den
Trägern verbleiben.

§44i Schwerbehindertenvertretung; Jugend-
und Auszubildendenvertretung

Auf die Schwerbehindertenvertretung und Jugend-
und Auszubildendenvertretung ist § 44h entsprechend
anzuwenden.

§44j Gleichstellungsbeauftragte
1In der gemeinsamen Einrichtung wird eine Gleich-
stellungsbeauftragte bestellt. 2Das Bundesgleichstel-
lungsgesetz gilt entsprechend. 3Der Gleichstellungs-
beauftragten stehen die Rechte entsprechend den
Regelungen des Bundesgleichstellungsgesetzes zu,
soweit die Trägerversammlung und die Geschäftsfüh-
rer entscheidungsbefugt sind.

§44k Stellenbewirtschaftung
(1) Mit der Zuweisung von Tätigkeiten nach § 44g
Absatz 1 und 2 übertragen die Träger der gemeinsa-
men Einrichtung die entsprechenden Planstellen und
Stellen sowie Ermächtigungen für die Beschäftigung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit be-
fristeten Arbeitsverträgen zur Bewirtschaftung.

(2) 1Der von der Trägerversammlung aufzustellende
Stellenplan bedarf der Genehmigung der Träger. 2Bei
Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes
unterliegt die gemeinsame Einrichtung den Weisun-
gen der Träger.

§45 (weggefallen)
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Kapitel 5
Finanzierung und Aufsicht

§46 Finanzierung aus Bundesmitteln
(1) 1Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende einschließlich der Ver-
waltungskosten, soweit die Leistungen von der Bun-
desagentur erbracht werden. 2Der Bundesrechnungs-
hof prüft die Leistungsgewährung. 3Dies gilt auch,
soweit die Aufgaben von gemeinsamen Einrichtungen
nach § 44b wahrgenommen werden. 4Eine Pauscha-
lierung von Eingliederungsleistungen und Verwal-
tungskosten ist zulässig. 5DieMittel für die Erbringung
von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten
werden in einem Gesamtbudget veranschlagt.

(2) 1Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstä-
ben die Mittel nach Absatz 1 Satz 4 auf die Agenturen
für Arbeit zu verteilen sind. 2Bei der Zuweisung wird
die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
nach diesem Buch zugrunde gelegt. 3Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales kann im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
andere oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung
der Mittel nach Absatz 1 Satz 4 festlegen.

(3) 1Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwal-
tungskosten der gemeinsamen Einrichtungen beträgt
84,8 Prozent. 2Durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates kann das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen festlegen, nach wel-
chen Maßstäben

1. kommunale Träger die Aufwendungen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende bei der Bundesagen-
tur abrechnen, soweit sie Aufgaben nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 wahrnehmen,

2. die Gesamtverwaltungskosten, die der Berechnung
des Finanzierungsanteils nach Satz 1 zugrunde lie-
gen, zu bestimmen sind.

(4) (weggefallen)

(5) 1Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den
Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung nach § 22 Absatz 1. 2Der Bund beteiligt sich
höchstens mit 74 Prozent an den bundesweiten Aus-
gaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1. 3Es
gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren
Höhe sich nach den Absätzen 6 bis 10 bestimmt.

(6) Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben für die
Leistungen nach § 22 Absatz 1 ab dem Jahr 2016

1. im Land Baden-Württemberg mit 31,6 Prozent,

2. im Land Rheinland-Pfalz mit 37,6 Prozent sowie

3. in den übrigen Ländern mit 27,6 Prozent.

(7) 1Die in Absatz 6 genannten Prozentsätze erhöhen
sich jeweils

1. im Jahr 2018 um 7,9 Prozentpunkte,

2. im Jahr 2019 um 3,3 Prozentpunkte,

3. im Jahr 2020 um 27,7 Prozentpunkte,

4. im Jahr 2021 um 26,2 Prozentpunkte sowie

5. ab dem Jahr 2022 um 35,2 Prozentpunkte.

2Darüber hinaus erhöhen sich die in Absatz 6 ge-
nannten Prozentsätze im Jahr 2017 jeweils umweitere
3,7 Prozentpunkte.

(8) 1Die in Absatz 6 genannten Prozentsätze erhöhen
sich jeweils um einen landesspezifischen Wert in Pro-
zentpunkten. 2Dieser entspricht den Gesamtausgaben
des jeweiligen Landes für die Leistungen nach § 28
dieses Gesetzes sowie nach § 6b des Bundeskinder-
geldgesetzes des abgeschlossenen Vorjahres geteilt
durch die Gesamtausgaben des jeweiligen Landes für
die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des abgeschlosse-
nen Vorjahres multipliziert mit 100.

(9) Die in Absatz 6 genannten Prozentsätze erhöhen
sich in den Jahren 2016 bis 2021 jeweils um einen
weiteren landesspezifischen Wert in Prozentpunkten.

(10) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates

1. die landesspezifischen Werte nach Absatz 8 Satz 1
jährlich für das Folgejahr festzulegen und für das
laufende Jahr rückwirkend anzupassen,

2. die weiteren landesspezifischen Werte nach Ab-
satz 9
a) im Jahr 2019 für das Jahr 2020 festzulegen

sowie für das laufende Jahr 2019 und das Vor-
jahr 2018 rückwirkend anzupassen,

b) im Jahr 2020 für das Jahr 2021 festzulegen
sowie für das laufende Jahr 2020 und das Vor-
jahr 2019 rückwirkend anzupassen,

c) im Jahr 2021 für das laufende Jahr 2021 und
das Vorjahr 2020 rückwirkend anzupassen,

d) im Jahr 2022 für das Vorjahr 2021 rückwirkend
anzupassen sowie
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3. die landesspezifischen Beteiligungsquoten jährlich
für das Folgejahr festzulegen und für das laufende
Jahr rückwirkend anzupassen sowie in den Jahren
2019 bis 2022 für das jeweilige Vorjahr rückwir-
kend anzupassen.

2Die Festlegung und Anpassung derWerte nach Satz 1
Nummer 1 erfolgen in Höhe des jeweiligen Wertes
nach Absatz 8 Satz 2 des abgeschlossenen Vorjahres.
3Für die Festlegung und Anpassung der Werte nach
Satz 1 Nummer 2 werden auf der Grundlage statisti-
scher Daten die Vorjahresausgaben eines Landes für
Leistungen nach § 22 Absatz 1 für solche Bedarfsge-
meinschaften ermittelt, in denen mindestens eine er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person, die nicht vor
Oktober 2015 erstmals leistungsberechtigt war, über
eine Aufenthaltsgestattung, eine Duldung oder eine
Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humani-
tären oder politischen Gründen nach den §§ 22 bis 26
des Aufenthaltsgesetzes verfügt. 4Bei der Ermittlung
der Vorjahresausgaben nach Satz 3 ist nur der Teil zu
berücksichtigen, der nicht vom Bund auf Basis der
geltenden landesspezifischen Werte nach Absatz 6
erstattet wurde. 5Die Festlegung und Anpassung der
Werte nach Satz 1 Nummer 2 erfolgen in Höhe des
prozentualen Verhältnisses der nach den Sätzen 3
und 4 abgegrenzten Ausgaben zu den entsprechen-
den Vorjahresausgaben eines Landes für die Leistun-
gen nach § 22 Absatz 1 für alle Bedarfsgemeinschaf-
ten. 6Soweit die Festlegung und Anpassung nach
Satz 1 Nummer 1 und 2 zu landesspezifischen Betei-
ligungsquoten führen, auf Grund derer sich der Bund
mit mehr als 74 Prozent an den bundesweiten Ge-
samtausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1
beteiligt, sind die Werte nach Absatz 7 proportional in
dem Umfang zu mindern, dass die Beteiligung an den
bundesweiten Gesamtausgaben für die Leistungen
nach § 22 Absatz 1 nicht mehr als 74 Prozent beträgt.
7Soweit eine vollständigeMinderung nach Satz 6 nicht
ausreichend ist, sind anschließend die Werte nach
Absatz 9 proportional in dem Umfang zu mindern,
dass die Beteiligung an den bundesweiten Gesamt-
ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 nicht
mehr als 74 Prozent beträgt.

(11) 1Die Anteile des Bundes an den Leistungen nach
§ 22 Absatz 1 werden den Ländern erstattet. 2Der
Abruf der Erstattungen ist höchstens zweimal monat-
lich zulässig. 3Soweit eine Bundesbeteiligung für Zah-
lungen geltend gemacht wird, die wegen des fristge-
rechten Eingangs beim Empfänger bereits am Ende

eines Haushaltsjahres geleistet wurden, aber erst im
folgenden Haushaltsjahr fällig werden, ist die für das
folgende Haushaltsjahr geltende Bundesbeteiligung
maßgeblich. 4 Im Rahmen der rückwirkenden Anpas-
sung nach Absatz 10 Satz 1 wird die Differenz, die sich
aus der Anwendung der bis zur Anpassung geltenden
landesspezifischen Beteiligungsquoten und der durch
die Verordnung rückwirkend geltenden landesspezifi-
schen Beteiligungsquoten ergibt, zeitnah im Erstat-
tungsverfahren ausgeglichen. 5Die Gesamtausgaben
für die Leistungen nach § 28 sowie nach § 6b des
Bundeskindergeldgesetzes sowie die Gesamtausga-
ben für Leistungen nach § 22 Absatz 1 sind durch die
Länder bis zum 31. März des Folgejahres zu ermitteln
und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
mitzuteilen. 6Bei der Ermittlung ist maßgebend, dass
diese Ausgaben im entsprechenden Jahr vom kom-
munalen Träger tatsächlich geleistet wurden; davon
abweichend sind geleistete Ausgaben in Fällen des
Satzes 3 den Gesamtausgaben des Jahres zuzurech-
nen, in dem sie fällig geworden sind. 7Die Ausgaben
nach Satz 6 sind um entsprechende Einnahmen für die
jeweiligen Leistungen im entsprechenden Jahr zu
mindern. 8Die Länder gewährleisten, dass geprüft
wird, dass die Ausgaben der kommunalen Träger nach
Satz 5 begründet und belegt sind und den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspre-
chen.

§47 Aufsicht
(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
führt die Rechts- und Fachaufsicht über die Bundes-
agentur, soweit dieser nach § 44b Absatz 3 ein Wei-
sungsrecht gegenüber den gemeinsamen Einrichtun-
gen zusteht. 2Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann der Bundesagentur Weisungen erteilen
und sie an seine Auffassung binden; es kann organi-
satorische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen
des Bundes an der Umsetzung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende treffen.

(2) 1Die zuständigen Landesbehörden führen die Auf-
sicht über die kommunalen Träger, soweit diesen nach
§ 44b Absatz 3 ein Weisungsrecht gegenüber den
gemeinsamen Einrichtungen zusteht. 2Im Übrigen
bleiben landesrechtliche Regelungen unberührt.

(3) 1Im Aufgabenbereich der Trägerversammlung führt
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die
Rechtsaufsicht über die gemeinsamen Einrichtungen
im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Lan-
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desbehörde. 2Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt
werden, gibt der Kooperationsausschuss eine Emp-
fehlung ab. 3Von der Empfehlung kann das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales nur aus wichtigem
Grund abweichen. 4Im Übrigen ist der Kooperations-
ausschuss bei Aufsichtsmaßnahmen zu unterrichten.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach
den Absätzen 1 und 3 auf eine Bundesoberbehörde
übertragen.
(5) Die aufsichtführenden Stellen sind berechtigt, die
Wahrnehmung der Aufgaben bei den gemeinsamen
Einrichtungen zu prüfen.

§48 Aufsicht über die zugelassenen
kommunalen Träger

(1) Die Aufsicht über die zugelassenen kommunalen
Träger obliegt den zuständigen Landesbehörden.
(2) 1Die Rechtsaufsicht über die obersten Landesbe-
hörden übt die Bundesregierung aus, soweit die zu-
gelassenenkommunalen Träger Aufgaben anstelle der
Bundesagentur erfüllen. 2Zu diesem Zweck kann die
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates
allgemeine Verwaltungsvorschriften zu grundsätzli-
chen Rechtsfragen der Leistungserbringung erlassen.
3Die Bundesregierung kann die Ausübung der Rechts-
aufsicht auf das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales übertragen.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine
Verwaltungsvorschriften für die Abrechnung der Auf-
wendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
erlassen.

§48a Vergleich der Leistungsfähigkeit
(1) Zur Feststellung und Förderung der Leistungsfä-
higkeit der örtlichen Aufgabenwahrnehmung der Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erstellt
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf der
Grundlage der Kennzahlen nach § 51b Absatz 3
Nummer 3 Kennzahlenvergleiche und veröffentlicht
die Ergebnisse vierteljährlich.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die für die Vergleiche erfor-
derlichen Kennzahlen sowie das Verfahren zu deren
Weiterentwicklung und die Form der Veröffentlichung
der Ergebnisse festzulegen.

§48b Zielvereinbarungen
(1) 1Zur Erreichung der Ziele nach diesem Buch
schließen

1. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen mit der Bundesagentur,

2. die Bundesagentur und die kommunalen Trägermit
den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern
der gemeinsamen Einrichtungen,

3. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit
der zuständigen Landesbehörde sowie

4. die zuständige Landesbehörde mit den zugelasse-
nen kommunalen Trägern

Vereinbarungen ab. 2Die Vereinbarungen nach Satz 1
Nummer 2 bis 4 umfassen alle Leistungen dieses Bu-
ches. 3Die Beratungen über die Vereinbarung nach
Satz 1 Nummer 3 führen die Kooperationsausschüsse
nach § 18b. 4Im Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c
wird für die Vereinbarungen nach diesem Absatz über
einheitliche Grundlagen beraten.

(2) Die Vereinbarungen werden nach Beschlussfas-
sung des Bundestages über das jährliche Haushalts-
gesetz abgeschlossen.

(3) 1Die Vereinbarungen umfassen insbesondere die
Ziele der Verringerung der Hilfebedürftigkeit, Verbes-
serung der Integration in Erwerbstätigkeit und Ver-
meidung von langfristigem Leistungsbezug. 2Die Ver-
einbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4
umfassen zusätzlich das Ziel der Verbesserung der
sozialen Teilhabe.

(4) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 sollen sich an den Vereinbarungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 orientieren.

(5) Für den Abschluss der Vereinbarungen und die
Nachhaltung der Zielerreichung sind die Daten nach
§ 51b und die Kennzahlen nach § 48a Absatz 2 maß-
geblich.

(6) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 können

1. erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
ersetzen,

2. die Selbstbewirtschaftung vonHaushaltsmitteln für
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie für
Verwaltungskosten zulassen.
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§49 Innenrevision
(1) 1Die Bundesagentur stellt durch organisatorische
Maßnahmen sicher, dass in allen Dienststellen und ge-
meinsamen Einrichtungen durch eigenes, nicht der
Dienststelle angehörendes Personal geprüftwird, ob von
ihr Leistungen nach diesem Buch unter Beachtung der
gesetzlichen Bestimmungen nicht hätten erbracht wer-
den dürfen oder zweckmäßiger oder wirtschaftlicher
hätten eingesetzt werden können. 2Mit der Durchfüh-
rung der Prüfungen können Dritte beauftragt werden.
(2) Das Prüfpersonal der Bundesagentur ist für die Zeit
seiner Prüftätigkeit fachlich unmittelbar der Leitung
der Dienststelle unterstellt, in der es beschäftigt ist.
(3) Der Vorstand legt die Berichte nach Absatz 1 un-
verzüglich dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales vor.

Kapitel 6
Datenverarbeitung und datenschutz-

rechtliche Verantwortung

§50 Datenübermittlung
(1) 1Die Bundesagentur, die kommunalen Träger, die
zugelassenen kommunalen Träger, gemeinsame Ein-
richtungen, die für die Bekämpfung von Leistungs-
missbrauch und illegaler Beschäftigung zuständigen
Stellen und mit der Wahrnehmung von Aufgaben be-
auftragte Dritte sollen sich gegenseitig Sozialdaten
übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
nach diesem Buch oder dem Dritten Buch erforderlich
ist. 2Hat die Agentur für Arbeit oder ein zugelassener
kommunaler Träger eine externe Gutachterin oder ei-
nen externenGutachter beauftragt, eine ärztliche oder
psychologische Untersuchung oder Begutachtung
durchzuführen, ist die Übermittlung von Daten an die
Agentur für Arbeit oder den zugelassenen kommuna-
len Träger durch die externe Gutachterin oder den
externen Gutachter zulässig, soweit dies zur Erfüllung
des Auftrages erforderlich ist.
(2) Die gemeinsame Einrichtung ist Verantwortliche
für die Verarbeitung von Sozialdaten nach § 67 Ab-
satz 4 des Zehnten Buches sowie Stelle im Sinne des
§ 35 Absatz 1 des Ersten Buches.
(3) 1Die gemeinsame Einrichtung nutzt zur Erfüllung
ihrer Aufgaben durch die Bundesagentur zentral ver-
waltete Verfahren der Informationstechnik. 2Sie ist
verpflichtet, auf einen auf dieser Grundlage erstellten
gemeinsamen zentralen Datenbestand zuzugreifen.

3Verantwortlliche für die zentral verwalteten Verfah-
ren der Informationstechnik nach § 67 Absatz 4 des
Zehnten Buches ist die Bundesagentur.
(4) 1 Eine Verarbeitung von Sozialdaten durch die ge-
meinsame Einrichtung ist nur unter den Vorausset-
zungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. 5. 2016,
S. 1; L 314 vom 22. 11. 2016, S. 72; L 127 vom 23. 5.
2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung sowie des
Zweiten Kapitels des Zehnten Buches und der übrigen
Bücher des Sozialgesetzbuches zulässig. 2Der An-
spruch auf Zugang zu amtlichen Informationen ge-
genüber der gemeinsamen Einrichtung richtet sich
nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes.
3Die Datenschutzkontrolle und die Kontrolle der Ein-
haltung der Vorschriften über die Informationsfreiheit
bei der gemeinsamen Einrichtung sowie für die zent-
ralen Verfahren der Informationstechnik obliegen
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 des Bundesdatenschutzge-
setzes der oder dem Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit.

§50a Speicherung, Veränderung, Nutzung,
Übermittlung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Löschung von Daten
für die Ausbildungsvermittlung

1Gemeinsame Einrichtungen und zugelassene kom-
munale Träger dürfen die ihnen nach § 282b Absatz 4
des Dritten Buches von der Bundesagentur übermit-
telten Daten über eintragungsfähige oder eingetrage-
ne Ausbildungsverhältnisse ausschließlich speichern,
verändern, nutzen, übermitteln oder in der Verarbei-
tung einschränken zur Verbesserung der
1. Ausbildungsvermittlung,
2. Zuverlässigkeit und Aktualität der Ausbildungsver-

mittlungsstatistik oder
3. Feststellung von Angebot und Nachfrage auf dem

Ausbildungsmarkt.

2Die zu diesen Zwecken übermittelten Daten sind
spätestens zum Ende des Kalenderjahres zu löschen.

§51 Verarbeitung von Sozialdaten durch nicht-
öffentliche Stellen

Die Träger der Leistungen nach diesem Buch dürfen
abweichend von § 80 Absatz 3 des Zehnten Buches

§§ 49–51 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende II

II

www.WALHALLA.de 93

www.WALHALLA.de


zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Buch ein-
schließlich der Erbringung von Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit und Bekämpfung von Leistungsmiss-
brauch nicht-öffentliche Stellen mit der Verarbeitung
von Sozialdaten beauftragen.

§51a Kundennummer
1Jeder Person, die Leistungen nach diesem Gesetz
bezieht, wird einmalig eine eindeutige, von der Bun-
desagentur oder im Auftrag der Bundesagentur von
den zugelassenen kommunalen Trägern vergebene
Kundennummer zugeteilt. 2Die Kundennummer ist
vom Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
als Identifikationsmerkmal zu nutzen und dient aus-
schließlich diesem Zweck sowie den Zwecken nach
§ 51b Absatz 3. 3Soweit vorhanden, ist die schon beim
Vorbezug von Leistungen nach dem Dritten Buch ver-
gebene Kundennummer der Bundesagentur zu ver-
wenden. 4Die Kundennummer bleibt der jeweiligen
Person auch zugeordnet, wenn sie den Träger wech-
selt. 5Bei erneuter Leistung nach längerer Zeit ohne
Inanspruchnahme von Leistungen nach diesem Buch
oder nach dem Dritten Buch wird eine neue Kunden-
nummer vergeben. 6Diese Regelungen gelten ent-
sprechend auch für Bedarfsgemeinschaften. 7Als Be-
darfsgemeinschaft im Sinne dieser Vorschrift gelten
auch ein oder mehrere Kinder eines Haushalts, die
nach § 7 Absatz 2 Satz 3 Leistungen erhalten. 8Bei der
Übermittlung der Daten verwenden die Träger eine
eindeutige, von der Bundesagentur vergebene Trä-
gernummer.

§51b Verarbeitung von Daten durch die Träger
der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) 1Die zuständigen Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende erheben laufend die für die Durch-
führung der Grundsicherung für Arbeitsuchende er-
forderlichenDaten. 2Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die nach
Satz 1 zu erhebendenDaten, die zur Nutzung für die in
Absatz 3 genannten Zwecke erforderlich sind, ein-
schließlich des Verfahrens zu deren Weiterentwick-
lung festzulegen.
(2) Die kommunalen Träger und die zugelassenen
kommunalen Träger übermitteln der Bundesagentur
die Daten nach Absatz 1 unter Angabe eines eindeu-
tigen Identifikationsmerkmals, personenbezogene
Datensätze unter Angabe der Kundennummer sowie
der Nummer der Bedarfsgemeinschaft nach §51a.

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen und an
die Bundesagentur übermittelten Daten dürfen nur –
unbeschadet auf sonstiger gesetzlicher Grundlagen
bestehender Mitteilungspflichten – für folgende Zwe-
cke gespeichert, verändert, genutzt, übermittelt, in der
Verarbeitung eingeschränkt oder gelöscht werden:

1. die zukünftige Gewährung von Leistungen nach
diesem und dem Dritten Buch an die von den Er-
hebungen betroffenen Personen,

2. Überprüfungen der Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende auf korrekte und wirtschaftliche
Leistungserbringung,

3. die Erstellung von Statistiken, Kennzahlen für die
Zwecke nach § 48a Absatz 2 und § 48b Absatz 5,
Eingliederungsbilanzen und Controllingberichten
durch die Bundesagentur, der laufenden Berichter-
stattung und der Wirkungsforschung nach den
§§ 53 bis 55,

4. die Durchführung des automatisierten Datenab-
gleichs nach § 52,

5. die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch.

(4) 1Die Bundesagentur regelt im Benehmen mit den
kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene den
genauen Umfang der nach den Absätzen 1 bis 2 zu
übermittelnden Informationen, einschließlich einer In-
venturmeldung, sowie die Fristen für deren Übermitt-
lung. 2Sie regelt ebenso die zu verwendenden Syste-
matiken, die Art der Übermittlung der Datensätze
einschließlich der Datenformate, sowie Aufbau, Ver-
gabe, Verwendung und Löschungsfristen von Kunden-
und Bedarfsgemeinschaftsnummern nach § 51a.

§52 Automatisierter Datenabgleich
(1) 1Die Bundesagentur und die zugelassenen kom-
munalen Träger überprüfen Personen, die Leistungen
nach diesem Buch beziehen, zum 1. Januar, 1. April,
1. Juli und 1. Oktober im Wege des automatisierten
Datenabgleichs daraufhin,

1. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume
von ihnen Leistungen der Träger der gesetzlichen
Unfall- oder Rentenversicherung bezogen werden
oder wurden,

2. ob und in welchem Umfang Zeiten des Leistungs-
bezuges nach diesem Buch mit Zeiten einer Versi-
cherungspflicht oder Zeiten einer geringfügigen
Beschäftigung zusammentreffen,
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3. ob und welche Daten nach § 45d Absatz 1 und
§ 45e des Einkommensteuergesetzes an das Bun-
deszentralamt für Steuern übermittelt worden sind,

4. ob und in welcher Höhe ein Kapital nach § 12 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 nicht mehr dem Zweck
einer geförderten zusätzlichen Altersvorsorge im
Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI des Ein-
kommensteuergesetzes dient,

5. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume
von ihnen Leistungen der Bundesagentur als Träger
der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch bezo-
gen werden oder wurden,

6. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume
von ihnen Leistungen anderer Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende bezogen werden oder
wurden.

2Satz 1 gilt entsprechend für nicht leistungsberechtig-
te Personen, die mit Personen, die Leistungen nach
diesem Buch beziehen, in einer Bedarfsgemeinschaft
leben. 3Abweichend von Satz 1 können die dort ge-
nannten Träger die Überprüfung nach Satz 1 Num-
mer 2 zum ersten jedes Kalendermonats durchführen.
(2) Zur Durchführung des automatisierten Datenab-
gleichs dürfen die Träger der Leistungen nach diesem
Buch die folgendenDaten einer Person, die Leistungen
nach diesem Buch bezieht, an die in Absatz 1 ge-
nannten Stellen übermitteln:
1. Name und Vorname,
2. Geburtsdatum und -ort,
3. Anschrift,
4. Versicherungsnummer.
(2a) 1Die Datenstelle der Rentenversicherung darf als
Vermittlungsstelle die nach den Absätzen 1 und 2
übermittelten Daten speichern und nutzen, soweit dies
für die Datenabgleiche nach den Absätzen 1 und 2 er-
forderlich ist. 2Sie darf die Daten der Stammsatzdatei
(§ 150 des Sechsten Buches) und des bei ihr für die
Prüfung bei den Arbeitgebern geführten Dateisystems
(§ 28p Absatz 8 Satz 2 des Vierten Buches) nutzen,
soweit die Daten für die Datenabgleiche erforderlich
sind. 3Die nach Satz 1 bei der Datenstelle der Renten-
versicherung gespeicherten Daten sind unverzüglich
nach Abschluss des Datenabgleichs zu löschen.
(3) 1Die den in Absatz 1 genannten Stellen überlasse-
nen Daten und Datenträger sind nach Durchführung
des Abgleichs unverzüglich zurückzugeben, zu lö-
schen oder zu vernichten. 2Die Träger der Leistungen
nach diesem Buch dürfen die ihnen übermittelten Da-

ten nur zur Überprüfung nach Absatz 1 nutzen. 3Die
übermittelten Daten der Personen, bei denen die
Überprüfung zu keinen abweichenden Feststellungen
führt, sind unverzüglich zu löschen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über
das Verfahren des automatisierten Datenabgleichs und
die Kosten des Verfahrens zu regeln; dabei ist vorzuse-
hen, dass die Übermittlung an die Auskunftsstellen
durch eine zentrale Vermittlungsstelle (Kopfstelle) zu
erfolgen hat, deren Zuständigkeitsbereich zumindest
das Gebiet eines Bundeslandes umfasst.

§52a Überprüfung von Daten
(1) Die Agentur für Arbeit darf bei Personen, die Leis-
tungen nach diesem Buch beantragt haben, beziehen
oder bezogen haben, Auskunft einholen

1. über die in § 39 Absatz 1 Nummer 5 und 11 des
Straßenverkehrsgesetzes angeführten Daten über
ein Fahrzeug, für das die Person als Halter einge-
tragen ist, bei dem Zentralen Fahrzeugregister;

2. aus dem Melderegister nach den §§ 34 und 38
bis 41 des Bundesmeldegesetzes und dem Auslän-
derzentralregister,

soweit dies zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch
erforderlich ist.

(2) 1DieAgentur für Arbeit darfDaten von Personen, die
Leistungen nach diesem Buch beantragt haben, bezie-
hen oder bezogen haben und die Wohngeld beantragt
haben, beziehen oder bezogen haben, an die nachdem
Wohngeldgesetz zuständige Behörde übermitteln, so-
weit dies zur Feststellung der Voraussetzungen des
Ausschlusses vomWohngeld (§§ 7 und 8 Absatz 1 des
Wohngeldgesetzes) erforderlich ist. 2Die Übermittlung
der in § 52 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Daten
ist zulässig. 3Die in Absatz 1 genannten Behörden füh-
ren die Überprüfung durch und teilen das Ergebnis der
Überprüfungen der Agentur für Arbeit unverzüglich
mit. 4Die in Absatz 1 und Satz 1 genannten Behörden
haben die ihnen übermittelten Daten nach Abschluss
der Überprüfung unverzüglich zu löschen.

Kapitel 7
Statistik und Forschung

§53 Statistik und Übermittlung statistischer
Daten

(1) 1Die Bundesagentur erstellt aus den bei der
Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
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von ihr nach § 51b erhaltenen und den ihr von den
kommunalen Trägern und den zugelassenen kommu-
nalen Trägern nach § 51b übermittelten Daten Statis-
tiken. 2Sie übernimmt die laufende Berichterstattung
und bezieht die Leistungen nach diesem Buch in die
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ein.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann Art und Umfang sowie Tatbestände und Merk-
male der Statistiken und der Berichterstattung näher
bestimmen.
(3) 1Die Bundesagentur legt die Statistiken nach Ab-
satz 1 dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
vor und veröffentlicht sie in geeigneter Form. 2Sie ge-
währleistet, dass auch kurzfristigem Informationsbe-
darf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
entsprochen werden kann.
(4) Die Bundesagentur stellt den statistischen Stellen
der Kreise und kreisfreien Städte die für Zwecke der
Planungsunterstützung und für die Sozialberichterstat-
tung erforderlichen Daten und Tabellen der Arbeits-
markt- und Grundsicherungsstatistik zur Verfügung.
(5) 1Die Bundesagentur kann dem Statistischen Bun-
desamt und den statistischen Ämtern der Länder für
Zwecke der Planungsunterstützung und für die Sozial-
berichterstattung für ihren Zuständigkeitsbereich Daten
und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungs-
statistik zur Verfügung stellen. 2Sie ist berechtigt, dem
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern
der Länder für ergänzende Auswertungen anonymi-
sierte und pseudonymisierte Einzeldaten zu übermit-
teln. 3Bei der Übermittlung von pseudonymisierten Ein-
zeldaten sind die Namen durch jeweils neu zu generie-
rende Pseudonyme zu ersetzen. 4Nicht pseudonymi-
sierte Anschriften dürfen nur zum Zwecke der Zuord-
nung zu statistischen Blöcken übermittelt werden.
(6) 1Die Bundesagentur ist berechtigt, für ausschließ-
lich statistische Zwecke den zur Durchführung statis-
tischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden
und Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbe-
reich Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und
Grundsicherungsstatistik sowie anonymisierte und
pseudonymisierte Einzeldaten zu übermitteln, soweit
die Voraussetzungen nach § 16 Absatz 5 Satz 2 des
Bundesstatistikgesetzes gegeben sind. 2Bei der Über-
mittlung von pseudonymisierten Einzeldaten sind die
Namen durch jeweils neu zu generierende Pseudony-
me zu ersetzen. 3Dabei dürfen nur Angaben zu klein-
räumigen Gebietseinheiten, nicht aber die genauen
Anschriften übermittelt werden.

(7) 1Die §§ 280 und 281 des Dritten Buches gelten
entsprechend. 2§ 282a des Dritten Buches gilt mit der
Maßgabe, dass Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt-
und Grundsicherungsstatistik auch den zur Durchfüh-
rung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der
Kreise und kreisfreien Städte sowie der Gemeinden
und Gemeindeverbänden übermittelt werden dürfen,
soweit die Voraussetzungen nach § 16 Absatz 5 Satz 2
des Bundesstatistikgesetzes gegeben sind.

§53a Arbeitslose
(1) Arbeitslose im Sinne dieses Gesetzes sind er-
werbsfähige Leistungsberechtigte, die die Vorausset-
zungen des § 16 des Dritten Buches in sinngemäßer
Anwendung erfüllen.

(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die nach
Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für die
Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende bezogen haben, ohne
dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung angebotenworden ist, gelten nach Ablauf
dieses Zeitraums für die Dauer des jeweiligen Leis-
tungsbezugs nicht als arbeitslos.

§54 Eingliederungsbilanz
1Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit eine Eingliederungsbilanz.
2§ 11 des Dritten Buches gilt entsprechend. 3Soweit
einzelne Maßnahmen nicht unmittelbar zur Eingliede-
rung in Arbeit führen, sind von der Bundesagentur
andere Indikatoren zu entwickeln, die den Integrati-
onsfortschritt der erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten in geeigneter Weise abbilden.

§55 Wirkungsforschung
(1) 1Die Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung
und der Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts sind regelmäßig und zeitnah zu untersuchen und
in die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nach § 282
des Dritten Buches einzubeziehen. 2Das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales und die Bundesagentur
können in Vereinbarungen Einzelheiten der Wir-
kungsforschung festlegen. 3Soweit zweckmäßig, kön-
nen Dritte mit der Wirkungsforschung beauftragt
werden.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
untersucht vergleichend die Wirkung der örtlichen
Aufgabenwahrnehmung durch die Träger der Leistun-
gen nach diesem Buch.
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Kapitel 8
Mitwirkungspflichten

§56 Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei
Arbeitsunfähigkeit

(1) 1Die Agentur für Arbeit soll erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte, die Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts beantragt haben oder beziehen, in
der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese er-
setzenden Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 3 Satz 3
verpflichten,
1. eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren

voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen
und

2. spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages
nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche
Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und de-
ren voraussichtliche Dauer vorzulegen.

2§ 31 Absatz 1 findet keine Anwendung. 3Die Agentur
für Arbeit ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen
Bescheinigung früher zu verlangen. 4Dauert die Ar-
beitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung an-
gegeben, so ist der Agentur für Arbeit eine neue ärzt-
liche Bescheinigung vorzulegen. 5Die Bescheinigun-
gen müssen einen Vermerk des behandelnden Arztes
darüber enthalten, dass dem Träger der Krankenver-
sicherung unverzüglich eine Bescheinigung über die
Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und
die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit
übersandtwird. 6Zweifelt die Agentur für Arbeit an der
Arbeitsunfähigkeit der oder des erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, so gilt § 275 Absatz 1 Nummer 3b
und Absatz 1a des Fünften Buches entsprechend.
(2) 1Die Bundesagentur erstattet den Krankenkassen
die Kosten für die Begutachtung durch den Medizini-
schenDienst nachAbsatz 1 Satz 6. 2Die Bundesagentur
und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen ver-
einbaren das Nähere über das Verfahren und die Höhe
der Kostenerstattung; derMedizinische Dienst Bund ist
zu beteiligen. 3In der Vereinbarung kann auch eine
pauschale Abgeltung der Kosten geregelt werden.

§57 Auskunftspflicht von Arbeitgebern
1Arbeitgeber haben der Agentur für Arbeit auf deren
Verlangen Auskunft über solche Tatsachen zu geben,
die für die Entscheidung über einen Anspruch auf
Leistungen nach diesem Buch erheblich sein können;
die Agentur für Arbeit kann hierfür die Benutzung
eines Vordrucks verlangen. 2Die Auskunftspflicht er-

streckt sich auch auf Angaben über das Ende und den
Grund für die Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses.

§58 Einkommensbescheinigung
(1) 1Wer jemanden, der laufende Geldleistungen nach
diesem Buch beantragt hat oder bezieht, gegen Ar-
beitsentgelt beschäftigt, ist verpflichtet, diesem un-
verzüglich Art und Dauer dieser Erwerbstätigkeit so-
wie die Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung
für die Zeiten zu bescheinigen, für die diese Leistung
beantragtworden ist oder bezogenwird. 2Dabei ist der
von der Agentur für Arbeit vorgesehene Vordruck zu
benutzen. 3Die Bescheinigung ist der- oder demjeni-
gen, die oder der die Leistung beantragt hat oder be-
zieht, unverzüglich auszuhändigen.
(2) Wer eine laufende Geldleistung nach diesem Buch
beantragt hat oder bezieht und gegen Arbeitsentgelt
beschäftigt wird, ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den
für die Bescheinigung des Arbeitsentgelts vorge-
schriebenen Vordruck unverzüglich vorzulegen.

§59 Meldepflicht
Die Vorschriften über die allgemeine Meldepflicht,
§ 309 des Dritten Buches, und über die Meldepflicht
bei Wechsel der Zuständigkeit, § 310 des Dritten Bu-
ches, sind entsprechend anzuwenden.

§60 Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht
Dritter

(1) Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch
beantragt hat oder bezieht, Leistungen erbringt, die
geeignet sind, diese Leistungen nach diesem Buch
auszuschließen oder zu mindern, hat der Agentur für
Arbeit auf Verlangen hierüber Auskunft zu erteilen,
soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach die-
sem Buch erforderlich ist.
(2) 1Wer jemandem, der eine Leistung nach diesem
Buch beantragt hat oder bezieht, zu Leistungen ver-
pflichtet ist, die geeignet sind, Leistungen nachdiesem
Buchauszuschließenoder zumindern, oderwer für ihn
Guthaben führt oder Vermögensgegenstände ver-
wahrt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen hie-
rüber sowie über damit im Zusammenhang stehendes
Einkommen oder Vermögen Auskunft zu erteilen, so-
weit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem
Buch erforderlich ist. 2§ 21Absatz 3 Satz 4 des Zehnten
Buches gilt entsprechend. 3Für die Feststellung einer
Unterhaltsverpflichtung ist § 1605 Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.
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(3) Wer jemanden, der

1. Leistungen nach diesem Buch beantragt hat oder
bezieht oder dessen Partnerin oder Partner oder

2. nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet ist,

beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen
über die Beschäftigung, insbesondere über das Ar-
beitsentgelt, Auskunft zu erteilen, soweit es zur
Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erfor-
derlich ist.

(4) 1Sind Einkommen oder Vermögen der Partnerin
oder des Partners zu berücksichtigen, haben

1. diese Partnerin oder dieser Partner,

2. Dritte, die für diese Partnerin oder diesen Partner
Guthaben führen oder Vermögensgegenstände
verwahren,

der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber Aus-
kunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung der
Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. 2§ 21
Absatz 3 Satz 4 des ZehntenBuches gilt entsprechend.

(5) Wer jemanden, der Leistungen nach diesem Buch
beantragt hat, bezieht oder bezogen hat, beschäftigt,
hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen Einsicht in
Geschäftsbücher, Geschäftsunterlagen und Belege so-
wie in Listen, Entgeltverzeichnisse und Entgeltbelege
für Heimarbeiterinnen oder Heimarbeiter zu gewäh-
ren, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach
diesem Buch erforderlich ist.

§61 Auskunftspflichten bei Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit

(1) 1Träger, die eine Leistung zur Eingliederung in Ar-
beit erbracht haben oder erbringen, haben der Agen-
tur für Arbeit unverzüglich Auskünfte über Tatsachen
zu erteilen, die Aufschluss darüber geben, ob und in-
wieweit Leistungen zu Recht erbracht worden sind
oder werden. 2Sie haben Änderungen, die für die
Leistungen erheblich sind, unverzüglich der Agentur
für Arbeit mitzuteilen.

(2) 1Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnah-
men zur Eingliederung sind verpflichtet,

1. der Agentur für Arbeit auf VerlangenAuskunft über
den Eingliederungserfolg der Maßnahme sowie
alle weiteren Auskünfte zu erteilen, die zur Quali-
tätsprüfung benötigt werden, und

2. eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres Verhal-
tens durch den Maßnahmeträger zuzulassen.

2Die Maßnahmeträger sind verpflichtet, ihre Beurtei-
lungen der Teilnehmerin oder des Teilnehmers unver-
züglich der Agentur für Arbeit zu übermitteln.

§62 Schadenersatz
Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. eine Einkommensbescheinigung nicht, nicht richtig

oder nicht vollständig ausfüllt,
2. eine Auskunft nach § 57 oder § 60 nicht, nicht

richtig oder nicht vollständig erteilt,
ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet.

Kapitel 9
Straf- und Bußgeldvorschriften

§63 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
teilt,

2. entgegen § 58 Absatz 1 Satz 1 oder 3 Art oder
Dauer der Erwerbstätigkeit oder die Höhe des Ar-
beitsentgelts oder der Vergütung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig be-
scheinigt oder eine Bescheinigung nicht oder nicht
rechtzeitig aushändigt,

3. entgegen § 58 Absatz 2 einen Vordruck nicht oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

4. entgegen § 60 Absatz 1, 2 Satz 1, Absatz 3 oder 4
Satz 1 oder als privater Träger entgegen § 61 Ab-
satz 1 Satz 1 eineAuskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

5. entgegen § 60 Absatz 5 Einsicht nicht oder nicht
rechtzeitig gewährt,

6. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des
Ersten Buches eine Angabe nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder

7. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des
Ersten Buches eine Änderung in den Verhältnissen,
die für einen Anspruch auf eine laufende Leistung
erheblich ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig mitteilt.

(1a) Die Bestimmungen des Absatzes 1 Nummer 1, 4,
5, 6 und 7 gelten auch in Verbindungmit § 6bAbsatz 1
Satz 2 oder § 44b Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des
Absatzes 1 Nummer 6 und 7mit einer Geldbuße bis zu
fünftausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet werden.

Kapitel 10
Bekämpfung von Leistungsmissbrauch

§64 Zuständigkeit und Zusammenarbeit mit
anderen Behörden

(1) Für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch gilt
§ 319 des Dritten Buches entsprechend.
(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
sind in den Fällen
1. des § 63Absatz 1 Nummer 1 bis 5 die gemeinsame

Einrichtung oder der nach § 6a zugelassene kom-
munale Träger,

2. des § 63 Absatz 1 Nummer 6 und 7
a) die gemeinsame Einrichtung oder der nach § 6a

zugelassene kommunale Träger sowie
b) die Behörden der Zollverwaltung
jeweils für ihren Geschäftsbereich.

(3) Bei der Verfolgung und Ahndung der Ordnungs-
widrigkeiten nach § 63 Absatz 1 Nummer 6 und 7
arbeiten die Behörden nach Absatz 2 Nummer 2 mit
den in § 2 Absatz 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes genannten Behörden zusammen.
(4) 1Soweit die gemeinsame Einrichtung Verwal-
tungsbehörde nach Absatz 2 ist, fließen die Geldbu-
ßen in die Bundeskasse. 2§ 66 des Zehnten Buches gilt
entsprechend. 3Die Bundeskasse trägt abweichend
von § 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten die notwendigen Auslagen. 4Sie ist auch er-
satzpflichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten.

Kapitel 11
Übergangs- und Schlussvorschriften

§65 Allgemeine Übergangsvorschriften
(1) 1Ist eine leistungsberechtigte Person in einer Ge-
meinschaftsunterkunft ohne Selbstversorgungsmög-
lichkeit untergebracht, kann der Anspruch auf Ar-
beitslosengeld II und Sozialgeld, soweit er sich auf
Ernährung und Haushaltsenergie bezieht, bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2018 in Form von Sachleis-

tungen erfüllt werden. 2Der Wert der Sachleistung
nach Satz 1 beträgt
1. bei Erwachsenen, bei denen der Regelbedarf für

eine alleinstehende Person anerkannt wird,
170 Euro,

2. bei den übrigen Erwachsenen 159 Euro,
3. bei Kindern von 0 bis unter 6 Jahren 86 Euro,
4. bei Kindern von 6 bis unter 14 Jahren 125 Euro und
5. bei Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahren

158 Euro.
3Wird die Sachleistung im Auftrag oder mit Zustim-
mung der Agentur für Arbeit durch einen anderen öf-
fentlich-rechtlichen Träger oder einen privaten Dritten
erbracht, gilt dies als Leistung nach diesem Buch. 4Die
Agentur für Arbeit hat dem öffentlich-rechtlichen Trä-
ger der Gemeinschaftsunterkunft oder, soweit ein
solcher nicht vorhanden ist, dem privaten Betreiber
der Gemeinschaftsunterkunft Aufwendungen für die
Verpflegung einschließlich Haushaltsstrom in Höhe
der in Satz 2 benannten Beträge zu erstatten. 5Bei
Teilnahme von Kindern und Jugendlichen im Sinne des
Satzes 2 Nummer 3 bis 5 an einer gemeinschaftlichen
Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung, in
einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege
gilt § 28 Absatz 6 Satz 1 mit der Maßgabe, dass die
entstehenden Aufwendungen berücksichtigt werden.
(2) und (3) (weggefallen)
(4) 1Abweichend von § 2 haben auch erwerbsfähige
Leistungsberechtigte Anspruch auf Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes, die das 58. Lebensjahr
vollendet haben und die Regelvoraussetzungen des
Anspruchs auf Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts allein deshalb nicht erfüllen, weil sie nicht
arbeitsbereit sind und nicht alle Möglichkeiten nutzen
und nutzen wollen, ihre Hilfebedürftigkeit durch Auf-
nahme einer Arbeit zu beenden. 2Vom 1. Januar 2008
an gilt Satz 1 nur noch, wenn der Anspruch vor dem
1. Januar 2008 entstanden ist und der erwerbsfähige
Leistungsberechtigte vor diesem Tag das 58. Lebens-
jahr vollendet hat. 3§ 428 des Dritten Buches gilt ent-
sprechend. 4Satz 1 gilt entsprechend für erwerbsfähige
Personen, die bereits vor dem 1. Januar 2008 unter
den Voraussetzungen des § 428 Absatz 1 des Dritten
Buches Arbeitslosengeld bezogen haben und erstmals
nach dem 31. Dezember 2007 hilfebedürftig werden.
(5) § 12 Absatz 2 Nummer 1 gilt mit der Maßgabe,
dass für die in § 4 Absatz 2 Satz 2 der Arbeitslosen-
hilfe-Verordnung vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I
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S. 3734) in der Fassung vom 31. Dezember 2004 ge-
nannten Personen an die Stelle des Grundfreibetrags
in Höhe von 150 Euro je vollendetem Lebensjahr ein
Freibetrag von 520 Euro, an die Stelle des Höchstfrei-
betrags in Höhe von jeweils 9750 Euro ein Höchst-
freibetrag in Höhe von 33 800 Euro tritt.

§§65a bis 65c (weggefallen)

§65d Übermittlung von Daten
(1) Der Träger der Sozialhilfe und die Agentur für Ar-
beit machen dem zuständigen Leistungsträger auf
Verlangen die bei ihnen vorhandenen Unterlagen über
die Gewährung von Leistungen für Personen, die
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
beantragt haben oder beziehen, zugänglich, soweit
deren Kenntnis im Einzelfall für die Erfüllung der Auf-
gaben nach diesem Buch erforderlich ist.

(2) Die Bundesagentur erstattet den Trägern der Sozi-
alhilfe die Sachkosten, die ihnen durch das Zugäng-
lichmachen von Unterlagen entstehen; eine Pauscha-
lierung ist zulässig.

§65e Übergangsregelung zur Aufrechnung
1Der zuständige Träger der Leistungen nach diesem
Buch kann mit Zustimmung des Trägers der Sozialhilfe
dessen Ansprüche gegen den Leistungsberechtigten
mit Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
nach den Voraussetzungen des § 43 Absatz 2, 3 und 4
Satz 1 aufrechnen. 2Die Aufrechnung wegen eines An-
spruchs nach Satz 1 ist auf die ersten zwei Jahre der
Leistungserbringung nach diesem Buch beschränkt.

§66 Rechtsänderungen bei Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit

(1) Wird dieses Gesetzbuch geändert, so sind, soweit
nichts Abweichendes bestimmt ist, auf Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit bis zum Ende der Leistungen
oder der Maßnahme die Vorschriften in der vor dem
Tag des Inkrafttretens der Änderung geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden, wenn vor diesem Tag

1. der Anspruch entstanden ist,

2. die Leistung zuerkannt worden ist oder

3. dieMaßnahmebegonnenhat,wenn die Leistung bis
zum Beginn der Maßnahme beantragt worden ist.

(2) Ist eine Leistung nur für einen begrenzten Zeitraum
zuerkannt worden, richtet sich eine Verlängerung
nach den zum Zeitpunkt der Entscheidung über die
Verlängerung geltenden Vorschriften.

§67 Vereinfachtes Verfahren für den Zugang zu
sozialer Sicherung aus Anlass der COVID-
19-Pandemie; Verordnungsermächtigung

(1) Leistungen für Bewilligungszeiträume, die in der
Zeit vom 1. März 2020 bis zum 31. März 2021 begin-
nen, werden nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 er-
bracht.
(2) 1Abweichend von den §§ 9, 12 und 19 Absatz 3
wird Vermögen für die Dauer von sechsMonaten nicht
berücksichtigt. 2Satz 1 gilt nicht, wenn das Vermögen
erheblich ist; es wird vermutet, dass kein erhebliches
Vermögen vorhanden ist, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller dies im Antrag erklärt.
(3) 1§ 22 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden,
dass die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft
und Heizung für die Dauer von sechs Monaten als
angemessen gelten. 2Nach Ablauf des Zeitraums nach
Satz 1 ist § 22 Absatz 1 Satz 3 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass der Zeitraum nach Satz 1 nicht auf
die in § 22Absatz 1 Satz 3 genannte Frist anzurechnen
ist. 3Satz 1 gilt nicht in den Fällen, in denen im voran-
gegangenen Bewilligungszeitraum die angemessenen
und nicht die tatsächlichen Aufwendungen als Bedarf
anerkannt wurden.
(4) 1Sofern über die Leistungen nach § 41a Absatz 1
Satz 1 vorläufig zu entscheiden ist, ist über den An-
spruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts abweichend von § 41 Absatz 3 Satz 1 und 2
für sechs Monate zu entscheiden. 2In den Fällen des
Satzes 1 entscheiden die Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende abweichend von § 41a Absatz 3
nur auf Antrag abschließend über den monatlichen
Leistungsanspruch.
(5) (weggefallen)
(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
den inAbsatz 1 genannten Zeitraum längstens bis zum
31. Dezember 2020 zu verlängern.

§68 Regelungen zu Bedarfen für Bildung aus
Anlass der COVID-19-Pandemie;
Verordnungsermächtigung

(1) 1Abweichend von § 28 Absatz 6 Satz 1 kommt es
im Zeitraum vom 1. März 2020 bis 31. März 2021 auf
eine Gemeinschaftlichkeit der Mittagsverpflegung
nicht an. 2Zu den Aufwendungen im Sinne des § 28
Absatz 6 Satz 1 zählen bei den Leistungsberechtigten
anfallende Zahlungsverpflichtungen auch, wenn sie
pandemiebedingt in geänderter Höhe oder aufgrund
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abweichender Abgabewege berechnet werden. 3Dies
umfasst auch die Kosten einer Belieferung. 4§ 28 Ab-
satz 6 Satz 2 findet keine Anwendung.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitraum längstens
bis zum 31. Dezember 2020 zu verlängern.

§69 Übergangsregelung zum Freibetrag für
Grundrentenzeiten und vergleichbare
Zeiten

Über die Erbringung der Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts ist ohne Berücksichtigung eines
möglichen Freibetrages nach § 11b Absatz 2a in Ver-
bindung mit § 82a des Zwölften Buches zu entschei-
den, solange nicht durch eine Mitteilung des Renten-
versicherungsträgers oder einer berufsständischen
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung nachge-
wiesen ist, dass die Voraussetzungen für die Einräu-
mung des Freibetrages vorliegen.

§§70 bis 75 (weggefallen)

§76 Gesetz zur Weiterentwicklung der
Organisation der Grundsicherung für
Arbeitsuchende

(1) Nimmt im Gebiet eines kommunalen Trägers nach
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 mehr als eine Arbeits-
gemeinschaft nach § 44b in der bis zum 31. Dezember
2010 geltenden Fassung die Aufgaben nach diesem
Buch wahr, kann insoweit abweichend von § 44b Ab-
satz 1 Satz 1 mehr als eine gemeinsame Einrichtung
gebildet werden.

(2) 1Bei Wechsel der Trägerschaft oder der Organisa-
tionsform tritt der zuständige Träger oder die zustän-
dige Organisationsform an die Stelle des bisherigen
Trägers oder der bisherigen Organisationsform; dies
gilt auch für laufende Verwaltungs- und Gerichtsver-
fahren. 2Die Träger teilen sich alle Tatsachen mit, die
zur Vorbereitung eines Wechsels der Organisations-
form erforderlich sind. 3Sie sollen sich auch die zu
diesem Zweck erforderlichen Sozialdaten in automa-
tisierter und standardisierter Form übermitteln.

§77 Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen
und zur Änderung des Zweiten und
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

(1) § 7 Absatz 4a in der bis zum 31. Dezember 2010
geltenden Fassung gilt weiter bis zum Inkrafttreten

einer nach § 13 Absatz 3 erlassenen Rechtsverord-
nung.
(2) Abweichend von § 11a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2
sind bis zum 31. Dezember 2011 die Leistungen nach
§ 23 des Achten Buches als Einkommen zu berück-
sichtigen
1. für das erste und zweite Pflegekind nicht,
2. für das dritte Pflegekind zu 75 Prozent und
3. für das vierte und jedes weitere Pflegekind voll-

ständig.
(3) § 30 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden
Fassung ist für Einkommen aus Erwerbstätigkeit, das
im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. März
2011 zufließt, weiter anzuwenden und gilt anstelle
des § 11b Absatz 3 weiter für Bewilligungszeiträume
(§ 41 Satz 4), die vor dem 1. Juli 2011 beginnen,
längstens jedoch bis zur Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit ab dem 1. Juli 2011.
(4) Für die Regelbedarfe nach § 20 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 und § 23 Nummer 1 tritt an die Stelle der
Beträge nach
1. § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 der Betrag von

287 Euro,
2. § 23 Nummer 1 für Leistungsberechtigte bis zur

Vollendung des sechsten Lebensjahres der Betrag
von 215 Euro,

3. § 23 Nummer 1 für Leistungsberechtigte vom Be-
ginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres der Betrag von 251 Euro,

4. § 23 Nummer 1 für Leistungsberechtigte im
15. Lebensjahr der Betrag von 287 Euro,

solange sich durch die Fortschreibung der Beträge
nach § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und § 23 Num-
mer 1 nach § 20 Absatz 5 jeweils kein höherer Betrag
ergibt.
(5) § 21 ist bis zum 31. Dezember 2011 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass Beträge, die nicht volle Euro-
Beträge ergeben, bei einem Betrag von unter
0,50 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an aufzu-
runden sind.
(6) Sofern Leistungen ohne Berücksichtigung der tat-
sächlichen Aufwendungen für die Erzeugung von
Warmwasser festgesetzt wurden, weil sie nach den
§§ 20 und 28 in der bis zum 31. Dezember 2010
geltenden Fassung mit der Regelleistung zur Siche-
rung des Lebensunterhalts abgegolten waren, ist der
Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar ge-
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worden ist, bis zum Ablauf eines Monats nach dem
Ende des Bewilligungszeitraums zurückzunehmen
und die Nachzahlung zu erbringen.
(7) Der Bedarf nach § 28 Absatz 3 wird erstmals zum
1. August 2011 anerkannt.
(8) Werden Leistungen für Bedarfe nach § 28 Absatz 2
und 4 bis 7 für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum
31. Mai 2011 bis zum 30. Juni 2011 rückwirkend be-
antragt, gilt dieser Antrag abweichend von § 37 Ab-
satz 2 Satz 2 als zum 1. Januar 2011 gestellt.
(9) 1In den Fällen des Absatzes 8 sind Leistungen für
die Bedarfe nach § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,
Satz 2 und Absatz 5 für den Zeitraum vom 1. Januar
bis zum 31. Mai 2011 abweichend von § 29 Absatz 1
Satz 1 durch Direktzahlung an den Anbieter zu er-
bringen, wenn bei der leistungsberechtigten Person
noch keine Aufwendungen zur Deckung dieser Be-
darfe entstanden sind. 2Soweit die leistungsberech-
tigte Person in den Fällen des Absatzes 8 nachweist,
dass ihr bereits Aufwendungen zur Deckung der in
Satz 1 genannten Bedarfe entstanden sind, werden
diese Aufwendungen abweichend von § 29 Absatz 1
Satz 1 durch Geldleistung an die leistungsberechtigte
Person erstattet.
(10) Auf Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtli-
chen Bestimmungen, an denen Schülerinnen und
Schüler in der Zeit vom 1. Januar bis zum 29. März
2011 teilgenommen haben, ist § 23 Absatz 3 Satz 1
Nummer 3 und Satz 2 bis 4 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2010 geltenden Fassung anstelle des § 19 Ab-
satz 3 Satz 3 und des § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
anzuwenden.
(11) 1Für Schülerinnen und Schüler, die eine Schule
besuchen, an der eine gemeinschaftliche Mittagsver-
pflegung in schulischer Verantwortung angeboten
wird, sowie für Kinder, für die Kindertagespflege ge-
leistet wird oder die eine Tageseinrichtung besuchen,
an der eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
angeboten wird, werden die entstehenden Mehrauf-
wendungen abweichend von§ 28Absatz 6 für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. März 2011 in Höhe von
monatlich 26 Euro berücksichtigt. 2Bei Leistungsbe-
rechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,
denen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. März
2011 Aufwendungen für Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben entstanden sind, werden abwei-
chend von § 28 Absatz 7 als Bedarf monatlich 10 Euro
berücksichtigt. 3Die im Zeitraum vom 1. Januar bis
zum 31. März 2011 nach den Sätzen 1 und 2 zu be-

rücksichtigenden Bedarfe werden abweichend von
§ 29 Absatz 1 Satz 1 durch Geldleistung gedeckt; die
im Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Mai 2011 nach
den Sätzen 1 und 2 zu berücksichtigenden Bedarfe
können in den Fällen des Absatzes 8 abweichend von
§ 29 Absatz 1 Satz 1 auch durch Geldleistung gedeckt
werden. 4Bis zum 31. Dezember 2013 gilt § 28 Ab-
satz 6 Satz 2 mit der Maßgabe, dass die Mehrauf-
wendungen auch berücksichtigt werden, wenn Schü-
lerinnen und Schüler das Mittagessen in einer Einrich-
tung nach § 22 des Achten Buches einnehmen.

(12) § 31 in der bis zum 31. März 2011 geltenden
Fassung ist weiterhin anzuwenden für Pflichtverlet-
zungen, die vor dem 1. April 2011 begangen worden
sind.

(13) § 40 Absatz 1 Satz 2 ist nicht anwendbar auf
Anträge nach § 44 des Zehnten Buches, die vor dem
1. April 2011 gestellt worden sind.

(14) § 41 Absatz 2 Satz 2 ist bis zum 31. Dezember
2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei einer
auf zwei Dezimalstellen durchzuführenden Berech-
nung weitere sich ergebende Dezimalstellen wegfal-
len.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 23. Juli 2014 (BGBl. I S. 1581)
§ 77 Absatz 4 Nummer 1 und 2 ist nach Maßgabe der
Gründe mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes in Ver-
bindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikels 20 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes vereinbar.

§78 Gesetz zur Verbesserung der
Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt

Bei der Ermittlung der Zuweisungshöchstdauer nach
§ 16d Absatz 6 werden Zuweisungsdauern, die vor
dem 1. April 2012 liegen, nicht berücksichtigt.

§79 Achtes Gesetz zur Änderung des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch – Ergänzung
personalrechtlicher Bestimmungen

(1) Hat ein nach § 40a zur Erstattung verpflichteter
Sozialleistungsträger in der Zeit vom 31. Oktober 2012
bis zum 5. Juni 2014 in Unkenntnis des Bestehens der
Erstattungspflicht bereits an die leistungsberechtigte
Person geleistet, entfällt der Erstattungsanspruch.

(2) Eine spätere Zuweisung von Tätigkeiten in den
gemeinsamen Einrichtungen, die nach § 44g Absatz 2
in der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung
erfolgt ist, gilt fort.
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§80 Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch – Rechtsverein-
fachung – sowie zur vorübergehenden
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

(1) § 41 Absatz 1 Satz 4 und 5 in der bis zum 31. Juli
2016 geltenden Fassung gilt weiter für Bewilligungs-
zeiträume, die vor dem 1. August 2016 begonnen ha-
ben.
(2) Für die abschließende Entscheidung über zunächst
vorläufig beschiedene Leistungsansprüche für Bewil-
ligungszeiträume,
1. die vor dem 1. August 2016 beendet waren, gilt

§ 41a Absatz 5 Satz 1 mit der Maßgabe, dass die
Jahresfrist mit dem 1. August 2016 beginnt;

2. die vor dem 1. August 2016 noch nicht beendet
sind, ist § 41a anzuwenden.

(3) 1§ 43 gilt entsprechend für die Aufrechnung von
Erstattungsansprüchen nach § 40 Absatz 2 Nummer 1
in der bis zum 31. Juli 2016 geltenden Fassung sowie
nach § 42 Absatz 2 Satz 2 des Ersten Buches. 2Die
Höhe der Aufrechnung beträgt 10 Prozent des für die
leistungsberechtigte Person maßgebenden Regelbe-
darfs.

§81 Teilhabechancengesetz
§ 16i tritt mitWirkung zum1. Januar 2025 außer Kraft.

§82 Gesetz zur Förderung der beruflichen
Weiterbildung im Strukturwandel und zur
Weiterentwicklung der Ausbildungs-
förderung

Für Maßnahmen der ausbildungsbegleitenden Hilfen,
die bis zum 28. Februar 2021 beginnen und bis zum
30. September 2021, im Fall des § 75 Absatz 2 Satz 2
des Dritten Buches in der bis zum 28. Mai 2020 gel-
tenden Fassung bis zum 31. März 2022, enden, und

für Maßnahmen der Assistierten Ausbildung, die bis
zum 30. September 2020 beginnen, gelten § 16 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 in der bis zum 28. Mai 2020
geltenden Fassung in Verbindung mit § 450 Absatz 2
Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 des Dritten Buches.

§83 Übergangsregelung aus Anlass des
Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe
und zur Änderung des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch sowie weiterer Gesetze

(1) 1§ 21 Absatz 4 Satz 1 in der bis zum 31. Dezember
2019 geltenden Fassung ist für erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte mit Behinderungen, bei denen be-
reits bis zu diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfe nach
§ 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Zwölften
Buches erbracht wurde und deswegen einMehrbedarf
anzuerkennen war, ab dem 1. Januar 2020 für die
Dauer der Maßnahme weiter anzuwenden, sofern der
zugrundeliegende Maßnahmenbescheid noch wirk-
sam ist. 2Der Mehrbedarf kann auch nach Beendigung
der Maßnahme während einer angemessenen Über-
gangszeit, vor allem einer Einarbeitungszeit, aner-
kannt werden.

(2) 1§ 23Nummer 2 in der bis zum 31. Dezember 2019
geltenden Fassung ist für nichterwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte mit Behinderungen, bei denen be-
reits bis zu diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfe nach
§ 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Zwölften
Buches erbracht wurde und deswegen einMehrbedarf
anzuerkennen war, ab dem 1. Januar 2020 für die
Dauer der Maßnahme weiter anzuwenden, sofern der
zugrundeliegende Maßnahmenbescheid noch wirk-
sam ist. 2Der Mehrbedarf kann auch nach Beendigung
der Maßnahme während einer angemessenen Über-
gangszeit, vor allem einer Einarbeitungszeit, aner-
kannt werden.

§§ 80–83 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende II
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Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende

(Kommunalträger-Zulassungsverordnung – KomtrZV)
Vom 24. September 2004 (BGBl. I S. 2349)

Zuletzt geändert durch
Sechste Verordnung zur Änderung der Kommunalträger-Zulassungsverordnung

vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1349)1)

Auf Grund des § 6a Abs. 2 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für
Arbeitsuchende – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954,
2955), der durch Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzes
vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014) eingefügt
worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit:

§1 Zugelassene kommunale Träger
1Die in der Anlage bezeichneten kommunalen
Träger werden als Träger der Leistung nach

§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch zugelassen. 2Sie
treten insoweit an die Stelle der für ihr Gebiet
jeweils zuständigen Agentur für Arbeit.

§2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

1) Inkraftreten: 1. Januar 2018

II.6a Kommunalträger-ZulassungsVO §§ 1–2

II

104 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Anlage
(zu § 1)

Baden-Württemberg:
1. Landkreis Biberach,
2. Bodenseekreis,
3. Enzkreis,
4. Landkreis Ludwigsburg,
5. Ortenaukreis,
6. Ostalbkreis,
7. Stadt Pforzheim,
8. Landkreis Ravensburg,
9. Landeshauptstadt Stuttgart,
10. Landkreis Tuttlingen,
11. Landkreis Waldshut;

Bayern:
1. Landkreis Ansbach,
2. Stadt Erlangen,
3. Landkreis Günzburg,
4. Stadt Ingolstadt,
5. Stadt Kaufbeuren,
6. Landkreis Miesbach,
7. Landkreis München,
8. Landkreis Oberallgäu,
9. Stadt Schweinfurt,
10. Landkreis Würzburg;
Brandenburg:
1. Landkreis Havelland,
2. Landkreis Oberhavel,
3. Landkreis Oder-Spree,
4. Landkreis Ostprignitz-Ruppin,
5. Landkreis Potsdam-Mittelmark,
6. Landkreis Spree-Neiße,
7. Landkreis Uckermark;
Hessen:
1. Kreis Bergstraße,
2. Landkreis Darmstadt-Dieburg,
3. Landkreis Fulda,
4. Kreis Groß-Gerau,
5. Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
6. Hochtaunuskreis,
7. Lahn-Dill-Kreis,
8. Main-Kinzig-Kreis,
9. Main-Taunus-Kreis,

10. Landkreis Marburg-Biedenkopf,
11. Odenwaldkreis,
12. Kreis Offenbach,
13. Stadt Offenbach am Main,
14. Rheingau-Taunus-Kreis,
15. Vogelsbergkreis,
16. Landeshauptstadt Wiesbaden;

Mecklenburg-Vorpommern:
Landkreis Vorpommern-Rügen;

Niedersachsen:
1. Landkreis Ammerland,
2. Landkreis Aurich,
3. Landkreis Emsland,
4. Landkreis Friesland,
5. Landkreis Göttingen,
6. Landkreis Grafschaft Bentheim,
7. Landkreis Leer,
8. Landkreis Oldenburg,
9. Landkreis Osnabrück,
10. Landkreis Osterholz,
11. Landkreis Peine,
12. Landkreis Rotenburg (Wümme),
13. Landkreis Schaumburg,
14. Landkreis Heidekreis,
15. Landkreis Verden,
16. Landkreis Wittmund.

Nordrhein-Westfalen:
1. Kreis Borken,
2. Kreis Coesfeld,
3. Kreis Düren,
4. Ennepe-Ruhr-Kreis,
5. Stadt Essen,
6. Kreis Gütersloh,
7. Stadt Hamm,
8. Hochsauerlandkreis,
9. Kreis Kleve,
10. Kreis Lippe,
11. Kreis Minden-Lübbecke,
12. Stadt Mülheim a. d. Ruhr,
13. Stadt Münster,

Anlage Kommunalträger-ZulassungsVO II.6a
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14. Kreis Recklinghausen,
15. Kreis Steinfurt,
16. Stadt Solingen,
17. Kreis Warendorf,
18. Stadt Wuppertal;
Rheinland-Pfalz:
1. Landkreis Kusel,
2. Landkreis Mainz-Bingen,
3. Landkreis Mayen-Koblenz,
4. Landkreis Südwestpfalz,
5. Landkreis Vulkaneifel;
Saarland:
1. Landkreis Saarlouis,
2. Saarpfalz-Kreis,
3. Landkreis St. Wendel;

Sachsen:
1. Landkreis Bautzen,
2. Erzgebirgskreis,

3. Landkreis Görlitz,
4. Landkreis Leipzig,
5. Landkreis Meißen;

Sachsen-Anhalt:
1. Altmarkkreis Salzwedel,
2. Landkreis Anhalt-Bitterfeld,
3. Burgenlandkreis,
4. Landkreis Harz,
5. Saalekreis,
6. Salzlandkreis;
Schleswig-Holstein:
1. Kreis Nordfriesland,
2. Kreis Schleswig-Flensburg;
Thüringen:
1. Landkreis Greiz,
2. Landkreis Eichsfeld,
3. Stadt Jena,
4. Landkreis Schmalkalden-Meiningen

II.6a Kommunalträger-ZulassungsVO Anlage
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Verordnung über das Verfahren zur Feststellung der Eignung als
zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für

Arbeitsuchende
(Kommunalträger-Eignungsfeststellungsverordnung – KtEfV)

Vom 12. August 2010 (BGBl. I S. 1155)

Auf Grund des § 6a Absatz 3 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung
für Arbeitsuchende –, der durch Artikel 1
Nummer 3 des Gesetzes vom 3. August 2010
(BGBl. I S. 1112) neu gefasst worden ist, ver-
ordnet das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales:

§1 Zulassungsverfahren
(1) 1Kommunale Träger können gemäß § 6a
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch als
Träger der Leistungen nach § 6 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch zugelassen werden, wenn sie
die in § 6a Absatz 2 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch genannten Voraussetzungen
erfüllen und die dort benannte Höchstgrenze
nicht überschritten ist. 2Die kommunalen Trä-
ger treten insoweit an die Stelle der für ihr
Gebiet jeweils zuständigen Agentur für Ar-
beit.
(2) Die zuständigen obersten Landesbehör-
den legen unter Berücksichtigung der
Höchstgrenze des § 6a Absatz 2 Satz 4 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch einver-
nehmlich fest, wie viele kommunale Träger in
einem Land jeweils zugelassen werden kön-
nen.
(3) 1Stellen in einem Land mehr kommunale
Träger einen Antrag auf Zulassung, als auf
dieses auf Grund des Verteilungsschlüssels
nach Absatz 2 entfallen, schlägt die oberste
Landesbehörde dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales bis zum 31. März 2011
vor, in welcher Reihenfolge die antragstel-
lenden kommunalen Träger aus dem jeweili-
gen Land zugelassen werden. 2Die jeweils am
höchsten gereihten kommunalen Träger wer-
den entsprechend dem Verteilungsschlüssel
nach Absatz 2 durch Rechtsverordnung des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
ohne Zustimmung des Bundesrates bis zur

Höchstgrenze des § 6a Absatz 2 Satz 4 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zugelas-
sen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend
anzuwenden, soweit nach § 6a Absatz 4 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zum 1. Ja-
nuar 2017 erneut kommunale Träger zur
Aufgabenwahrnehmung anstelle der Agentur
für Arbeit zugelassen werden.

§2 Voraussetzungen der Eignungs-
feststellung

(1) Zur Feststellung der Eignung und Bestim-
mung der Reihenfolge haben die antragstel-
lenden kommunalen Träger mit dem Antrag
bei der zuständigen obersten Landesbehörde
Konzepte zu ihrer Eignung zur alleinigen
Aufgabenwahrnehmung nach § 3 einzurei-
chen und die Verpflichtungserklärungen nach
§ 6a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch abzuge-
ben.
(2) 1Zur Bewertung der eingereichten Kon-
zepte erstellen die zuständigen obersten
Landesbehörden eine Bewertungsmatrix, an-
hand derer die zuständigen obersten Landes-
behörden eine Punktzahl vergeben. 2Der
kommunale Träger muss bei jedem Kriterium
eine von der zuständigen obersten Landes-
behörde festzulegende Mindestpunktzahl er-
zielen. 3Die summierten Einzelwerte müssen
ihrerseits eine von der zuständigen obersten
Landesbehörde zu bestimmende Mindest-
punktzahl ergeben. 4Die erreichte Punktzahl
ist auch maßgeblich für die Platzierung in der
für das jeweilige Land von der zuständigen
obersten Landesbehörde zu erstellenden Rei-
henfolge.

§3 Eignungskriterien
(1) 1Der kommunale Träger stellt in dem Kon-
zept nach § 2 Absatz 1 die organisatorische

§§ 1–3 Kommunalträger-EignungsfeststellungsVO II.6a.2
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Leistungsfähigkeit seiner Verwaltung dar.
2Dieses muss zu folgenden Bereichen Anga-
ben enthalten:

1. infrastrukturelle Voraussetzungen,

2. Personalqualifizierung,

3. Aktenführung und Rechnungslegung und

4. bestehende und geplante Verwaltungsko-
operationen sowie Kooperationen mit
Dritten.

(2) Der kommunale Träger stellt zum Nach-
weis seiner Fähigkeit zur Erfüllung der Auf-
gaben und Ziele nach § 1 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch dar,

1. mit welchem Konzept und mit welchem
Erfolg er sich seit 2003 arbeitsmarktpoli-
tisch engagiert hat und wie dieses Enga-
gement künftig ausgestaltet werden soll,

2. nach welchen Grundsätzen und in wel-
chem Umfang er seit 2005 kommunale
Eingliederungsleistungen erbracht hat
und wie die Erbringung kommunaler Ein-
gliederungsleistungen künftig ausgestal-
tet werden soll,

3. wie die kommunalen Eingliederungsleis-
tungen bisher mit Leistungen der Agentu-
ren für Arbeit verknüpft wurden und zu-
künftig verknüpft werden sollen,

4. nach welchen Zweckmäßigkeitserwägun-
gen die arbeitsmarktpolitischen Leistun-
gen erbracht werden sollen und

5. wie das Eingliederungsbudget verwendet
und eine bürgerfreundliche und wirksame
Arbeitsvermittlung aufgebaut werden sol-
len.

(3) Der kommunale Träger legt ein Konzept
für eine überregionale Arbeitsvermittlung
vor.
(4) Der kommunale Träger legt ein Konzept
für ein transparentes internes System zur
Kontrolle der recht- und zweckmäßigen Leis-
tungserbringung und Mittelverwendung vor.
(5) 1Der kommunale Träger legt ein Konzept
für den Übergang der in seinem Gebiet be-
stehenden Aufgabenwahrnehmung in die zu-
gelassene kommunale Trägerschaft vor. 2Das
Konzept umfasst einen Arbeits- und Zeitplan
zur Vorbereitung der Trägerschaft, zur recht-
lichen und tatsächlichen Abwicklung der be-
stehenden Trägerform sowie zur Überführung
des Daten- und Aktenbestandes und des Ei-
gentums in die zugelassene kommunale Trä-
gerschaft.

§4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 23. August 2010 in
Kraft.

II.6a.2 Kommunalträger-EignungsfeststellungsVO § 4
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Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch
Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente

(Unbilligkeitsverordnung – UnbilligkeitsV)
Vom 14. April 2008 (BGBl. I S. 734)

Zuletzt geändert durch
Erste Verordnung zur Änderung der Unbilligkeitsverordnung

vom 4. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2210)

Auf Grund des § 13 Abs. 2 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für
Arbeitsuchende – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954,
2955), der durch Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe b
des Gesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I
S. 681) eingefügt worden ist, verordnet das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

§1 Grundsatz
Hilfebedürftige sind nach Vollendung des
63. Lebensjahres nicht verpflichtet, eine Ren-
te wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu
nehmen, wenn die Inanspruchnahme unbillig
wäre.

§2 Verlust eines Anspruchs auf
Arbeitslosengeld

Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn und
solange sie zum Verlust eines Anspruchs auf
Arbeitslosengeld führen würde.

§3 Bevorstehende abschlagsfreie
Altersrente

Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn Hil-
febedürftige in nächster Zukunft die Alters-
rente abschlagsfrei in Anspruch nehmen
können.

§4 Erwerbstätigkeit
Unbillig ist die Inanspruchnahme, solange
Hilfebedürftige sozialversicherungspflichtig
beschäftigt sind oder aus sonstiger Erwerbs-
tätigkeit ein entsprechend hohes Einkommen
erzielen. Dies gilt nur, wenn die Beschäfti-
gung oder sonstige Erwerbstätigkeit den
überwiegenden Teil der Arbeitskraft in An-
spruch nimmt.

§5 Bevorstehende Erwerbstätigkeit

(1) Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn
Hilfebedürftige durch die Vorlage eines Ar-
beitsvertrages oder anderer ebenso verbind-
licher, schriftlicher Zusagen glaubhaft ma-
chen, dass sie in nächster Zukunft eine Er-
werbstätigkeit gemäß § 4 aufnehmen und
nicht nur vorübergehend ausüben werden.

(2) Haben Hilfebedürftige bereits einmal
glaubhaft gemacht, dass sie alsbald eine Er-
werbstätigkeit nach Absatz 1 aufnehmen, so
ist eine erneute Glaubhaftmachung ausge-
schlossen.

(3) Ist bereits vor dem Zeitpunkt der geplan-
ten Aufnahme der Beschäftigung oder Er-
werbstätigkeit anzunehmen, dass diese nicht
zu Stande kommen wird, entfällt die Unbil-
ligkeit.

§6 Hilfebedürftigkeit im Alter
Unbillig ist die Inanspruchnahme, wenn Leis-
tungsberechtigte dadurch hilfebedürftig im
Sinne der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wer-
den würden. Dies ist insbesondere anzuneh-
men, wenn der Betrag in Höhe von 70 Prozent
der bei Erreichen der Altersgrenze (§ 7a des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) zu erwar-
tenden monatlichen Regelaltersrente niedri-
ger ist als der zum Zeitpunkt der Entschei-
dung über die Unbilligkeit maßgebende Be-
darf der leistungsberechtigten Person nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch.

§7 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom
1. Januar 2008 in Kraft.

§§ 1–7 UnbilligkeitsVO II.12a
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Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur
Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen beim

Arbeitslosengeld II/Sozialgeld
(Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung – Alg II-V)

Vom 17. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2942)

Zuletzt geändert durch
Neunte Verordnung zur Änderung der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung

vom 10. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2925)

Auf Grund des § 13 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeit-
suchende – (Artikel 1 des Gesetzes vom
24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954, 2955),
der durch Artikel 1 Nr. 11 des Gesetzes vom
20. Juli 2006 (BGBl. I S. 1706) geändert wor-
den ist, verordnet das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen:

§1 Nicht als Einkommen zu
berücksichtigende Einnahmen

(1) Außer den in § 11a des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch genannten Einnahmen sind
nicht als Einkommen zu berücksichtigen:
1. Einnahmen, wenn sie innerhalb eines

Kalendermonats 10 Euro nicht überstei-
gen,

2. (weggefallen)
3. Einnahmen aus Kapitalvermögen, soweit

sie 100 Euro kalenderjährlich nicht über-
steigen,

4. nicht steuerpflichtige Einnahmen einer
Pflegeperson für Leistungen der Grund-
pflege und der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung,

5. bei Soldaten der Auslandsverwendungs-
zuschlag,

6. die aus Mitteln des Bundes gezahlte
Überbrückungsbeihilfe nach Artikel IX
Abs. 4 des Abkommens zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrages über
die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-
Truppenstatut) vom 19. Juni 1951 (BGBl.
1961 II S. 1190) an ehemalige Arbeit-
nehmer bei den Stationierungsstreitkräf-
ten und nach Artikel 5 des Gesetzes zu

den Notenwechseln vom 25. September
1990 und 23. September 1991 über die
Rechtsstellung der in Deutschland statio-
nierten verbündeten Streitkräfte und zu
den Übereinkommen vom 25. September
1990 zur Regelung bestimmter Fragen in
Bezug auf Berlin vom 3. Januar 1994
(BGBl. 1994 II S. 26) an ehemalige Ar-
beitnehmer bei den alliierten Streitkräf-
ten in Berlin,

7. (weggefallen)
8. Kindergeld für Kinder des Hilfebedürfti-

gen, soweit es nachweislich an das nicht
im Haushalt des Hilfebedürftigen leben-
de Kind weitergeleitet wird,

9. bei Sozialgeldempfängern, die das
15. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, Einnahmen aus Erwerbstätigkeit,
soweit sie einen Betrag von 100 Euro
monatlich nicht übersteigen,

10. Beihilfen und Unterstützungen bis zu ei-
nem Betrag von insgesamt 1500 Euro,
die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern
aufgrund der COVID-19-Pandemie in der
Zeit vom 1. März bis 31. Dezember 2020
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn nach § 3 Nummer 11a des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfrei ge-
währen; den Beihilfen und Unterstützun-
gen seitens der Arbeitgeber stehen ent-
sprechende Zahlungen aus den Haushal-
ten des Bundes und der Länder gleich,

11. Verpflegung, die außerhalb der in den
§§ 2, 3 und 4 Nummer 4 genannten Ein-
kommensarten bereitgestellt wird,

12. Geldgeschenke an Minderjährige anläss-
lich der Firmung, Kommunion, Konfirma-

II.13 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-VO § 1
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tion oder vergleichbarer religiöser Feste
sowie anlässlich der Jugendweihe, so-
weit sie den in § 12 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1a des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch genannten Betrag nicht
überschreiten,

13. die auf Grund eines Bundesprogramms
gezahlten Außerordentlichen Wirt-
schaftshilfen zur Abfederung von Ein-
nahmeausfällen, die ab dem 2. Novem-
ber 2020 infolge der vorübergehenden
Schließung von Betrieben und Einrich-
tungen entstanden sind (Novemberhilfe
und Dezemberhilfe),

14. die auf Grund des Förderelements „Neu-
starthilfe“ des Bundesprogramms Über-
brückungshilfe III für den Zeitraum von
Dezember 2020 bis Juni 2021 gezahlten
pauschalierten Betriebskostenzuschüsse
für Soloselbständige.

(2) 1Bei der § 9 Abs. 5 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch zugrunde liegenden Ver-
mutung, dass Verwandte und Verschwägerte
an mit ihnen in Haushaltsgemeinschaft le-
bende Hilfebedürftige Leistungen erbringen,
sind die um die Absetzbeträge nach § 11b des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch bereinig-
ten Einnahmen in der Regel nicht als Ein-
kommen zu berücksichtigen, soweit sie einen
Freibetrag in Höhe des doppelten Betrags des
nach § 20 Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Re-
gelbedarfs zuzüglich der anteiligen Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung sowie
darüber hinausgehend 50 Prozent der diesen
Freibetrag übersteigenden bereinigten Ein-
nahmen nicht überschreiten. 2§ 11a des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch gilt ent-
sprechend.
(3) 1Die Verletztenrente nach dem Siebten
Buch Sozialgesetzbuch ist teilweise nicht als
Einkommen zu berücksichtigen, wenn sie auf
Grund eines in Ausübung der Wehrpflicht bei
der Nationalen Volksarmee der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik erlitte-
nen Gesundheitsschadens erbracht wird.
2Dabei bestimmt sich die Höhe des nicht zu
berücksichtigenden Betrages nach der Höhe
der Grundrente nach § 31 des Bundesversor-
gungsgesetzes, die für den Grad der Schädi-

gungsfolgen zu zahlen ist, der der jeweiligen
Minderung der Erwerbsfähigkeit entspricht.
3Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit
um 20 Prozent beträgt der nicht zu berück-
sichtigende Betrag zwei Drittel, bei einer
Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 Pro-
zent ein Drittel der Mindestgrundrente nach
dem Bundesversorgungsgesetz.

(4) 1Nicht als Einkommen zu berücksichtigen
sind Einnahmen von Schülerinnen und Schü-
lern allgemein- oder berufsbildender Schulen,
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, aus Erwerbstätigkeiten, die in den
Schulferien ausgeübt werden, soweit diese
einen Betrag in Höhe von 2400 Euro kalen-
derjährlich nicht überschreiten. 2Satz 1 gilt
nicht für Schülerinnen und Schüler, die einen
Anspruch auf Ausbildungsvergütung haben.
3Die Bestimmungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes bleiben unberührt.

§2 Berechnung des Einkommens aus
nichtselbständiger Arbeit

(1) Bei der Berechnung des Einkommens aus
nichtselbständiger Arbeit (§ 14 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch) ist von den Brutto-
einnahmen auszugehen.

(2) bis (4) (weggefallen)

(5) 1Bei der Berechnung des Einkommens ist
der Wert der vom Arbeitgeber bereitgestell-
ten Vollverpflegung mit täglich 1 Prozent des
nach § 20 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch maßgebenden monatlichen Regelbe-
darfs anzusetzen. 2Wird Teilverpflegung be-
reitgestellt, entfallen auf das Frühstück ein
Anteil von 20 Prozent und auf das Mittag-
und Abendessen Anteile von je 40 Prozent
des sich nach Satz 1 ergebenden Betrages.

(6) Sonstige Einnahmen in Geldeswert sind
mit ihrem Verkehrswert als Einkommen an-
zusetzen.

(7) Das Einkommen kann nach Anhörung ge-
schätzt werden, wenn

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende einmalig oder für kurze Zeit zu
erbringen sind oder Einkommen nur für
kurze Zeit zu berücksichtigen ist oder

§ 2 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-VO II.13
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2. die Entscheidung über die Erbringung von
Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende im Einzelfall keinen Aufschub
duldet.

§3 Berechnung des Einkommens aus
selbständiger Arbeit, Gewerbe-
betrieb oder Land- und
Forstwirtschaft

(1) 1Bei der Berechnung des Einkommens aus
selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder
Land- und Forstwirtschaft ist von den Be-
triebseinnahmen auszugehen. 2Betriebsein-
nahmen sind alle aus selbständiger Arbeit,
Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirt-
schaft erzielten Einnahmen, die im Bewilli-
gungszeitraum nach § 41 Absatz 3 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch tatsächlich
zufließen. 3Wird eine Erwerbstätigkeit nach
Satz 1 nur während eines Teils des Bewilli-
gungszeitraums ausgeübt, ist das Einkom-
men nur für diesen Zeitraum zu berechnen.

(2) Zur Berechnung des Einkommens sind von
den Betriebseinnahmen die im Bewilligungs-
zeitraum tatsächlich geleisteten notwendi-
gen Ausgaben mit Ausnahme der nach § 11b
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch abzu-
setzenden Beträge ohne Rücksicht auf
steuerrechtliche Vorschriften abzusetzen.

(3) 1Tatsächliche Ausgaben sollen nicht ab-
gesetzt werden, soweit diese ganz oder teil-
weise vermeidbar sind oder offensichtlich
nicht den Lebensumständen während des
Bezuges der Leistungen zur Grundsicherung
für Arbeitsuchende entsprechen. 2Nachge-
wiesene Einnahmen können bei der Berech-
nung angemessen erhöht werden, wenn an-
zunehmen ist, dass die nachgewiesene Höhe
der Einnahmen offensichtlich nicht den tat-
sächlichen Einnahmen entspricht. 3Ausgaben
können bei der Berechnung nicht abgesetzt
werden, soweit das Verhältnis der Ausgaben
zu den jeweiligen Erträgen in einem auffälli-
gen Missverhältnis steht. 4Ausgaben sind
ferner nicht abzusetzen, soweit für sie Darle-
hen oder Zuschüsse nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch erbracht oder betriebliche
Darlehen aufgenommen worden sind. 5Dies
gilt auch für Ausgaben, soweit zu deren Fi-

nanzierung andere Darlehen verwandt wer-
den.

(4) 1Für jeden Monat ist der Teil des Einkom-
mens zu berücksichtigen, der sich bei der
Teilung des Gesamteinkommens im Bewilli-
gungszeitraum durch die Anzahl der Monate
im Bewilligungszeitraum ergibt. 2Im Fall des
Absatzes 1 Satz 3 gilt als monatliches Ein-
kommen derjenige Teil des Einkommens, der
der Anzahl der in den in Absatz 1 Satz 3 ge-
nannten Zeitraum fallenden Monate ent-
spricht. 3Von dem Einkommen sind die Beträ-
ge nach § 11b des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch abzusetzen.

(5) (weggefallen)

(6) (weggefallen)

(7) 1Wird ein Kraftfahrzeug überwiegend be-
trieblich genutzt, sind die tatsächlich geleis-
teten notwendigen Ausgaben für dieses
Kraftfahrzeug als betriebliche Ausgabe abzu-
setzen. 2Für private Fahrten sind die Ausga-
ben um 0,10 Euro für jeden gefahrenen Kilo-
meter zu vermindern. 3Ein Kraftfahrzeug gilt
als überwiegend betrieblich genutzt, wenn es
zu mindestens 50 Prozent betrieblich genutzt
wird. 4Wird ein Kraftfahrzeug überwiegend
privat genutzt, sind die tatsächlichen Ausga-
ben keine Betriebsausgaben. 5Für betriebli-
che Fahrten können 0,10 Euro für jeden mit
dem privaten Kraftfahrzeug gefahrenen Kilo-
meter abgesetzt werden, soweit der oder die
erwerbsfähige Leistungsberechtigte nicht hö-
here notwendige Ausgaben für Kraftstoff
nachweist.

§4 Berechnung des Einkommens in
sonstigen Fällen

1Für die Berechnung des Einkommens aus
Einnahmen, die nicht unter die §§ 2 und 3
fallen, ist § 2 entsprechend anzuwenden.
2Hierzu gehören insbesondere Einnahmen
aus

1. Sozialleistungen,

2. Vermietung und Verpachtung,

3. Kapitalvermögen sowie

4. Wehr-, Ersatz- und Freiwilligendienstver-
hältnissen.

II.13 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-VO §§ 3–4
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§5 Begrenzung abzugsfähiger
Ausgaben

1Ausgaben sind höchstens bis zur Höhe der
Einnahmen aus derselben Einkunftsart abzu-
ziehen. 2Einkommen darf nicht um Ausgaben
einer anderen Einkommensart vermindert
werden.

§5a Beträge für die Prüfung der Hilfe-
bedürftigkeit

Bei der Prüfung der Hilfebedürftigkeit ist zu-
grunde zu legen
1. für die Schulausflüge (§ 28 Absatz 2 Satz 1

Nummer 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch) ein Betrag von drei Euro mo-
natlich,

2. für die mehrtägigen Klassenfahrten (§ 28
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch) monatlich der
Betrag, der sich bei der Teilung der Auf-
wendungen, die für die mehrtägige Klas-
senfahrt entstehen, auf einen Zeitraum
von sechs Monaten ab Beginn des auf den
Antrag folgenden Monats ergibt.

§6 Pauschbeträge für vom Einkommen
abzusetzende Beträge

(1) Als Pauschbeträge sind abzusetzen
1. von dem Einkommen volljähriger Leis-

tungsberechtigter ein Betrag in Höhe von
30 Euro monatlich für die Beiträge zu pri-
vaten Versicherungen nach § 11b Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch, die nach Grund und Höhe
angemessen sind,

2. von dem Einkommen Minderjähriger ein
Betrag in Höhe von 30 Euro monatlich für
die Beiträge zu privaten Versicherungen
nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, die
nach Grund und Höhe angemessen sind,
wenn der oder die Minderjährige eine
entsprechende Versicherung abgeschlos-
sen hat,

3. von dem Einkommen Leistungsberechtig-
ter monatlich ein Betrag in Höhe eines
Zwölftels der zum Zeitpunkt der Entschei-
dung über den Leistungsanspruch nach-
gewiesenen Jahresbeiträge zu den gesetz-

lich vorgeschriebenen Versicherungen
nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,

4. von dem Einkommen Leistungsberechtig-
ter ein Betrag in Höhe von 3 Prozent des
Einkommens, mindestens 5 Euro, für die zu
einem geförderten Altersvorsorgevertrag
entrichteten Beiträge nach § 11b Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch; der Prozentwert mindert
sich um 1,5 Prozentpunkte je zulagebe-
rechtigtes Kind im Haushalt der oder des
Leistungsberechtigten,

5. von dem Einkommen Erwerbstätiger für
die Beträge nach § 11b Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch bei Benutzung eines Kraftfahr-
zeuges für die Fahrt zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte für Wegstrecken zur
Ausübung der Erwerbstätigkeit 0,20 Euro
für jeden Entfernungskilometer der kür-
zesten Straßenverbindung, soweit der
oder die erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte nicht höhere notwendige Ausgaben
nachweist.

(2) Sofern die Berücksichtigung des Pausch-
betrags nach Absatz 1 Nummer 5 im Ver-
gleich zu den bei Benutzung eines zumutba-
ren öffentlichen Verkehrsmittels anfallenden
Fahrtkosten unangemessen hoch ist, sind nur
diese als Pauschbetrag abzusetzen.
(3) Für Mehraufwendungen für Verpflegung
ist, wenn die erwerbsfähige leistungsberech-
tigte Person vorübergehend von seiner Woh-
nung und dem Mittelpunkt seiner dauerhaft
angelegten Erwerbstätigkeit entfernt er-
werbstätig ist, für jeden Kalendertag, an dem
die erwerbsfähige leistungsberechtigte Per-
son wegen dieser vorübergehenden Tätigkeit
von seiner Wohnung und dem Tätigkeitsmit-
telpunkt mindestens zwölf Stunden abwe-
send ist, ein Pauschbetrag in Höhe von 6 Euro
abzusetzen.

§7 Nicht zu berücksichtigendes
Vermögen

(1) Außer dem in § 12 Abs. 3 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch genannten Vermö-
gen sind Vermögensgegenstände nicht als

§§ 5–7 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-VO II.13
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Vermögen zu berücksichtigen, die zur Auf-
nahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung
oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind.
(2) Bei der § 9 Abs. 5 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch zu Grunde liegenden Ver-
mutung, dass Verwandte und Verschwägerte
an mit ihnen in Haushaltsgemeinschaft le-
bende Leistungsberechtigte Leistungen er-
bringen, ist Vermögen nicht zu berücksichti-
gen, das nach § 12 Abs. 2 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch abzusetzen oder nach § 12
Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
nicht zu berücksichtigen ist.

§8 Wert des Vermögens
Das Vermögen ist ohne Rücksicht auf steuer-
rechtliche Vorschriften mit seinem Verkehrs-
wert zu berücksichtigen.

§9 Übergangsvorschrift
§ 6 Absatz 1 Nummer 3 und 4 in der ab dem
1. August 2016 geltenden Fassung ist erst-
mals anzuwenden für Bewilligungszeiträume,
die nach dem 31. Juli 2016 begonnen haben.

§10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Arbeitslosengeld II/
Sozialgeld-Verordnung vom 20. Oktober 2004
(BGBl. I S. 2622), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 Abs. 3 der Verordnung vom21. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3385), außer Kraft.

II.13 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-VO §§ 8–10
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Verordnung zur Bemessung von Einstiegsgeld
(Einstiegsgeld-Verordnung – ESGV)

Vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2342)

Zuletzt geändert durch
Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des

Zweiten und und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453)

Auf Grund des § 16b Absatz 3 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für
Arbeitsuchende – (Artikel 1 des Gesetzes vom
24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954, 2955), der
durch Artikel 2 Nummer 6 des Gesetzes vom
21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2917) eingefügt
worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen:

§1 Einzelfallbezogene Bemessung des
Einstiegsgeldes

(1) 1Bei der einzelfallbezogenen Bemessung
des Einstiegsgeldes ist ein monatlicher Grund-
betrag zu bestimmen, dem Ergänzungsbeträge
hinzugefügt werden sollen. 2Der monatliche
Grundbetrag berücksichtigt den für erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte jeweils maßgeben-
den Regelbedarf. 3Die Ergänzungsbeträge be-
rücksichtigen die vorherige Dauer der Arbeits-
losigkeit und die Größe der Bedarfsgemein-
schaft, in der die oder der erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte lebt.

(2) 1Der Grundbetrag des Einstiegsgeldes darf
höchstens 50 vom Hundert des für erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte maßgebenden Re-
gelbedarfs nach § 20 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch betragen. 2Bei der Bemessung
kann festgelegtwerden, dass sich die Höhe des
Grundbetrages innerhalb des Förderzeitraums
in Abhängigkeit von der Förderdauer verän-
dert.

(3) 1Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,
die vor Aufnahme der mit Einstiegsgeld geför-
derten sozialversicherungspflichtigen oder
selbständigen Erwerbstätigkeit bereits zwei
Jahre oder länger arbeitslos waren, soll ein Er-
gänzungsbetrag gezahlt werden. 2Der Ergän-
zungsbetrag entspricht 20 vom Hundert des

Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach § 20 Absatz 2 Satz 1 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch. 3Bei Personen, deren
Eingliederung in Arbeit wegen in ihrer Person
liegender Umstände erschwert ist, soll der Er-
gänzungsbetrag nach Satz 2 bereits nach einer
vorherigen Dauer der Arbeitslosigkeit von min-
destens sechs Monaten gezahlt werden. 4§ 18
Absatz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
gilt für Satz 1 und Satz 3 entsprechend.

(4) 1Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,
die mit weiteren Personen in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, soll je weiterer leistungsbe-
rechtigter Person ein Ergänzungsbetrag gezahlt
werden. 2Der Ergänzungsbetrag entspricht 10
vom Hundert des Regelbedarfs zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach § 20 Absatz 2 Satz 1
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.

(5) 1Das Einstiegsgeld für erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte darf bei der einzelfallbezoge-
nen Bemessung monatlich einen Gesamtbe-
trag nicht überschreiten, der des Regelbedarfs
zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 20
Absatz 2 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch entspricht.

§2 Pauschale Bemessung des
Einstiegsgeldes bei besonders zu
fördernden Personengruppen

(1) 1Das Einstiegsgeld kann abweichend von
§ 1 pauschal bemessen werden, wenn dies zur
Eingliederung von besonders zu fördernden
Personengruppen in den allgemeinen Arbeits-
markt erforderlich ist. 2Bei der Bemessung kann
festgelegt werden, dass sich die Höhe des Ein-
stiegsgeldes innerhalb des Förderzeitraums in
Abhängigkeit von der Förderdauer verändert.

(2) Das Einstiegsgeld für den erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen darf in den Fällen des Absat-
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zes 1 monatlich einen Betrag nicht überschrei-
ten, der 75 vom Hundert der Regelleistung zur
Sicherung des Lebensunterhalts nach § 20 Ab-
satz 2 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch entspricht.

§3 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am ersten Tag des auf
die Verkündung folgenden Kalendermonats in
Kraft.

II.16b Einstiegsgeld-VO § 3
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Verordnung über die Mindestanforderungen an die
Vereinbarungen über Leistungen der Eingliederung nach dem

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(Mindestanforderungs-Verordnung)

Vom 4. November 2004 (BGBl. I S. 2768)

Auf Grund des § 18 Abs. 4 in Verbindung mit
§ 18 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch – Grundsicherung für Arbeitsu-
chende – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. De-
zember 2003, BGBl. I S. 2954, 2955), von
denen § 18 Abs. 3 durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014) ge-
ändert worden ist, verordnet das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit:

§1 Grundsatz
Die Agenturen für Arbeit sollen mit Gemein-
den, Kreisen und Bezirken ohne Vergabever-
fahren auf deren Verlangen zur Durchführung
der Grundsicherung für Arbeitsuchende Ver-
einbarungen über das Erbringen von Leistun-
gen zur Eingliederung in Arbeit mit Ausnah-
me der Leistungen nach § 16 Abs. 1 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch schließen,
wenn die Vereinbarungen den Mindestanfor-
derungen des § 2 entsprechen.

§2 Mindestanforderungen
Eine Vereinbarung über das Erbringen von
Eingliederungsleistungen muss mindestens
1. eine Beschreibung von Inhalt, Umfang und

Qualität der Leistungen (Leistungsverein-
barung),

2. eine verbindliche Regelung über die Ver-
gütung, die sich aus Pauschalen und Be-
trägen für einzelne Leistungsbereiche zu-
sammensetzt (Vergütungsvereinbarung),

3. überprüfbare Anforderungen an die Über-
prüfung von Wirtschaftlichkeit und Quali-
tät der Leistungen (Prüfungsvereinbarung)

sowie Regelungen über Mitteilungspflicht,
Befristung und Kündigung beinhalten.

§3 Leistungsvereinbarung
1Die Leistungsvereinbarung muss die we-
sentlichen Leistungsmerkmale festlegen.
2Dies sind mindestens

1. die Beschreibung der zu erbringenden
Leistung,

2. Ziel und Qualität der Leistung,
3. die Qualifikation des Personals,
4. die erforderliche räumliche, sächliche und

personelle Ausstattung und
5. die Verpflichtung, im Rahmen des Leis-

tungsangebotes Leistungsberechtigte auf-
zunehmen.

§4 Vergütungsvereinbarung
1Die Vergütungsvereinbarung muss den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit entsprechen. 2Die Gemeinde, der
Kreis oder der Bezirk haben jeweils nach
längstens sechs Monaten die Kosten für die
erbrachten Leistungen abzurechnen.

§5 Prüfungsvereinbarung
Die Prüfungsvereinbarung muss mindestens
das Recht der Agentur für Arbeit beinhalten,
die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leis-
tung zu prüfen und mit Leistungen zu ver-
gleichen, die von Dritten zur Erreichung des
mit der Leistung verfolgten Ziels angeboten
oder durchgeführt werden; sie muss insbe-
sondere das Recht auf
1. das Betreten von Grundstücken und Ge-

schäftsräumen während der üblichen Öff-
nungszeit,

2. Einsicht in maßnahmebetreffende Unter-
lagen und Aufzeichnungen und

3. Befragung der Maßnahmeteilnehmer
zur Prüfung der Leistungen umfassen.

§6 Mitteilungspflicht
Eine Vereinbarung über das Erbringen von
Eingliederungsleistungen muss mindestens
die Verpflichtung der Gemeinde, des Kreises
oder des Bezirkes enthalten, der Agentur für
Arbeit alle Tatsachen mitzuteilen, von denen

§§ 1–6 Mindestanforderungs-VO II.18
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sie oder er Kenntnis erhält und die für die in
§ 31 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
vorgesehenen Rechtsfolgen erheblich sind.

§7 Befristung
1Die Befristung darf fünf Jahre nicht über-
steigen. 2Eine neue Vereinbarung darf nur
abgeschlossen werden, wenn
1. die Prüfung nach § 5 ergeben hat, dass die

Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und
Qualität erfüllt worden sind und

2. das mit der Leistung angestrebte Ziel auf
dem Arbeitsmarkt, die Beschäftigung und
die individuelle Beschäftigungsfähigkeit
erreicht wurde; dies wird vermutet, wenn
die erbrachten Eingliederungsleistungen
in einem Leistungsvergleich unter Berück-
sichtigung regionaler Besonderheiten we-

nigstens durchschnittliche Ergebnisse er-
zielt haben.

§8 Kündigung
Eine Vereinbarung über das Erbringen von
Eingliederungsleistungen muss vorsehen,
dass die Vereinbarung
1. bei einer wesentlichen und voraussichtlich

nachhaltigen Änderung der Verhältnisse,
die im Zeitpunkt der Vereinbarung vorge-
legen haben, mit einer Frist von höchstens
einem Jahr und

2. aus wichtigem Grund ohne Frist
gekündigt werden kann.

§9 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

II.18 Mindestanforderungs-VO §§ 7–9

II

118 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Verordnung über den automatisierten Datenabgleich bei
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung – GrSiDAV)
Vom 27. Juli 2005 (BGBl. I S. 2273)

Zuletzt geändert durch
Dritte Verordnung zur Änderung der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung

vom 30. November 2017 (BGBl. I S. 3826)

§1 Verfahren bei der Bundesagentur für
Arbeit

(1) 1Die Bundesagentur für Arbeit bezieht in
den Datenabgleich alle Personen ein, die in-
nerhalb des dem Abgleich vorangehenden
Kalendervierteljahres oder in den Fällen des
§ 52 Absatz 1 Satz 3 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch innerhalb des dem Abgleich
vorangehenden Kalendermonats (Abgleichs-
zeitraum) von einem Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende mit Ausnahme der
zugelassenen kommunalen Träger Leistungen
bezogen haben oder mit Personen, die Leis-
tungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch bezogen haben, in einer Bedarfsgemein-
schaft gelebt haben (Abgleichsfälle). 2Abwei-
chend von Satz 1werden in den Abgleich nach
§ 2 Absatz 4 zum dritten Kalendervierteljahr
alle Personen einbezogen, die innerhalb des
dem Abgleich vorangegangenen Jahres Leis-
tungen bezogen haben oder mit Personen, die
Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch bezogen haben, in einer Bedarfs-
gemeinschaft gelebt haben.

(2) Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt
der Datenstelle der Rentenversicherung als
zentraler Vermittlungsstelle (Kopfstelle) zwi-
schen dem ersten und dem 15. des ersten
Monats, der auf den jeweiligen Abgleichs-
zeitraum folgt, für jeden Abgleichsfall einen
Anfragedatensatz mit der Kundennummer,
der Bedarfsgemeinschaftsnummer, dem Leis-
tungszeitraum und den in § 52 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
genannten Daten.

(3) 1Die Bundesagentur für Arbeit unterrich-
tet innerhalb von zwei Wochen die Stellen,
die die Leistungen bewilligt haben, über die
Ereignisse des Datenabgleichs nach § 2. 2Die

Unterrichtung kann unterbleiben, wenn die
aktuellen Ergebnisse von gespeicherten Er-
gebnissen des vorangegangenen Abgleichs
nicht oder nur unwesentlich abweichen.

§1a Verfahren bei den zugelassenen
kommunalen Trägern

1Die zugelassenen kommunalen Träger bezie-
hen in den Datenabgleich alle Personen ein,
die im Abgleichszeitraum von ihnen Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
erhalten haben oder mit Personen, die Leis-
tungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch bezogen haben, in einer Bedarfsge-
meinschaft gelebt haben. 2§ 1 Absatz 1 Satz 2
und Absatz 2 gilt entsprechend.

§1b Verfahren bei der Kopfstelle
(1) 1Die Kopfstelle

1. übermittelt der Bundesagentur für Arbeit
(als Träger der Arbeitsförderung), der
Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See, der Deutschen Post AG
(für die übrigen Träger der Rentenversi-
cherung und der Unfallversicherung), dem
Bundeszentralamt für Steuern und der
Zentralen Zulagenstelle für Altersvermö-
gen (Auskunftsstellen) bis zum Ende des
ersten Monats, der auf den Abgleichszeit-
raum folgt, die Anfragedatensätze; sie
übermittelt dem Bundeszentralamt für
Steuern einen um die Daten „Versiche-
rungsnummer“ und „Geburtsort“ vermin-
derten Anfragedatensatz,

2. veranlasst den Datenabgleich bei der Da-
tenstelle der Rentenversicherung nach § 2
Absatz 6.

2Kann eine Versicherungsnummer nicht er-
mittelt werden, erfolgt die Übermittlung nur,
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wenn ein Datenabgleich ohne Versiche-
rungsnummer möglich ist.

(2) Die Kopfstelle übermittelt der Bundes-
agentur für Arbeit und den zugelassenen
kommunalen Trägern zu von ihnen übermit-
telten Anfragedatensätzen die Antwortda-
tensätze in den Fällen

1. des § 52 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bis zum Ende des
zweiten Monats und

2. des § 52 Absatz 1 Satz 3 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bis zum Ende des
Monats,

der auf den Abgleichszeitraum folgt.

§2 Verfahren bei den Auskunftsstellen
und der Datenstelle der Renten-
versicherung

(1) 1Die Auskunftsstellen und die Datenstelle
der Rentenversicherung führen den Datenab-
gleich nach den Absätzen 2 bis 7 durch und
übermitteln die Antwortdatensätze bis zum
15. des zweiten Monats, der auf den Ab-
gleichszeitraum folgt, an die Kopfstelle. 2In
den Fällen des § 52 Absatz 1 Satz 3 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wird aus-
schließlich der Abgleich nach Absatz 6 mit
Ausnahme des Abgleichs mit Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende durchge-
führt. 3Die Datenstelle der Rentenversiche-
rung stellt in den Fällen des § 52 Absatz 1
Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
der Kopfstelle die Antwortdatensätze bis zum
25. des Monats, der auf den Abgleichszeit-
raum folgt, bereit. 4Die Übermittlung der
Antwortdatensätze beim Abgleich nach Ab-
satz 4 unterbleibt in Fällen, in denen dem
Bundeszentralamt für Steuern Kapitalerträge
und Zinserträge von insgesamt weniger als
10 Euro übermittelt worden sind.

(2) Die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See gleicht die ihr übermittelten
Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab
zur Feststellung der Dauer des Bezugs und
der monatlichen Höhe von laufenden Leis-
tungen und von Einmalzahlungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Abgleichs-
zeitraum.

(3) Die Deutsche Post AG gleicht die ihr
übermittelten Daten mit den bei ihr gespei-
cherten Daten ab zur Feststellung der Dauer
des Bezugs und der monatlichen Höhe von
laufenden Leistungen und von Einmalzahlun-
gen der gesetzlichen Rentenversicherung und
der Unfallversicherung im Abgleichszeit-
raum.

(4) Das Bundeszentralamt für Steuern gleicht
die ihm übermittelten Daten mit den bei ihm
gespeicherten Daten ab zur Feststellung

1. von Kapitalerträgen, für die ein Freistel-
lungsauftrag erteilt worden ist, und von
Namen und Anschrift des Empfängers des
Freistellungsauftrags,

2. von Zinserträgen, die auf Grund der Richt-
linie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni
2003 im Bereich der Besteuerung von
Zinserträgen (ABl. EU Nr. L 157 S. 38) mit-
geteilt wurden.

(5) Die Zentrale Zulagenstelle für Altersver-
mögen gleicht die ihr übermittelten Datenmit
den bei ihr gespeicherten Daten ab zur Fest-
stellung, ob und in welcher Höhe ein Kapital
nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht mehr
dem Zweck einer geförderten zusätzlichen
Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des
Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes
dient.

(6) Die Datenstelle der Rentenversicherung
gleicht die ihr übermittelten Daten mit den
bei ihr gespeicherten Daten ab zur Feststel-
lung von Zeiten einer geringfügigen Beschäf-
tigung und einer versicherungspflichtigen
Beschäftigung, zur Feststellung der Betriebs-
nummer, des Namens und der Anschrift des
Arbeitgebers sowie zur Feststellung des Be-
zugs von Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende im Abgleichszeitraum.

(7) Die Bundesagentur für Arbeit gleicht die
ihr übermittelten Daten nach § 1b Abs. 1 mit
den bei ihr gespeicherten Daten ab zur Fest-
stellung der Dauer des Bezugs und der mo-
natlichen Höhe von laufenden Leistungen
und von Einmalzahlungen der Bundesagentur
für Arbeit als Träger der Arbeitsförderung im
Abgleichszeitraum.
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§3 Anforderungen an die Daten-
übermittlung

(1) 1Das für die Datenübermittlung verwen-
dete Übermittlungsmedium und das Über-
mittlungsverfahren müssen dem Stand der
Technik entsprechend den Datenschutz und
die Datensicherheit gewährleisten, insbeson-
dere die Vertraulichkeit, die Unversehrtheit
und die Zurechenbarkeit der Daten sowie die
Authentizität von Absender und Empfänger
der Daten. 2Werden Mängel festgestellt, die
eine ordnungsgemäße Übernahme der Daten
beeinträchtigen, kann die Übernahme der
Daten ganz oder teilweise abgelehnt werden.
3Der Absender ist über die festgestellten
Mängel unter Beachtung der Verfahrens-
grundsätze (§ 4) zu unterrichten. 4Er kann die
zurückgewiesenen Datensätze unverzüglich
berichtigen und innerhalb des Zeitraumes des
§ 1 Abs. 2 erneut übermitteln.
(2) 1Die Auskunftsstellen und die Datenstelle
der Rentenversicherung haben den Eingang
der ihnen von der Kopfstelle zu übermitteln-
den Datensätze zu überwachen und die ein-
gegangenen Datensätze auf Vollständigkeit
zu überprüfen. 2Sie haben den Eingang und
das Ergebnis der Prüfung auf Vollständigkeit
der Kopfstelle unverzüglich mitzuteilen.
3Satz 1 gilt entsprechend
1. für die Kopfstelle hinsichtlich der ihr von

den Auskunftsstellen und der Datenstelle
der Rentenversicherung übermittelten
Antwortdatensätze,

2. für die Bundesagentur für Arbeit und die
zugelassenen kommunalen Träger hin-
sichtlich der ihnen von der Kopfstelle
übermittelten Datensätze nach § 1b
Abs. 2.

(3) Die Auskunftsstellen, die Datenstelle der
Rentenversicherung und die Kopfstelle haben
die ihnen übermittelten Daten unverzüglich
nach Abschluss des Abgleichs zu löschen.

§4 Einzelheiten des Datenabgleich-
verfahrens

1Die Einzelheiten des Datenabgleichverfah-
rens, insbesondere des Aufbaus der Daten-

sätze, der Übermittlung, der Prüfung und Be-
richtigung von Datensätzen legt die Kopf-
stelle in Verfahrensgrundsätzen fest. 2Die
Kopfstelle hat die Bundesagentur für Arbeit,
die zugelassenen kommunalen Träger und die
Auskunftsstellen an der Erarbeitung der Ver-
fahrensgrundsätzemit dem Ziel zu beteiligen,
einvernehmliche Festlegungen zu erreichen.

§5 Kosten der Kopfstelle
(1) Die Bundesagentur für Arbeit erstattet der
Kopfstelle den Aufwand für die Vermittlung
des Datenabgleichs nach § 52 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch.

(2) 1Für das Jahr 2017 wird der Kopfstelle für
die Vermittlung des Datenabgleichs ein Be-
trag in Höhe von 218 300 Euro abzüglich des
Betrages erstattet, der der Kopfstelle bereits
am 1. April 2017 erstattet wurde. 2Für die
Kosten der Entwicklung des monatlichen Da-
tenabgleichs nach §52 Absatz 1 Satz 3 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wird der
Kopfstelle einmalig ein Betrag in Höhe von
5500 Euro erstattet.

(3) 1Für das Jahr 2018 setzt sich der Erstat-
tungsbetrag zusammen aus dem Betrag von
267 000 Euro und dem Betrag, der der Lohn-
und Gehaltsentwicklung des Jahres 2016 im
öffentlichen Dienst des Bundes entspricht.
2Der Erstattungsbetrag wird auf volle hundert
Euro abgerundet.

(4) 1Für die Jahre ab 2019 setzt sich der Er-
stattungsbetrag zusammen aus dem im Vor-
jahr erstatteten Betrag und dem Betrag, der
der Lohn- und Gehaltsentwicklung des Vor-
vorjahres im öffentlichen Dienst des Bundes
entspricht. 2Der Erstattungsbetrag wird auf
volle hundert Euro abgerundet.

(5) Die Kopfstelle teilt der Bundesagentur für
Arbeit und dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales bis zum 30. September den Er-
stattungsbetrag für das Folgejahr mit.

(6) 1Der Erstattungsbetrag wird zum 1. April
des Jahres fällig, für das der Betrag erstattet
wird. 2Die nach Absatz 2 zu erstattenden Be-
träge werden zum 1. April 2018 fällig.
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§180 ErgänzendeAnforderungen anMaßnahmen

der beruflichen Weiterbildung
§181 Zulassungsverfahren
§182 Beirat
§183 Qualitätsprüfung
§184 Verordnungsermächtigung

Sechstes Kapitel
Ergänzende vergabespezifische
Regelungen

§185 Vergabespezifisches Mindestentgelt für
Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen

§§186 bis 279 (weggefallen)

Siebtes Kapitel
Weitere Aufgaben der Bundesagentur

Erster Abschnitt
Statistiken, Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung, Berichterstattung

§280 Aufgaben
§281 Arbeitsmarktstatistiken, Verordnungs-

ermächtigung
§282 Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

§282a Übermittlung von Daten
§282b Speicherung, Veränderung, Nutzung,

Übermittlung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Löschung von Daten für
die Ausbildungsvermittlung durch die
Bundesagentur

§283 Arbeitsmarktberichterstattung,
Weisungsrecht

Zweiter Abschnitt
Erteilung von Genehmigungen und
Erlaubnissen

Erster Unterabschnitt
Beschäftigung von Ausländerinnen
und Ausländern

§284 Arbeitsgenehmigung-EU für Staatsan-
gehörige der neuen EU-Mitgliedstaaten

§§285 und 286 (weggefallen)
§287 Gebühren für die Durchführung der Verein-

barungen über Werkvertrags-
arbeitnehmerinnen und Werkvertrags-
arbeitnehmer

§288 Verordnungsermächtigung und
Weisungsrecht

Zweiter Unterabschnitt
Beratung und Vermittlung durch Dritte

Erster Titel
Berufsberatung

§288a Untersagung der Berufsberatung
§289 Offenbarungspflicht
§290 Vergütungen

Zweiter Titel
Ausbildungsvermittlung und Arbeits-
vermittlung

§291 (weggefallen)
§292 Auslandsvermittlung, Anwerbung aus dem

Ausland
§§293 bis 295 (weggefallen)
§296 Vermittlungsvertrag zwischen Vermittlern

und Arbeitsuchenden
§296a Vergütungen bei Ausbildungsvermittlung
§297 Unwirksamkeit von Vereinbarungen
§298 Behandlung von Daten
§§299 und 300 (weggefallen)
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Dritter Titel
Verordnungsermächtigung

§301 Verordnungsermächtigung
§§302 und 303 (weggefallen)

Dritter Abschnitt
§§304 bis 308 (weggefallen)

Achtes Kapitel
Pflichten

Erster Abschnitt
Pflichten im Leistungsverfahren

Erster Unterabschnitt
Meldepflichten

§309 Allgemeine Meldepflicht
§310 Meldepflicht bei Wechsel der Zuständigkeit

Zweiter Unterabschnitt
Anzeige- und Bescheinigungspflichten

§311 Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei
Arbeitsunfähigkeit

§312 Arbeitsbescheinigung
§312a Arbeitsbescheinigung für Zwecke des über-

und zwischenstaatlichen Rechts
§313 Nebeneinkommensbescheinigung
§313a Elektronische Bescheinigung
§314 Insolvenzgeldbescheinigung

Dritter Unterabschnitt
Auskunfts-, Mitwirkungs- und
Duldungspflichten

§315 Allgemeine Auskunftspflicht Dritter
§316 Auskunftspflicht bei Leistung von

Insolvenzgeld
§317 Auskunftspflicht bei Kurzarbeitergeld und

Wintergeld
§318 Auskunftspflicht bei Maßnahmen der

beruflichen Aus- oder Weiterbildung,
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung

§319 Mitwirkungs- und Duldungspflichten

Vierter Unterabschnitt
Sonstige Pflichten

§320 Berechnungs-, Auszahlungs-,
Aufzeichnungs- und Anzeigepflichten

Zweiter Abschnitt
Schadensersatz bei Pflicht-
verletzungen

§321 Schadensersatz

Dritter Abschnitt
Verordnungsermächtigung und
Anordnungsermächtigung

§321a Verordnungsermächtigung
§322 Anordnungsermächtigung

Neuntes Kapitel
Gemeinsame Vorschriften für
Leistungen

Erster Abschnitt
Antrag und Fristen

§323 Antragserfordernis
§324 Antrag vor Leistung
§325 Wirkung des Antrages
§326 Ausschlußfrist für Gesamtabrechnung

Zweiter Abschnitt
Zuständigkeit

§327 Grundsatz

Dritter Abschnitt
Leistungsverfahren in Sonderfällen

§328 Vorläufige Entscheidung
§329 Einkommensberechnung in besonderen

Fällen
§330 Sonderregelungen für die Aufhebung von

Verwaltungsakten
§331 Vorläufige Zahlungseinstellung
§332 Übergang von Ansprüchen
§333 Aufrechnung
§334 Pfändung von Leistungen
§335 Erstattung von Beiträgen zur Kranken-,

Renten- und Pflegeversicherung
§336 Leistungsrechtliche Bindung
§336a Wirkung von Widerspruch und Klage

Vierter Abschnitt
Auszahlung von Geldleistungen

§337 Auszahlung im Regelfall

Fünfter Abschnitt
Berechnungsgrundsätze

§338 Allgemeine Berechnungsgrundsätze
§339 Berechnung von Zeiten
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Zehntes Kapitel
Finanzierung

Erster Abschnitt
Finanzierungsgrundsatz

§340 Aufbringung der Mittel

Zweiter Abschnitt
Beiträge und Verfahren

Erster Unterabschnitt
Beiträge

§341 Beitragssatz und Beitragsbemessung
§342 Beitragspflichtige Einnahmen Beschäftigter
§343 (weggefallen)
§344 Sonderregelungen für beitragspflichtige

Einnahmen Beschäftigter
§345 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger

Versicherungspflichtiger
§345a Pauschalierung der Beiträge
§345b Beitragspflichtige Einnahmen bei einem

Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag

Zweiter Unterabschnitt
Verfahren

§346 Beitragstragung bei Beschäftigten
§347 Beitragstragung bei sonstigen Versicherten
§348 Beitragszahlung für Beschäftigte
§349 Beitragszahlung für sonstige

Versicherungspflichtige
§349a Beitragstragung und Beitragszahlung bei

einem Versicherungspflichtverhältnis auf
Antrag

§350 Meldungen der Sozialversicherungsträger
§351 Beitragserstattung

Dritter Unterabschnitt
Verordnungsermächtigung,
Anordnungsermächtigung und
Ermächtigung zum Erlass von
Verwaltungsvorschriften

§352 Verordnungsermächtigung
§352a Anordnungsermächtigung
§353 Ermächtigung zum Erlaß von Verwaltungs-

vorschriften

Dritter Abschnitt
Umlagen

Erster Unterabschnitt
Winterbeschäftigungs-Umlage

§354 Grundsatz
§355 Höhe der Umlage

§356 Umlageabführung
§357 Verordnungsermächtigung

Zweiter Unterabschnitt
Umlage für das Insolvenzgeld

§358 Aufbringung der Mittel
§359 Einzug und Weiterleitung der Umlage
§360 Umlagesatz
§361 Verordnungsermächtigung
§362 (weggefallen)

Vierter Abschnitt
Beteiligung des Bundes

§363 Finanzierung aus Bundesmitteln
§364 Liquiditätshilfen
§365 Stundung von Darlehen

Fünfter Abschnitt
Rücklage und Versorgungsfonds

§366 Bildung und Anlage der Rücklage
§366a Versorgungsfonds

Elftes Kapitel
Organisation und Datenschutz

Erster Abschnitt
Bundesagentur für Arbeit

§367 Bundesagentur für Arbeit
§368 Aufgaben der Bundesagentur
§369 Besonderheiten zum Gerichtsstand
§370 Beteiligung an Gesellschaften

Zweiter Abschnitt
Selbstverwaltung

Erster Unterabschnitt
Verfassung

§371 Selbstverwaltungsorgane
§372 Satzung und Anordnungen
§373 Verwaltungsrat
§374 Verwaltungsausschüsse
§375 Amtsdauer
§376 Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen

Zweiter Unterabschnitt
Berufung und Abberufung

§377 Berufung und Abberufung der Mitglieder
§378 Berufungsfähigkeit
§379 Vorschlagsberechtigte Stellen

Dritter Unterabschnitt
Neutralitätsausschuss

§380 Neutralitätsausschuss

III SGB III: Arbeitsförderung Inhaltsübersicht

III

130 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


Dritter Abschnitt
Vorstand und Verwaltung

§381 Vorstand der Bundesagentur

§382 Rechtsstellung der Vorstandsmitglieder

§383 Geschäftsführung der Agenturen für Arbeit

§384 Geschäftsführung der Regionaldirektionen

§385 Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt

§386 Innenrevision

§387 Personal der Bundesagentur

§388 Ernennung der Beamtinnen und Beamten

§389 Anstellungsverhältnisse oberster
Führungskräfte

§390 Außertarifliche Arbeitsbedingungen und
Vergütungen

§391 (weggefallen)

§392 Obergrenzen für Beförderungsämter

Vierter Abschnitt
Aufsicht

§393 Aufsicht

Fünfter Abschnitt
Datenschutz

§394 Verarbeitung von Sozialdaten durch die
Bundesagentur

§395 Datenübermittlung an Dritte; Verarbeitung
von Sozialdaten durch nicht-öffentliche
Stellen

§396 Kennzeichnungs- und Maßregelungsverbot

§397 Automatisierter Datenabgleich

§398 Datenübermittlung durch beauftragte Dritte

§§399 bis 403 (weggefallen)

Zwölftes Kapitel
Bußgeldvorschriften

Erster Abschnitt
Bußgeldvorschriften

§404 Bußgeldvorschriften

§405 Zuständigkeit, Vollstreckung und
Unterrichtung

Zweiter Abschnitt

§§406 und 407 (weggefallen)

Dreizehntes Kapitel
Sonderregelungen

Erster Abschnitt
Sonderregelungen im Zusammenhang
mit der Herstellung der Einheit
Deutschlands

§408 Besondere Bezugsgröße und Beitrags-
bemessungsgrenze

§§409 bis 416a (weggefallen)

Zweiter Abschnitt
Ergänzungen für übergangsweise
mögliche Leistungen und zeitweilige
Aufgaben

§417 Sonderregelung zum Bundesprogramm
„Ausbildungsplätze sichern“

§418 Tragung der Beiträge zur Arbeitsförderung
bei Beschäftigung älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer

§419 (weggefallen)

§420 Versicherungsfreiheit von Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des Programms Soziale
Teilhabe am Arbeitsmarkt

§421 Förderung der Teilnahme an Sprachkursen

§421a Arbeiten in Maßnahmen des Arbeitsmarkt-
programms Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen

§421b Erprobung einer zentralen Servicestelle für
anerkennungssuchende Fachkräfte im
Ausland

§421c Vorübergehende Sonderregelungen im
Zusammenhang mit Kurzarbeit

§421d Vorübergehende Sonderregelungen zum
Arbeitslosengeld

§ 421e Vorübergehende Sonderregelungen im
Zusammenhang mit dem Austritt des
Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland aus der Europäischen Union

Dritter Abschnitt
Grundsätze bei Rechtsänderungen

§422 Leistungen der aktiven Arbeitsförderung

§§423 und 424 (weggefallen)
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Vierter Abschnitt
Sonderregelungen im Zusammenhang
mit der Einordnung des Arbeits-
förderungsrechts in das Sozial-
gesetzbuch

§425 Übergang von der Beitrags- zur
Versicherungspflicht

§§426 und 427 (weggefallen)
§427a Gleichstellung von Mutterschaftszeiten
§428 Arbeitslosengeld unter erleichterten

Voraussetzungen
§429 (weggefallen)
§430 Sonstige Entgeltersatzleistungen
§§431 bis 433 (weggefallen)

Fünfter Abschnitt
Übergangsregelungen auf Grund von
Änderungsgesetzen

§434 Gesetz zur Reform der Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit

§434a bis 434x (weggefallen)
§435 Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der

Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat
§436 Zweites Gesetz für moderne Dienst-

leistungen am Arbeitsmarkt
§437 Drittes Gesetz für moderne Dienst-

leistungen am Arbeitsmarkt
§438 (weggefallen)
§439 Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten

Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Gesetze

§440 Gesetz zur Neuausrichtung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente

§441 Bürgerentlastungsgesetz Kranken-
versicherung

§442 Beschäftigungschancengesetz
§443 Gesetz zur Verbesserung der

Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt
§444 Gesetz zu Änderungen im Bereich der

geringfügigen Beschäftigung
§444a Gesetz zur Stärkung der beruflichen

Weiterbildung und des Versicherungs-
schutzes in der Arbeitslosenversicherung

§445 Fünfundzwanzigstes Gesetz zur Änderung
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

§445a Gesetz zur Anpassung der Berufs-
ausbildungsbeihilfe und des Ausbildung-
sgeldes

§446 Zweites Gesetz zur Stärkung der
pflegerischenVersorgung und zur Änderung
weiterer Vorschriften

§447 Gesetz zur Stärkung der Chancen für
Qualifizierung und für mehr Schutz in der
Arbeitslosenversicherung

§448 Gesetz zur Förderung der Ausbildung und
Beschäftigung von Ausländerinnen und
Ausländern

§449 Gesetz zur Modernisierung und Stärkung
der beruflichen Bildung

§450 Gesetz zur Förderung der beruflichen
Weiterbildung im Strukturwandel und zur
Weiterentwicklung der Ausbildungs-
förderung

§451 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Gesetze
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

Erster Abschnitt
Grundsätze

§1 Ziele der Arbeitsförderung
(1) 1Die Arbeitsförderung soll dem Entstehen von Ar-
beitslosigkeit entgegenwirken, die Dauer der Arbeits-
losigkeit verkürzen und den Ausgleich von Angebot
und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeits-
markt unterstützen. 2Dabei ist insbesondere durch die
Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähig-
keit Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. 3Die
Gleichstellung von Frauen und Männern ist als durch-
gängiges Prinzip der Arbeitsförderung zu verfolgen.
4Die Arbeitsförderung soll dazu beitragen, dass ein
hoher Beschäftigungsstand erreicht und die Beschäf-
tigungsstruktur ständig verbessert wird. 5Sie ist so
auszurichten, dass sie der beschäftigungspolitischen
Zielsetzung der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik
der Bundesregierung entspricht.
(2) Die Leistungen der Arbeitsförderung sollen insbe-
sondere
1. die Transparenz auf dem Ausbildungs- und Ar-

beitsmarkt erhöhen, die berufliche und regionale
Mobilität unterstützen und die zügige Besetzung
offener Stellen ermöglichen,

2. die individuelle Beschäftigungsfähigkeit durch Er-
halt und Ausbau von Fertigkeiten, Kenntnissen und
Fähigkeiten fördern,

3. unterwertiger Beschäftigung entgegenwirken und
4. die berufliche Situation von Frauen verbessern, in-

dem sie auf die Beseitigung bestehender Nachteile
sowie auf die Überwindung eines geschlechtsspezi-
fisch geprägten Ausbildungs- und Arbeitsmarktes
hinwirken und Frauen mindestens entsprechend ih-
rem Anteil an den Arbeitslosen und ihrer relativen
Betroffenheit von Arbeitslosigkeit gefördert werden.

(3) 1Die Bundesregierung soll mit der Bundesagentur
zur Durchführung der Arbeitsförderung Rahmenziele
vereinbaren. 2Diese dienen der Umsetzung der Grund-
sätze dieses Buches. 3Die Rahmenziele werden spä-
testens zu Beginn einer Legislaturperiode überprüft.

§2 Zusammenwirken mit den Agenturen für
Arbeit

(1) Die Agenturen für Arbeit erbringen insbesondere
Dienstleistungen für Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, indem sie

1. Arbeitgeber regelmäßig über Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktentwicklungen, Ausbildungsuchende,
Fachkräfteangebot und berufliche Bildungsmaß-
nahmen informieren sowie auf den Betrieb zuge-
schnittene Arbeitsmarktberatung und Vermittlung
anbieten und

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Vorbe-
reitung der Berufswahl und zur Erschließung ihrer
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten beraten,
Vermittlungsangebote zur Ausbildungs- oder Ar-
beitsaufnahme entsprechend ihren Fähigkeiten
unterbreiten sowie sonstige Leistungen der Ar-
beitsförderung erbringen.

(2) 1Die Arbeitgeber haben bei ihren Entscheidungen
verantwortungsvoll deren Auswirkungen auf die Be-
schäftigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und von Arbeitslosen und damit die Inanspruch-
nahme von Leistungen der Arbeitsförderung einzube-
ziehen. 2Sie sollen dabei insbesondere
1. im Rahmen ihrer Mitverantwortung für die Ent-

wicklung der beruflichen Leistungsfähigkeit der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Anpas-
sung an sich ändernde Anforderungen sorgen,

2. vorrangig durch betriebliche Maßnahmen die In-
anspruchnahme von Leistungen der Arbeitsförde-
rung sowie Entlassungen von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern vermeiden,

3. Arbeitnehmer vor der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses frühzeitig über die Notwendigkeit eige-
ner Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen
Beschäftigung sowie über die Verpflichtung zur
Meldung nach §38 Abs. 1 bei der Agentur für Ar-
beit informieren, sie hierzu freistellen und die Teil-
nahme an erforderlichen Maßnahmen der berufli-
chen Weiterbildung ermöglichen.

(3) 1Die Arbeitgeber sollen die Agenturen für Arbeit
frühzeitig über betriebliche Veränderungen, die Aus-
wirkungen auf die Beschäftigung haben können, un-
terrichten. 2Dazu gehören insbesondere Mitteilungen
über
1. zu besetzende Ausbildungs- und Arbeitsstellen,
2. geplante Betriebserweiterungen und den damit

verbundenen Arbeitskräftebedarf,
3. die Qualifikationsanforderungen an die einzustel-

lenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
4. geplante Betriebseinschränkungen oder Betriebs-

verlagerungen sowie die damit verbundenen Aus-
wirkungen und
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5. Planungen, wie Entlassungen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern vermieden oder Übergän-
ge in andere Beschäftigungsverhältnisse organi-
siert werden können.

(4) 1Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben
bei ihren Entscheidungen verantwortungsvoll deren
Auswirkungen auf ihre beruflichenMöglichkeiten ein-
zubeziehen. 2Sie sollen insbesondere ihre berufliche
Leistungsfähigkeit den sich änderndenAnforderungen
anpassen.
(5) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben
zur Vermeidung oder zur Beendigung von Arbeitslo-
sigkeit insbesondere
1. ein zumutbares Beschäftigungsverhältnis fortzu-

setzen,
2. eigenverantwortlich nach Beschäftigung zu su-

chen, bei bestehendem Beschäftigungsverhältnis
frühzeitig vor dessen Beendigung,

3. eine zumutbare Beschäftigung aufzunehmen und
4. an einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme

teilzunehmen.

§3 Leistungen der Arbeitsförderung
(1) Leistungen der Arbeitsförderung sind Leistungen
nachMaßgabe des Dritten und Vierten Kapitels dieses
Buches.
(2) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind Leis-
tungen nach Maßgabe des Dritten Kapitels dieses
Buches und Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiter-
bildung.
(3) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind Er-
messensleistungen mit Ausnahme
1. des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins

nach § 45 Absatz 7,
2. der Berufsausbildungsbeihilfe während der ersten

Berufsausbildung oder einer berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme,

3. der Leistung zur Vorbereitung auf den nachträgli-
chen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines
gleichwertigen Schulabschlusses im Rahmen einer
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme,

4. der Weiterbildungskosten zum nachträglichen Er-
werb eines Berufsabschlusses, des Hauptschulab-
schlusses oder eines gleichwertigen Schulab-
schlusses,

5. des Kurzarbeitergeldes bei Arbeitsausfall,
6. des Wintergeldes,

7. der Leistungen zur Förderung der Teilnahme an
Transfermaßnahmen,

8. der besonderen Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben und

9. des Arbeitslosengeldes bei beruflicher Weiterbil-
dung.

(4) Entgeltersatzleistungen sind
1. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit und bei be-

ruflicher Weiterbildung,
2. Teilarbeitslosengeld bei Teilarbeitslosigkeit,
3. Übergangsgeld bei Teilnahme an Maßnahmen zur

Teilhabe am Arbeitsleben,
4. Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfall,
5. Insolvenzgeld bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeit-

gebers.

§4 Vorrang der Vermittlung
(1) Die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit hat Vor-
rang vor den Leistungen zum Ersatz des Arbeitsent-
gelts bei Arbeitslosigkeit.
(2) 1Der Vermittlungsvorrang gilt auch im Verhältnis zu
den sonstigen Leistungen der aktiven Arbeitsförde-
rung, es sei denn, die Leistung ist für eine dauerhafte
Eingliederung erforderlich. 2Von der Erforderlichkeit für
die dauerhafte Eingliederung ist insbesondere auszu-
gehen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
mit fehlendem Berufsabschluss an einer nach § 81 ge-
förderten beruflichen Weiterbildung teilnehmen.

§5 Vorrang der aktiven Arbeitsförderung
Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind ent-
sprechend ihrer jeweiligen Zielbestimmung und den
Ergebnissen der Beratungs- und Vermittlungsgesprä-
che einzusetzen, um sonst erforderliche Leistungen
zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslosigkeit
nicht nur vorübergehend zu vermeiden und dem Ent-
stehen von Langzeitarbeitslosigkeit vorzubeugen.

§6 (weggefallen)

§7 Auswahl von Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung

1Bei der Auswahl von Ermessensleistungen der akti-
ven Arbeitsförderung hat die Agentur für Arbeit unter
Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit die für den Einzelfall am besten geeigne-
te Leistung oder Kombination von Leistungen zu
wählen. 2Dabei ist grundsätzlich auf
1. die Fähigkeiten der zu fördernden Personen,
2. die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes und
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3. den anhand der Ergebnisse der Beratungs- und
Vermittlungsgespräche ermittelten arbeitsmarkt-
politischen Handlungsbedarf

abzustellen.

§8 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
(1) Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sollen
in ihrer zeitlichen, inhaltlichen und organisatorischen
Ausgestaltung die Lebensverhältnisse von Frauen und
Männern berücksichtigen, die aufsichtsbedürftige
Kinder betreuen und erziehen oder pflegebedürftige
Personen betreuen oder nach diesen Zeiten wieder in
die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen.

(2) 1Berufsrückkehrende sollen die zu ihrer Rückkehr in
die Erwerbstätigkeit notwendigen Leistungen der ak-
tiven Arbeitsförderung unter den Voraussetzungen
dieses Buches erhalten. 2Hierzu gehören insbesondere
Beratung und Vermittlung sowie die Förderung der
beruflichen Weiterbildung durch Übernahme der Wei-
terbildungskosten.

§9 Ortsnahe Leistungserbringung
(1) 1Die Leistungen der Arbeitsförderung sollen vor-
rangig durch die örtlichen Agenturen für Arbeit er-
bracht werden. 2Dabei haben die Agenturen für Arbeit
die Gegebenheiten des örtlichen und überörtlichen
Arbeitsmarktes zu berücksichtigen.

(2) 1Die Agenturen für Arbeit sollen die Vorgänge am
Arbeitsmarkt besser durchschaubar machen. 2Sie ha-
ben zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf
dem örtlichen und überörtlichen Arbeitsmarkt beizu-
tragen. 3Der Einsatz der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist
zur Verbesserung der Wirksamkeit und Steuerung re-
gelmäßig durch die Agenturen für Arbeit zu überprü-
fen. 4Dazu ist ein regionales Arbeitsmarktmonitoring
einzurichten. 5Arbeitsmarktmonitoring ist ein System
wiederholter Beobachtungen, Bilanzierungen, Trend-
beschreibungen und Bewertungen der Vorgänge auf
dem Arbeitsmarkt einschließlich der den Arbeits-
marktausgleich unterstützenden Maßnahmen.

(3) 1Die Agenturen für Arbeit arbeiten zur Erfüllung
ihrer Aufgaben mit den Gemeinden, Kreisen und Be-
zirken sowie den weiteren Beteiligten des örtlichen
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes zusammen, insbe-
sondere mit den

1. Leistungsträgern im Sinne des § 12 des Ersten Bu-
ches sowie Trägern von Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und dem Asylbewerber-
leistungsgesetz,

2. Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber so-
wie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

3. Kammern und berufsständischen Organisationen,
4. Ausländerbehörden und dem Bundesamt für Mi-

gration und Flüchtlinge,
5. allgemein- und berufsbildenden Schulen und Stel-

len der Schulverwaltung sowie Hochschulen,
6. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen
und Diensten des Gesundheitswesens sowie

7. Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Dritten,
die Leistungen nach diesem Buch erbringen.

2Die Zusammenarbeit mit den Stellen nach Satz 1 er-
folgt auf der Grundlage der Gegenseitigkeit insbeson-
dere, um
1. eine gleichmäßige oder gemeinsameDurchführung

von Maßnahmen zu beraten oder zu sichern und
2. Leistungsmissbrauch zu verhindern oder aufzude-

cken.

3Die Agenturen für Arbeit sollen ihre Planungen
rechtzeitig mit Trägern von Maßnahmen der Arbeits-
förderung erörtern.

§9a Zusammenarbeit mit den für die
Wahrnehmung der Aufgaben der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende zuständigen
gemeinsamen Einrichtungen und
zugelassenen kommunalen Trägern

1Beziehen erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach
dem Zweiten Buch auch Leistungen der Arbeitsförde-
rung, so sind die Agenturen für Arbeit verpflichtet, eng
mit den für die Wahrnehmung der Aufgaben der
Grundsicherung für Arbeitsuchende zuständigen ge-
meinsamen Einrichtungen und zugelassenen kommu-
nalen Trägern zusammenzuarbeiten. 2Sie unterrichten
diese unverzüglich über die ihnen insoweit bekannten,
für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende erforderlichen Tatsachen,
insbesondere über
1. die für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sin-

ne des Zweiten Buches vorgesehenen und er-
brachten Leistungen der aktiven Arbeitsförderung,

2. Feststellungen zu diesen Personen, die entspre-
chend § 37 Absatz 1 bei einer Berufsberatung nach
§ 31 Satz 2 getroffen werden, sowie

3. die bei diesen Personen eintretenden Sperrzeiten.

§10 (weggefallen)
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§11 Eingliederungsbilanz
(1) 1Die Bundesagentur und jede Agentur für Arbeit
erstellen nach Abschluss eines Haushaltsjahres über
ihre Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförde-
rung eine Eingliederungsbilanz. 2Die Eingliederungs-
bilanzen müssen vergleichbar sein und sollen Auf-
schluss über den Mitteleinsatz, die geförderten Perso-
nengruppen und die Wirkung der Förderung geben.
(2) 1Die Eingliederungsbilanzen sollen insbesondere
Angaben enthalten zu
1. dem Anteil der Gesamtausgaben an den zugewie-

senen Mitteln sowie zu den Ausgaben für die ein-
zelnen Leistungen und ihrem Anteil an den Ge-
samtausgaben,

2. den durchschnittlichen Ausgaben für die einzelnen
Leistungen je geförderte Arbeitnehmerin und je ge-
förderten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der
besonders förderungsbedürftigen Personengrup-
pen, insbesondere Langzeitarbeitslose, schwerbe-
hinderte Menschen, Ältere, Berufsrückkehrende
und Personen mit geringer Qualifikation,

3. der Beteiligung besonders förderungsbedürftiger
Personengruppen an den einzelnen Leistungen unter
Berücksichtigung ihres Anteils an den Arbeitslosen,

4. der Beteiligung von Frauen an Maßnahmen der
aktiven Arbeitsförderung unter Berücksichtigung
ihres Anteils an den Arbeitslosen und ihrer relati-
ven Betroffenheit von Arbeitslosigkeit sowie An-
gaben zu Maßnahmen, die zu einer gleichberech-
tigten Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt bei-
getragen haben,

5. dem Verhältnis der Zahl der Arbeitslosen, die in
eine nicht geförderte Beschäftigung vermittelt
wurden, zu der Zahl aller Abgänge aus Arbeitslo-
sigkeit in eine nicht geförderte Beschäftigung
(Vermittlungsquote); dabei sind besonders förde-
rungsbedürftige Personengruppen gesondert aus-
zuweisen,

6. dem Verhältnis
a) der Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, die sechsMonate nach Abschluss einer
Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung nicht
mehr arbeitslos sind, sowie

b) der Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die nach angemessener Zeit im An-
schluss an eine Maßnahme der aktiven Ar-
beitsförderung sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt sind,

jeweils zu der Zahl der geförderten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in den einzelnen Maß-
nahmebereichen; dabei sind besonders förde-
rungsbedürftige Personengruppen gesondert aus-
zuweisen,

7. der Entwicklung der Rahmenbedingungen für die
Eingliederung auf dem regionalen Arbeitsmarkt,

8. der Veränderung der Maßnahmen im Zeitverlauf,

9. der Arbeitsmarktsituation von Personen mit Mi-
grationshintergrund.

2Die Zentrale der Bundesagentur stellt den Agenturen
für Arbeit einheitliche Berechnungsmaßstäbe zu den
einzelnen Angaben zur Verfügung, um die Vergleich-
barkeit der Eingliederungsbilanzen sicherzustellen.

(3) 1Die Eingliederungsbilanzen der Agenturen für Ar-
beit sind mit den Beteiligten des örtlichen Arbeits-
marktes zu erörtern. 2Dazu sind sie um einen Teil zu
ergänzen, der weiteren Aufschluss gibt über die Leis-
tungen und ihre Wirkungen auf den örtlichen Arbeits-
markt, Aufschluss über die Konzentration der Maß-
nahmen auf einzelne Träger sowie Aufschluss über die
Zusammensetzung der Maßnahmen zur Aktivierung
und beruflichen Eingliederung sowie über die an die-
sen Maßnahmen teilnehmenden Personen und deren
weitere Eingliederung in den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt.

(4) Die Eingliederungsbilanzen sind bis zum 31. Okto-
ber des folgenden Jahres fertigzustellen und zu veröf-
fentlichen.

Zweiter Abschnitt
Berechtigte

§12 Geltung der Begriffsbestimmungen
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Begriffsbestim-
mungen sind nur für dieses Buch maßgeblich.

§13 Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses
Buches sind auch Heimarbeiterinnen und Heimarbei-
ter (§ 12 Abs. 2 des Vierten Buches).

§14 Auszubildende
Auszubildende sind die zur Berufsausbildung Be-
schäftigten und Teilnehmende an nach diesem Buch
förderungsfähigen berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen sowie Teilnehmer an einer Einstiegsqua-
lifizierung.
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§15 Ausbildung- und Arbeitsuchende
1Ausbildungsuchende sind Personen, die eine Berufs-
ausbildung suchen. 2Arbeitsuchende sind Personen,
die eine Beschäftigung als Arbeitnehmerin oder Ar-
beitnehmer suchen. 3Dies gilt auch, wenn sie bereits
eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit
ausüben.

§16 Arbeitslose
(1) Arbeitslose sind Personen, die wie beim Anspruch
auf Arbeitslosengeld
1. vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsver-

hältnis stehen,
2. eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen

und dabei den Vermittlungsbemühungen der
Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen und

3. sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet
haben.

(2) An Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
Teilnehmende gelten als nicht arbeitslos.

§17 Drohende Arbeitslosigkeit
Von Arbeitslosigkeit bedroht sind Personen, die
1. versicherungspflichtig beschäftigt sind,
2. alsbald mit der Beendigung der Beschäftigung

rechnen müssen und
3. voraussichtlich nach Beendigung der Beschäfti-

gung arbeitslos werden.

§18 Langzeitarbeitslose
(1) 1Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die ein Jahr
und länger arbeitslos sind. 2Die Teilnahme an einer
Maßnahme nach § 45 sowie Zeiten einer Erkrankung
oder sonstiger Nicht-Erwerbstätigkeit bis zu sechs Wo-
chen unterbrechen die Dauer der Arbeitslosigkeit nicht.
(2) Für Leistungen, die Langzeitarbeitslosigkeit vo-
raussetzen, bleiben folgende Unterbrechungen der
Arbeitslosigkeit innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren unberücksichtigt:
1. Zeiten einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförde-

rung oder zur Eingliederung in Arbeit nach dem
Zweiten Buch,

2. Zeiten einer Krankheit, einer Pflegebedürftigkeit
oder eines Beschäftigungsverbots nach dem Mut-
terschutzgesetz,

3. Zeiten der Betreuung und Erziehung aufsichtsbe-
dürftiger Kinder oder der Betreuung pflegebedürf-
tiger Personen,

4. Zeiten eines Integrationskurses nach § 43 des
Aufenthaltsgesetzes oder einer berufsbezogenen
Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufent-
haltsgesetzes sowie Zeiten einer Maßnahme, die
für die Feststellung der Gleichwertigkeit der im
Ausland erworbenen Berufsqualifikation mit einer
inländischen Berufsqualifikation, für die Erteilung
der Befugnis zur Berufsausübung oder für die Er-
teilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbe-
zeichnung erforderlich ist,

5. Beschäftigungen oder selbständige Tätigkeiten bis
zu einer Dauer von insgesamt sechs Monaten,

6. Zeiten, in denen eine Beschäftigung rechtlich nicht
möglich war, und

7. kurze Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit ohne
Nachweis.

(3) Ergibt sich der Sachverhalt einer unschädlichen
Unterbrechung üblicherweise nicht aus den Unterla-
gen der Arbeitsvermittlung, so reicht Glaubhaftma-
chung aus.

§19 Behinderte Menschen
(1) Behindert im Sinne dieses Buches sind Menschen,
deren Aussichten, am Arbeitsleben teilzuhaben oder
weiter teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Be-
hinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 des Neunten Buches
nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind
und die deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben
benötigen, einschließlich lernbehinderter Menschen.

(2) Behinderten Menschen stehen Menschen gleich,
denen eine Behinderung mit den in Absatz 1 genann-
ten Folgen droht.

§20 Berufsrückkehrende
Berufsrückkehrende sind Frauen und Männer, die

1. ihre Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit oder
eine betriebliche Berufsausbildung wegen der Be-
treuung und Erziehung von aufsichtsbedürftigen
Kindern oder der Betreuung pflegebedürftiger Per-
sonen unterbrochen haben und

2. in angemessener Zeit danach in die Erwerbstätig-
keit zurückkehren wollen.

§21 Träger
Träger sind natürliche oder juristische Personen oder
Personengesellschaften, die Maßnahmen der Arbeits-
förderung selbst durchführen oder durch Dritte durch-
führen lassen.
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Dritter Abschnitt
Verhältnis der Leistungen aktiver Arbeits-

förderung zu anderen Leistungen

§22 Verhältnis zu anderen Leistungen
(1) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung dürfen
nur erbracht werden, wenn nicht andere Leistungs-
träger oder andere öffentlich-rechtliche Stellen zur Er-
bringung gleichartiger Leistungen gesetzlich ver-
pflichtet sind.

(1a) Leistungen nach § 82 dürfen nur erbracht werden,
wenn die berufliche Weiterbildung nicht auf ein nach
§ 2 Absatz 1 des Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setzes förderfähiges Fortbildungsziel vorbereitet.

(2) 1Allgemeine und besondere Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben dürfen nur erbracht werden, so-
fern nicht ein anderer Rehabilitationsträger im Sinne
des Neunten Buches zuständig ist. 2Der Eingliede-
rungszuschuss für besonders betroffene schwerbehin-
derte Menschen nach § 90 Absatz 2 bis 4 und Zu-
schüsse zur Ausbildungsvergütung für schwerbehin-
derte Menschen nach § 73 dürfen auch dann erbracht
werden, wenn ein anderer Leistungsträger zur Erbrin-
gung gleichartiger Leistungen gesetzlich verpflichtet
ist oder, ohne gesetzlich verpflichtet zu sein, Leistun-
gen erbringt. 3In diesem Fall werden die Leistungen
des anderen Leistungsträgers angerechnet.

(3) 1Soweit Leistungen zur Förderung der Berufsaus-
bildung und zur Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung der Sicherung des Lebensunterhaltes dienen,
gehen sie der Ausbildungsbeihilfe nach § 44 des
Strafvollzugsgesetzes vor. 2Die Leistungen für Gefan-
gene dürfen die Höhe der Ausbildungsbeihilfe nach
§ 44 des Strafvollzugsgesetzes nicht übersteigen. 3Sie
werden den Gefangenen nach einer Förderzusage der
Agentur für Arbeit in Vorleistung von den Ländern
erbracht und von der Bundesagentur erstattet.

(4) 1Folgende Leistungen des Dritten Kapitels werden
nicht an oder für erwerbsfähige Leistungsberechtigte
im Sinne des Zweiten Buches erbracht:

1. Leistungen nach § 35,

2. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Ein-
gliederung nach dem Zweiten Abschnitt,

3. Leistungen zur Berufsausbildung nach dem Vierten
Unterabschnitt des Dritten Abschnitts und Leistun-
gen nach § 54a,

4. Leistungen zur beruflichen Weiterbildung nach
dem Vierten Abschnitt, mit Ausnahme von Leis-

tungen nach § 82 Absatz 6, und Leistungen nach
den §§ 131a und 131b,

5. Leistungen zur Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach dem Ersten
Unterabschnitt des Fünften Abschnitts,

6. Leistungen der Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben nach den §§ 112 bis 114, 115 Num-
mer 1 bis 3 mit Ausnahme berufsvorbereitender
Bildungsmaßnahmen und der Berufsausbildungs-
beihilfe, § 116 Absatz 1, 2 und 6, den §§ 117, 118
Satz 1 Nummer 1 und 3 sowie den §§ 119 bis 121,
127 und 128.

2Sofern die Bundesagentur für die Erbringung von
Leistungen nach § 35 besondere Dienststellen nach
§ 367 Abs. 2 Satz 2 eingerichtet oder zusätzliche Ver-
mittlungsdienstleistungen agenturübergreifend orga-
nisiert hat, erbringt sie die dort angebotenen Vermitt-
lungsleistungen abweichend von Satz 1 auch an oder
für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des
Zweiten Buches. 3Eine Leistungserbringung an oder
für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des
Zweiten Buches nach den Grundsätzen der §§ 88
bis 92 des Zehnten Buches bleibt ebenfalls unberührt.
4Die Agenturen für Arbeit dürfen Aufträge nach Satz 3
zur Ausbildungsvermittlung nur aus wichtigem Grund
ablehnen. 5Satz 1 gilt nicht für erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte im Sinne des Zweiten Buches, die
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Teilarbeits-
losengeld haben; die Sätze 2 bis 4 finden insoweit
keine Anwendung.

§23 Vorleistungspflicht der Arbeitsförderung
(1) Solange und soweit eine vorrangige Stelle Leis-
tungen nicht gewährt, sind Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung so zu erbringen, als wenn die Ver-
pflichtung dieser Stelle nicht bestünde.
(2) 1Hat die Agentur für Arbeit für eine andere öffent-
lich-rechtliche Stelle vorgeleistet, ist die zur Leistung
verpflichtete öffentlich-rechtliche Stelle der Bundes-
agentur erstattungspflichtig. 2Für diese Erstattungsan-
sprüche gelten die Vorschriften des Zehnten Buches
über die Erstattungsansprüche der Sozialleistungsträ-
ger untereinander entsprechend.
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Zweites Kapitel
Versicherungspflicht

Erster Abschnitt
Beschäftigte, Sonstige Versicherungspflichtige

§24 Versicherungspflichtverhältnis
(1) In einem Versicherungspflichtverhältnis stehen
Personen, die als Beschäftigte oder aus sonstigen
Gründen versicherungspflichtig sind.
(2) Das Versicherungspflichtverhältnis beginnt für Be-
schäftigte mit dem Tag des Eintritts in das Beschäfti-
gungsverhältnis odermit dem Tagnach demErlöschen
der Versicherungsfreiheit, für die sonstigen Versiche-
rungspflichtigen mit dem Tag, an dem erstmals die
Voraussetzungen für die Versicherungspflicht erfüllt
sind.
(3) Das Versicherungspflichtverhältnis für Beschäftigte
besteht während eines Arbeitsausfalls mit Entgelt-
ausfall im Sinne der Vorschriften über das Kurzarbei-
tergeld fort.
(4) Das Versicherungspflichtverhältnis endet für Be-
schäftigte mit dem Tag des Ausscheidens aus dem
Beschäftigungsverhältnis odermit dem Tag vor Eintritt
der Versicherungsfreiheit, für die sonstigen Versiche-
rungspflichtigen mit dem Tag, an dem die Vorausset-
zungen für die Versicherungspflicht letztmals erfüllt
waren.

§25 Beschäftigte
(1) 1Versicherungspflichtig sind Personen, die gegen
Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung be-
schäftigt (versicherungspflichtige Beschäftigung) sind.
2Die folgenden Personen stehen Beschäftigten zur
Berufsausbildung im Sinne des Satzes 1 gleich:
1. Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbil-

dungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in
einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet
werden,

2. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dualen Studi-
engängen und

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungen
mit Abschnitten des schulischen Unterrichts und
der praktischen Ausbildung, für die ein Ausbil-
dungsvertrag und Anspruch auf Ausbildungsver-
gütung besteht (praxisintegrierte Ausbildungen).

(2) 1Bei Wehrdienstleistenden und Zivildienstleisten-
den, denen nach gesetzlichen Vorschriften für die Zeit
ihres Dienstes Arbeitsentgelt weiterzugewähren ist,

gilt das Beschäftigungsverhältnis durch den Wehr-
dienst oder Zivildienst als nicht unterbrochen. 2Perso-
nen, die nach dem Vierten Abschnitt des Soldaten-
gesetzes Wehrdienst leisten, sind in dieser Beschäfti-
gung nicht nach Absatz 1 versicherungspflichtig; sie
gelten als Wehrdienst Leistende im Sinne des § 26
Abs. 1 Nr. 2. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Per-
sonen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art
nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes,
wenn sie den Einsatzunfall in einem Versicherungs-
pflichtverhältnis erlitten haben.

§26 Sonstige Versicherungspflichtige
(1) Versicherungspflichtig sind

1. Jugendliche, die in Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation nach § 51 des Neunten Buches
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten,
die ihnen eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt ermöglichen sollen, sowie Perso-
nen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine
Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen,

2. Personen, die nach Maßgabe des Wehrpflicht-
gesetzes, des § 58b des Soldatengesetzes oder des
Zivildienstgesetzes Wehrdienst oder Zivildienst
leisten und während dieser Zeit nicht als Beschäf-
tigte versicherungspflichtig sind,

3. (weggefallen)

4. Gefangene, dieArbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe
oder Ausfallentschädigung (§§ 43 bis 45, 176
und 177 des Strafvollzugsgesetzes) erhalten oder
Ausbildungsbeihilfe nur wegen des Vorrangs von
Leistungen zur Förderung der Berufsausbildung
nach diesem Buch nicht erhalten; das Versiche-
rungspflichtverhältnis gilt während arbeitsfreier
Sonnabende, Sonntage und gesetzlicher Feiertage
als fortbestehend, wenn diese Tage innerhalb eines
zusammenhängenden Arbeits- oder Ausbildungs-
abschnittes liegen. Gefangene im Sinne dieses Bu-
ches sind Personen, die im Vollzug von Untersu-
chungshaft, Freiheitsstrafen und freiheitsentzie-
henden Maßregeln der Besserung und Sicherung
oder einstweilig nach § 126a Abs. 1 der Strafpro-
zeßordnung untergebracht sind,

5. Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder
geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher reli-
giöser Gemeinschaften für den Dienst in einer sol-
chen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen
Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet werden.
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(2) Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, für
die sie

1. von einem Leistungsträger Mutterschaftsgeld,
Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletz-
tengeld oder von einem Träger der medizinischen
Rehabilitation Übergangsgeld beziehen,

2. von einem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen Krankentagegeld beziehen,

2a. von einem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen, von einem Beihilfeträger des Bundes,
von einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Träger
von Kosten in Krankheitsfällen auf Bundesebene,
von dem Träger der Heilfürsorge im Bereich des
Bundes, von dem Träger der truppenärztlichen
Versorgung oder von einem öffentlich-rechtlichen
Träger von Kosten in Krankheitsfällen auf Lan-
desebene, soweit Landesrecht dies vorsieht, Leis-
tungen für den Ausfall von Arbeitseinkünften im
Zusammenhang mit einer nach den §§ 8 und 8a
des Transplantationsgesetzes erfolgenden Spen-
de von Organen oder Geweben oder im Zusam-
menhang mit einer im Sinne von § 9 des Transfu-
sionsgesetzes erfolgenden Spende von Blut zur
Separation von Blutstammzellen oder anderen
Blutbestandteilen beziehen,

2b. von einer Pflegekasse, einem privaten Versiche-
rungsunternehmen, der Festsetzungsstelle für die
Beihilfe oder dem Dienstherrn Pflegeunterstüt-
zungsgeld beziehen oder

3. von einem Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung eine Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung beziehen,

wenn sie unmittelbar vor Beginn der Leistung versi-
cherungspflichtig waren oder Anspruch auf eine lau-
fende Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hatten.

(2a) 1Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit,
in der sie ein Kind, das das dritte Lebensjahr nochnicht
vollendet hat, erziehen, wenn sie

1. unmittelbar vor der Kindererziehung versiche-
rungspflichtig waren oder Anspruch auf eine lau-
fende Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hat-
ten und

2. sich mit dem Kind im Inland gewöhnlich aufhalten
oder bei Aufenthalt im Ausland Anspruch auf Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder
Bundeskindergeldgesetz haben oder ohne die An-
wendung des § 64 oder § 65 des Einkommen-

steuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundes-
kindergeldgesetzes haben würden.

2Satz 1 gilt nur für Kinder

1. der oder des Erziehenden,

2. seiner nicht dauernd getrennt lebenden Ehegattin
oder ihres nicht dauernd getrennt lebenden Ehe-
gatten oder

3. ihrer nicht dauernd getrennt lebenden Lebenspart-
nerin oder seines nicht dauernd getrennt lebenden
Lebenspartners.

3Haben mehrere Personen ein Kind gemeinsam erzo-
gen, besteht Versicherungspflicht nur für die Person,
der nach den Regelungen des Rechts der gesetzlichen
Rentenversicherung die Erziehungszeit zuzuordnen ist
(§ 56 Abs. 2 des Sechsten Buches).

(2b) 1Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit,
in der sie als Pflegeperson einen Pflegebedürftigenmit
mindestens Pflegegrad 2 im Sinne des Elften Buches,
der Leistungen aus der Pflegeversicherung nach dem
Elften Buch oder Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften
Buch oder gleichartige Leistungen nach anderen Vor-
schriften bezieht, nicht erwerbsmäßig wenigstens
zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig
mindestens zwei Tage in der Woche, in seiner häusli-
chen Umgebung pflegen, wenn sie unmittelbar vor
Beginn der Pflegetätigkeit versicherungspflichtig wa-
ren oder Anspruch auf eine laufende Entgeltersatz-
leistung nach diesem Buch hatten. 2Versicherungs-
pflicht besteht auch, wenn die Voraussetzungen durch
die Pflege mehrerer Pflegebedürftiger erfüllt werden.

(3) 1Nach Absatz 1 Nr. 1 ist nicht versicherungspflich-
tig, wer nach § 25 Abs. 1 versicherungspflichtig ist.
2Nach Absatz 1 Nr. 4 ist nicht versicherungspflichtig,
wer nach anderen Vorschriften dieses Buches versi-
cherungspflichtig ist. 3Versicherungspflichtig wegen
des Bezuges von Mutterschaftsgeld nach Absatz 2
Nr. 1 ist nicht, wer nach Absatz 2a versicherungs-
pflichtig ist. 4Nach Absatz 2 Nr. 2 ist nicht versiche-
rungspflichtig, wer nach Absatz 2 Nr. 1 versiche-
rungspflichtig ist oder während des Bezugs von Kran-
kentagegeld Anspruch auf Entgeltersatzleistungen
nach diesem Buch hat. 5Nach Absatz 2a und 2b ist
nicht versicherungspflichtig, wer nach anderen Vor-
schriften dieses Buches versicherungspflichtig ist oder
während der Zeit der Erziehung oder Pflege Anspruch
auf Entgeltersatzleistungen nach diesem Buch hat;
Satz 3 bleibt unberührt. 6Trifft eine Versicherungs-
pflicht nach Absatz 2a mit einer Versicherungspflicht

III SGB III: Arbeitsförderung § 26

III

140 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


nach Absatz 2b zusammen, geht die Versicherungs-
pflicht nach Absatz 2a vor.

§27 Versicherungsfreie Beschäftigte
(1) Versicherungsfrei sind Personen in einer Beschäf-
tigung als

1. Beamtin, Beamter, Richterin, Richter, Soldatin auf
Zeit, Soldat auf Zeit, Berufssoldatin oder Berufs-
soldat der Bundeswehr sowie als sonstige Be-
schäftigte oder sonstiger Beschäftigter des Bundes,
eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer
Gemeinde, einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft, Anstalt, Stiftung oder eines Verbandes öf-
fentlich-rechtlicher Körperschaften oder deren
Spitzenverbänden, wenn sie nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit
Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf
Beihilfe oder Heilfürsorge haben,

2. Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körper-
schaften anerkannten Religionsgesellschaften,
wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf
Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben,

3. Lehrerin oder Lehrer an privaten genehmigten Er-
satzschulen, wenn sie hauptamtlich beschäftigt
sind und nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf
Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben,

4. satzungsmäßige Mitglieder von geistlichen Genos-
senschaften, Diakonissen und ähnliche Personen,
wenn sie sich aus überwiegend religiösen oder
sittlichen Beweggründen mit Krankenpflege, Un-
terricht oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten
beschäftigen und nicht mehr als freien Unterhalt
oder ein geringes Entgelt beziehen, das nur zur
Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse
an Wohnung, Verpflegung, Kleidung und derglei-
chen ausreicht,

5. Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft
für das Unternehmen, dessen Vorstand sie ange-
hören. Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des
Aktiengesetzes gelten als ein Unternehmen.

(2) 1Versicherungsfrei sind Personen in einer gering-
fügigen Beschäftigung; abweichend von § 8 Abs. 2
Satz 1 des Vierten Buches werden geringfügige Be-
schäftigungen und nicht geringfügige Beschäftigun-
gen nicht zusammengerechnet. 2Versicherungsfreiheit
besteht nicht für Personen, die

1. im Rahmen betrieblicher Berufsbildung, nach dem
Jugendfreiwilligendienstegesetz, nach dem Bun-
desfreiwilligendienstgesetz,

2. wegen eines Arbeitsausfalls mit Entgeltausfall im
Sinne der Vorschriften über das Kurzarbeitergeld
oder

3. wegen stufenweiser Wiedereingliederung in das
Erwerbsleben (§ 74 Fünftes Buch, § 44 Neuntes
Buch) oder aus einem sonstigen der in § 146 Ab-
satz 1 genannten Gründe

nur geringfügig beschäftigt sind.

(3) Versicherungsfrei sind Personen in einer

1. unständigen Beschäftigung, die sie berufsmäßig
ausüben. Unständig ist eine Beschäftigung, die auf
weniger als eine Woche der Natur der Sache nach
beschränkt zu sein pflegt oder im voraus durch
Arbeitsvertrag beschränkt ist,

2. Beschäftigung als Heimarbeiterin oder Heimarbei-
ter, die gleichzeitig mit einer Tätigkeit als Zwi-
schenmeisterin oder Zwischenmeister (§ 12 Abs. 4
Viertes Buch) ausgeübt wird, wenn der überwie-
gende Teil des Verdienstes aus der Tätigkeit als
Zwischenmeisterin oder Zwischenmeister bezogen
wird,

3. Beschäftigung als ausländische Arbeitnehmerin
oder ausländischer Arbeitnehmer zur beruflichen
Aus- oder Fortbildung, wenn
a) die berufliche Aus- oder Fortbildung aus Mitteln

des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder
eines Gemeindeverbandes oder aus Mitteln ei-
ner Einrichtung oder einer Organisation, die sich
der Aus- oder Fortbildung von Ausländerinnen
oder Ausländern widmet, gefördert wird,

b) sie verpflichtet sind, nach Beendigung der ge-
förderten Aus- oder Fortbildung das Inland zu
verlassen, und

c) die im Inland zurückgelegten Versicherungszei-
ten weder nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaft noch nach zwischenstaatlichen
Abkommen oder dem Recht des Wohnlandes
der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers ei-
nen Anspruch auf Leistungen für den Fall der
Arbeitslosigkeit in dem Wohnland der oder des
Betreffenden begründen können,

4. Beschäftigung als Bürgermeisterin, Bürgermeister,
Beigeordnete oder Beigeordneter, wenn diese Be-
schäftigung ehrenamtlich ausgeübt wird,
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5. Beschäftigung, die nach den §§ 16e und 16i des
Zweiten Buches gefördert wird.

(4) 1Versicherungsfrei sind Personen, die während der
Dauer

1. ihrer Ausbildung an einer allgemeinbildenden
Schule oder

2. ihres Studiums als ordentlich Studierende einer
Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung
dienenden Schule

eine Beschäftigung ausüben. 2Satz 1 Nr. 1 gilt nicht,
wenn die oder der Beschäftigte schulische Einrichtun-
gen besucht, die der Fortbildung außerhalb der übli-
chen Arbeitszeit dienen.

(5) 1Versicherungsfrei sind Personen, die während ei-
ner Zeit, in der ein Anspruch auf Arbeitslosengeld be-
steht, eine Beschäftigung ausüben. 2Satz 1 gilt nicht
für Beschäftigungen, die während der Zeit, in der ein
Anspruch auf Teilarbeitslosengeld besteht, ausgeübt
werden.

§28 Sonstige versicherungsfreie Personen
(1) Versicherungsfrei sind Personen,

1. die das Lebensjahr für den Anspruch auf Regelal-
tersrente im Sinne des Sechsten Buches vollenden,
mit Ablauf desMonats, in dem sie dasmaßgebliche
Lebensjahr vollenden,

2. die wegen einer Minderung ihrer Leistungsfähig-
keit dauernd nicht mehr verfügbar sind, von dem
Zeitpunkt an, an dem die Agentur für Arbeit diese
Minderung der Leistungsfähigkeit und der zustän-
dige Träger der gesetzlichen Rentenversicherung
volle Erwerbsminderung im Sinne der gesetzlichen
Rentenversicherung festgestellt haben,

3. während der Zeit, für die ihnen eine dem Anspruch
auf Rente wegen voller Erwerbsminderung ver-
gleichbare Leistung eines ausländischen Leis-
tungsträgers zuerkannt ist.

(2) Versicherungsfrei sind Personen in einer Beschäf-
tigung oder auf Grund des Bezuges einer Sozialleis-
tung (§ 26 Abs. 2 Nr. 1 und 2), soweit ihnen während
dieser Zeit ein Anspruch auf Rente wegen voller Er-
werbsminderung aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zuerkannt ist.

(3) Versicherungsfrei sind nicht-deutsche Besatzungs-
mitglieder deutscher Seeschiffe, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, einem Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz haben.

Zweiter Abschnitt
Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag

§28a Versicherungspflichtverhältnis auf
Antrag

(1) 1Ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag
können Personen begründen, die

1. (weggefallen)

2. eine selbständige Tätigkeit mit einem Umfang von
mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnehmen
und ausüben,

3. eine Beschäftigung mit einem Umfang von min-
destens 15 Stunden wöchentlich in einem Staat
außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union, eines Vertragsstaates des Europäischen
Wirtschaftsraums oder der Schweiz aufnehmen
und ausüben,

4. eine Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetzes in Anspruch nehmen oder

5. sich beruflich weiterbilden, wenn dadurch ein be-
ruflicher Aufstieg ermöglicht, ein beruflicher Ab-
schluss vermittelt oder zu einer anderen berufli-
chen Tätigkeit befähigt wird; ausgeschlossen sind
Weiterbildungen im Sinne des § 180 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1, es sei denn, die berufliche Wei-
terbildung findet in einem berufsqualifizierenden
Studiengang an einer Hochschule oder einer ähnli-
chen Bildungsstätte unter Anrechnung beruflicher
Qualifikationen statt.

2Gelegentliche Abweichungen von der in den Satz 1
Nummer 2 und 3 genannten wöchentlichen Mindest-
stundenzahl bleiben unberücksichtigt, wenn sie von
geringer Dauer sind.

(2) 1Voraussetzung für die Versicherungspflicht ist,
dass die antragstellende Person

1. innerhalb der letzten 30Monate vor der Aufnahme
der Tätigkeit oder Beschäftigung oder dem Beginn
der Elternzeit oder beruflichen Weiterbildung min-
destens zwölf Monate in einem Versicherungs-
pflichtverhältnis gestanden hat oder

2. unmittelbar vor der Aufnahme der Tätigkeit oder
der Beschäftigung oder dem Beginn der Elternzeit
oder der beruflichen Weiterbildung Anspruch auf
eine Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hatte
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und weder versicherungspflichtig (§§ 25, 26) noch
versicherungsfrei (§§ 27, 28) ist; eine geringfügige
Beschäftigung (§ 27 Absatz 2) schließt die Versiche-
rungspflicht nicht aus. 2Die Begründung eines Versi-
cherungspflichtverhältnisses auf Antrag nachAbsatz 1
Satz 1 Nummer 2 ist ausgeschlossen, wenn die an-
tragstellende Person bereits versicherungspflichtig
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 war, die zu dieser
Versicherungspflicht führende Tätigkeit zweimal un-
terbrochen hat und in den Unterbrechungszeiten ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend gemacht
hat. 3Die Begründung eines Versicherungspflichtver-
hältnisses auf Antrag nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
ist ausgeschlossen, soweit für dasselbe Kind bereits
eine andere Person nach § 26 Absatz 2a versiche-
rungspflichtig ist.

(3) 1Der Antrag muss spätestens innerhalb von drei
Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit oder Beschäf-
tigung oder dem Beginn der Elternzeit oder berufli-
chen Weiterbildung, die zur Begründung eines Versi-
cherungspflichtverhältnisses auf Antrag berechtigt,
gestellt werden. 2Das Versicherungspflichtverhältnis
beginnt mit dem Tag, an dem erstmals die Vorausset-
zungen nach den Absätzen 1 und 2 erfüllt sind. 3Kann
ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag allein
deshalb nicht begründet werden, weil dies wegen ei-
ner vorrangigen Versicherungspflicht (§§ 25, 26) oder
Versicherungsfreiheit (§§ 27, 28) ausgeschlossen ist,
muss der Antrag abweichend von Satz 1 spätestens
innerhalb von drei Monaten nach dem Wegfall des
Ausschlusstatbestandes gestellt werden.

(4) 1Die Versicherungspflicht nach Absatz 1 ruht, wenn
während der Versicherungspflicht nach Absatz 1 eine
weitere Versicherungspflicht (§§ 25, 26) oder Versi-
cherungsfreiheit nach § 27 eintritt. 2Eine geringfügige
Beschäftigung (§ 27 Absatz 2) führt nicht zum Ruhen
der Versicherungspflicht nach Absatz 1.

(5) Das Versicherungspflichtverhältnis endet,

1. wenn die oder der Versicherte eine Entgeltersatz-
leistung nach § 3 Absatz 4 Nummer 1 bis 3 bezieht,

2. mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen
nach Absatz 1 letztmals erfüllt waren,

3. wenn die oder der Versicherte mit der Beitrags-
zahlung länger als drei Monate in Verzug ist, mit
Ablauf des Tages, für den letztmals Beiträge ge-
zahlt wurden,

4. in den Fällen des § 28,

5. durch Kündigung der oder des Versicherten; die
Kündigung ist erstmals nach Ablauf von fünf Jah-
ren zulässig; die Kündigungsfrist beträgt drei Mo-
nate zum Ende eines Kalendermonats.

Drittes Kapitel
Aktive Arbeitsförderung

Erster Abschnitt
Beratung und Vermittlung

Erster Unterabschnitt
Beratung

§29 Beratungsangebot
(1) Die Agentur für Arbeit hat jungen Menschen und
Erwachsenen, die am Arbeitsleben teilnehmen oder
teilnehmen wollen, Berufsberatung, einschließlich ei-
ner Weiterbildungsberatung, und Arbeitgebern Ar-
beitsmarktberatung, einschließlich einer Qualifizie-
rungsberatung, anzubieten.

(2) 1Art und Umfang der Beratung richten sich nach
dem Beratungsbedarf der oder des Ratsuchenden.
2Die Agentur für Arbeit berät geschlechtersensibel.
3Insbesondere wirkt sie darauf hin, das Berufswahl-
spektrum von Frauen und Männern zu erweitern.

(3) Die Agentur für Arbeit hat Auszubildenden, Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern Beratung auch
zur Festigung des Ausbildungs- oder Arbeitsverhält-
nisses nach Beginn einer Berufsausbildung oder nach
der Aufnahme einer Arbeit anzubieten.

(4) Die Agentur für Arbeit soll bei der Beratung die
Kenntnisse über den Arbeitsmarkt des europäischen
Wirtschaftsraumes und die Erfahrungen aus der Zu-
sammenarbeit mit den Arbeitsverwaltungen anderer
Staaten nutzen.

§30 Berufsberatung
Die Berufsberatung umfasst die Erteilung von Aus-
kunft und Rat

1. zur Berufswahl, zur beruflichen Entwicklung, zum
Berufswechsel sowie zu Möglichkeiten der Aner-
kennung ausländischer Berufsabschlüsse,

2. zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und
der Berufe,

3. zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung so-
wie zur Verbesserung der individuellen Beschäfti-
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gungsfähigkeit und zur Entwicklung individueller
beruflicher Perspektiven,

4. zur Ausbildungs- und Arbeitsstellensuche,
5. zu Leistungen der Arbeitsförderung,
6. zu Fragen der Ausbildungsförderung und der schu-

lischen Bildung, soweit sie für die Berufswahl und
die berufliche Bildung von Bedeutung sind.

§31 Grundsätze der Berufsberatung
1Bei der Berufsberatung sind Neigung, Eignung, be-
rufliche Fähigkeiten und Leistungsfähigkeit der Ratsu-
chenden sowie aktuelle und zu erwartende Beschäf-
tigungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. 2Die Durch-
führung einer Potenzialanalyse entsprechend § 37
Absatz 1 kann angeboten werden.

§31a Informationen an junge Menschen ohne
Anschlussperspektive; erforderliche
Datenerhebung und Datenübermittlung

(1) 1Die Agentur für Arbeit hat junge Menschen, die
nach ihrer Kenntnis bei Beendigung der Schule oder
einer vergleichbaren Ersatzmaßnahme keine konkrete
berufliche Anschlussperspektive haben, zu kontaktie-
ren und über Angebote der Berufsberatung und Be-
rufsorientierung zu informieren, soweit diese noch
nicht genutzt werden. 2Zu diesem Zweck erhebt die
Agentur für Arbeit folgende Daten, soweit sie ihr von
den Ländern übermittelt werden:
1. Name,
2. Vorname,
3. Geburtsdatum,
4. Geschlecht,
5. Wohnanschrift,
6. voraussichtlich beendete Schulform oder Ersatz-

maßnahme,
7. erreichter Abschluss.
(2) 1Nimmt der junge Mensch nach einer Kontaktauf-
nahme nach Absatz 1 das Angebot der Agentur für
Arbeit nicht in Anspruch, hat die Agentur für Arbeit
den nach Landesrecht bestimmten Stellen des Landes,
in dem der junge Mensch seinen Wohnsitz hat, die
Sozialdaten zu übermitteln, die erforderlich sind, da-
mit das Land dem jungen Menschen weitere Ange-
bote unterbreiten kann. 2Erforderlich sind folgende
Daten:
1. Name,
2. Vorname,
3. Geburtsdatum,

4. Wohnanschrift, falls sich diese gegenüber der vom
Land übermittelten Anschrift geändert hat.

3Eine Datenübermittlung darf nur erfolgen, wenn die
jeweiligen landesrechtlichen Regelungen die Erhe-
bung der Daten erlauben. 4Die Daten werden nicht an
die jeweiligen Stellen der Länder übermittelt, wenn
der jungeMensch der Übermittlungwiderspricht. 5Auf
sein Widerspruchsrecht ist er hinzuweisen.

(3) Die Agentur für Arbeit hat die personenbezogenen
Daten zu löschen, sobald sie für die Kontaktaufnahme
nach Absatz 1 und die Übermittlung nach Absatz 2
nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch sechs
Monate nach Erhebung.

§32 Eignungsfeststellung
Die Agentur für Arbeit soll Ratsuchende mit deren
Einverständnis ärztlich und psychologisch untersuchen
und begutachten, soweit dies für die Feststellung der
Berufseignung oder Vermittlungsfähigkeit erforderlich
ist.

§33 Berufsorientierung
1Die Agentur für Arbeit hat Berufsorientierung durch-
zuführen

1. zur Vorbereitung von jungen Menschen und Er-
wachsenen auf die Berufswahl und

2. zur Unterrichtung der Ausbildungsuchenden, Ar-
beitsuchenden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber.

2Dabei soll sie umfassend Auskunft und Rat geben zu
Fragen der Berufswahl, über die Berufe und ihre An-
forderungen und Aussichten, über die Wege und die
Förderung der beruflichen Bildung sowie über beruf-
lich bedeutsame Entwicklungen in den Betrieben,
Verwaltungen und auf dem Arbeitsmarkt.

§34 Arbeitsmarktberatung
(1) 1Die Arbeitsmarktberatung der Agentur für Arbeit
soll die Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbil-
dungs- und Arbeitsstellen sowie bei Qualifizierungs-
bedarfen ihrer Beschäftigten unterstützen. 2Sie um-
fasst die Erteilung von Auskunft und Rat

1. zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und
der Berufe,

2. zur Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen
auch einschließlich der Beschäftigungsmöglichkei-
ten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
aus dem Ausland,
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3. zur Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsbedin-
gungen und der Arbeitszeit von Auszubildenden
sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,

4. zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung,

5. zur Eingliederung von förderungsbedürftigen Aus-
zubildenden und von förderungsbedürftigen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern,

6. zu Leistungen der Arbeitsförderung.

(2) 1Die Agentur für Arbeit soll die Beratung nutzen,
um Ausbildungs- und Arbeitsstellen für die Vermitt-
lung zu gewinnen. 2Sie soll auch von sich aus Kontakt
zu den Arbeitgebern aufnehmen und unterhalten.

Zweiter Unterabschnitt
Vermittlung

§35 Vermittlungsangebot
(1) 1Die Agentur für Arbeit hat Ausbildungsuchenden,
Arbeitsuchenden und Arbeitgebern Ausbildungsver-
mittlung und Arbeitsvermittlung (Vermittlung) anzu-
bieten. 2Die Vermittlung umfasst alle Tätigkeiten, die
darauf gerichtet sind, Ausbildungsuchende mit Ar-
beitgebern zur Begründung eines Ausbildungsverhält-
nisses und Arbeitsuchende mit Arbeitgebern zur Be-
gründung eines Beschäftigungsverhältnisses zusam-
menzuführen. 3Die Agentur für Arbeit stellt sicher,
dass Ausbildungsuchende und Arbeitslose, deren be-
rufliche Eingliederung voraussichtlich erschwert sein
wird, eine verstärkte vermittlerische Unterstützung
erhalten.

(2) 1Die Agentur für Arbeit hat durch Vermittlung da-
rauf hinzuwirken, dass Ausbildungsuchende eine
Ausbildungsstelle, Arbeitsuchende eine Arbeitsstelle
und Arbeitgeber geeignete Auszubildende sowie ge-
eignete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhal-
ten. 2Sie hat dabei die Neigung, Eignung und Leis-
tungsfähigkeit der Ausbildungsuchenden und Arbeit-
suchenden sowie die Anforderungen der angebote-
nen Stellen zu berücksichtigen.

(3) 1Die Agentur für Arbeit hat Vermittlung auch über
die Selbstinformationseinrichtungen nach § 40Absatz 2
im Internet durchzuführen. 2Soweit es für diesen Zweck
erforderlich ist, darf sie die Daten aus den Selbstinfor-
mationseinrichtungen nutzen und übermitteln.

§36 Grundsätze der Vermittlung
(1) Die Agentur für Arbeit darf nicht vermitteln, wenn
ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis begründet

werden soll, das gegen ein Gesetz oder die guten
Sitten verstößt.
(2) 1Die Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die
der Arbeitgeber für eine Vermittlung hinsichtlich Ge-
schlecht, Alter, Gesundheitszustand, Staatsangehörig-
keit oder ähnlicher Merkmale der Ausbildungsuchen-
den und Arbeitsuchenden vornimmt, die regelmäßig
nicht die berufliche Qualifikation betreffen, nur be-
rücksichtigen, wenn diese Einschränkungen nach Art
der auszuübenden Tätigkeit unerlässlich sind. 2Die
Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die der Ar-
beitgeber für eine Vermittlung aus Gründen der Rasse
oder wegen der ethnischen Herkunft, der Religion
oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der
sexuellen Identität der Ausbildungsuchenden und der
Arbeitsuchenden vornimmt, nur berücksichtigen, so-
weit sie nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz zulässig sind. 3Im Übrigen darf eine Einschrän-
kung hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer Gewerk-
schaft, Partei oder vergleichbaren Vereinigung nur
berücksichtigt werden, wenn
1. es sich um eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle in

einem Tendenzunternehmen oder -betrieb im Sinne
des § 118 Absatz 1 Satz 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes handelt und

2. die Art der auszuübenden Tätigkeit diese Ein-
schränkung rechtfertigt.

(3) Die Agentur für Arbeit darf in einen durch einen
Arbeitskampf unmittelbar betroffenen Bereich nur
dann vermitteln, wenn die oder der Arbeitsuchende
und der Arbeitgeber dies trotz eines Hinweises auf den
Arbeitskampf verlangen.
(4) 1Die Agentur für Arbeit ist bei der Vermittlung nicht
verpflichtet zu prüfen, ob der vorgesehene Vertrag ein
Arbeitsvertrag ist. 2Wenn ein Arbeitsverhältnis er-
kennbar nicht begründet werden soll, kann die Agen-
tur für Arbeit auf Angebote zur Aufnahme einer selb-
ständigen Tätigkeit hinweisen; Absatz 1 gilt entspre-
chend.

§37 Potenzialanalyse und Eingliederungs-
vereinbarung

(1) 1Die Agentur für Arbeit hat unverzüglich nach der
Ausbildungsuchendmeldung oder Arbeitsuchendmel-
dung zusammen mit der oder dem Ausbildungsu-
chenden oder der oder dem Arbeitsuchenden die für
die Vermittlung erforderlichen beruflichen und per-
sönlichen Merkmale, beruflichen Fähigkeiten und die
Eignung festzustellen (Potenzialanalyse). 2Die Poten-
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zialanalyse erstreckt sich auch auf die Feststellung, ob
und durch welche Umstände die berufliche Eingliede-
rung voraussichtlich erschwert sein wird.
(2) 1In einer Eingliederungsvereinbarung, die die
Agentur für Arbeit zusammen mit der oder dem Aus-
bildungsuchenden oder der oder dem Arbeitsuchen-
den trifft, werden für einen zu bestimmenden Zeit-
raum festgelegt
1. das Eingliederungsziel,
2. die Vermittlungsbemühungen der Agentur für Ar-

beit,
3. welche Eigenbemühungen zur beruflichen Einglie-

derung die oder der Ausbildungsuchende oder die
oder der Arbeitsuchende in welcher Häufigkeit
mindestens unternehmen muss und in welcher
Form diese nachzuweisen sind,

4. die vorgesehenen Leistungen der aktiven Arbeits-
förderung.

2Die besonderen Bedürfnisse behinderter und
schwerbehinderter Menschen sollen angemessen be-
rücksichtigt werden.
(3) 1Der oder demAusbildungsuchenden oder der oder
dem Arbeitsuchenden ist eine Ausfertigung der Ein-
gliederungsvereinbarung auszuhändigen. 2Die Ein-
gliederungsvereinbarung ist sich ändernden Verhält-
nissen anzupassen; sie ist fortzuschreiben, wenn in
dem Zeitraum, für den sie zunächst galt, die Ausbil-
dungssuche oder Arbeitsuche nicht beendet wurde.
3Sie ist spätestens nach sechsmonatiger Arbeitslosig-
keit, bei arbeitslosen und ausbildungsuchenden jun-
gen Menschen spätestens nach drei Monaten, zu
überprüfen. 4Kommt eine Eingliederungsvereinbarung
nicht zustande, sollen die nach Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 erforderlichen Eigenbemühungen durch Ver-
waltungsakt festgesetzt werden.

§38 Rechte und Pflichten der Ausbildung- und
Arbeitsuchenden

(1) 1Personen, deren Ausbildungs- oder Arbeitsver-
hältnis endet, sind verpflichtet, sich spätestens drei
Monate vor dessen Beendigung persönlich bei der
Agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. 2Liegen
zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes
und der Beendigung des Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnisses weniger als drei Monate, haben sie sich
innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendi-
gungszeitpunktes zu melden. 3Zur Wahrung der Frist
nach den Sätzen 1 und 2 reicht eine Anzeige unter
Angabe der persönlichen Daten und des Beendi-

gungszeitpunktes aus, wenn die persönliche Meldung
nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird. 4Die
Pflicht zurMeldung besteht unabhängig davon, ob der
Fortbestand des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis-
ses gerichtlich geltend gemacht oder vom Arbeitgeber
in Aussicht gestellt wird. 5Die Pflicht zur Meldung gilt
nicht bei einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis.
6Im Übrigen gelten für Ausbildung- und Arbeitsu-
chende die Meldepflichten im Leistungsverfahren
nach den §§ 309 und 310 entsprechend.
(2) Die Agentur für Arbeit hat unverzüglich nach der
Meldung nach Absatz 1 auch Berufsberatung durch-
zuführen.
(3) 1Ausbildung- und Arbeitsuchende, die Dienstleis-
tungen der Bundesagentur in Anspruch nehmen, ha-
ben dieser die für eine Vermittlung erforderlichen
Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und den
Abschluss eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis-
ses unter Benennung des Arbeitgebers und seines
Sitzes unverzüglich mitzuteilen. 2Sie können die Wei-
tergabe ihrer Unterlagen von deren Rückgabe an die
Agentur für Arbeit abhängig machen oder ihre Wei-
tergabe an namentlich benannte Arbeitgeber aus-
schließen. 3Die Anzeige- und Bescheinigungspflichten
im Leistungsverfahren bei Arbeitsunfähigkeit nach
§ 311 gelten entsprechend.
(4) 1Die Arbeitsvermittlung ist durchzuführen,
1. solange die oder der Arbeitsuchende Leistungen

zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslosigkeit
oder Transferkurzarbeitergeld beansprucht oder

2. bis bei Meldepflichtigen nach Absatz 1 der ange-
gebene Beendigungszeitpunkt des Ausbildungs-
oder Arbeitsverhältnisses erreicht ist.

2Im Übrigen kann die Agentur für Arbeit die Arbeits-
vermittlung einstellen, wenn die oder der Arbeitsu-
chende die ihr oder ihm nach Absatz 3 oder der Ein-
gliederungsvereinbarung oder dem Verwaltungsakt
nach § 37 Absatz 3 Satz 4 obliegenden Pflichten nicht
erfüllt, ohne dafür einen wichtigen Grund zu haben.
3Die oder der Arbeitsuchende kann die Arbeitsver-
mittlung erneut nach Ablauf von zwölf Wochen in
Anspruch nehmen.
(5) 1Die Ausbildungsvermittlung ist durchzuführen,
1. bis die oder der Ausbildungsuchende in Ausbil-

dung, schulische Bildung oder Arbeit einmündet
oder sich die Vermittlung anderweitig erledigt oder

2. solange die oder der Ausbildungsuchende dies
verlangt.
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2Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

§39 Rechte und Pflichten der Arbeitgeber
(1) 1Arbeitgeber, die Dienstleistungen der Bundes-
agentur in Anspruch nehmen, haben die für eine Ver-
mittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Un-
terlagen vorzulegen. 2Sie können deren Überlassung
an namentlich benannte Ausbildung- und Arbeitsu-
chende ausschließen oder die Vermittlung darauf be-
grenzen, dass ihnen Daten von geeigneten Ausbil-
dung- und Arbeitsuchenden überlassen werden.
(2) 1Die Agentur für Arbeit soll dem Arbeitgeber eine
Arbeitsmarktberatung anbieten, wenn sie erkennt,
dass eine gemeldete freie Ausbildungs- oder Arbeits-
stelle durch ihre Vermittlung nicht in angemessener
Zeit besetzt werden kann. 2Sie soll diese Beratung
spätestens nach drei Monaten anbieten.
(3) 1Die Agentur für Arbeit kann die Vermittlung zur
Besetzung einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle ein-
stellen, wenn
1. sie erfolglos bleibt, weil die Arbeitsbedingungen

der angebotenen Stelle gegenüber denen ver-
gleichbarer Ausbildungs- oder Arbeitsstellen so
ungünstig sind, dass sie den Ausbildung- oder Ar-
beitsuchenden nicht zumutbar sind, und die Agen-
tur für Arbeit den Arbeitgeber darauf hingewiesen
hat,

2. der Arbeitgeber keine oder unzutreffende Mittei-
lungen über das Nichtzustandekommen eines
Ausbildungs- oder Arbeitsvertrags mit einer oder
einem vorgeschlagenen Ausbildungsuchenden
oder einer oder einem vorgeschlagenen Arbeitsu-
chenden macht und die Vermittlung dadurch er-
schwert wird,

3. die Stelle auch nach erfolgter Arbeitsmarktbera-
tung nicht besetzt werden kann, jedoch frühestens
nach Ablauf von sechs Monaten, die Ausbildungs-
vermittlung jedoch frühestens drei Monate nach
Beginn eines Ausbildungsjahres.

2Der Arbeitgeber kann die Vermittlung erneut in An-
spruch nehmen.

§39a Frühzeitige Förderung von
Ausländerinnen und Ausländern mit
Aufenthaltsgestattung

1Für Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufent-
haltsgestattung nach demAsylgesetz besitzen und auf
Grund des § 61 des Asylgesetzes keine Erwerbstätig-
keit ausüben dürfen, können Leistungen nach diesem

Unterabschnitt erbracht werden, wenn bei ihnen ein
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten
ist. 2Stammen sie aus einem sicheren Herkunftsstaat
nach § 29a des Asylgesetzes, so wird vermutet, dass
ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt nicht zu
erwarten ist.

Dritter Unterabschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§40 Allgemeine Unterrichtung
(1) Die Agentur für Arbeit soll Ausbildung- und Ar-
beitsuchenden sowie Arbeitgebern in geeigneter
WeiseGelegenheit geben, sich über freie Ausbildungs-
und Arbeitsstellen sowie über Ausbildung- und Ar-
beitsuchende zu unterrichten.

(2) 1Bei der Beratung, Vermittlung und Berufsorientie-
rung sind Selbstinformationseinrichtungen einzuset-
zen. 2Diese sind an die technischen Entwicklungen
anzupassen.

(3) 1Die Agentur für Arbeit darf in die Selbstinforma-
tionseinrichtungen Daten über Ausbildungsuchende,
Arbeitsuchende und Arbeitgeber nur aufnehmen, so-
weit sie für die Vermittlung erforderlich sind und von
Dritten keiner bestimmten oder bestimmbaren Person
zugeordnet werden können. 2Daten, die von Dritten
einer bestimmten oder bestimmbaren Person zuge-
ordnet werden können, dürfen nur mit Einwilligung
der betroffenen Person aufgenommen werden. 3Der
betroffenen Person ist auf Verlangen ein Ausdruck der
aufgenommenen Daten zuzusenden. 4Die Agentur für
Arbeit kann von der Aufnahme von Daten über Aus-
bildungs- und Arbeitsstellen in die Selbstinforma-
tionseinrichtungen absehen, wenn diese dafür nicht
geeignet sind.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die in
§ 39a genannten Personen.

§41 Einschränkung des Fragerechts
(1) 1Die Agentur für Arbeit darf von Ausbildung- und
Arbeitsuchenden keine Daten erheben, die ein Arbeit-
geber vor Begründung eines Ausbildungs- oder Ar-
beitsverhältnisses nicht erfragen darf. 2Daten über die
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Partei, Religi-
onsgemeinschaft oder vergleichbaren Vereinigung
dürfen nur bei der oder dem Ausbildungsuchenden
und der oder dem Arbeitsuchenden erhoben werden.
3Die Agentur für Arbeit darf diese Daten nur erheben,
speichern und nutzen, wenn
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1. eine Vermittlung auf eine Ausbildungs- oder Ar-
beitsstelle
a) in einem Tendenzunternehmen oder -betrieb im

Sinne des § 118 Absatz 1 Satz 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes oder

b) bei einer Religionsgemeinschaft oder in einer zu
ihr gehörenden karitativen oder erzieherischen
Einrichtung

vorgesehen ist,
2. die oder der Ausbildungsuchende oder die oder der

Arbeitsuchende bereit ist, auf eine solche Ausbil-
dungs- oderArbeitsstelle vermittelt zuwerden, und

3. bei einer Vermittlung nach Nummer 1 Buchstabe a
die Art der auszuübenden Tätigkeit diese Be-
schränkung rechtfertigt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die in § 39a ge-
nannten Personen.

§42 Grundsatz der Unentgeltlichkeit
(1) Die Agentur für Arbeit übt die Beratung und Ver-
mittlung unentgeltlich aus.
(2) Die Agentur für Arbeit kann vom Arbeitgeber die
Erstattung besonderer, bei einer Arbeitsvermittlung
entstehender Aufwendungen (Aufwendungsersatz)
verlangen, wenn
1. die Aufwendungen den gewöhnlichen Umfang er-

heblich übersteigen und
2. sie den Arbeitgeber bei Beginn der Arbeitsvermitt-

lung über die Erstattungspflicht unterrichtet hat.
(3) 1Die Agentur für Arbeit kann von einem Arbeitge-
ber, der die Auslandsvermittlung auf Grund zwi-
schenstaatlicher Vereinbarungen oder Vermittlungs-
absprachen der Bundesagentur mit ausländischen Ar-
beitsverwaltungen in Anspruch nimmt, eine Gebühr
(Vermittlungsgebühr) erheben. 2Die Vorschriften des
Verwaltungskostengesetzes sind anzuwenden.
(4) Der Arbeitgeber darf sich den Aufwendungsersatz
oder die Vermittlungsgebühr weder ganz noch teilweise
von der vermittelten Arbeitnehmerin oder dem vermit-
telten Arbeitnehmer oder einemDritten erstatten lassen.

§43 Anordnungsermächtigung
1Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anord-
nung die gebührenpflichtigen Tatbestände für die
Vermittlungsgebühr zu bestimmen und dabei feste
Sätze vorzusehen. 2Für die Bestimmung der Gebüh-
renhöhe können auch Aufwendungen für Maßnah-
men, die geeignet sind, die Eingliederung ausländi-

scher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die
Wirtschaft und in die Gesellschaft zu erleichtern oder
die der Überwachung der Einhaltung der zwischen-
staatlichen Vereinbarungen oder Absprachen über die
Vermittlung dienen, berücksichtigt werden.

Zweiter Abschnitt
Aktivierung und berufliche Eingliederung

§44 Förderung aus dem Vermittlungsbudget
(1) 1Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit be-
drohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können aus
dem Vermittlungsbudget der Agentur für Arbeit bei
der Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung gefördert werden, wenn
dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist.
2Sie sollen insbesondere bei der Erreichung der in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Eingliede-
rungsziele unterstützt werden. 3Die Förderung um-
fasst die Übernahme der angemessenen Kosten, so-
weit der Arbeitgeber gleichartige Leistungen nicht
oder voraussichtlich nicht erbringen wird.
(2) Nach Absatz 1 kann auch die Anbahnung oder die
Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäfti-
gungmit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden
wöchentlich in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder in der Schweiz gefördert werden.
(3) 1Die Agentur für Arbeit entscheidet über den Um-
fang der zu erbringenden Leistungen; sie kann Pau-
schalen festlegen. 2Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts sind ausgeschlossen. 3Die Förderung
aus dem Vermittlungsbudget darf die anderen Leis-
tungen nach diesem Buch nicht aufstocken, ersetzen
oder umgehen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die in
§ 39a genannten Personen.

§45 Maßnahmen zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung

(1) 1Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit be-
drohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können bei
Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, die ihre
berufliche Eingliederung durch
1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeits-

markt sowie Feststellung, Verringerung oder Be-
seitigung von Vermittlungshemmnissen,

2. (weggefallen)
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3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung,

4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder

5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme
unterstützen (Maßnahmen zur Aktivierung und beruf-
lichen Eingliederung). 2Für die Aktivierung von Ar-
beitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund
von schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen, ins-
besondere auf Grund der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit,
besonders erschwert ist, sollenMaßnahmen gefördert
werden, die nach inhaltlicher Ausgestaltung und
Dauer den erhöhten Stabilisierungs- und Unterstüt-
zungsbedarf der Arbeitslosen berücksichtigen. 3Versi-
cherungspflichtige Beschäftigungen mit einer Arbeits-
zeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum sind den versiche-
rungspflichtigen Beschäftigungen nach Satz 1 Num-
mer 3 gleichgestellt. 4Die Förderung umfasst die
Übernahme der angemessenen Kosten für die Teil-
nahme, soweit dies für die berufliche Eingliederung
notwendig ist. 5Die Förderung kann auf die Weiter-
leistung von Arbeitslosengeld beschränkt werden.

(2) 1Die Dauer der Einzel- oder Gruppenmaßnahmen
muss deren Zweck und Inhalt entsprechen. 2Soweit
Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen nach Ab-
satz 1 bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt
werden, dürfen diese jeweils die Dauer von sechs
Wochen nicht überschreiten. 3Die Vermittlung von
beruflichen Kenntnissen in Maßnahmen zur Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung darf die Dauer von
acht Wochen nicht überschreiten. 4Maßnahmen des
Dritten Abschnitts sind ausgeschlossen.

(3) Die Agentur für Arbeit kann unter Anwendung des
Vergaberechts Träger mit der Durchführung von Maß-
nahmen nach Absatz 1 beauftragen.

(4) 1Die Agentur für Arbeit kann der oder dem Be-
rechtigten das Vorliegen der Voraussetzungen für eine
Förderung nach Absatz 1 bescheinigen und Maßnah-
meziel und -inhalt festlegen (Aktivierungs- und Ver-
mittlungsgutschein). 2Der Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein kann zeitlich befristet sowie regional
beschränkt werden. 3Der Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein berechtigt zur Auswahl

1. eines Trägers, der eine dem Maßnahmeziel und
-inhalt entsprechende und nach § 179 zugelassene
Maßnahme anbietet,

2. eines Trägers, der eine ausschließlich erfolgsbezo-
gen vergütete Arbeitsvermittlung in versicherungs-
pflichtige Beschäftigung anbietet, oder

3. eines Arbeitgebers, der eine dem Maßnahmeziel
und -inhalt entsprechende betriebliche Maßnahme
von einer Dauer bis zu sechs Wochen anbietet.

4Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 1 und
der ausgewählte Arbeitgeber nach Satz 3 Nummer 3
haben der Agentur für Arbeit den Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein vor Beginn der Maßnahme
vorzulegen. 5Der ausgewählte Träger nach Satz 3
Nummer 2 hat der Agentur für Arbeit den Aktivie-
rungs- und Vermittlungsgutschein nach erstmaligem
Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen vorzule-
gen.

(5) Die Agentur für Arbeit soll die Entscheidung über
die Ausgabe eines Aktivierungs- und Vermittlungs-
gutscheins nach Absatz 4 von der Eignung und den
persönlichen Verhältnissen der Förderberechtigten
oder der örtlichen Verfügbarkeit von Arbeitsmarkt-
dienstleistungen abhängig machen.

(6) 1Die Vergütung richtet sich nach Art und Umfang
der Maßnahme und kann aufwands- oder erfolgsbe-
zogen gestaltet sein; eine Pauschalierung ist zulässig.
2§ 83 Absatz 2 gilt entsprechend. 3Bei einer erfolgrei-
chen Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtige
Beschäftigung durch einen Träger nachAbsatz 4 Satz 3
Nummer 2 beträgt die Vergütung 2000 Euro. 4Bei
Langzeitarbeitslosen und behindertenMenschen nach
§ 2 Absatz 1 des Neunten Buches kann die Vergütung
auf eine Höhe von bis zu 2500 Euro festgelegtwerden.
5Die Vergütung nach den Sätzen 3 und 4 wird in Höhe
von 1000 Euro nach einer sechswöchigen und der
Restbetrag nach einer sechsmonatigen Dauer des Be-
schäftigungsverhältnisses gezahlt. 6Eine erfolgsbezo-
gene Vergütung für die Arbeitsvermittlung in versi-
cherungspflichtige Beschäftigung ist ausgeschlossen,
wenn das Beschäftigungsverhältnis

1. von vornherein auf eine Dauer vonweniger als drei
Monaten begrenzt ist oder

2. bei einem früheren Arbeitgeber begründet wird,
bei dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer
während der letzten vier Jahre vor Aufnahme der
Beschäftigung mehr als drei Monate lang versi-
cherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt nicht,
wenn es sich um die befristete Beschäftigung be-
sonders betroffener schwerbehinderter Menschen
handelt.
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(7) 1Arbeitslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld
haben, dessen Dauer nicht allein auf § 147 Absatz 3
beruht, und nach einer Arbeitslosigkeit von sechs
Wochen innerhalb einer Frist von drei Monaten noch
nicht vermittelt sind, haben Anspruch auf einen Akti-
vierungs- und Vermittlungsgutschein nach Absatz 4
Satz 3 Nummer 2. 2In die Frist werden Zeiten nicht
eingerechnet, in denen die oder der Arbeitslose an
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Einglie-
derung sowie an Maßnahmen der beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen hat.
(8) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4
Satz 3 Nummer 3 darf bei Langzeitarbeitslosen oder
Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf
Grund von schwerwiegenden Vermittlungshemmnis-
sen besonders erschwert ist, die Teilnahme an Maß-
nahmenoder Teilen vonMaßnahmen, die bei oder von
einem Arbeitgeber durchgeführt werden, jeweils die
Dauer von zwölf Wochen nicht überschreiten.
(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend für die in
§ 39a genannten Personen.

§46 Probebeschäftigung und Arbeitshilfe für
behinderte Menschen

(1) Arbeitgebern können die Kosten für eine befristete
Probebeschäftigung behinderter, schwerbehinderter
und ihnen gleichgestellter Menschen im Sinne des § 2
des Neunten Buches bis zu einer Dauer von drei Mo-
naten erstattetwerden,wenndadurch dieMöglichkeit
einer Teilhabe am Arbeitsleben verbessert wird oder
eine vollständige und dauerhafte Teilhabe am Ar-
beitsleben zu erreichen ist.
(2) Arbeitgeber können Zuschüsse für eine behinder-
tengerechte Ausgestaltung von Ausbildungs- oder Ar-
beitsplätzen erhalten, soweit dies erforderlich ist, um
die dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen
oder zu sichern und eine entsprechende Verpflichtung
des Arbeitgebers nach dem Teil 3 des Neunten Buches
nicht besteht.

§47 Verordnungsermächtigung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Nähere über
Voraussetzungen, Grenzen, Pauschalierung und Ver-
fahren der Förderung nach den §§ 44 und 45 zu be-
stimmen.

Dritter Abschnitt
Berufswahl und Berufsausbildung

Erster Unterabschnitt
Übergang von der Schule in die Berufs-

ausbildung

§48 Berufsorientierungsmaßnahmen
(1) 1Die Agentur für Arbeit kann Schülerinnen und
Schüler allgemeinbildender Schulen durch vertiefte
Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung för-
dern (Berufsorientierungsmaßnahmen), wenn sich
Dritte mit mindestens 50 Prozent an der Förderung
beteiligen. 2Die Agentur für Arbeit kann sich auch mit
bis zu 50 Prozent an der Förderung von Maßnahmen
beteiligen, die von Dritten eingerichtet werden.
(2) Die besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und
von schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern
sollen bei der Ausgestaltung der Maßnahmen berück-
sichtigt werden.

§49 Berufseinstiegsbegleitung
(1) Die Agentur für Arbeit kann förderungsbedürftige
junge Menschen durch Maßnahmen der Berufsein-
stiegsbegleitung fördern, um sie beim Übergang von
der allgemeinbildenden Schule in eine Berufsausbil-
dung zu unterstützen, wenn sich Drittemit mindestens
50 Prozent an der Förderung beteiligen.
(2) 1Förderungsfähig sind Maßnahmen zur individuel-
len Begleitung und Unterstützung förderungsbedürf-
tiger junger Menschen durch Berufseinstiegsbegleite-
rinnen und Berufseinstiegsbegleiter, um die Eingliede-
rung der jungen Menschen in eine Berufsausbildung
zu erreichen (Berufseinstiegsbegleitung). 2Unterstützt
werden sollen insbesondere das Erreichen des Ab-
schlusses einer allgemeinbildenden Schule, die Be-
rufsorientierung und -wahl, die Suche nach einer
Ausbildungsstelle und die Stabilisierung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses. 3Hierzu sollen die Berufs-
einstiegsbegleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter
insbesondere mit Verantwortlichen in der allgemein-
bildenden Schule, mit Dritten, die junge Menschen in
der Region mit ähnlichen Inhalten unterstützen, und
mit den Arbeitgebern in der Region eng zusammen-
arbeiten.
(3) 1Die Berufseinstiegsbegleitung beginnt in der Re-
gel mit dem Besuch der Vorabgangsklasse der allge-
meinbildenden Schule und endet in der Regel ein
halbes Jahr nach Beginn einer Berufsausbildung. 2Die
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Berufseinstiegsbegleitung endet spätestens 24Mona-
te nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule.

(4) Förderungsbedürftig sind junge Menschen, die
voraussichtlich Schwierigkeiten haben werden, den
Abschluss der allgemeinbildenden Schule zu erreichen
oder den Übergang in eine Berufsausbildung zu be-
wältigen.

(5) Als Maßnahmekosten werden dem Träger die an-
gemessenen Aufwendungen für die Durchführung der
Maßnahme einschließlich der erforderlichen Kosten
für die Berufseinstiegsbegleiterinnen und Berufsein-
stiegsbegleiter erstattet.

§50 Anordnungsermächtigung
Die Bundesagenturwird ermächtigt, durch Anordnung
das Nähere über Voraussetzungen, Art, Umfang und
Verfahren der Förderung zu bestimmen.

Zweiter Unterabschnitt
Berufsvorbereitung

§51 Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen

(1) Die Agentur für Arbeit kann förderungsberechtigte
junge Menschen durch berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen fördern, um sie auf die Aufnahme einer
Berufsausbildung vorzubereiten oder, wenn die Auf-
nahme einer Berufsausbildung wegen in ihrer Person
liegender Gründe nicht möglich ist, ihnen die berufli-
che Eingliederung zu erleichtern.

(2) 1Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist
förderungsfähig, wenn sie

1. nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegt und

2. nach Aus- und Fortbildung sowie Berufserfahrung
der Leitung und der Lehr- und Fachkräfte, nach
Gestaltung des Lehrplans, nach Unterrichtsmetho-
de und Güte der zum Einsatz vorgesehenen Lehr-
und Lernmittel eine erfolgreiche berufliche Bildung
erwarten lässt.

2Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, die
teilweise im Ausland durchgeführt wird, ist auch für
den im Ausland durchgeführten Teil förderungsfähig,
wenn dieser Teil im Verhältnis zur Gesamtdauer der
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme angemes-
sen ist und die Hälfte der vorgesehenen Förderdauer
nicht übersteigt.

(3) Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
kann zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung

auch allgemeinbildende Fächer enthalten und auf den
nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses vorberei-
ten.

(4) Betriebliche Praktika können abgestimmt auf den
individuellen Förderbedarf in angemessenem Umfang
vorgesehen werden.

§52 Förderungsberechtigte junge Menschen
(1) Förderungsberechtigt sind junge Menschen,

1. bei denen die berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung
oder, wenn die Aufnahme einer Berufsausbildung
wegen in ihrer Person liegender Gründe nicht
möglich ist, zur beruflichen Eingliederung erforder-
lich ist,

2. die die Vollzeitschulpflicht nach den Gesetzen der
Länder erfüllt haben und

3. deren Fähigkeiten erwarten lassen, dass sie das
Ziel der Maßnahme erreichen.

(2) 1Ausländerinnen und Ausländer sind förderungs-
berechtigt, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1
vorliegen und sie eine Erwerbstätigkeit ausüben dür-
fen oder ihnen eine Erwerbstätigkeit erlaubt werden
kann. 2Zudemmüssen Ausländerinnen und Ausländer,
die zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Förder-
berechtigung eine Aufenthaltsgestattung nach dem
Asylgesetz besitzen,

1. sich seit mindestens 15Monaten erlaubt, gestattet
oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten und

2. schulische Kenntnisse und Kenntnisse der deut-
schen Sprache besitzen, die einen erfolgreichen
Übergang in eine Berufsausbildung erwarten las-
sen.

3Gestattete Ausländerinnen oder Ausländer, die vor
dem 1. August 2019 in das Bundesgebiet eingereist
sind, müssen sich abweichend von Satz 2 Nummer 1
seit mindestens drei Monaten erlaubt, gestattet oder
geduldet dort aufhalten. 4Für Ausländerinnen und
Ausländer, die zum Zeitpunkt der Entscheidung über
die Förderberechtigung eine Duldung besitzen, gilt
Satz 2 mit der Maßgabe, dass abweichend von Num-
mer 1 ihre Abschiebung seit mindestens neun Mona-
ten ausgesetzt ist. 5Für geduldete Ausländerinnen
oder Ausländer, die vor dem 1. August 2019 in das
Bundesgebiet eingereist sind, muss abweichend von
Satz 4 ihre Abschiebung seit mindestens dreiMonaten
ausgesetzt sein.
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§53 Vorbereitung auf einen Hauptschul-
abschluss im Rahmen einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme

1Förderungsberechtigte junge Menschen ohne Schul-
abschluss haben einen Anspruch, im Rahmen einer
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme auf den
nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses vorberei-
tet zu werden. 2Die Leistung wird nur erbracht, soweit
sie nicht für den gleichen Zweck durch Dritte erbracht
wird. 3Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken,
dass sich die für die allgemeine Schulbildung zustän-
digen Länder an den Kosten der Maßnahme beteili-
gen. 4Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leistung
bleiben anrechnungsfrei.

§54 Maßnahmekosten
Bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
werden dem Träger als Maßnahmekosten erstattet:

1. die angemessenen Aufwendungen für das zur
Durchführung der Maßnahme eingesetzte erfor-
derliche Ausbildungs- und Betreuungspersonal,
einschließlich dessen regelmäßiger fachlicher Wei-
terbildung, sowie für das erforderliche Leitungs-
und Verwaltungspersonal,

2. die angemessenen Sachkosten, einschließlich der
Kosten für Lernmittel und Arbeitskleidung, und die
angemessenen Verwaltungskosten sowie

3. erfolgsbezogene Pauschalen bei Vermittlung von
Teilnehmenden in eine betriebliche Berufsausbil-
dung im Sinne des § 57 Absatz 1.

§54a Einstiegsqualifizierung
(1) 1Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifi-
zierung durchführen, können durch Zuschüsse in Höhe
der von ihnen mit der oder dem Auszubildenden ver-
einbarten Vergütung zuzüglich des pauschalierten An-
teils am durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungs-
beitrag gefördert werden. 2Der Zuschuss zur Vergütung
ist auf 247 Euro monatlich begrenzt. 3Die betriebliche
Einstiegsqualifizierung dient der Vermittlung und Ver-
tiefung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher
Handlungsfähigkeit. 4Soweit die betriebliche Einstiegs-
qualifizierung als Berufsausbildungsvorbereitung nach
dem Berufsbildungsgesetz durchgeführt wird, gelten
die §§ 68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes.

(2) Eine Einstiegsqualifizierung kann für die Dauer von
sechs bis längstens zwölf Monaten gefördert werden,
wenn sie

1. auf der Grundlage eines Vertrags im Sinne des § 26
des Berufsbildungsgesetzes mit der oder dem Aus-
zubildenden durchgeführt wird,

2. auf einen anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne
des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, § 25
Absatz 1 Satz 1 der Handwerksordnung, des
Seearbeitsgesetzes, nach Teil 2 des Pflegeberufe-
gesetzes oder des Altenpflegegesetzes vorbereitet
und

3. in Vollzeit oder wegen der Erziehung eigener Kin-
der oder der Pflege von Familienangehörigen in
Teilzeit von mindestens 20 Wochenstunden durch-
geführt wird.

(3) 1Der Abschluss des Vertrags ist der nach dem
Berufsbildungsgesetz, im Fall der Vorbereitung auf ei-
nen nach Teil 2 des Pflegeberufegesetzes oder nach
dem Altenpflegegesetz anerkannten Ausbildungsbe-
ruf der nach Landesrecht zuständigen Stelle anzuzei-
gen. 2Die vermittelten Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten sind vom Betrieb zu bescheinigen. 3Die
zuständige Stelle stellt über die erfolgreich durchge-
führte betriebliche Einstiegsqualifizierung ein Zertifi-
kat aus.
(4) Förderungsfähig sind
1. bei der Agentur für Arbeit gemeldete Ausbildungs-

bewerberinnen und -bewerber mit aus individuel-
len Gründen eingeschränkten Vermittlungsper-
spektiven, die auch nach den bundesweiten Nach-
vermittlungsaktionen keine Ausbildungsstelle ha-
ben,

2. Ausbildungsuchende, die noch nicht in vollem
Maße über die erforderliche Ausbildungsreife ver-
fügen, und

3. lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Aus-
bildungsuchende.

(5) 1Die Förderung einer oder eines Auszubildenden,
die oder der bereits eine betriebliche Einstiegsqualifi-
zierung bei dem Antrag stellenden Betrieb oder in
einem anderen Betrieb des Unternehmens durchlau-
fen hat, oder in einem Betrieb des Unternehmens oder
eines verbundenen Unternehmens in den letzten drei
Jahren vor Beginn der Einstiegsqualifizierung versi-
cherungspflichtig beschäftigt war, ist ausgeschlossen.
2Gleiches gilt, wenn die Einstiegsqualifizierung im Be-
trieb der Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partner oder Eltern durchgeführt wird.
(6) 1Teilnehmende an einer Einstiegsqualifizierung
können durch Übernahme der Fahrkosten gefördert
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werden. 2Für die Übernahme und die Höhe der Fahr-
kosten gilt § 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Ab-
satz 3 entsprechend.

§55 Anordnungsermächtigung
Die Bundesagenturwird ermächtigt, durch Anordnung
das Nähere zu bestimmen
1. über Art und Inhalt der berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahmen und die hieran gestellten An-
forderungen,

2. zu den Voraussetzungen für die Erstattung von
Pauschalen, zum Verfahren der Erstattung von
Pauschalen sowie zur Höhe von Pauschalen nach
§ 54 Nummer 3 sowie

3. über Voraussetzungen, Art, Umfang und Verfahren
der Einstiegsqualifizierung.

Dritter Unterabschnitt
Berufsausbildungsbeihilfe

§56 Berufsausbildungsbeihilfe
(1) Auszubildende haben Anspruch auf Berufsausbil-
dungsbeihilfe während einer Berufsausbildung, wenn
1. die Berufsausbildung förderungsfähig ist,
2. sie zum förderungsberechtigten Personenkreis ge-

hören und
3. ihnen die erforderlichen Mittel zur Deckung des

Bedarfs für den Lebensunterhalt, die Fahrkosten
und die sonstigen Aufwendungen (Gesamtbedarf)
nicht anderweitig zur Verfügung stehen.

(2) 1Auszubildende haben Anspruch auf Berufsausbil-
dungsbeihilfe während einer berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme nach § 51. 2Teilnehmende an ei-
ner Vorphase nach § 74 Absatz 1 Satz 2 haben An-
spruch auf Berufsausbildungsbeihilfe wie Auszubil-
dende in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme. 3Ausländerinnen und Ausländer, die eine Auf-
enthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen,
sind in den Fällen der Sätze 1 und 2 nicht zum Bezug
von Berufsausbildungsbeihilfe berechtigt.

§57 Förderungsfähige Berufsausbildung
(1) Eine Berufsausbildung ist förderungsfähig, wenn
sie in einem nach dem Berufsbildungsgesetz, der
Handwerksordnung oder dem Seearbeitsgesetz staat-
lich anerkannten Ausbildungsberuf betrieblich oder
außerbetrieblich oder nach Teil 2, auch in Verbindung
mit Teil 5, des Pflegeberufegesetzes oder dem
Altenpflegegesetz betrieblich durchgeführt wird und

der dafür vorgeschriebene Berufsausbildungsvertrag
abgeschlossen worden ist.
(2) 1Förderungsfähig ist die erste Berufsausbildung.
2Eine zweite Berufsausbildung kann gefördert wer-
den, wenn zu erwarten ist, dass eine berufliche Ein-
gliederung dauerhaft auf andere Weise nicht erreicht
werden kann und durch die zweite Berufsausbildung
die berufliche Eingliederung erreicht wird.
(3) Nach der vorzeitigen Lösung eines Berufsausbil-
dungsverhältnisses darf erneut gefördert werden,
wenn für die Lösung ein berechtigter Grund bestand.

§58 Förderung im Ausland
(1) Eine Berufsausbildung, die teilweise im Ausland
durchgeführt wird, ist auch für den im Ausland durch-
geführten Teil förderungsfähig, wenn dieser Teil im
Verhältnis zur Gesamtdauer der Berufsausbildung an-
gemessen ist und die Dauer von einem Jahr nicht
übersteigt.
(2) Eine betriebliche Berufsausbildung, die vollständig
im angrenzenden Ausland oder in den übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union durchgeführt
wird, ist förderungsfähig, wenn
1. eine nach Bundes- oder Landesrecht zuständige

Stelle bestätigt, dass die Berufsausbildung einer
entsprechenden betrieblichen Berufsausbildung
gleichwertig ist und

2. die Berufsausbildung im Ausland dem Erreichen
des Bildungsziels und der Beschäftigungsfähigkeit
besonders dienlich ist.

§59 (weggefallen)

§60 Förderungsberechtigter Personenkreis bei
Berufsausbildung

(1) Die oder der Auszubildende ist bei einer Berufs-
ausbildung förderungsberechtigt, wenn sie oder er
1. außerhalb des Haushalts der Eltern oder eines El-

ternteils wohnt und
2. die Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern

oder eines Elternteils aus nicht in angemessener
Zeit erreichen kann.

(2) Absatz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn die oder der
Auszubildende

1. 18 Jahre oder älter ist,
2. verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft ver-

bunden ist oder war,
3. mit mindestens einem Kind zusammenlebt oder
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4. aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf
die Wohnung der Eltern oder eines Elternteils ver-
wiesen werden kann.

(3) 1Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufent-
haltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, sind
während einer Berufsausbildung nicht zum Bezug von
Berufsausbildungsbeihilfe berechtigt. 2Geduldete Aus-
länderinnen und Ausländer sind während einer Be-
rufsausbildung zum Bezug von Berufsausbildungsbei-
hilfe berechtigt, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
satz1 inVerbindungmit Absatz 2 vorliegen und sie sich
seit mindestens 15 Monaten ununterbrochen erlaubt,
gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten.

§61 Bedarf für den Lebensunterhalt bei
Berufsausbildung

(1) Ist die oder der Auszubildende während der Be-
rufsausbildung außerhalb des Haushalts der Eltern
oder eines Elternteils untergebracht, wird der jeweils
geltende Bedarf nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 und
Absatz 2 Nummer 2 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes zugrunde gelegt.
(2) 1Ist die oder der Auszubildende mit voller Verpfle-
gung in einem Wohnheim, einem Internat oder in ei-
ner anderen sozialpädagogisch begleitetenWohnform
im Sinne des Achten Buches untergebracht, werden
abweichend von Absatz 1 als Bedarf für den Lebens-
unterhalt die im Rahmen der §§ 78a bis 78g des
Achten Buches vereinbarten Entgelte für Verpflegung
und Unterbringung ohne sozialpädagogische Beglei-
tung zuzüglich 103 Euro monatlich für sonstige Be-
dürfnisse zugrunde gelegt. 2Als Bedarf für den Le-
bensunterhalt von Auszubildenden unter 27 Jahren
werden zusätzlich die Entgelte für die sozialpädago-
gische Begleitung zugrunde gelegt, soweit diese nicht
von Dritten erstattet werden. 3Ist die oder der Auszu-
bildende bereits in einer anderen sozialpädagogisch
begleiteten Wohnform untergebracht, werden Leis-
tungen für junge Menschen, die die Voraussetzungen
des § 13 Absatz 1 des Achten Buchs erfüllen, vorran-
gig nach § 13 Absatz 3 des Achten Buches erbracht.

§62 Bedarf für den Lebensunterhalt bei berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahmen

(1) Ist die oder der Auszubildende während einer be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme im Haushalt
der Eltern oder eines Elternteils untergebracht, wird
der jeweils geltende Bedarf nach § 12 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zu-
grunde gelegt.

(2) Ist die oder der Auszubildende außerhalb des
Haushalts der Eltern oder eines Elternteils unterge-
bracht, wird als Bedarf für den Lebensunterhalt der
jeweils geltende Bedarf nach § 12 Absatz 2 Nummer 1
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zugrunde
gelegt.
(3) 1Ist die oder der Auszubildende mit voller Verpfle-
gung in einem Wohnheim oder einem Internat unter-
gebracht, werden abweichend vonAbsatz 2 als Bedarf
für den Lebensunterhalt die im Rahmen der §§ 78a
bis 78g des Achten Buches vereinbarten Entgelte für
Verpflegung und Unterbringung ohne sozialpädago-
gische Begleitung zuzüglich 103 Euro monatlich für
sonstige Bedürfnisse zugrunde gelegt. 2Als Bedarf für
den Lebensunterhalt von Auszubildenden unter
18 Jahren werden zusätzlich die Entgelte für die sozi-
alpädagogische Begleitung zugrunde gelegt, soweit
diese nicht von Dritten erstattet werden.

§63 Fahrkosten
(1) 1Als Bedarf für Fahrkosten werden folgende Kosten
der oder des Auszubildenden zugrunde gelegt:
1. Kosten für Fahrten zwischen Unterkunft, Ausbil-

dungsstätte und Berufsschule (Pendelfahrten),
2. bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbrin-

gung Kosten für die An- und Abreise und für eine
monatliche Familienheimfahrt oder anstelle der
Familienheimfahrt für eine monatliche Fahrt einer
oder eines Angehörigen zum Aufenthaltsort der
oder des Auszubildenden.

2Eine auswärtige Unterbringung ist erforderlich, wenn
die Ausbildungsstätte vom Familienwohnort aus nicht
in angemessener Zeit erreicht werden kann.
(2) 1Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 werden bei
einer Förderung im Ausland folgende Kosten der oder
des Auszubildenden zugrunde gelegt:
1. bei einem Ausbildungsort innerhalb Europas die

Kosten für eine Hin- und Rückreise je Ausbildungs-
halbjahr,

2. bei einem Ausbildungsort außerhalb Europas die
Kosten für eine Hin- und Rückreise je Ausbildungs-
jahr.

2In besonderen Härtefällen können die notwendigen
Aufwendungen für eine weitere Hin- und Rückreise
zugrunde gelegt werden.
(3) 1Die Fahrkosten werden in Höhe des Betrags zu-
grunde gelegt, der bei Benutzung des zweckmäßigs-
ten regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrs-
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mittels in der niedrigsten Klasse zu zahlen ist; bei
Benutzung sonstiger Verkehrsmittel wird für Fahrkos-
ten die Höhe der Wegstreckenentschädigung nach § 5
Absatz 1 des Bundesreisekostengesetzes zugrunde
gelegt. 2Bei nicht geringfügigen Fahrpreiserhöhungen
hat auf Antrag eine Anpassung zu erfolgen, wenn der
Bewilligungszeitraum noch mindestens zwei weitere
Monate andauert. 3Kosten für Pendelfahrten werden
nur bis zur Höhe des Betrags zugrunde gelegt, der
nach § 86 insgesamt erbracht werden kann.

§64 Sonstige Aufwendungen
(1) Bei einer Berufsausbildung wird als Bedarf für
sonstigeAufwendungen einePauschale für Kosten der
Arbeitskleidung in Höhe von 14 Euro monatlich zu-
grunde gelegt.

(2) Bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
werden als Bedarf für sonstige Aufwendungen bei Aus-
zubildenden, deren Schutz imKrankheits- oder Pflegefall
nicht anderweitig sichergestellt ist, die Beiträge für eine
freiwillige Krankenversicherung ohne Anspruch auf
Krankengeld und die Beiträge zur Pflegepflichtversiche-
rung bei einem Träger der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung oder, wenn dort im Einzelfall ein
Schutz nicht gewährleistet ist, bei einem privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen zugrunde gelegt.

(3) 1Bei einer Berufsausbildung und einer berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahme werden als Bedarf
für sonstige Aufwendungen die Kosten für die Be-
treuung der aufsichtsbedürftigen Kinder der oder des
Auszubildenden in Höhe von 150 Euro monatlich je
Kind zugrunde gelegt. 2Darüber hinaus können sons-
tige Kosten anerkannt werden,

1. soweit sie durch die Berufsausbildung oder die
Teilnahme an der berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme unvermeidbar entstehen,

2. soweit die Berufsausbildung oder die Teilnahme an
der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme an-
dernfalls gefährdet ist und

3. wenn die Aufwendungen von der oder dem Aus-
zubildenden oder ihren oder seinen Erziehungsbe-
rechtigten zu tragen sind.

§65 Besonderheiten beim Besuch des
Berufsschulunterrichts in Blockform

(1) Für die Zeit des Berufsschulunterrichts in Blockform
wird ein Bedarf zugrunde gelegt, der für Zeiten ohne
Berufsschulunterricht zugrunde zu legen wäre.

(2) Eine Förderung allein für die Zeit des Berufsschul-
unterrichts in Blockform ist ausgeschlossen.

§66 Anpassung der Bedarfssätze
Für die Anpassung der Bedarfssätze gilt § 35 Satz 1
und 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ent-
sprechend.

§67 Einkommensanrechnung
(1) Auf den Gesamtbedarf sind die Einkommen der
folgenden Personen in der Reihenfolge ihrer Nennung
anzurechnen:
1. der oder des Auszubildenden,
2. der Person, mit der die oder der Auszubildende

verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft ver-
bunden ist und von der sie oder er nicht dauernd
getrennt lebt, und

3. der Eltern der oder des Auszubildenden.
(2) 1Für die Ermittlung des Einkommens und dessen
Anrechnung sowie die Berücksichtigung von Freibe-
trägen gelten § 11 Absatz 4 sowie die Vorschriften des
Vierten Abschnitts des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes mit den hierzu ergangenen Rechtsverord-
nungen entsprechend. 2Abweichend von
1. § 21 Absatz 1 des Bundesausbildungsförderungs-

gesetzes werden Werbungskosten der oder des
Auszubildenden auf Grund der Berufsausbildung
nicht berücksichtigt;

2. § 22 Absatz 1 des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes ist das Einkommen der oder des Auszu-
bildenden maßgebend, das zum Zeitpunkt der An-
tragstellung absehbar ist; Änderungen bis zum
Zeitpunkt der Entscheidung sind zu berücksichti-
gen;

3. § 23 Absatz 3 des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes bleiben 66 Euro der Ausbildungsvergü-
tung und abweichend von § 25 Absatz 1 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes zusätzlich
669 Euro anrechnungsfrei, wenn die Ausbildungs-
stätte von der Wohnung der Eltern oder eines El-
ternteils aus nicht in angemessener Zeit erreicht
werden kann;

4. § 23 Absatz 4 Nummer 2 des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes werden Leistungen Dritter, die
zur Aufstockung der Berufsausbildungsbeihilfe er-
bracht werden, nicht angerechnet.

(3) Bei einer Berufsausbildung im Betrieb der Eltern,
der Ehefrau oder des Ehemanns oder der Lebenspart-
nerin oder des Lebenspartners ist für die Feststellung
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des Einkommens der oder des Auszubildenden min-
destens die tarifliche Bruttoausbildungsvergütung als
vereinbart zugrunde zu legen oder, soweit eine tarifli-
che Regelung nicht besteht, die ortsübliche Brutto-
ausbildungsvergütung, die in diesem Ausbildungsbe-
ruf bei einer Berufsausbildung in einem fremden Be-
trieb geleistet wird.

(4) 1Für an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men Teilnehmende wird von einer Anrechnung des
Einkommens abgesehen. 2Satz 1 gilt nicht für Ein-
kommen der Teilnehmenden aus einer nach diesem
Buch oder vergleichbaren öffentlichen Programmen
geförderten Maßnahme.

(5) 1Das Einkommen der Eltern bleibt außer Betracht,
wenn ihr Aufenthaltsort nicht bekannt ist oder sie
rechtlich oder tatsächlich gehindert sind, im Inland
Unterhalt zu leisten. 2Das Einkommen ist ferner nicht
anzurechnen, soweit ein Unterhaltsanspruch nicht
besteht oder dieser verwirkt ist.

§68 Vorausleistung von Berufsausbildungs-
beihilfe

(1) 1Macht die oder der Auszubildende glaubhaft, dass
ihre oder seine Eltern den nach den Vorschriften dieses
Buches angerechneten Unterhaltsbetrag nicht leisten,
oder kann das Einkommen der Eltern nicht berechnet
werden, weil diese die erforderlichen Auskünfte nicht
erteilen oder Urkunden nicht vorlegen, und ist die
Berufsausbildung, auch unter Berücksichtigung des
Einkommens der Ehefrau oder des Ehemanns oder der
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners im Bewilli-
gungszeitraum, gefährdet, so wird nach Anhörung der
Eltern ohne Anrechnung dieses Betrags Berufsausbil-
dungsbeihilfe geleistet. 2Von der Anhörung der Eltern
kann aus wichtigem Grund abgesehen werden.

(2) 1Ein Anspruch der oder des Auszubildenden auf
Unterhaltsleistungen gegen ihre oder seine Eltern
geht bis zur Höhe des anzurechnenden Unterhaltsan-
spruchs zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen
Auskunftsanspruch mit der Zahlung der Berufsausbil-
dungsbeihilfe auf die Agentur für Arbeit über. 2Die
Agentur für Arbeit hat den Eltern die Förderung an-
zuzeigen. 3Der Übergang wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass der Anspruch nicht übertragen, nicht
verpfändet oder nicht gepfändet werden kann. 4Ist die
Unterhaltsleistung trotz des Rechtsübergangs mit be-
freiender Wirkung an die Auszubildende oder den
Auszubildenden gezahlt worden, hat die oder der
Auszubildende diese insoweit zu erstatten.

(3) Für die Vergangenheit können die Eltern der oder
des Auszubildenden nur von dem Zeitpunkt an in An-
spruch genommen werden, ab dem

1. die Voraussetzungen des bürgerlichen Rechts vor-
gelegen haben oder

2. sie bei dem Antrag auf Ausbildungsförderung mit-
gewirkt haben oder von ihm Kenntnis erhalten ha-
ben und darüber belehrt worden sind, unter wel-
chen Voraussetzungen dieses Buch eine Inan-
spruchnahme von Eltern ermöglicht.

(4) Berufsausbildungsbeihilfe wird nicht vorausgeleis-
tet, soweit die Eltern bereit sind, Unterhalt entspre-
chend einer nach § 1612 Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs getroffenen Bestimmung zu leisten.

(5) 1Die Agentur für Arbeit kann den auf sie überge-
gangenen Unterhaltsanspruch im Einvernehmen mit
der oder dem Unterhaltsberechtigten auf diese oder
diesen zur gerichtlichen Geltendmachung rücküber-
tragen und sich den geltend gemachten Unterhalts-
anspruch abtreten lassen. 2Kosten, mit denen die oder
der Unterhaltsberechtigte dadurch selbst belastet
wird, sind zu übernehmen.

§69 Dauer der Förderung
(1) 1Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe besteht
für die Dauer der Berufsausbildung oder die Dauer der
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. 2Über den
Anspruch wird bei Berufsausbildung in der Regel für
18 Monate, im Übrigen in der Regel für ein Jahr (Be-
willigungszeitraum) entschieden.

(2) Für Fehlzeiten besteht in folgenden Fällen An-
spruch auf Berufsausbildungsbeihilfe:

1. bei Krankheit längstens bis zum Ende des dritten
auf den Eintritt der Krankheit folgenden Kalender-
monats, im Fall einer Berufsausbildung jedoch nur,
solange das Berufsausbildungsverhältnis fortbe-
steht,

2. für Zeiten einer Schwangerschaft oder nach der
Entbindung, wenn
a) bei einer Berufsausbildung die Fehlzeit durch

ein Beschäftigungsverbot oder eine Schutzfrist
aufgrund der Schwangerschaft oder der Geburt
entsteht oder

b) bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme die Maßnahme nicht länger als 14 Wo-
chen, im Fall von Früh- oder Mehrlingsgeburten
oder, wenn vor Ablauf von acht Wochen nach
der Entbindung bei dem Kind eine Behinderung
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im Sinne von § 2 Absatz 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt wird, nicht
länger als 18 Wochen (§ 3 des Mutterschutzge-
setzes) unterbrochen wird,

3. wenn bei einer Berufsausbildung die oder der
Auszubildende aus einem sonstigen Grund der Be-
rufsausbildung fernbleibt und die Ausbildungsver-
gütung weitergezahlt oder an deren Stelle eine Er-
satzleistung erbracht wird oder

4. wenn bei einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme ein sonstiger wichtiger Grund für das
Fernbleiben der oder des Auszubildenden vorliegt.

§70 Berufsausbildungsbeihilfe für Arbeitslose
1Arbeitslose, die zu Beginn der berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme anderenfalls Anspruch auf Ar-
beitslosengeld gehabt hätten, der höher ist als der
zugrunde zu legende Bedarf für den Lebensunterhalt,
haben Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe in
Höhe des Arbeitslosengeldes. 2In diesem Fall wird
Einkommen, das die oder der Arbeitslose aus einer
neben der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
ausgeübten Beschäftigung oder selbständigen Tätig-
keit erzielt, in gleicher Weise angerechnet wie bei der
Leistung von Arbeitslosengeld.

§71 Auszahlung
1Monatliche Förderungsbeträge der Berufsausbil-
dungsbeihilfe, die nicht volle Euro ergeben, sind bei
Restbeträgen unter 0,50 Euro abzurunden und im
Übrigen aufzurunden. 2Nicht geleistet werden monat-
liche Förderungsbeträge unter 10 Euro.

§72 Anordnungsermächtigung
Die Bundesagenturwird ermächtigt, durch Anordnung
das Nähere über Voraussetzungen, Umfang und Ver-
fahren der Förderung zu bestimmen.

Vierter Unterabschnitt
Berufsausbildung

§73 Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung
behinderter und schwerbehinderter
Menschen

(1) Arbeitgeber können für die betriebliche Aus- oder
Weiterbildung von behinderten und schwerbehinder-
tenMenschen im Sinne des § 187 Absatz 1 Nummer 3
Buchstabe e des Neunten Buches durch Zuschüsse zur
Ausbildungsvergütung oder zu einer vergleichbaren

Vergütung gefördert werden, wenn die Aus- oder
Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist.

(2) 1Die monatlichen Zuschüsse sollen regelmäßig
60 Prozent, bei schwerbehinderten Menschen 80 Pro-
zent der monatlichen Ausbildungsvergütung für das
letzte Ausbildungsjahr oder der vergleichbaren Vergü-
tung einschließlich des darauf entfallenden pauscha-
lierten Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag nicht übersteigen. 2In begründeten Aus-
nahmefällen können Zuschüsse jeweils bis zur Höhe
der Ausbildungsvergütung für das letzte Ausbildungs-
jahr erbracht werden.

(3) Bei Übernahme schwerbehinderter Menschen in
ein Arbeitsverhältnis durch den ausbildenden oder ei-
nen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abge-
schlossene Aus- oder Weiterbildung kann ein Einglie-
derungszuschuss in Höhe von bis zu 70 Prozent des zu
berücksichtigenden Arbeitsentgelts (§ 91) für die
Dauer von einem Jahr erbracht werden, sofern wäh-
rend der Aus- oder Weiterbildung Zuschüsse erbracht
wurden.

§74 Assistierte Ausbildung
(1) 1Die Agentur für Arbeit kann förderungsberechtige
junge Menschen und deren Ausbildungsbetriebe
während einer betrieblichen Berufsausbildung oder
einer Einstiegsqualifizierung (begleitende Phase)
durch Maßnahmen der Assistierten Ausbildung för-
dern. 2Die Maßnahme kann auch eine vorgeschaltete
Phase enthalten, die die Aufnahme einer betrieblichen
Berufsausbildung unterstützt (Vorphase).

(2) 1Ziele der Assistierten Ausbildung sind

1. die Aufnahme einer Berufsausbildung und

2. die Hinführung auf den Abschluss der betrieblichen
Berufsausbildung.

2Das Ziel der Assistierten Ausbildung ist auch erreicht,
wenn der junge Mensch seine betriebliche Berufsaus-
bildung ohne die Unterstützung fortsetzen und ab-
schließen kann.

(3) 1Förderungsberechtigt sind junge Menschen, die
ohne Unterstützung

1. eine Berufsausbildung nicht aufnehmen oder fort-
setzen können oder voraussichtlich Schwierigkei-
ten haben werden, die Berufsausbildung abzu-
schließen, oder

2. wegen in ihrer Person liegender Gründe
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a) nach der vorzeitigen Lösung eines betrieblichen
Berufsausbildungsverhältnisses eine weitere
Berufsausbildung nicht aufnehmen oder

b) nach Abschluss einer mit Assistierter Ausbil-
dung unterstützten Berufsausbildung ein Ar-
beitsverhältnis nicht begründen oder festigen
können.

2Förderungsberechtigt sind auch junge Menschen,
die wegen in ihrer Person liegender Gründe wäh-
rend einer Einstiegsqualifizierung zusätzlicher Un-
terstützung bedürfen. 3Die Förderungsberechti-
gung endet im Fall des Satzes 1 Nummer 2 Buch-
stabe b spätestens sechsMonate nachBegründung
eines Arbeitsverhältnisses oder spätestens ein Jahr
nach Ende der Berufsausbildung.

(4) 1Der junge Mensch wird, auch im Betrieb, indivi-
duell und kontinuierlich unterstützt und sozialpä-
dagogisch begleitet. 2Ihm steht beim Träger der As-
sistierten Ausbildung über die gesamte Laufzeit der
Förderung insbesondere eine feste Ausbildungsbe-
gleiterin oder ein fester Ausbildungsbegleiter zur Ver-
fügung.

(5) § 57 Absatz 1 gilt entsprechend.

(6) Mit der Durchführung von Maßnahmen der Assis-
tierten Ausbildung beauftragt die Agentur für Arbeit
Träger unter Anwendung des Vergaberechts.

(7) 1Die Bundesagentur soll bei der Umsetzung der
Assistierten Ausbildung mit den Ländern zusammen-
arbeiten. 2Durch die Zusammenarbeit sollen unter Be-
rücksichtigung regionaler Besonderheiten Möglich-
keiten einer Koordination der Akteure eröffnet und
dadurch eine hohe Wirksamkeit der Maßnahme im
Ausbildungsmarkt erreicht werden. 3Die Bundesagen-
tur kann ergänzende Leistungen der Länder berück-
sichtigen. 4Das gilt insbesondere für Leistungen der
Länder zur Förderung nicht nach Absatz 5 förde-
rungsfähiger Berufsausbildungen.

§75 Begleitende Phase der Assistierten
Ausbildung

(1) In der begleitenden Phase sind auch junge Men-
schen förderungsberechtigt, die zusätzlich zu der in
§ 74 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 genannten Voraus-
setzung abweichend von § 30 Absatz 1 des Ersten
Buches ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt außerhalb von Deutschland haben, deren
Ausbildungsbetrieb aber in Deutschland liegt.

(2) Die begleitende Phase umfasst

1. sozialpädagogische Begleitung,
2. Maßnahmen zur Stabilisierung des Berufsausbil-

dungsverhältnisses oder der Einstiegsqualifizie-
rung,

3. Angebote zum Abbau von Bildungs- und Sprach-
defiziten und

4. Angebote zur Vermittlung fachtheoretischer Fertig-
keiten, Kenntnissen und Fähigkeiten.

(3) 1Die Agentur für Arbeit legt die erforderlichen Un-
terstützungselemente nach Beratung des förderungs-
berechtigten jungen Menschen in Abstimmung mit
dem Träger der Maßnahme im Einzelfall fest. 2Sie
überprüft die Erforderlichkeit regelmäßig in Abstim-
mung mit dem Träger.
(4) Die individuelle Unterstützung des jungen Men-
schen ist durch den Träger der Maßnahme mit dem
Ausbildungsbetrieb abzustimmen.
(5) In den Fällen des § 74Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in
Verbindung mit Satz 3 kann der junge Mensch in der
begleitenden Phase gefördert werden, ohne dass ein
betriebliches Berufsausbildungsverhältnis besteht
oder eine Einstiegsqualifizierung durchgeführt wird.
(6) Aufgaben des Ausbildungsbetriebes bei der und
Verantwortung desselben für die Durchführung der
Berufsausbildung oder der Einstiegsqualifizierung
bleiben unberührt.
(7) Betriebe, die einen mit Assistierter Ausbildung ge-
förderten jungenMenschen ausbilden, können bei der
Durchführung der Berufsausbildung oder der Ein-
stiegsqualifizierung
1. administrativ und organisatorisch sowie
2. zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnis-

ses oder der Einstiegsqualifizierung
unterstützt werden.

§75a Vorphase der Assistierten Ausbildung
(1) 1In der Vorphase sind junge Menschen förde-
rungsberechtigt, wenn sie zusätzlich zu der in § 74
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 genannten Voraussetzung
die Vollzeitschulpflicht nach den Gesetzen der Länder
erfüllt haben. 2Ausländerinnen und Ausländer sind
förderungsberechtigt, wenn die Voraussetzungen
nach Satz 1 vorliegen und sie eine Erwerbstätigkeit
ausüben dürfen oder ihnen eine Erwerbstätigkeit er-
laubt werden kann. 3Für eine Unterstützung in dieser
PhasemüssenAusländerinnen undAusländer, die eine
Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz oder eine
Duldung besitzen, zudem
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1. sich seit mindestens 15Monaten erlaubt, gestattet
oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten und

2. schulische Kenntnisse und Kenntnisse der deutschen
Sprache besitzen, die einen erfolgreichen Übergang
in eine Berufsausbildung erwarten lassen.

4Gestattete oder geduldete Ausländerinnen oder Aus-
länder, die vor dem 1. August 2019 in das Bundesge-
biet eingereist sind, müssen sich abweichend von
Satz 3 Nummer 1 seit mindestens drei Monaten er-
laubt, gestattet oder geduldet dort aufhalten.
(2) 1In der Vorphase wird der junge Mensch bei der
Suche nach und Aufnahme einer betrieblichen Be-
rufsausbildung unterstützt. 2Abgestimmt auf den in-
dividuellen Förderbedarf sind in angemessenem Um-
fang betriebliche Praktika vorzusehen.
(3) 1Die Vorphase darf eine Dauer von bis zu sechs
Monaten umfassen. 2Konnte der junge Mensch in die-
ser Zeit nicht in eine betriebliche Berufsausbildung
vermittelt werden, kann die ausbildungsvorbereitende
Phase bis zu zwei weitere Monate fortgesetzt werden.
(4) Die Vorphase darf nicht den Schulgesetzen der
Länder unterliegen.
(5) Betriebe, die das Ziel verfolgen, einen förderungs-
berechtigen jungen Menschen auszubilden, können
bei der Vorbereitung zur Aufnahme der Berufsausbil-
dung durch den jungenMenschen durch die Vorphase
im Sinne von § 75 Absatz 7 unterstützt werden.

§76 Außerbetriebliche Berufsausbildung
(1) 1Die Agentur für Arbeit kann förderungsberechtigte
junge Menschen durch eine nach § 57 Absatz 1 för-
derungsfähige Berufsausbildung in einer außerbetrieb-
lichen Einrichtung (außerbetriebliche Berufsausbil-
dung) fördern. 2Der Anteil betrieblicher Ausbildungs-
phasen je Ausbildungsjahr muss angemessen sein.
(2) 1Während der Durchführung einer außerbetriebli-
chen Berufsausbildung sind alle Möglichkeiten wahr-
zunehmen, um den Übergang der oder des Auszubil-
denden in ein betriebliches Berufsausbildungsverhält-
nis zu unterstützen. 2Die Agentur für Arbeit zahlt dem
Träger, der die außerbetriebliche Berufsausbildung
durchführt, für jede vorzeitige und nachhaltige Ver-
mittlung aus einer außerbetrieblichen Berufsausbil-
dung in eine betriebliche Berufsausbildung eine Pau-
schale in Höhe von 2000 Euro. 3Die Vermittlung gilt als
vorzeitig, wenn die oder der Auszubildende spätes-
tens zwölf Monate vor dem vertraglichen Ende der
außerbetrieblichen Berufsausbildung vermittelt wor-
den ist. 4Die Vermittlung gilt als nachhaltig, wenn das

Berufsausbildungsverhältnis länger als vier Monate
fortbesteht. 5Die Pauschale wird für jede Auszubil-
dende und jeden Auszubildenden nur einmal gezahlt.
(2a) Die Gestaltung des Lehrplans, die Unterrichtsme-
thode und die Güte der zum Einsatz vorgesehenen
Lehr- und Lernmittel müssen eine erfolgreiche Berufs-
ausbildung erwarten lassen.
(3) Ist ein betriebliches oder außerbetriebliches Berufs-
ausbildungsverhältnis vorzeitig gelöstworden, kann die
Agentur für Arbeit die Auszubildende oder den Auszu-
bildendenauch durch Fortsetzung der Berufsausbildung
in einer außerbetrieblichen Einrichtung fördern.
(4) Wird ein außerbetriebliches Berufsausbildungsver-
hältnis vorzeitig gelöst, hat der Träger der Maßnahme
eine Bescheinigung über bereits erfolgreich absolvier-
te Teile der Berufsausbildung auszustellen.
(5) Förderungsberechtigt sind junge Menschen,
1. die lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind

und wegen in ihrer Person liegender Gründe auch
mit ausbildungsfördernden Leistungen nach die-
sem Buch eine Berufsausbildung in einem Betrieb
nicht aufnehmen können oder

2. deren betriebliches oder außerbetriebliches Berufs-
ausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst worden ist
und deren Eingliederung in betriebliche Berufsaus-
bildung auch mit ausbildungsfördernden Leistun-
gen nach diesem Buch aussichtslos ist, sofern zu
erwarten ist, dass sie die Berufsausbildung erfolg-
reich abschließen können.

(6) 1Nicht förderungsberechtigt sind
1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der

Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmerinnen,
Arbeitnehmer oder Selbständige noch auf Grund des
§ 2 Absatz 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizü-
gigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehöri-
gen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts,

2. Ausländerinnen und Ausländer,
a) die kein Aufenthaltsrecht haben oder
b) deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem

Zweck der Arbeitsuche, der Suche nach einem
Ausbildungs- oder Studienplatz, der Ausbildung
oder des Studiums ergibt,

und ihre Familienangehörigen,
3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerber-

leistungsgesetzes.

2Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und
Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach
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Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der
Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 3Abweichend
von Satz 1 Nummer 2 können Ausländerinnen und
Ausländer und ihre Familienangehörigen gefördert
werden, wenn sie seit mindestens fünf Jahren ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben;
dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts nach § 2
Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes/EU festgestellt
wurde. 4Die Frist nach Satz 3 beginnt mit der Anmel-
dung bei der zuständigen Meldebehörde. 5Zeiten des
nicht rechtmäßigen Aufenthalts, in denen eine Aus-
reisepflicht besteht, werden auf Zeiten des gewöhnli-
chen Aufenthalts nicht angerechnet.
(7) 1DieAgentur für Arbeit erstattet dem Träger, der die
außerbetriebliche Berufsausbildung durchführt, die
von diesem an die Auszubildende oder den Auszubil-
denden zu zahlende Ausbildungsvergütung, jedoch
höchstens den Betrag nach § 17 Absatz 2 des Berufs-
bildungsgesetzes. 2Der Betrag erhöht sich umden vom
Träger zu tragenden Anteil am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag.
(8) Mit der Durchführung von Maßnahmen der au-
ßerbetrieblichen Berufsausbildung beauftragt die
Agentur für Arbeit Träger unter Anwendung des Ver-
gaberechts.

§§77 bis 79 (weggefallen)

§80 Anordnungsermächtigung
Die Bundesagenturwird ermächtigt, durch Anordnung
das Nähere über Voraussetzungen, Art, Umfang und
Verfahren der Förderung zu bestimmen.

Fünfter Unterabschnitt
Jugendwohnheime

§80a Förderung von Jugendwohnheimen
1Träger von Jugendwohnheimen können durch Darle-
hen und Zuschüsse gefördert werden, wenn dies zum
Ausgleich auf dem Ausbildungsmarkt und zur Förde-
rung der Berufsausbildung erforderlich ist und die
Träger oder Dritte sich in angemessenem Umfang an
den Kosten beteiligen. 2Leistungen können erbracht
werden für den Aufbau, die Erweiterung, den Umbau
und die Ausstattung von Jugendwohnheimen.

§80b Anordnungsermächtigung
Die Bundesagenturwird ermächtigt, durch Anordnung
das Nähere über Voraussetzungen, Art, Umfang und
Verfahren der Förderung zu bestimmen.

Vierter Abschnitt
Berufliche Weiterbildung

§81 Grundsatz
(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei
beruflicher Weiterbildung durch Übernahme der Wei-
terbildungskosten gefördert werden, wenn
1. die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Ar-

beitslosigkeit beruflich einzugliedern oder eine ih-
nen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden,

2. die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme
beraten hat und

3. die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für
die Förderung zugelassen sind.

2AlsWeiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum
letzten Tag der Maßnahme mit Unterrichtsveranstal-
tungen, es sei denn, die Maßnahme ist vorzeitig be-
endet worden.
(1a) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbil-
dung bei arbeitslosen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern auch, wenn durch den Erwerb erweiterter
beruflicher Kompetenzen die individuelle Beschäfti-
gungsfähigkeit verbessert wird und sie nach Lage und
Entwicklung des Arbeitsmarktes zweckmäßig ist.
(2) 1Der nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses
durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird
durch Übernahme der Weiterbildungskosten geför-
dert, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1. nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den

nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften
eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jah-
ren festgelegt ist, oder aufgrund einer mehr als vier
Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder unge-
lernter Tätigkeit eine ihrem Berufsabschluss ent-
sprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht
mehr ausüben können,

2. für den angestrebten Beruf geeignet sind,
3. voraussichtlich erfolgreich an der Maßnahme teil-

nehmen werden und
4. mit dem angestrebten Beruf ihre Beschäftigungs-

chancen verbessern.

2Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufs-
abschluss, die noch nicht drei Jahre beruflich tätig ge-
wesen sind, werden nur gefördert, wenn eine Berufs-
ausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme aus in ihrer Person liegenden Gründen
nicht möglich oder nicht zumutbar ist oder die Wei-
terbildung in einem Engpassberuf angestrebt wird.
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